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Capitel I. 
G e g e n s t a n d , Que l l en und L i te ra tu r 

der 

Bewaffneten Neutralität von 1780 . 

I. Gegenstand. 

§ j Während des sog. nordamerikanischen Freiheits­
krieges (1775— 1783), der seit der activen Par­

teinahme Frankreichs (1778) und Spaniens (1779) für die 
empörten Colonion Englands in einen mit seltener Er­
bitterung auf allen Meeren geführten Seekrieg ausgeartet 
war, widerfuhren dem Handel der neutralen Nationen un­
erhörte Bedrückungen. Die harten Priscnrcglemonts, Kaper­
instructionen und sonstigen Verordnungen der Kriegs­
mächte, die rücksichtslose Beutegier ihrer Kaper und der 
nationale Eifer ihrer Prisongcriehte führten einen uner­
träglichen Zustand herbei, dem die Kaiserin Katharina II. 
von Russland ein Ende zu machen beschloss. Am 28. 
Februar (10. März) 1780 crliess sie eine „ D c c l a r a t i o n 
a n d i e H ö f e v o n L o n d o n , V e r s a i l l e s u n d 
M a d r i d " , worin sie die Ansprüche des neutralen See-
handcls gegenüber den Kriegführenden und den von diesen 

C. B e r g b o h m , Bewaffnete Neutralität. 1 



2 

etwa zur Anwendung gebrachten Maximen grundsätzlich 
fornmlirte.') Es waren im (Janzon f ü n f Sil t / o , in 
dio sie iliro Forderungen zusammenfasste, und nie be­
sagten : 

1) J) a s s d i o I i o u t1" ii 1 o n S o Ii i f f o i m g o Ii i n -
d o r t v o n II a f o n zu H a f e n u n d d i o K ü s t e n 
d o r k r i o g f ü h r o n d o n S t a a t o n e n t l a n g f a Ii r i : n 
d ü r f e n , (1. Ii. wenn der kriegführende Staat, nni dessen 
Häfen und Küsten es sieli handelt, einer oder allen neu­
tralen Nationen die Besorgung der Frachtfahrt , der 
/wischen den Colonien und dem Muttcrlande nicht aus­
geschlossen, gestattet, so ist sein Kriegsgegner nicht be­
fugt, sie seinerseits mit Verbot res]). Confiscation und 
anderen Nacktheiten zu belegen.-) 

2) J) a ss d i e d o n U n t o r t h a n e n d e r k r i o g-
fü Ii r o n de i i M ä c h t e g e h ö r i g e n ( i i i t e r (aus­
genommen Contrebande) a u f n e u t r a l e n S c h i f f e n 
f r e i s e i n s o l l e n . Hierdurch wird feindliches Frivat-
eigenthum, das auf der See nicht, wie auf dem Lande, 
prineipiell für unverletzlich gilt, von der ('onfiseation 
ausgenommen, sobald es unter neutraler Flagge fährt, d. 

1) Vgl den Wortlaut der Deklaration weiter nuten im § 40 unrl 

iiber die Gestalt, welche ihre Sätze in den Bundes-!'onventionen angenommen 

haben, § 4S. 

2) Die Bedeutung dieses Satzes ergibt sich aus den Fällen, wo 

der gegentheilige geltendgemacht wurde. Vgl. unten § (>. Indessen entbehrt 

er aller und jeder Bestimmtheit, da er sieh weder darüber auslässt, ob die 

Provenienz des von den neutralen Schiffen trans]iort.irton Gutes gloiehgiltig 

.-.ei, noch auch andere Streitfragen hinsichtlich der sog. „Regel des Jahres 

1750" entscheidet. Auch war er für dieses Mal insofern nicht recht am 

Platze, als während des nordamerikanischen Freiheitskrieges der Anspruch 

der Neutralen, die Cabotago resp. den Colonialhandel betreffend, garnicht im 

Vordergründe der Discussion stand 



Ii. die Kaiserin proclamirt die Maxime „ F r e i S c h i f f — 
f r e i G u t " oder „Die Flagge deckt die Ladung," Je 
pavitton couvre la cargaison." 3) 

3) D a s s h i n s i c h t 1 i c Ii d o r D c f i n i t i o n de r 
0 o n t r e h a n d e d i e A r t. A r t. X u n d X I d e s 
I I an d e 1 s v c r t r a g c s R u ss 1 and s m i t E n g l a n d 
v o m J a h r e 1 7 6 0 m a s s g e b e n d u n d a u f a l l e 
k r i e g f ü h r e n d e S t a a t e n a u s g e d e h n t s e i n 
s o l l e n , d. h. die Kaiserin will den Bcgritf der Oontre-
bande, dem Inhalt jener Artikel entsprechend,4) auf 
unmittelbare Kricgsbedürfnisso beschränkt sehen und 
setzt sich mit diesem Satze zu denjenigen Kriegsmächten 
in Opposition, die keine Verträge über diesen Gegenstand 
mit Russland haben und einseitig die Contrcbandc in 
einem weiteren Umfange als jener Vertrag bestimmen. 5) 

4) D a s s e i n H a f e n n u r d a n n a l s b l o k i r t 
g e l t e , w e n n i n F o l g e v o n V o r k e h r u n g e n 
d e r , d e n H a f e n m i t n a h e g e n u g h e r a n g e ­
f ü h r t o n u n d d o r t s t a t i o n i r t e n S c h i f f e n 
a 11 a k i r c n de n M a c h t d i e E i n f a h r t in den ­
s e l b e n m i t au g e n s c h c i n 1 i c h e r G c fah r v e r ­
b u n d e n is t . Hiermit soll der blos „heliven" Blokade, 
Jrtocus sur papier," die Anerkennung versagt und aus­
schliesslich der „etfectiven" Wirkung zugeschrieben 
werden. 6) 

3) Die Erklärung aus der Geschichte vgl. unten § 7 und über die 
Vrage, ob die Kaiserin den gewöhnlichen Complementärsatz „ U n f r e i S c h i f f 
— u n f r e i G u t " implieüe mitaufstellte oder nicht: § 42. Note 5 ) . 

4) Eine Definition geben dieselben allerdings nicht, wohl aber eine 
Aufzählung. Vgl. unten § 48, Art. II. 

: i ) Vgl . über diesen Begriff auch unten § 8. 
(>) Vgl. darüber auch unten § 9. 



5) D a s s d i e s e ü r u n d s ä t z c i n d e n P r o ­
c e s s e n u n d U r t h c i 1 c n ü b e r d i e 11 c g a 1 i t ii t 
d e r P r i s e n z u r A n w c n d u n g k o m m c n s o l l e n , 
d. b. die Verletzung derselben wird als Illegalität und, 
wenn sie ohne Reparation bleibt, als Ursache zu gewissen 
Massnahmen angesehen werden - eine selbstverständliche 
Conscquonz aus dem Zwecke der vier ersten Sätze, welche 
allein einen materiell-rechtlichen Inhalt haben. 

Im Anschluss an diese berühmt gewordene Dcclara­
tion und auf Grund der in ihr enthaltenen Sätze entstand 
ein Bündniss von acht Seemächten (nämlich R u s s l a n d , 
D ä n e m a r k , S c h w e d e n , V e r e i n i g t e N i e d e r ­
l a n d e , P r c u s s e n , O c t e r r e i c h , P o r t u g a l und 
B e i d e S i c i l i c n ) behufs Aufrcchtcrbaltung und Ver­
teidigung jener Sätze über den Handel der Neutralen 
zur Zeit des herrschenden Seekrieges. Von den krieg­
führenden Staaten stimmten F r a n k r e i c h , S p a n i e n 
und N o r d a m e r i k a den proclamirtcn Principicn gleich­
falls zu — nur England heharrte grundsätzlich bei seiner 
entgegengesetzten soekricgsrechtlichcn Tradition, wenn es 
sich auch in praxi seine rigorosen Maximen durchzuführen 
ausser Stande sah. Erst in der Parisor Seerechts-Decla-
ration vom 16. April 1856 hat schliesslich auch England 
seinen Widerspruch wenigstens gegen zwei jener Sätze, 
den zweiten und den vierten, in formeller Weise auf­
gegeben. r ) 

Von der 1780er Dcclaration und dem unter dem 
Namen der (ersten) B e w a f f n c t e n N e u t r a l i t ä t be­
kannten Bunde datirt eine neue Epoche in der Entwicke-
lungsgeschichtc des Rechtes der Neutralen im Seekriege. 

7) Vgl. unten § 75. 
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Zugleich ist die Entstehung jenes Erlasses der Kaiserin 
Katharina II. und der sieh daran knüpfenden Aufforde­
rung zur Begründung einer Conföderation der neutralen 
wider die kriegenden Mächte in ein gewisses Dunkel 
gehüllt, namentlich die p e r s ö n l i c h e und b e w u s s t e 
Initiative der Zarin zu jenem Act ebenso energisch von 
der einen Seite behauptet, wie von der andern bestritten 
worden. Beide Umstände, die epochemachende Bedeu­
tung der Bewaffneten Neutralität für das Völkerrecht im 
Seekriege und das Räthselhafte an ihrem Ursprünge, 
der ein interressantes historisches Problem umsehliesst, 
rechtfertigen eine eingehende Darstellung jenes Bundes 
nach den überreichen und beredton Quellen, um so mehr, 
als die nach der Vervollständigung des gedruckten Ma­
terials in den letzten Dccennien veröffentlichten ausführ­
licheren Abhandlungen oder doch auf Selbstständigkeit 
hinsichtlich der Quellenforschung Anspruch machenden 
Skizzen über die Bewaffnete Neutralität die historische 
Wahrheit gründlichst zu verwirren geeignet sind. Ihr 
muss zu ihrem Recht vorholten werden. 8) 

II. Quellen. *) 
1) B i s 18 5 9. 

(, 2 1) C W. v. D o h m , Materialien für die Statistik 
^ * und neuere Staatengesehichtc, 8. und 4. Lieferung. 
Lemgo 17 81 . 17 82. 

8) Vgl. darüber das Capitel IX. 

*) Als solche kommen natürlich nicht in betracht die bekannten 

Compilationen von Ilof'gcschichten und Anekdoten wie ( C a s t e r a ) Vie de 

Catherine IJ , 2 vis. Paris 1797 (Deutsche Ausgabe : Geheime Lebens- und 

Rcgierungsgeschichte Katharina'» der Zweiten, 2. Ausg. Paris 1798); ( C e -

' e n v i l l e ) Vie du prince I'otemkw, 2. ed. Paris 1808 (davon abhängig ist 



Die .'5. Lieferung enthält, die Kriegsmanifestc und 
Rechtsdeduetionen der kriegführenden Staaten, die 4. 
Lieferung ausser solchen auch noch (S. 175—296) eine 
Reihe von Staatsschriften (l'risenrcglements, Declara-
tiouen, diplomatische Noten, Resolutionen, Verträge), die 
sich direct auf die Bewaffnete Neutralität beziehen. ') 

2) A. H e n n i n g s , Sammlung von Staatsschriften, 
die während des Seekrieges von 1770—1783 sowohl von 
den kriegführenden als auch von den neutralen Mäch ton 
öffentlich bekannt, gemacht worden sind , insoweit solche 
die Freiheit des Handels und der Schiffahrt betreffen 
(nebst einer Abhandlung über die Neutralität und ihre 
Beeilte), 2 Bde. Altona 1 7 8 4. 1 7 8 5. 

Eine äusserst reichhaltige Collection von Manifesten, 
Kaperinstructionen, Brisen verordnungeil, Konventionen, 
Dcductionen und anderen Staatsscliriften. 

3) G. F. v. M a r t e n s , liecueil de traite's etc., Goet-
. fingen seit 17 0 1. 

Die Bände 11. und IV. dieser bekannten umfassenden 
1 Frkundensainnilung bringen auch eine grosse Anzahl 
Verträgt;, Staatsschriften u. s. w. zur Bewaffneten Neu­
tralität , welche bei der 2. Ausgabe in den III. Band, 
Goettingcn 1818 (insbesondere S. 158—270), gekommen sind. 

4) Comto de G o o r t z , Memoire oh prc'cis historique 
sur la neidralite arme'e et son originc, suivi de picces /«.«-
tificatives, Bäle 1801. 

Nach der Vorrede ist dieses die Originalausgabe von : 
1) The necret history of the armed ncxtralitg toge-ther wilh 

das deutsche Buch : Potomkin. Ein interessanter Beitrag zur Hegicrungs-
geschichte Katharina's der Zweiten, Halle u. Leipzig 1804). M a s s e n , A/e-
»wires secrelx ?nr In /tw>tit\ Paris 18Ii) (auch deutsch erschienen) u. dgl. ni. 
(Vgl. lilirigens unten § 05). 

I) Ueher Ü o l i m ' s zusammenhängende Darstellung der Bewaffneten 
Neutralität vgl. weiter unten § 4 Nr. 3. 
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•memoirs etc., by a German Noblemun?) translated by St /" 
H - - (London) 17 0 2, 2. od. 1801, und 2) der ohne Vor­
wiesen des Autors erschienenen, wenig- sorgfältigen Aus­
gabe : Memoire oit pre'cis historiquc sur la neutralite armee 
et son origine, Hille 17!);"). 

Her Verfasser, Graf Job. Lustach von Schlitz, genannt 
von Goertz, war 1771)—1785 Gesandter Friedrich's d. Gr. 
in St. Petersburg. Das von ihm veröffentlichte „Memoire 
etc."' enthält ausser den als Anhang angefügten Ur­
kunden, (S. 7—58) eine Schilderung der .Ereignisse, welche 
dio Entstehung der Bewaffneten Neutralität begleiteten, 
namentlich auch Knthüllungen über die Art und Weise, 
wie die Declaration vom 28. Februar 1780 und der Plan 
zum Neiitrnlitätsbunde entsprangen. Als Bericht eines 
hervorragenden, mitten im Getriebe der Diplomatie ste­
henden Staatsmannes , der die intimsten Beziehungen zu 
dem Preussen ergebenen Kanzler Grafen N. I. Panin unter­
hielt, bleibt die Erzählung des Grafen Goertz wie sie die 
erste war, ohne Zweifel auch eine der wichtigsten Quellen 
zur Entstehungsgeschichte der Bewaffneten Neutralität. 3 ) 
Was ihn betrifft, so ist, der Versuch, seine Vielen unwill­
kommene DarstelInngjener Vorgänge durch Unterschiebung 
von Missgunst, Hass, Vornrtheil, Neid n. s. w. zu entkräf­
ten, schlechterdings verlorene Mühe. J) 

5) IL F. Ch. C l a u s e n , liccueil de tous les traites 
etc. de Danemark 17(>(>—1704, Berlin 1 7 9(>. 

Dieser Ileeueil enthält unter anderen auch etliche 
hierher gehörige Staatsschriften, ist jedoch durch spätere 
Sammlungen vollkommen entbehrlich geworden. 

(!) Baron d ' A 1 b e d y h 11, Noitveau memoire ou pre-
cis historiquc. nur Passociation des puissanecs neutres, connue 
sous le uom de la neutralite armee, avec des pieees justi-

2) Ks ist dasselbe Sebrit'tcben gemeint, welches der Herausgeber der 

Urkunden zur Bewaffneten Neutralität im Mtipiwii ftJt>piniK7> 1850 (vgl. unten 

S. 1 I) in seinem Literatur-Register (Nr. 12 S. 40i)) unter dorn Namen „TIennan 

.Vobleman" anführt.— Kine Wiederholung derselben Relation ist enthalten in 

den Denkwürdigkeiten des (trafen ( i o e r t z . Vgl. unten S. ',>. 

•i) Vgl. unten § 00. 

4) Vgl. unten !j ."> Nr.Nr. 10 und 17 
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ficatives (in seinem : Recueil de memoires et autres pieces 
authentiques relatives aux affaires de l'Europe, et particidiere-
tnent Celles du Nord, pendant la dernierc partic du XVlllmr: 

siecle, Bd. I, Stockholm 17 9 8 Nr. 1, S. 1—78.) 
Baron Albedyhll war um das Jahr 1780 Sccrctaire 

hei der schwedischen Gesandtschaft, nachher eine Zeit 
lang Geschäftsträger in St. Petersburg, später Gesandter 
in Kopenhagen. Er möchte den Bericht des Grafen 
Goertz (Vgl. oben S. <*>) vervollständigen und in einigen 
Punkten verbessern, kommt aber im Grunde nur auf 
eine Bestätigung der Darstellung, welche Jener von der 
Entstehung der Bewaffneten Neutralität gibt, hinaus. 
Die beigegebenen wenigen „pieces justißcativcs" gehören 
nicht zu den wichtigen. 

7) C. U. D. v. E g g e rs, Denkwürdigkeiten aus dem 
Leben des königl. dänischen Staatsministers Andreas 
Peter Grafen von Bernstorf, Kopenhagen 1 800 . I. Abth: 
Biographie, II. Abth: Diplomatische Aktenstücke. 

Der Herausgeber berührt auch den Antheil des 
Grafen Bernstorf an der Bowaffneten Neutralität, doch 
ist ihm die Note desselben an den russischen Gesandten 
in Kopenhagen vom 28. (17.) September 1778 5 ) augenschein­
lich unbekannt geblieben. Deshalb allein schon würde 
seine Angabe (Bd. I. Vorwort S. X ) , als stelle er die 
Genesis der Bewaffneten Neutralität in ihrem wahren 
Lichte dar, gewiss unbegründet erscheinen. Schliesslich 
gibt er gar keine Darstellung, sondern widerspricht nur 
Goertz und Albedyhll, um seinerseits ganz allgemein 
die erste Anregung der Bewaffneten Neutralität dem 
Grafen Bernstorf zu vindiciren. ( 1) 

8) A Collection of public acts and jiapers relativ ff to 
the principlcs of armed nndrality, London 1 8 0 1 . 

Enthält zumeist Urkunden zur (sog. zweiten) Bewaff­
neten Neutralität von 1800, aber auch einige, übrigens auch 
sonst schon abgedruckte, zur Bewaffneten Neutralität von 
1780, sämmtlich in englischer Sprache. 

.r>) Vgl. unten § 2J). 
(>) Vgl. unten § <i.r>. 
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9) Historische und politische Denkwürdigkeiten des 
preussischcn Staatsministers J. E. Grafen v. G - o e r t z , 
2 Thcile, Stuttgart und Tübingen 1 8 2 7. 

Diese Denkwürdigkeiten enthalten im I. Theil (bes. 
8. 127 ff., 152 ff.) eine Bearbeitung des oben (S. G) an­
geführten „Memoire etc." 

10) F. v. R a u m c r, Beiträge zur neueren Geschichte 
aus dem britischen und französischen Reichsarchiv*, Theil 
5. (a. u. d. T.: Europa vom Ende des siebenjährigen bis 
zum Ende des amerikanischen Krieges 17G3—1783, Bd. III), 
Leipzig 1 8 3 9, S. 413—498. 

Den Inhalt bilden Auszüge aus dem Dcpcschenwcch-
sel zwischen Sir Harris (Lord Malmcsbury. Vgl. unten 
Nr. 11) resp. dem englischen Gesandten in Wien und ver­
schiedenen auf einander folgenden Staatssceretairen des 
Auswärtigen im Cabinct von St. James, darunter einige, 
welche sich direet auf die problematische Entstehung der 
Bewaffneten Neutralität beziehen und die Auffassung der 
englischen Staatsmänner von den damals im Geheimen 
wirkenden Triebfedern offenbaren.7) 

11) James H a r r i s , first E a r 1 o f M a 1 m c s b u r y , 
Diaries and correspondence, containing an accoitnt of his 
missions to the courts of Madrid, Frederick the Great, 
Gatharine the Second and the Haguc etc., ed. by his Grand-
son, the third Earl. 4 vis. London 18 4 4 ; 2. od. 1845. 
(Deutsche Ausgabe : L o r d M a l m o s b u r y „Tagebücher 
und diplomatischer Briefwechsel seines Grossvaters James 
Harris etc.'- 3 Bde. Grimma und Leipzig 1852 als Bde. 
X I I I — X V der „Historischen Bibliothek interessanter 
Memoiren und politischer Denkschriften des 18. und 19. 
Jahrhunderte, herausgegeben von F. Philippi".) 

Sir James H a r r i s , geb. 174(5, 1768 Gesandtschafts-
secretaire in Madrid, 1770'Vertreter des Geschäftsträgers 

7) Vgl. darüber unten § 65. 
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daselbst, 1771 —177f> bevollmächtigter Minister in Berlin, 
Ende 1777 -September 1782 Gesandter in St, Peters­
burg, 1788 zum L o r d o f M a 1 m e s b u r y erhoben u. s. 
w., gest. 1827, hat gleieh dem Grafen Goertz die Periode 
der Entstehung der Bewaffneten Neutralität als Diplomat 
in St, Petersburg mit durchlebt. Seine Briefe und Tage­
bücher, vor Allein jedoch seine meisterhaften a m t l i ­
c h e n Berichte an die engliehen Minister g e h ö r e n , be­
sonders insofern er aus eigener Erfahrung spricht, zu den 
vorzüglichsten Quellen der Geschichte jener Zeit, wie 
namentlich auch der Bewaffneten Neutralität. „Ueberreich". 
sagt Robert v. M u h l , " ) ,,an spannendem Interesse und 
„an den schätzbarsten Nach W e i s u n g e n über Begebenheiten 
„und Grundsatz«! ist der diplomatische Briefwechsel des 
„Lords Malmesbury. Dieser durch seinen Scharfsinn und 
„seine Kühnheit berühmte englische Diplomat war Ge­
sandter in Madrid zur Zeit des Streites ü b e r die Fsilk-
„lands-Inseln , in St. Petersburg bei der Gründung der 
„ersten bewaffneten See-Neutralität, im Haag bei der Kiu-
„mischung Preussens in-die Händel mit dem Statthalter; 
„ausserdem hatte er mit Preussen einen Vertrag gegen 
..das revolutionäre Frankreich zu scbliesson, später mit 
„letzterem Friedensuntcrhandlungen zu pflegen. Ks h e -
„darf somit keiner Ausführung, dass er im Stande war, 
..über die Genesis einiger der wichtigsten Vorfälle des 
„neueren Völkerrechtes die genauesten Aufschlüsse zu ge-
„ben; und da das vorliegende Werk nicht bloss Auszüge 
„aus dem amtlichen Briefwechsel, sondern selbst die ver­
traulichen Schreiben an die Minister und Bruchstücke aus 
„dem Tagebuche Malniesburv's liefert, so wird auch in 
„der That die Miffheilung auf eine höchst vollständige 
„und belehrende Weise gemacht. Man hat sich in Kng-
..land über Missbrauch des Geheimnisses von Seiten des 
„Herausgebers beklagt. Wir wollen dies dahin gestellt sein 
„lassen; jedenfalls kommt der Fehler den Lesern zu Gute. 
„Abgesehen von der Einsicht- in die obengenannten That-
„sachen, welche noch jetzt als wichtig für das Völker­
recht anzusehen sind, eröffnet wohl kaum ein anderes 
„Buch einen so unmittelbaren und unvorschlcierten Blick 
„in das ( b e t r e i b e , freilich leider auch in die staatliche 
„und sittliche Verdorbenheit der diplomatischen Welt des 

S) R \-. M o h 1 , (M--icli!,'htc und Literatur der Ktiint-iwUsniMrlial'ti'n. 
Uil. 1. Erlangen IS.V), S. 
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..verflossenen Jahrhunderts. Dass neben der Schilderung 

.,dcr oben ausgehobenen völkerrechtlich bedeutenden Er­
eignisse und Zustände auch noch andere das Staats- und 
..Hofloben Preussens, Englands und Russlands scharf be­
leuchtende Abschnitte in dem Werke zu finden sind, 
„wie /,. Ii. über die Persönlichkeit Friedrich'» des Grossen, 
„seines Nachfolgers, Katharina's IL, der Königin Karoline 
„von England, kann natürlich den Reiz des Buches für 
„den Leser nur erhöhen, wenn es schon hier keine wei­
t e re Erwähnung finden kann." 

Die Petersburger Lebensperiode Harris' ist enthalten 
in den „Diarie.s cU:" im I. Bande, 1. ed. S. 155—542, 
2. cd. S. 1.33—528 (Deutsche Ausgabe Bd. I. S. 101— 

2) S e i t 1 8 5 9. 

12) 0 ooopyxceitHOMS MopcKOMS neumpaMtmemrb (Uebcr 

ö ° ' die Bewaffnete See-Neutralität), C.Jlö. 1 8 5 9 , zu­
erst erschienen im „MopcKoii Cßopmim" (Marine - Archiv. 
Journal des russischen Marine-Ministeriums), 1859 Nr.Nr. 9, 
10 ( = Bd. XLII I ) und 11, 12 ( = Bd. X L I V ) . 

Der Herausgeber ist der Fürst O b o 1 e n s k i. Das 
Werk enthält: 

1) eine dürftige Skizze der Bewaffneten Neutralität, 
welche wohl auch nicht mehr als ein blosser Leit­
faden für die Actonstücke sein soll, wobei der Ver­
fasser und Herausgebor jedoch einzelne der zum Ab­
druck gebrachten Urkunden, mit denen er nichts an­
zufangen weiss, insbesondere wenn sie kein Datum 
tragen, einfach unberücksichtigt lässt; dann folgen 

2) zahlreiche Actonstücke aus dem Archiv des Ministe­
riums der auswärtigen Angelegenheiten in Moskau 
(diplomatische Noten, ükase, Oonventionen, Gut­
achten und andere Staatsschriften) in russischer und 
französischer Sprache; den Beschluss machen 

258). o) 

9) l"inige IUt Berichte Harris' hat schon v. R ä u m e r zu seinen „Bei­
trägen ete." (Vgl. ohen Ö. 9) direet nach den llanuscri|>ten im englischen 
Archiv benutzt. 
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1) Vgl. darüber unten § 00 . 

2) Vgl . z. 15. oben S. 7 Note 2 . 

3) Vgl. unton § 23. 

4) Vgl. unton § 38. 
Ii) Vgl . unten § 4 L 
0) Vgl. unton § 31). 
7) Vgl. unten § 07. 

3) ein „Expose" compard de diffdrens arrangemens pris par 
les Puissances neutres et belligdrentcs pour la süretd du 
Commerce et de la Navigation neutres" ' ) und 

4) ein Verzeichniss von Büchern und Aufsätzen zur 
Geschichte und Bildung der Bewaffneten See-Neu­
tralität, das thoils zu viel, theils zu wonig enthält 
und einige Sonderbarkeiten aufweist, welche nur 
daraus zu erklären sind, dass die aufgeführten Schrif­
ten jedenfalls nicht alle dem Verfasser vorgelegen 
haben. 2) 
Indessen ist das Schwergewicht dieser dankens-

werthen Publieation in den Urkunden zu suchen. Man 
möchte fast behaupten, dass die hier zuerst au's Tages­
licht geförderten Quellen, was die äussere, offioielle Seite 
des Entwiekelungsgangcs der Bewaffneten Neutralität be­
trifft, geradezu von abschliessender Bedeutung seien. 
Dahin gehören namentlich dio Note des Grafen Bernstorf 
vom 28. (17.) September 1778, 3) der allerhöchste Befehl 
an den Grafen Panin vom 14. (25.) Februar 1780, 4) alle 
die Itescripto vom 28. Fcbrnar (10. März), 3) insbesondere 
das nach Kopenhagen gesandte, und das Protokoll vom 
5. (10.) März 1780,'"") während der Ukas an das Admira­
lität» - Oollcginm vom 8. (10.) Februar desselben Jahres 
gerade um dieses seines Datums willen historisch inter­
essant ist. 7 ) 

Man würde jedoch sehr irren, wenn man meinte, 
durch diese Actetistüeke aus dem moskausehen Tlanpt-
archiv würde dio vor 1850 gemeinhin herrschende An­
sicht über die Genesis der Bewaffneten Neutralität •-• es 
gab nur e i n e , die nicht den blossen eigenen Wunsch 
der Schriftsteller ziim Vater, sondern ernste Quellen­
kritik und -Interpretation zur Mutter hatte — nun voll­
ständig entkräftet oder gar durch eine positive und plau­
sible neue ersetzt. Nichts von alledem; im Gegentheil, 
eine objectivo Boprüfung der im „Mopciioü CöopiiUKt" 
edirten Urkunden entzieht nicht nur nicht jener durch 
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Gr o c r t z und A l b e d y Ii 11 introducirten, nachher durch 
Lord M a l m e n b u r j ' s Papiere in den meisten Stücken 
bestätigten und namentlich von I) o h m und W h o a t o n 
weithin verbreiteten Ansicht den Boden, sondern befe­
stigt dieselbe der Hauptsache nach in einer Weise, dass 
nur hochgradiges Unvermögen oder bis zur Wahrheits­
feindlichkeit tendenziöse Absicht sich behufs Zerstörung 
der missfälligen Tradition auf die hier publicirten Schrift­
stücke berufen kann. Eine derartige Täuschung der Leser 
ist eben deswegen um so härter zu verurtheilen, weil 
diese sich regelmässig durch den mittelst der Berufung 
auf unbozweifclt echte Archivalien, welche angeblich 
die Entstehung des ganzen Gewebes Masche für Masche 
verfolgen lassen, hervorgerufenen Schein gediegener For­
schung nolens volens hintergehen lassen werden. 8) Und 
doch muss man fragen: Ist es nicht eigentlich schon 
a priori sehr unwahrscheinlich, dass in o f f i c i c l l e n 
Actenstücken, z. B. diplomatischen Noten, Regicrungs-
erlassen u. dgl., auf die, nebenbei sehr unglücklich for-
mulirte9), Frage : „Wer ist der Autor der Bewaffneten 
Neutralität?" eine bündige Antwort zu finden sein könnte? 

Schliesslich sind noch einige mehr aphoristische 
Beiträge 1 0) zu den Quellen unseres Gegenstandes zu zählen: 

8) In der That hat die gutgläubige Aufnahme und Verbreitung 

solcher irrthümlicher Ansichten bereits begonnen. Vgl. z. B. Mapmeun, 
0 npaen uaenmou caocmeeuHocmu so epe.ua «OÜHH (F. M a r t e n s , Das 

Recht des Privateigenthums im Kriege) C.lld 1869, S. 242 ff., der jedoch 

dem angeblichen documentarischen Beweise einige Zweifel entgegensetzt; 

neuerdings E. N y s , La guerre maritime, Bruxellcs et Leipzig 1881, S. 

91 Note; C h. d c B o e c k , De la propriete prive'e ennemie sous pavilloti 
ennemi, Paris 1882, S. 57 Note; P. F a u c h i 1 1 e, Du blocus maritime, 
Paris 1882, S. 82 Note. K. Nys sagt wörtlich mit Beziehung auf die tradi­

tionelle Ansicht: „Celle legende doit faire place a la ve'rite, La publica-
tton faite, en 1H59, dans le Journal etc. cVune Serie de documents relatifs 
a, la ligue et les travaux re'cents demonirent ä l'e'vidence que la ligue est 
l'oeuvre niüremenl re'ße'chie de Catherine IL" 

0) Vgl. unten § « 7 . 

10) Man wird hier vielleicht den Hinweis auf die „Relation etc." 
de Pare lo ' s vermissen, mit welcher es folgende Bewandtniss hat. Der be­

kannte Völkerrechteschriftsteller D. J. Katschenowski (t 1872 als Profes­

sor in Charjkow. Vgl. auch weiter unten § 5 sub Nr. 16) fand, als eine 

Reise zu wissenschaftlichen Zwecken (1858 oder 1859) ihn auch nach Turin 
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13) Randbemerkungen der Kaiserin K a t h a r i n a II. 
zu dem Buche des Abbe Denina: Essai sur la vie et lc 
regne de Frederic II. roi de Prusse, pour servir de prilimi-
naire ä Vedition de ses neuvres posthumes, Berlin, 1788, zu­
erst französich, wie das Original, nebst den betreffenden 
Stellen aus Denina veröffentlicht im „rfiireuuKfi A. B. Xpa-
noeunuato, iiha- H. M. BapcyKOBa (A. W . Chrapowitzki's Ta­
gebuch, herausgegeben von N. J. Barssukow), C. 116. 18 7 4 
S. 475—48G, später auch russisch im „PyccüiÜ Apxuea" 
(Russisches Archiv) Mocma 1878, Heft II. S. 284-21)1 ; 

führte, im dortigen Archiv unter anderen auf Russland bezüglichen Acten-
stücken eine handschriftliche Skizze unter dem Titel „Relation et tahleau 
rtxracteristique den personne* <pui jouent le$ priuripaur roles a la, Cour de 
J'eterslioiini", worüber Katschenowski nach seiner Rückkehr in seinem Reise­
bericht Atitthcilung machte. (Vgl. Eminem XapbKoarmm H.un. i'miupcnnuma. 
Am. lflCO). Der Verfasser ist ein Marchese de Parelo, welcher 1781!—17811 (oder 
1790) als ausserordentlicher Gesandter und bevollmächtigter Minister Sardiniens 
am russischen Hofe fungirt hat und gelegentlich der Schilderung russischer 
Staatsmänner jener Zeit, wie des Fürsten Potjomkin, des Grafen A. A. Bos-
borodko, des Grafen X. 1. Panin, des Fürsten A. A. Wäsemski, 1'. W . Ba-
kunin's und des Grafen I. A. Ostermann, auch in einer eigenthümlichen, 
etwas dramatisch lebhaften Version (Vgl. unten § (IIS) der Entstehung des 
Planes zur Bewaffneten Neutralität gedenkt. Später hat sich N. Grigoro-
vvitsch durch die Vermittelung des russischen Consuls in Genua und des 
Archivdirectors in Turin eine Abschrift davon verschafft und dieselbe zuerst 
nur in russischer Sprache mit Auslassungen im „Pi/arc/it Ap.rntiy (Russisches 
Archiv), Mocma. 1875 Heft II S. 113—125, nachher in seiner Biographie 
A. A. Besborodko's (Vgl. diesen § unter Nr. 13) 1879, S. 309—330 französisch 
und russisch zum Abdruck gebracht. 

Wenn diese „Relation etc." M. de Parelo's nun auch nur kurze Zeit 
nach der kritischen Epoche, gewiss noch vor dem im Frühling 1783 erfolgten 
Tode Graf Fanin's geschrieben ist, so war doch die Zwischenzeit lang genug, 
um (Iii; Vorgänge, welche sich hinter den Coulissen abspielten , in bedenk­
licher Weise auszuschmücken. Jedenfalls war der Marchese de Parelo da­
mals nicht in St. Petersburg, sondern berichtete erst 1783 über das, was 
andere, ungenannte Gewährsmänner ihm anvertraut hatten — somit kann 
seine Relation weder als diroetc, noch als indirecte „Quelle" zur Entstehungs­
geschichte der Bewaffneten Neutralität angesehen werden : sie gehört zu der 
Gattung unmassgeblichcr Erzählungen, wie eben viele andere auch. 



die hierher gehörige Note der Kaiserin ist auch im „Cöop-
iiiiKS Ihm. Ilcmopuuerm/o 06w,ecmea'1 (Archiv der Kaiser]. 
Historischen Gesellschaft), T. X X V I . C. 116. 1870 | a . u . 
d. T : 77. rpuinpoonvT,: Kam^iepd A. A. lie.ißopoduo (Der Kanz­
ler A. A. Besborodko, von N. Grigorowitseh)], 8. 64—60 
»"gedruckt. 

Im Jahre 1788 erschien in Heidin , von dem frei-
geistigen Abbe Denina (in der Folge Bibliothekar Napo­
leon'*) verfasst, eine Biographic Friedrich's d. Gr., welche 
eine posthume Ausgabe seiner Werke einleiten sollte. 
Der Staatssccretaire Chrapowitzki brachte das interessante 
Werk am 1. März 178!) der Kaiserin zu, welche bei der 
Leetüre Bemerkungen an den Hand des Buches schrieb 
und sie Chrapowitzki zu lesen gab. Dieser copirtc die­
selben und sie fanden sich in seinen Papieren, mit de­
nen sie iu's Ituma'nzowsehe Museuni in Moskau gekom­
men sind. 

Unter diesen Marginalnoten findet sich eine (Chra­
powitzki 8. 485, Russisches Archiv 8. 290, Archiv der 
Historischen Gesellschaft S. 64), in welcher die Kaiserin 
die Behauptung Dcnina's, nach der besten Quelle sei 
Friedrich d. Gr. der Erfinder der Bewaffneten Neutrali­
tät gewesen und habe schon im Jahre 1744 auf ein sol­
ches Uebereinkommeu gesonnen, " ) stricte verneint und 
jene Idee für sieb selbst in Anspruch nimmt.' 2) 

14) Briefe der Kaiserin K a t h a r i n a II. an Grimm 
im „CöopnuKi Ihm. IIcmopnvccKaio 06w,ermim" (Archiv der 
Kaiserl. Historischen Gesellschaft, a. u. d. T: Briefe 
Katharina's IT. an Grimm, herausgegeben von J. Grot), 
T. XXI I I . CM. 1 87 8 (bes. Nr. 57, 8. 06; Nr. 58, 8. 07; 
Nr. 02, 8. 114 ff.). , s ) 

11) Die Stolle im genannten Buche D e n i n a ' s „Essai etc." lautet wört­
lich: ,, l'ne pertonue dont l'autorüc ne poiirroü clre plus grande dans et qtit 
i:<;arde Vhistoire de Frederic 11. a dit <jue la premicre idtie de In neii-
tralite armee fut eaneue par <v roi. 11 ext vrai </hp Van 1744 Frederic 
avoil itnogine u»e confederatimi de cette »ature. Vgl. unten § (15. 

12) Vgl. den Wortlaut der Bemerkung unten im § OG. 

Kl) Vgl. unten § 22 und § ;.!(>. 
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III. Literatur. *) 

1) B i s 1 8 5 9. 

1) J. G. B ü s c h , Hoher das Bestreben der Völ-
' ker neuerer Zeit, einander in ihrem Seehandel 

recht wehe zu thun, Hamburg 1 8 0 0 , (Jap. V I 

Eine gedrängte Erörterung der Grundsätze und dos 
Verlaufes des Neutralitätsbundes gemäss den Oonvcntionon 
u. s. w. In der Entstehungsgeschichte selbst schliesst 
sich Büsch dein Memoire etc. des Grafen Goertz an. 

2) A. K o p e t z , Kurze Darstellung dos von 

Russland im Jahre 1780 gegründeten Sistcnis der be­

waffneten Neutralität, Frag 1 8 0 1. 
Ans der Erneuerung der Bewaffneten Neutralität 

im Jahre 1800 schöpft der Verfasser den Anlass, die 
Grundsätze und Bedeutung der 1780'1- See-Neutralität, 
eingehend zu untersuchen, wobei er die absolute Handels­
freiheit der Neutralen als axioniatische Voraussetzung 
hinstellt, worauf denn freilich alles Uebrige weiter keine 
Schwierigkeiten macht. Auf die Frage der Entstehung 
der Bewaffneten Neutralität, sowie auf die fortschreitende 

*) Viele Schriften, welche v. O m p t e d a (Lictoratnr des etc. Völker­

rechts, Bil. II, Regensburg 178.">, S. t>58 ff.), insbesondere aber dessen Fort-

sotzer v. K a m p t z (Neue Literatur des Völkerrechts seit dem Jahre 

1784, Berlin 1817, S. 303 ff.) und auch Fürst O b o l e n s k i (im MoprKok 
CCmpmiKT, 18">!>, Nr. 12, S. 40(1 ff. Vgl. oben S 12) als zur Literatur der 

Bewaffneten Neutralität gehörig verzeichnen, darf man entweder garnicht zur 

Special -Literatur dieses Gegenstandes zählen, weil sie ausschliesslich das 

Für und Wider der betreffenden Rechtsprincipien als solcher diseutiren, so­

dass man consequenter Weise fast dio gesammte Literatur über das Seerecht 

der Neutralen mit hereinbeziehen müsste, oder aber man muss sie als 

gänzlich werthlose Kxpectorationen Unberufener resp. als auf unzureichende 

Quellen hin zusammengeschriebene Ephemeriden ignoriren. Erwähnung ge­

schieht der Bewaffneten Neutralität selbstverständlich fast in allen Schriften 

über das Recht der Neutralen zur See (Vgl. unten § (i—9). 

(S. 252-281) . 

i 
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Entwickclung, also überhaupt die Geschichte des Bundes 
geht Kopctz nicht näher ein ' ) . 

3) C. W . v. D o l i m, Denkwürdigkeiten meiner 
Zeit oder Beiträge zur Geschichte von 177S—180G, Bd. 
II, Lemgo 1 8 1 5 , S. 100 -154 : „Das System der be­
waffneten See-Neutralität, vorgeschlagen und durchgesezt 
von Katharina II u. s. w." 

Dies ist die erste ausführliche und abgerundete Be­
arbeitung der Entstehung der Bewaffneten Neutralität 
auf Grund der von Goertz (Vgl. oben S. 0) und Albedyhll 
(Vgl. oben S. 7) gelieferten Relationen und unter Berück­
sichtigung der politischen Verwickelungen jener Epoche. 
Auf die specitisch sccrechtliche Seite der Sache lässt sich 
Dohm nicht ein. Der knappen, klaren Exposition aller 
in botracht kommenden Zeitverhältnissc und der ge­
schmackvollen, ruhig vornehmen Darstellung wegen muss 
die kurze Skizze Dohm's, obwohl sie, da das Quellen-
matcrial seither ungemein erweitert worden, stofflich 
gewiss unzureichend ist, noch heute als die beste Schil­
derung der Genesis der Dcclaration vom 28. Februar 1780 
und der Bewaffneten Neutralität anerkannt werden. 

4) v o n K o c h , Histoire abre'ge'e des traites de paicc 
entre les puissances de VEurope depuis la paix de Westphalie, 
cont, par F. S c ho e i l , Bd. IV, Paris 1 8 1 7 , S. 1—58: 
„ Traue' de la neutraliti armie du Nord, conclu en 1780." 2) 

Diese Abhandlung besteht, analog dem sonstigen 
Inhalt des bekannten Werkes, aus einer historischen Ein­
leitung, hier dem Völkcrseci-echt angehörig, der eine 
Auseinandersetzung der Streitpunkte und endlich die Dar­
stellung der Verhandlungen an der Hand des diplomati­
schen Schriftonwechscls und der Verträge folgt. Alles 

1) Ueber eine zweite Abhandlung desselben Autors Vgl. unten § 71.* 

2) Dieser Aufsatz ist, wie viele andere aus dem Werke von Koch 
und Schoell, in der „Histoire generale des traites de paix etc." des Grafen 
G a r d e n , Bd. V. Paris s. a. (etwa 1851. Vgl . R. v. M o hl , Geschichte und 
Literatur der Staatswissenschaften, Bd. I, Erlangen 1855, S. 345) ohne Angabe 
darüber, woher er entnommen, nur mit einigen bibliographischen Zusätzen 
versehen wieder abgedruckt worden. 

C. B e r g b o h m , Bewaffnete Neutralität. 2 



18 

Andeutung, keine Ausführung. Zur Grundlage für die 
flüchtigen Bemerkungen über die Entstehungsursache der 
Declaration vom 28. Februar u. s. w. dient fast nur 
Goertz' Memoire.3) 

5) H. M. v a n de P o l l , De prineipiis foederis, quod 
dicitur neutralitas artnata, (Diss. inaug.) Lugd. Batav. 
1 8 2 1 . 

Eine anspruchslose, ganz unselbstständige Abhandlung 
mit historischen Rückblicken über die von der Bewaffne­
ten Neutralität proclaini'rten Grundsätze. Hinsichtlich der 
Entstehungsfrage beschränkt sich der Verfasser auf einige 
Citate aus Goertz' Memoire und v. Dohm's Aufsatz. 

G) E. II. J. C o n w a y , De neutralitate maritima, 
ejusque, quae armata dicitur, historia, Gandavi 1 8 2 7 . 

Von dieser Schrift, welche überdies die Goertz'schc 
Erzählung nur nach dem Auszuge bei F1 a s s a n , Hi-
stoire generale et raisonne'e de la diplomatie francaise (2. ed. 
Paris 1811, Bd. VII ) kennt, gilt im Ganzen das hinsichtlich 
der vorhergehenden Bemerkte. 

7) M. P o h l s , Darstellung des Seerechts nach ge­
meinem und hamburgischem Rechte etc. (Handelsrecht, 
Bd. III), Theil IV, Hamburg 1833, S. 1205—1212. 

Eine kurze, aber recht anschauliche Darstellung des 
Entwickelungsganges der Bewaffneten Neutralität nach 
den Staatsverträgen u. s. w. Als Quelle für die Ansichten 
des Verfassers über die Motive u. s. w. dient nur Graf 
Goertz' Memoire. 

8) B. J I c i u K O B T , , HcmopuvfCKoe mcMöoeanie nauaM 
Heympajiumema omnocumeAbHO MopcnoU mopioeMi (W. L es c h ­
ic o w , Historische Untersuchung der Ncutralitätsprincipien 
in betreff des Handels zur See), Mocma 1841, S. 105—117. 

3) Ueber den ähnlichen Aufsatz von K o c h und S c Ii o e 11, die (zweite) 
See-Neutralität von 1800 betreffend, vgl. unten § 71*. 
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Der Verfasser constatirt, dass die Entstellung der 
Bewaffneton Neutralität in eine Zeit fiel, da das Bedürf-
niss nach einem wirksamen Schutze des neutralen Han­
dels allgemein gefühlt wurde, und ferner, dass sowohl 
die Sätze dos Bundes als auch die Form der Durchfüh­
rung nichts Originelles enthielten, sodass Katharina nur 
der Ruhm gebühre, sich in dieser Sache an die Spitze 
Europa's gestellt und die von allen Continentalstaaten 
anerkannten Grundsätze mit dem männlichen Vor­
satze, sie durch Aufgebot der Flotte zu vertheidigen, pro-
clamirt zu haben. Das ist unzweifelhaft richtig; nur 
ist nicht abzusehen, wie der Verfasser diese Umstände 
für Gründe erachten kann, aus welchen man die 
Goertz'sche Darstellungsweise zurückweisen müsse. Im 
Uebrigen geht der Verfasser auf die Entwickehmgsgc-
schichte des Bundes etwas näher ein und verfolgt den 
Einfluss desselben auf die Fortbildung des Völkerscerechts 
durch Verträge. 

9) H. W h c a t o u , Histoire des progres du droit des 
gens etc. depuis la paix de Westphalie jusqiC ä nos jours, 
Leipzig 18 4 1 , 4 ed. 1805, B. II S. 353—368. 

Wheaton folgt in der kurzen Skizze über die Mo­
tive und Umstände, welche der Bewaffneten Neutralität 
das Leben gaben, durchweg der Goertz'schen Version in 
der Bearbeitung v. Dohm's und sonst den in v. Martens' 
Recueil enthaltenen Staatsschriften. Auf Lord Malmes-
bury's Tagebücher etc. nimmt er auch in den späteren 
Auflagen keine Rücksicht, 

10) H. R o y a a r d s , De placito: „Libera navi libera 
merx", Traj. ad Rh. 18 52, S. 99-110 . 

Auch diesem Autor, der sonst die Quellen und 
Literatur unserer Frage wenigstens citirt, ist die Unbe-
kanntschaft mit dem in den Papieren Lord Malmesbury's 
enthaltenen Material vorzuwerfen. In der Hauptsache 
folgt er, wie Wheaton, der Darstellung des Grafen Goertz. 

11) C. F. W ( u r m ) , Die Politik der Seemächte 
und der Fortschritt des Völkerrechts (Deutsche Viertel­
jahrs-Schrift, 1 8 5 5 , Heft 3, S. 293-373) . 
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Diese Abhandlung des bekannten haniburgischcn 
Schriftstellers enthält (S. 306 ff.) auch eine gedrängte 
unbefangene Darstellung der Vorgänge, welche die Ent­
stehung der bewaffneten Neutralität begleiteten, auf Grund 
der mit grosser Besonnenheit zusammengestellten Berichte. 
Ganz richtig fühlt der Verfasser die Wichtigkeit der Frage 
heraus, von woher eigentlich die fünf Punkte der Decla­
ration vom 28. Februar gekommen sind, lässt sich aber 
durch eine Notiz bei Malmesbury zu einer, übrigens mit 
aller Vorsicht nur als Vermuthung ausgesprochenen An­
sicht leiten, die jetzt, wo man das Project Bernstorfs vom 
September 1778 kennt, keinen Halt mehr hat 4). 

12) F. d e C u s s y , Phases et causes cdlebres du 
droit maritime des nations, Bd. II, Leipzig 18 5 6, S. 30—42. 

Der Verfasser folgt der traditionellen Ansicht über 
die Entstehung der Bewaffneten Neutralität; einige Spu­
ren weisen auf eine, man weiss nicht ob directe oder 
mittelbare, Bekanntschaft mit den Malmesbury'schen Be­
richten hin. Die Declamationen gegen England und die 
Vorliebe für Phrasen fallen unangenehm auf; schlechthin 
unerlaubt aber ist es, wenn der Verfasser ganze Sätze 
seiner eigenen Erfindung unter Benutzung von Anfüh­
rungszeichen historischen Persönlichkeiten in den Mund 
legt, auch dann unerlaubt, wenn diese Worte so hätten 
gesprochen werden können, weil diese Manier einen 
schweren Irrthum über den Zustand der Quellen erzeugt. 
Diese mögen wohl dio Schlussfolgerung zulassen, dass 
solche Reden — im gegebenen Falle von Seiten Panin's 
zur Anreizung der Eitelkeit Katharina's — geführt wor­
den sind, berichten aber nirgends den angeführten Wort­
laut. s ) . 

13) Fr. S c h i e r n , Historiske Studier, Bd. I, Kopen­
hagen 1 8 5 6 , S. 192—207: „Om den bevaebnede Nezitra-
litet". 

Ein unbedeutender Aufsatz, dessen Verfasser sich 
im Allgemeinen Goertz anschliesst. 

4) Vgl. unten § 68. 

5) Vgl. darüber unten § 07. 
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14) 6 ) E. H c r r m a n n , Geschichte des russischen 
Staates (Heeren und Ukert's Geschichte der europäischen 
Staaten), Bd. VI, Gotha 18 60. 

Mit dem, erst October—Decemher 1859 publicirten, 
Material im „MopcaoU Cu'opiniKb'" noch unbekannt, gibt 
der Verfasser die Verhandlungen der Jahre 1778 und 1779 
nach anderen, nicht ganz zuverlässigen Quellen, nach 
denen er z. B. vorträgt, dass der Dcclaration vom 28. 
Februar 1780 ein früherer Antrag Schwedens zum Muster 
gedient habe ' ) . Die Genesis derselben u. s. w. stellt er 
nach Goertz' Memoire und Harris' Diaries dar. 

2) S c i t 1 8 5 9. 

q f Ein bei weitem strengerer Massstab, als an die bis-
ö " her erwähnte, ist an die monographische Literatur 
der Bewaffneten Neutralität seit der Edition zahlreicher 
Urkunden aus dem moskauschen Hauptarchiv im „MopcxoU 
Ctiopums" d. h. natürlich nur insoweit, als die betreffen­
den Autoren von dieser Veröffentlichung wissen mussten, 
zu logen. Man nimmt jedoch mit Bedauern wahr, welch' 
ein gewaltiges Hinderniss übelangebrachte Begeisterung 
für eine grosse Frau auf dem Throne eines mächtigen 
Reiches und missverstandene patriotische Pflicht der Ver­
breitung der Wahrheiten entgegensetzen, welche diese 

6) An dieser Stelle dürfte man eigentlich das zuerst 1 8 5 8 erschie­
nene bekannte Buch von L. B. H a u t e f e u i 11 e, Bistoire des origines, des 
progres et des variations du droit maritime international, 2 öd. Paris 1869, 
angeführt zu sehen erwarten — wenn darin überhaupt mit einem Worte der 
Idee und Entwickelnng der Convention von 1780 gedacht werden würde! 
Auch das andere Werk desselben Autors : Des droits et des devoirs des naliom 
neutres en temps de guerre maritime, Paris 1 8 4 8 , 3 ed. 1868, 3 vis., beschäf­
tigt sich ausschliesslich mit den vier dem Völkerseerecht angehörigen Sätzen, 
nicht mit der Bewaffneten Neutralität als Bund und ihrem Ursprünge. 

7) Es war aber ein Expose Graf Bernstorf's. Vgl . darüber unten 
§ 23, '40, 05. 
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Zeugnisse bester Art für sich allein schon Jeden lehren, 
der nicht von Hause aus geneigt ist nur das zu fin­
den, was er sucht. Mit andern Berichten, von Personen 
herrührend, die aus eigenem Wissen referiren und über 
jeden Verdacht tendenziöser oder gar bewusst unwahrer 
Darstellungen erhaben sind, zusammengehalten und in 
Concordanz gebracht, können jene Quellen jedwedem Ge­
schichtsforscher nur e i n e Lösung des Räthsels, Avelches 
in der Entstehung der Bewaffneten Neutralität liegt, ver­
kündigen und dies in einer so vernehmlichen Weise, dass 
auch das entschlossenste Vorurtheil unwillkürlich zu­
sammenbrechen muss. Freilich setzt die Ucbcrcinstimmung 
der D a r s t e l l u n g mit dem Resultat der F o r s c h u n g 
eine Eigenschaft voraus, die nicht Jedermanns Sache : den 
Sinn für h i s t o r i s c h e T r e u e . 

15) C A . Z a c h r i s s o n , Sveriges underhandlingar 
om bevüpned neittralitet aren 1778—1780, (Akad. afhandl.) 
üpsala 1 8 0 3. 

Eine werthvolle Arbeit nach schwedischen Rcichs-
archivalion. Der Verfasser kennt die Urkundensanimlung 
im „MopcKOü CöopnuKs" nicht, lässt sich auch in keiner 
Weise auf die Frage nach der sog. Autorschaft der Be­
waffneten Neutralität ein, sondern schildert nur die Ver­
handlungen zwischen Russland, Schweden und Dänemark, 
die zu dem Vorspiel v o m Jahre 1779 führten, und dann 
die späteren, zwischen der Declaration der Kaiserin vom ' 
28. Februar und dem Abschluss der Conventionen mit 
Schweden und Dänemark im Hochsommer 1780 liegenden 
Negociationen zwischen diesen drei Staaten. Nur bei 
Zachrisson findet man Aufklärung über dio Gründe, 
welche die auffällige Verschleppung des förmlichen Ab­
schlusses jenes Neutralitätsbundes zwischen den drei Nord­
mächten verursachten ' ) . Die als Beilagen abgedruckten j 
Urkunden sind, soweit sie nicht schon vorher bekannt wa- ' ' 
ren, nur von untergeordneter Bedeutung. 

1) Vgl. weiter unten § 44 und § 46. 



16) D. «J. K a t c h e n o w s k y , Prize law: particu-
larly with refefence to the duties and obligations of hellige-
rents and neutrals, transl. by P r a t t , London 1 8 6 7. 

Dieser englischen Ausgabe seiner Schrift: 0 aanc-
paxo u npmoeoMB cydonpou.wodcmeib etc., Mocaea 1855, 
hat Katschcnowski selbst einen Excurs (Additional note 
by the author, S. 70—72) über die Genesis der Dcclara­
tion vom 28. Februar 1780 und die entweder Katharina II. 
oder dem Grafen Panin — wie wir in der Folge sehen 
werden, eine gar zu scharfe Alternative 2) — zuzu­
sprechende Anregung der Bewaffneten Neutralität einge­
fügt. Sein Unternehmen, dem Beitrage des Grafen Goertz 
und den einzelnen Nachrichten Harris' alle und jede Au-
thenticität zu entziehen, ist jedenfalls nicht gelungen; im 
Gegentheil, die alte Tradition, welche, nachdem sie ein 
halbes Jahrhundert fast unbehelligt bestanden, anfangs 
nur bezweifelt ward, nunmehr aber den ersten energischen 
Angriff erfährt, offenbart durch ihre Widerstandsfähigkeit 
erst recht, wie wohlgcfügt im Grossen und Ganzen ihr 
Aufbau ist, und sie bewährt sich auch später immer mehr, 
je heftiger das Feuer der Angreifer wird. (Vgl. unten 
Nr. 17). 

Im Einzelnen ist gegen Katschenowski Folgendes 
zu bemerken: 

1) Ob zwischen Potjcmkin und Panin tödtliche 
Eifersucht bestand oder nicht, das ist für die Lösung des 
Problems allerdings nicht entscheidend. Es hat aber 
auch Niemand unter den Diplomaten, auf deren Zeug­
nisse es ankommt, behauptet, dass Panin n u r um Po­
tjcmkin, den Anwalt England's bei der Kaiserin, zu 
schlagen, die „Intrigue" schmiedete, woraus die Bewaffnete 
Neutralität hervorging. 

2) Dass „nachdem der Erfolg der russischen Politik 
grossen Neid hervorgerufen, die offenen und geheimen 
Gegner der Bewaffneten Neutralität zu jeder Art Ver­
leumdung, jedem literarischen Missbrauch gegriffen, um 
die Letztere in den Augen der Welt zu discreditiron" 
ist eine Behauptung, mittelst welcher den unwillkommenen 
Berichterstattern unreine Motive untergelegt und ihre 
Glaubwürdigkeit wegdisputirt werden soll. Aber passt 
denn diese Insinuation auf den Grafen Goertz, den Baron 

2) Vgl. weiter unten § 67. 
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von Albcdyhll, den Lord Malmesbury ? 3 ) Der p r o u s-
s i s c h e und der s c h w e d i s c h e Diplomat sollen 
die Bewaffnete Neutralität haben discreditiren wollen. 
Kaum glaublich! Warum auch ? zumal sie so vortrefflich 
in dio Politik Friedrich's d. Gr. und Gustav's III. passte, 
dass man dem Ersteren sogar die Priorität der Idee jenes 
Bundes hat vindiciren wollen, 4) während der Letztere schon 
1778 auf eine analoge Couföderation der Nordmächte hin­
gearbeitet und später eine hervorragende Rolle in dem 
1780er Bunde gespielt hat. W o kommen überhaupt, da 
doch der ganze Continent, die Staatsregierungen, wie die 
Privatpersonen und nicht zuletzt die Schriftsteller die 
Bewaffnete Neutralität mit Freuden begrüssten, jene 
Hasser und Neider, wo kommt dio Stimmung zum Pam-
phletisiren unter ihnen her? 

Aber die e n g l i s c h e Quelle, d. h. Lord Malmes­
bury (Sir Harris), bleibt doch verdächtig? Allein dieser 
hat überhaupt keine Erzählung über dio Entstehung der 
Bewaffneten Neutralität geliefert, also auch keine ten­
denziöse ; seine Beiträge bestehen ausschliesslich aus ein­
zelnen Bemerkungen, in denen er selbst nie Combina-
tionen über Dieses und Jenes macht, sondern stets nur 
referirt : was ihm Katharina oder Potjemkin oder Panin 
sagt, das sagt er seinem Ministerium w-citcr. Welchen 
Grund könnte ein Staatsmann von dem Charakter, der 
Bedeutung und dem Rufe Lord Malmesbury's gehabt ha­
ben, in seinen geheimen Depeschen seine eigene Regierung 
geradezu zu belügen? Und zu welchem Zweck? Doch 
nicht, um ihr gegenüber die hinreichend verhasste Coali-
tion der Neutralen noch extra zu discreditiren ? Ja, wenn 
Sir Harris die Wel t nachträglich mit pikanten „Enthül­
lungen", die damals noch nicht im Schwange waren, 
hätte überraschen wollen! Aber er hat überhaupt keinen 
Gebrauch von seinen Erfahrungen gemacht, einen „literari­
schen Missbrauch" erst recht nicht und seine in keiner 
Weise für die Öffentlichkeit zugestutzten a m t l i c h e n 

3) Sie passt auch nicht auf v. D o Ii m 's Aufsatz in seinen „Denk­
würdigkeiten etc." Doch wäre das auch einerlei, denn Dohm ist durchaus 
keine Q u e l l e , welche man mit Goertz und Malmesbury in eine 
Linie stellen darf. Seine Darstellung beruht im Grunde auf Goertz' 
Bericht; aber wenn man dieselbe angreift, so greift man zugleich Goertz 
an und muss die Gründe gegen d e s s e n Zuverlässigkeit, nicht gegen 
Dohm's nennen. 

4) Vgl. unten § 05. 



25 

Relationen an seine Regierung sind nebst seinen sonstigen 
Aufzeichnungen erst lange nach seinem Tode erschienen. 

Von dieser Seite kommt man der Glaubwürdigkeit 
jener Berichte gewiss nicht bei. Dass Graf Goertz und 
Sir Harris sich im Allgemeinen in den geeigneten Stel­
lungen befanden, um über die in Rede stehenden Vorgänge 
gut unterrichtet zu sein, hat auch noch Niemand bezwei­
felt. Will man also ihre Nachrichten entkräften, so muss 
man ihr Falschwissen nachweisen d. h. den wahren Sach­
verhalt aus besseren Zeugnissen, als die jener immerhin 
dem Irrthum oder der Täuschung ausgesetzten Diploma­
ten sind, eruiren. 

3) Diese authentischen Zeugnisse glaubt Katschenowski 
unter den Urkunden des moskauschen Hauptarchivs zu 
finden, welche der Fürst Obolenski 1859 im „Mopcnoü 
CffopiiUKö" (Vgl. oben S. 11) publicirt hat. Das ist ein 
unbegreiflicher Irrthum — wenn nicht Schlimmeres. 
Jene Urkunden beweisen nicht nur nicht, wie Katsche­
nowski schreibt, dass die Idee der Declaration, welche am 
28. Februar 1780 erfolgte, von der Kaiserin, die nur auf 
eine günstige Gelegenheit zur Verkündigung derselben 
wartete, lange vorher genährt wurde, sondern sie bewei­
sen klar und deutlich das directe Gegentheil: Katharina II. 
u n d Graf Fanin haben vor 1780 den w ö r t l i c h e n Inhalt 
jener Declaration und die Eingehung eines bewaffneten 
Bundes durch dio Neutralen ausdrücklich mit klaren 
Worten perhorrescirt,5) Nicht die kleinste Spur führt zu 
der Annahme, als habe bei den Negoeiationen von 1778 
und 1779 zwischen der Kaiserin und ihrem Kanzler ein 
Dissens gewaltet. Aber Katschenowski bedarf des Scheines 
eines solchen. Er sagt daher, K a t h a r i n a habe Schwe­
den und Dänemark die Notwendigkeit einer energischen 
Abwehr gegen die Kaper in der Ostsee,H) vorgestellt u. s. 
w\, und schliosst ein kurzes Referat über die darauf fol­
genden Verhandlungen mit der Bemerkung, auf P a n in's 

ß) Vgl . weiter unten § 24 ff. Die erste urkundlich feststehende Spur 

davon, dass die Kaiserin den Gedanken einer Declaration gefasst hatte, findet 

sich in einem Briefe an Grimm vom 2. (13.) Februar 1780. Vgl . darüber 

§ 36. 

C) Es handelt sich aber genau in denselben Urkunden, die Katsche­

nowski citirt (Schreiben des Grafen Panin an Herrn von Sacken, russischen 

Gesandten in Kopenhagen, vom 16. August; Note des Grafen Bernstorf vom 

28. September 1778 u. s. w. Vgl. unten § 22 ff.), um einen n u r gegen 

Dänemark gethanen Vorschlag zum Schutz des Seeweges auf der N o r d s e e ! 
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Rath sei die von Schweden beharrlich angestrebte Con-
föderation als zu gefährlich abgelehnt worden. Und 
was lehrt dieser diplomatische Schriftenwcchsel in 
Wirklichkeit? P a n i n lässt Dänemark zu gewissen 
Schutzmassregeln auffordern und P a n i n lehnt auch alle 
zu w e i t g e h e n d e n Gegenvorschläge (nicht die eige­
nen!) ab, beide Male unter schriftlicher Approbation der 
bezüglichen Schreiben durch die Kaiserin. Katschc-
nowski aber rcisst die beiden in vollster Harmonie han­
delnden Regierungsorgane, das Staatsoberhaupt und den 
Minister, auseinander, um eine grundsätzliche Divergenz 
ihrer Meinungen schon in die Jahre 1778 und 1779 zurück­
verlegen zu können. Daraus soll nun folgen, dass Panin 
auch 1780 eher ein Gegner denn ein Beförderer der Be­
waffneten Neutralität gewesen und diese von der Kaiserin 
selbstständig angeregt worden sei. 

4) Die Präge aber, ob Katharina wirklich die ganze 
Tragweite der declarirten fünf Punkte bekannt gewesen, 
wird nur nebenher und jedweder Zweifel schon als ein 
crimen laesae rnajestatis behandelt. Und doch culminirt 
schliesslich in dieser Frage das Problem! Kann man 
das aber historischen Beweis auf Grund von Urkunden, 
kann man es überhaupt Beweis für das vorhanden ge­
wesene Wissen der Kaiserin um die Bedeutung ihrer 
Dcclaration , namentlich England gegenüber, nennen, 
wenn dem dringenden Verdachte dos Gcgenthcils schliess­
lich nur mit dem Hinweis auf — ihre Regicrungstalente 
im Allgemeinen und ihre berühmte „Instruction" geant­
wortet wird ? Als wenn die Befähigung zum Regieren 
und die Zusammenstellung von staatsphilosophischen Be­
trachtungen, wie jene „Instruction" sie enthält 7), irgend­
welchen Schluss darauf, dass Katharina sich auch ohne 
Führer mit Sicherheit in den labyrinthischen Gängen 
des internationalen Seerechtes zurechtfand, gestattet! 

Auf diese Weise kommt man der Lösung des Räth-
sels nicht näher, man verwirrt nur die massgebenden 
Daten, aus welchen die Lösung gezogen werden muss. 
Es ist nur noch ein Glück, dass denjenigen Schriftstel- • 

7) Vgl . A. B r ü c k n e r , Die Instruction der Kaiserin Katharina II. 1767 
(RussischeRevue, Bd. XVIII , St.Petersburg 1881, S. 385 ff., besonders 412ff . ) 
und D e s s e l b e n Katharina die Zweite (Allgem. Geschichte, herausg. von 
Oncken, Abth. III, Bd. X ) , Berlin 1883, S. 432 ff. 
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lern, die aus keinem anderen Grunde der Kaiserin das 
ungeschmälerte Verdienst, mit vollem Bewusstsein Aron 
der Bedeutung ihrer That die Bewaffnete Neutralität in's 
Loben gerufen zu haben, vindiciren, als weil sie es von 
vornherein ihrem Genie schuldig zu sein glauben, nicht 
die eigenhändige schriftliche Versicherung Katharina's, 
dass die Idee ihrem eigenen Haupte entsprungen und 

> Panin durchaus unangenehm gewesen sei, bekannt gewor­
den ist. Damit wären die „Neider" und „Verleumder" — 
die nie existirt haben — doch förmlich zu Boden geschla­
gen : Sie hat es selbst gesagt — man schweige also fer­
nerhin von der leisesten Möglichkeit, dass es anders ge­
wesen sein könne! 

S i e h a t es s e l b s t g e s a g t ! Allerdings; und 
w a s s i e g e s a g t ha t , k a n n W o r t f ü r W o r t 

• r i c h t i g , v o l l k o m m e n h i s t o r i s c h s e i n — und 
doch bestätigen die eigenen Worte Katharina's jene alte 
Tradition! Man muss sie nur als Historiker, nicht als 
Panegyriker lesen, und dieses Mal leistet von Beiden 
gerade der Historiker der grossen Fürstin den besseren 
Dienst! 8 ) 

17) B. Ä a H e B C K i ft , HcmopüuecKw ouepm HeümpaJiu-
mema u Kpumma IJapuoKCKOü Mopmou deKJiapaiqiu 16. Anpn-
M 1856 i. (W. D a n e w s k i , Geschichtlicher Abriss 
der Neutralität und Kritik der Pariser Seerechts - Decla­
ration vom 16. April 1856), Momea 1 8 7 9 , S. 6 6 - 8 2 . 

Dieser Autor behandelt den Gegenstand von demselben 
Standpunkte aus wie der vorige. Nur kann man von 
ihm nicht sagen, dass seines Herzens Wunsch ihn in den 
Quellen finden Hess, was er suchte, denn er hat über-

8 ) Vgl. die Deduction unten § G7, 68. 
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haupt nicht gesucht, sondern gleich, nachdem er eine 
Reihe von Schriftstellern — „Pessimisten" nennt er sie •— 
die sich mehr oder weniger dem „Märchen" des Grafen 
Goertz und Lord Malmcsbury's anschliessen, gelesen, aus 
voller Ueherzeugung gegen sie geschrieben, ohne seine 
Unwissenheit auch nur durch die flüchtigste Leetüre der 
Berichte selbst zu verfälschen. Er citirt und kritisirt 
und injuriirt allerdings wie nur Einer jene schändlichen 
Verleumder; aber auf jeder Seite, man kann fast sagen: 
in jeder Zeile offenbart er, dass er es nicht für nöthig 
gehalten hat, auch nur einen Blick in die Memoiren der 
beiden Diplomaten zu werfen. Von seiner Weise ein 
Beispiel. Wie kam Lord Malmesbury darauf, seine Re­
gierung mit falschen Berichton zu versehen? Sehr ein­
fach so, meint Danewski: „Sein, des englischen Gesandten, 
Interesse mochte ihn nöthigen, seiner Regierung unwahre 
Nachrichten zukommen zu lassen zu dem recht verständ­
lichen Zwecke, das beunruhigte englische Cabinet, gegen 
welches dieser Act (die Dcclaration vom 28. Februar u. 
s. w.) gerichtet war, zu beruhigen." So wörtlich zu lesen. 

Bei dieser Probe möge es hier sein Bewenden haben, 
zumal der Verfasser nicht über die Verurtheilung der 
sacrilegisehen Meinungen in betreff der Entstehung der 
Bewaffneten Neutralität hinauskommt, sondern nach be­
endeter Exccution der Missethätor sich die positive, haupt­
sächliche Aufgabe des Historikers ganz erlässt und, statt 
nunmehr eine eigene Meinung sammt Gründen zu brin­
gen, die ganze Sache aus dem Seerecht hinausweist, 
weil — sie wohl in die Psychologie, höchstens in die Cul-
turgeschichte jener Zeit oder zur Regierungsgeschichte 
und Charakteristik Katharina's, nicht aber in die Ge­
schichte des Neutralitätsrechts gehöre. Dass er durch die 
vorausgeschickte Bekämpfung der „Pessimisten" sich für 
seine Person diese Ausflucht glatt abgeschnitten hat, ahnt 
er nicht, noch weniger, dass Polemik gegen die L i t e ­
r a t u r einer Frage nicht im geringsten die Q u e l l e n 
derselben erschüttert — ein Unterschied, der sich nie 
verflüchtigen darf. 

18) O. E i c h e l m a n n , Der bewaffnete Neutrali­
tätsbund Russlands vom Jahre 1780 (Russische Revue, 
herausgegeben von C. Röttger, Bd. X V I , St. Petersburg 
1 8 8 0 , S. 197—249). 
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Wirre Excerptc aus dem Mopcmu CßopnuKS und 
Martens, Recueil, untermischt mit auf's Gerathewohl zu­
sammengeschriebenen falschen Citaten .— das Ganze liegt 
zu weit ausserhalb der Peripherie der ernsthaften, wissen­
schaftlichen Literatur, als dass es die Kritik zum Reden 
nöthigen könnte. 

I 



Capitel IL 
Das S c o r e c ht u ti<l d ie Ii e wa t'f r ieten Bttnd<• 

d e r N e u t r a l e n vor d e m i i o r i l a r a e r i k a n i -

s c Ii e n F r e i h e i t s k r i e y e. 

I. Das Recht der Neutralen. 

1) D e r erste Satz d e r D e c l a r a t i o n v o m 28. 

F e b r u a r 1 7 8 0. ') 

g g Es war im Jahre 1674, als zum ersten Male die 

ö ' Frage entstand, ob eine neutrale Nation nicht die 

aus ihrer Neutralität resultirende Pflicht, jedwede Hilf-

leistung zu Gunsten einer Streitpartei zu unterlassen, ver-

1) Abgesehen von Parteischriften gibt es keine specielle Literatur über 
diesen Satz, doch wird er von jeher gelegentlich des umfassenderen Princips 
„Frei Schiff — frei Gut" fast in allen Arbeiten über das Völkerrecht zur 
See und das der Neutralen insbesondere bald mehr historisch, bald mehr 
rechtspolitisch mit grösserer oder geringerer Ausführlichkeit behandelt. Vgl. 
M. H ü b n e r , De la saisie des bätirnens neutres, La Haye 1759, Bd. I 
S. 73 ff; J. G. B ü s c h , Ueber das Bestreben der Völker neuerer Zeit, ein­
ander in ihrem Seehandel recht wehe zu thun, Hamburg 1800, S. 230 ff; 
R. W a r d , A treatise on the relative rights and dvties of belligerent and 
neutral power: in maritime afairs, London 1801 (Neue Ausg. 1875, S. 3 ff.); 
M. A. K o p e t z , Kurze Darstellung des durch Russland im Jahre 1780 
gegründeten Sistems der bewaffneten Neutralität, Prag 1801, S. 10 ff; B. 
S. N a u , Grundsätze des Völkerseerechts, Hamburg 1802, S. 271 ff ; 
J o u f f r o y , L» droit des gens maritime universel, Berlin 1806, S. 199 ff; M. 
P o h l s, Darstellung des Seerechts nach gemeinem und hamhurgisihem Rechte 
(Handelsrecht Bd. III.). Th. IV., Hamburg 1833, S. 1130 ff; Oke M a nn i n g, 
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letze und mithin sich die etwaige Ahndung durch Re-
pressivmassregoln, wie Confiscation u. s. w., seitens der 
anderen Partei von rechtswcgen gefallen lassen müsse, 
wenn sie von einem gewissen, ihr nur für die Dauer eben 
des Krieges eingeräumten Schiffahrts-Privilogium Ge­
brauch mache. Das in Rede stehende Privilegium besteht, 
allgemein ausgedrückt, darin, dass ein im Kriege begrif­
fener Staat, der die C a b o t a g c , d. h. den Seetransport 
zwischen seinen eigenen Häfen, in Friedenszcitcii aus­
schliesslich der nationalen Rhedcrei vorbehalten hat — 
und diese Exclusivität haben sehr viele seefahrende Staa-

Commentaries on the law of nations, London 1839, S. 195 ff; de R a y n e -
va l , De la liierte des mers, Bd. I., Paris 1811, S. 119 ff; H. W h e a t o n , 
Elements du droit international (zuerst englisch 1839) 5. ö d , Leipzig 1874, 
Bd. IL, S. 16 ff; D e r s e l b e , Histoire des progres du droit des gens etc. 
Leipzig (1841), 4 öd. Bd. I., S. 271 ff; M a s s ö , Le droit eommercial dans 
ses rapports avec le droit des gens et le droit civil, Bd. I. Paris 1844 (4. öd. 
1874) S. 270 ff; H a u t e f e u i l l e , Des droits et des devoirs des nations 
neulres en temps de gverre maritime, (1848) 3. öd. Paris 1868. Bd. II., S. 
51 ff; v. K a l t e n b o r n , Grundsätze des praktischen europäischen Seerechts, 
Berlin 1851, Bd. II . S. 426 ff; F. de C u s s y , Phases et causes ce'lebres du 
droit maritime des nations, Leipzig 1856, Bd. II. S. 1 ff; R. P h i l l i m o r e , 
Commentaries upon international law, Bd III, London 1857, S. 298 ff; H a u ­
t e f e u i l l e , Histoire des origines, des progres et des variations du droit ma­
ritime international (1858) , 2. öd. Paris 1869 , S. 297 ff; E. C a u c h y , 
Le droit maritime international etc., Paris 1862, Bd. II, S. 216 ff; K a t c h e -
n o w s k i , Prize law: particularly with reference to the duties and obligations 
of belligerents and neutrals, transl. by Prat t , London 1867, S. 59 ff; >I>. 
M a p in e ii e t , 0 npaen naemnoü coßcmecHHOcmn eo epc.Mn eoimu. 1869, S. 239 ff; 
P. F i o r e , Trattado di diritto internationale pubblico (1865), 3. ed. Torino 
1879/80, (trad. par Pradier-Foderö, Bd. II, Paris 1869, S. 404 ff.); Ch. 
C a l v o , Le droit international theorique et pratique (1872) 3. öd. Bd. IV, 
Paris 1881, S. 510 ff; W . E. H a l l , The rights and duties of neutrals, 
London 1874, S. 92 ff; A V o o l s e y , Introduction to the study of internatio­
nal law, London 1876, § 185, S. 232 ff; G e s s n e r , Le droit des neutres 
Sur mer, 2 öd. Berlin, Paris etc. 1876, S. 45 , 283 ff; B u l m e r i n c q , s. v, 
Neutralitätsgesetze im Rechtelexikon, herausg. v. v. I l o l t z e n d o r f f , 3. Aufl. 
Bd. II, Leipzig 1881, S. 863 ff; F. P e r e is , das internationale öffentliche 
Seerecht der Gegenwart, Berlin 1882, S. 72 ff., 245 ff, D e n B e e r 
P o r t u g a e l , liet Oorlogsrecht, 2. ed. Breda 1882, S. 498. 
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ten bis auf den heutigen Tag wenigstens als Regel con-
servirt — diese Ausschliessung der Fremden von der 
Küstenfrachtfahrt für die Dauer des Krieges zu Gunsten 
einer oder mehrerer neutralen Nationen aufhebt. 

Damals führte Frankreich mit der Republik der 
"Vereinigten Niederlande Krieg, während England neutral 
war. Als nun Frankreich den englischen Schiffen die 
Erlaubniss zur Betreibung der Cabotago längs der fran­
zösischen Küste ertheilte, wodurch ein Theil seiner Han­
delsmarine entlastet und zu kriegerischen Zwecken ver­
wendbar wurde, wollte Holland dies nicht dulden und 
protestirte gegen solche Unterstützung seines Feindos bei 
der englischen Regierung. Als die Letztere sich jedoch 
auf den zwischen beiden Staaten vertragsmässig geltenden 
Grundsatz „Frei Schiff — frei Gut" 2 ) berief, den sie, so 
lange es sich weder um blokirte Häfen, noch um Contrc-
bandetransport handelte, jedenfalls auch auf die fragliche 
Cabotage längs feindlichen Küsten angewandt wissen 
wollte, musste sich Holland wohl oder übel fügen. Durch 
diesen Fall aber sahen sich seit 1075 mehrere Seemächte 
veranlasst, einseitig in ihren Prisenverordnungen oder 
auch in Verträgen bald zu Gunsten der Neutralen, bald 
gegen sie eine ausdrückliche Verfügung über die Aus­
nutzung einer ihnen etwa offerirten Cabotage-Licenz zu 
treffen. Die französischen Ordonnanzen von 1704 und 1744 
z. B. ahndeten, wie jede Art Frachtfahrt zum Feinde, 
auch die Küstenfahrt zwischen den Häfen desselben, und 
zwar 'mit der Confiscation des Schiffes, während die Eng­
länder es in ähnlichen Fällen dabei bewenden Hessen, 
dass das neutrale Schiff, nachdem das feindliche Gut con-
fiscirt worden, den Frachtlohn verlor. 

2) Vgl. darüber auch weiter unten im § 53 . 
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Ebenso wie die _ Cabotage zwischen den eigenen 
Häfen behielten die Seemächte den gesammten H a n d e l 
z w i s c h e n d e n C o l o n i e n u n d d e m M u t ­
t e r l a n d e der nationalen Kauffahrtei vor. Die Han­
delspolitik des XVI I I . Jahrhunderts betrachtete dieses 
Monopol sogar als ein Axiom, wovon nur äusserst e 
Noth abzuweichen gestatten könne. Im Kriege mit 
England begriffen, sah Frankreich 1756 seinen Colonial-
handol durch England's Uebermacht zur See vollständig 
abgeschnitten und autorisirte deshalb, mit Ausschluss 
aller anderen neutralen Nationen, die Holländer zur Ver-
mittelung des Handelsverkehrs der französischen Colonien 
mit dem Muttcrlande und anderen Staaten. Allein die 
englischen Prisengerichte condemnirten alle bei einem 
derartigen „commerce nouveau" aufgebrachten holländischen 
Schiffe und wandten den englischen Kapern die reiche 
Beute zu, welche man ihnen zu entziehen beabsichtigt 
hatte. Sic deducirten, dass die holländischen Fahrzeuge 
durch die Licenzen oder Pässe, welche sie von den 
französischen Behörden behufs Vermittlung des Han­
dels mit den Colonien erhielten, „entnationalisirt" und 
der französischen Kauffahrtei „incorporirt" seien, wes­
wegen ihnen, als „ennemis par adoption," auch nicht ein­
mal das Frachtgeld entrichtet werden müsse, das sonst 
bei Wegnahme feindlichen Gutes aus neutralen Schiffen 
nach englischen Grundsätzen zu vergüten war, und schufen 
damit die sog. „rule of the sevenyears war" oder „rule of 1756." 
Diese sollte sogar in das Verbot den Fall bogreifen, dass 
ein neutrales Schiff während des Krieges zwischen einem 
n e u t r a l e n Hafen und den Colonien einer Kriegsmacht 
fuhr, sobald nur diese Vermittlung in Friedenszeiten 
durch die Gesetze des Mutterlandes untersagt war. 

C. B e r f f b o h m , Rewaffnete Neutralität. 3 
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Diese „Regel vom Jahre 1756" bildete alsbald 
einen Gegenstand, um dessetwillen die Interessen und 
Meinungen heftig auf einander stiessen. Während der 
ersten Hälfte des nordamerikanischen Freiheitskrieges 
ist sie jedoch weder von England als Princip besonders 
betont, noch seitens der Neutralen aus Anlass praktischer 
Fälle mit Nachdruck geleugnet worden, sodass die Auf­
stellung des Satzes von der freien Ausübung der Cabo-
tage und des Colonialhandels durch die Neutralen in der 
Declaration der Kaiserin von Russland vom 28. Februar 
1780 sehr unerwartet gekommen sein mag, um so mehr 
als die numerisch unbedeutende russische Handelsflotte 
ihrerseits überhaupt weder durch das Eine noch durch 
das Andere den Zorn dieser oder jener Kriegsmacht zu 
reizen in der Lage war.3) 

2) D e r zweite Satz d e r D e c l a r a t i o n v o m 28. 
F e b r u a r 1 7 8 0 . ') 

Q r* Dem Alterthum wie dem frühen Mittelalter war 
" ' der Begriff der Neutralität, wofür mau nicht ein­
mal einen Ausdruck hatte, fremd. Wer zur See Krieg 
führte, der führte ihn, dem Seeräuber gleich, gegen alle 

3) Vgl. auch weiter unten § 07. 

1) Die sehr selten mit voller Objectivität aufgefasste Geschichte dieses 

Hauptdogmas ist mitberücksichtigt von H ü b n e r , De la saitie etc., Bd. I, 

S. 127 ff., 198 ff; Bd. II, S. 97 ff., 130 ff; (E. T o z e ) , Die Freyheit der 

Schiffahrt und Handlung neutraler Völker u. s. w., Leipzig 1780 (auch fran­

zösisch: De la liberte etc.), S. 75 ff; G a l i a n i , Dei doveri dei prineipi neu-
trali veno i prineipi guerreggianti, Napoli 1782 (deutsch von Cäsar, Leip­

zig 1790, Bd. II, S. 263 ff.); L a m p r e d i , Del commercio dei popoli neu-
trali in lempo di guerra, Firenze 1788 (deutsch von Cäsar, Leipzig 1792, 

S. 84 ff.); A z u n i , Sistema universale dei prineipi dei diritto marittimo dell' 
Europa, Firenze 1795 etc. (französisch von Digeon, Paris 1798, Bd. II, 

S. 155 ff, 210 ff); B ü s c h , Ueber das Bestreben u. s. w., S. 1 ff„ 54 ff., 

93 ff., 209 ff; W a r d , A treatise etc., S. 30 ff; K o p e t z , Kurze Darstellung 
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Welt und machte keinen Unterschied zwischen dem 
schwimmenden Eigenthum seiner Gegner und dem an­
derer Nationen, wenn ihm nicht specielle Freundschaft 
oder Bundesgenossenschaft besondere Rücksichten aufer­
legte. 

Dio Gefahr jedoch, falls sie seine Fahrzeuge und 
Güter den feindlichen gleich behandelten, auch den neu­
tralen Staat selbst sich zum Feinde zu machen, nöthigte 
den Kriegführenden mit der Zeit Zugeständnisse ab, 
durch welche die principiell gleichartige Behandlung der 
Gegner und der Neutralen zu Gunsten der Letzteren 
aufgehoben wurde. Diese Gefahr war besonders gross 
hinsichtlich der vielen Handelsvölker, die das Mittelländi­
sche Meer befahren, von denen keins stark genug war, 
um es gleichzeitig mit mehreren anderen aufnehmen zu 
können; und so entstand denn auch zuerst unter den an 
den Gestaden jenes Meeres belegenen Staaten der Unter-

u s. w , S. 20 ff; L. Ho l s t , Vorsuch einer kritischen Uebersicht der Völ-
kerseerechte, Bd. I , Hamburg 1802, S. 198 ff., 224 ff., 279 ff., 301 ff; 
Nau , Grundsätze u. s. w., S. 14 ff., 240 ff; J. N. T e t e n s , Conside'rations 
Sur les droits reeiproques des puissances belligerantes et des puissances 
neutres Sur mer (auch deutsch: Betrachtungen u. s. w. 1802) Kopenh. 
1805, S. 69 ff; J o u f f r o y , Droit des gern maritime etc., S. 171 ff; d e 
R a y n e v a l , De le liberte des mers, Bd. I S. 103 ff; V a n de P o l l , De 
prineipiis foederis, quod dicitur neulralitas armata, Lugd. Batav. 1821, 
S. 53 ff., 65 ff; K e n t , Commentary on international law (IB26), ed. by 
Abdy, Cambridge 1878, S 316 ff; P a r d e s s u s , Collection des lots mariti­
mes ante'rieures au X V I I I . siede, Bd. II, Paris 1831 (2 . öd.: XJs et coutu-
mes de la mer, Paris 1847,1, Introd. S. C X X I ff; P o h l s , Darstellung des 
Secrechts u. s. w., Th. IV, S. 1112 ff; Oke M a n n i n g , Commentarüs etc., 
S. 203 ff; W h e a t o n , Hütoire etc., Bd. I , S. 72 ff, 147 ff., 253 ff; 
JleiiiKOBX, HcniopmecKoc usemdoeame u. m. d., S. 14 ff., 31 ff., 52 ff. 
75 ff; J. E e d d i e , Jlesearches historical and critical in maritime interna­
tional law, Bd. I, Edinburgh 1844 , S. 23 ff., 106 ff., 204 ff; M a s s e \ 
Le droit commercial etc., S. 226 ff.; T h . O r t o l a n , Regle» internationales ei 
diplomatie de la mer, Bd. II, Paris 1845, S. 99 ff., 107 ff; O p p e n h e i m , 
System des Völkerrechts (1845), 2. Aufl. Stuttgart n. Leipzig 1866, S. 273 ff; 

3* 
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schied zwischen Kriegführenden und Neutralen, dessen 
Anerkennung im concreten Falle sich bis in's Jahr 1164 
zurück verfolgen lässt. Da die Neutralen aber ihre 
bevorzugte Stellung zum Schaden der Kriegführenden 
auszunutzen und feindliche Güter zu transportiren be­
gannen, so suchte man bald, gewiss seit 1221, durch vei--
tragsmässige Vereinbarungen eine Sonderung zwischen 
Schiff und Ladung nach der Nationalität herbeizuführen, so­
dass Dasjenige, was feindlichen TJnterthanen gehörte, überall, 
dagegen das neutrale Eigenthum, es sei Schiff' oder Gut, 
nirgends sollte genommen werden dürfen. Dieses Princip 
ist in das Consolato dei mare, welches fast allgemeine 
Geltung am Mittelländischen Meere hatte, übergegangen 
und findet seinen Ausdruck in den combinirten Parömien 
„Frei Schiff — unfrei Gut," „Unfrei Schiff - frei Gut." 
Man wird nicht leugnen können, dass eine solche Son­
derung nach dem Grundsatz „suum cuique" nicht nur 

H a u t e f e u i l l e , Des droits et des devoirs des nations neutres etc.\,\BA, II, 

S. 294 ff., 312 ff., 407 ff; C i taco « « , 0 npaaaxn HeümpaJbmio yj.iaia 
U HeümpaMHaw ipy3ü (Ueber die Rechte der neutralen Flagge und der 

neutralen Ladung), C. 116. 1851, S. 15 ff., 34 ff; R o y a a r d s , De placito: 
„libera navi libera merx«, Trajecti ad Rh. 1852, S. 13 ff., 27 ff., 61 ff; 

N. D e p p i s c h , Das Recht des neutralen Seehandels geschichtlich ent­

wickelt, von der ältesten Zeit bis zum Schlüsse des 18. Jahrhunderts, Dor­

pat 1855, S. 27 ff.; d e Cuss y , Phases et causes celebres etc., Bd. I, S. 11 ff., 

197 ff., 335 ff., 390 ff; H a u t e f e u i l l e , Histoire etc., S. 119 ff., 178 ff.. 

233 ff., 310 ff; C a u c h y , Le droit maritime international etc., Bd. I, 

S. 163 ff, 277 ff. 350 ff; K a t c h e n o ws k i, Prize law etc., S. 17 ff, 
51 ff; F i o r e , Diritto internationale etc., trad. par P r a d i e r - F o -

d e r o , Bd. II, S. 408 ff; <I>. M a p T O H C i , 0 njmwb Haamoii coöenmu-
Hocmuu.m.d; S. 220 ff., 233ff'; Ch. C a l v o , Droit international etc., (3 ed.) 

Bd. I, S. 33 ff., Bd. II, S. 254 ff., 501 ff; W o o l s e y , International law, 
§ 173 ff., S. 210 ff.; G e s s n e r , Le droit des neutres etc., S. 5 ff., 36 ff; 

J. M. S e s t i e r , La piraterie dans l'antiquite, Paris 1880; R. S c h i a t -

t a r e l l a , II diritto della neutralitä nelle guerre marittime, 2. ed. Firenze 

1881, S. 11 ff; Ch. de B o e c k , De la propriete prive'e ennemie sous pa-
villon ennemi, Paris 1882, S. 6 ff., 3 4 ff., 49 ff. 
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zwischen den beiden Extremen, welche sich später geltend 
gemacht haben, die Mitte hält, sondern auch ein wirk­
liches, logisches und wohlbegründetes Princip enthält. 

Einige vertragsmässigc Ausnahmen von den gewohn­
heitsrechtlichen Maximen des Consolato del mare kommen 
erst im X V . Jahrhundert vor. Dagegen begannen schon 
früher, nämlich seit dem X I V . J a h r h u n d e r t , ein­
seitige Staatsverordnungen, sehr zu Ungunsten der Neu­
tralen, die Schicksale des Schiffes und der Ladung mit 
einander zu verknüpfen. König Karl V von Frankreich 
erliess 1373 eine Ordonnanz, dergemäss neutrales Eigen­
thum auf feindliehem Schiffe verfallen sein sollte; Franz I. 
bestätigte nicht nur diese Verordnung in den Reglements 
von 1533 und 1543, sondern fügte überdies, um die 
Härte gegen die Neutralen auf die Spitze zu treiben, 
hinzu, dass auch neutrale Schiffe, sobald sie feindliches 
Gut an Bord hätten, ganz confiscirt werden sollten, und 
Heinrich III bestätigte durch ein Edict vom Jahre 1584 
diese unbilligen Bestimmungen. Die Maxime war dar­
nach einfach die, dass Schiff u n d Ladung — Contrebande, 
um die es sich hier überhaupt nicht handelt, ausgenommen 
— entweder im Ganzen frei oder im Ganzen verfallen sein 
sollten und zwar frei nur wenn Beides neutral, verfallen 
wenn das Schiff oder auch nur ein Bruchtheil seiner 
Ladung feindlich wäre: „la robe (Waare) d'ennemi con-
fisque edle d'ami" d. h. irgend ein feindlicher Bestand-
theil an dem Ganzen wirkt, gleichsam wie ein Sauer­
teig und macht sämmtliche neutralen Bestandtheile mit 
confiscabcl. Die Hansa und einige Staaten des Nordens 
hielten, so z. B. Dänemark noch bis zum Jahre 1657, 
an dem Princip fest, dass aller Handel mit ihren Feinden 
schlechtweg unerlaubt sei. 
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Günstigere Bedingungen, als das Seeconsulat sie enthält, 
sind den Neutralen vor dem XVII . Jahrhundert niemals, 
weder durch Verträge, noch durch einseitige Staatsgesetz­
gebung zugestanden worden. Seit der M i t t e d e s 
X V I I . J a h r h u n d e r t s waren namentlich die Hol­
länder ubd nächst ihnen die Portugiesen bemüht, für 
den Fall des Krieges ihrer in grossem Masstabe betrie­
benen Frachtfahrt die möglichste Unverletzlichkoit zu 
sichern. Sie erwirkten sich nach und nach mit allen 
massgebenden Seemächten Tractato, die den der neutralen 
Schiffahrt. günstigen Grundsatz „Frei Schiff — frei 
Gut", daneben aber als Zugeständniss an «die Kriegführen­
den und angebliches Corollarium auch den andern „Unfrei 
Schiff — unfrei Gut" enthielten, d. h. über das Schicksal 
des Ganzen (Schiff und Ladung) entscheidet die Natio­
nalität der Flagge. Ein wirkliches Princip von über­
wältigender Logik ist darin nun allerdings schwerlich zu 
finden. Woher sollte auch die Flagge dio Kraft haben' 
das feindliche Gut zu neutralisiren oder, umgekehrt, das 
neutrale Gut, das doch überall diese Eigenschaft behält, 
zu entnationalisiren ? Bilden Schiff und Ladung eine 
solche juristische Einheit, dass sie überall das gleiche 
Loos treffen muss? Es kann kaum Wunder nehmen, 
wenn diese Combination seorechtlicher Verhaltungs­
regeln noch immer Gegenstand eines scharfen Contrastes 
der Meinungen war, als sie, zweihundert Jahre nach 
ihrem ersten Auftreten, endlich in der Pariser See­
rechts - Declaration von 1856 durch andere Sätze ver­
drängt wurde. 

Alle Seemächte ersten und zweiten Ranges, England 
und Frankreich nicht ausgeschlossen, nahmen in die 
zahlreichen Vorträge, die sie im Laufe der _ zweiten 
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Hälfte des XVI I . Jahrhunderts mit einander abschlössen,2) 
regelmässig die Doppel-Parömie „Frei Schiff — frei Gut", 
„Unfrei Schiff — unfrei Gut" auf und brachen dadurch 
grössere Lücken in den Herrschaftsbereich des Consolaio 
del mare, als die einseitigen Ordonnanzen früherer Zeit, 
Daneben wurde aber auch, wenngleich in seltenen Fällen, 
das althergebrachte Princip, über Freiheit und Unfreiheit 
einer Sache zur See ihre eigene Nationalität und nicht 
die des Schiffes entscheiden zu lassen, gleichfalls in eini­
gen Tractaten ausdrücklich bekräftigt, so namentlich in 
denen Englands mit Schweden von 1661 und 1666 und 
mit Dänomark von 1670.3) Ueberhaupt wurde das See­
consulat mittelst der zahlreichen Verträge anderen In­
halts durchaus nicht völlig ausser Gebrauch gesetzt, vielmehr 
blieb es als das gemeine „alte Seerecht" für alle Fälle 
zwischen Staaten, die sich nicht conventionsmässig dem 
„neuen Seerecht" angeschlossen hatten, in Geltung. 

Dies war namentlich der Standpunkt Englands,*) gegen 
den sich wohl vielerlei, aber vom rein juristischen Gesichts­
punkt absolut nichts einwenden lässt. Die wider England 
erhobenen Anschuldigungen hätten zum grösseren Theil und 
mit mehr Berechtigung auf Frankreich geleitetwerden sollen, 
denn das berühmte französische Seerecht, die,, Ordonnance 
de la marine" von 1681, setzt noch ungleich härtere Be­
stimmungen als das Consolato del mare über den Handel 
der Neutralen, nämlich die der schon erwähnten Reglements 
von 1543 und 1584 allen Staaten, die keine abweichenden 
Verträge mit Frankreich haben, gegenüber in Kraft. 

2) Vgl. über die hier in betracht kommenden Tractate weiter unten 

§§ 33, 53 und 58. 

3) Vgl. über diese Verträge weiter unten § 5 0 . 

4) Vgl. darüber auch weiter unten § 20. 
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An diesem Zustande des Völkerseerechts ändert sich 
im X V I I I . J a h r h u n d e r t im Allgemeinen nichts, wohl 
aber wird das Seeconsulat durch immer weitere Gebiete 
ergreifende Tractate immer mehr zurückgedrängt: die 
Utrechter Verträge von 1713 und 1714, ebenso der Aache­
ner Frieden von 1748 bestätigen das Privilegium der 
neutralen Flagge, feindliches Gut zu decken. Nur wer­
den diese Verträge schlecht genug gehalten, auch einsei­
tig und willkürlich suspendirt oder aufgehoben, und wie­
der ist es Frankreich, welches durch eine Ordonnanz von 
1744 die Interessen der Neutralen arg beeinträchtigt, in­
dem es die Parömien „Frei Schiff — unfrei Gut" und 
„Unfrei Schiff — unfrei Gut" zusammenstellt, allerdings 
ohne in praxi mit aller Strenge darnach zu verfahren 
und ohne entgegengesetzte Verträge zu vermeiden. 

Hier, an diese von geradezu unzähligen Controversen 
durchzogene Formation des Rechts in betreff der Frei­
heit und Unfreiheit der neutralen Schiffe oder Güter 
setzt der zweite Grundsatz der Bewaffneten Neutralität 
an und proclamirt als universelles Völkerrecht das bisher 
blos conventionell - particuläre Princip „Frei Schiff — 
frei Gut." 

3) D e r dritte Satz d e r D e c l a r a t i o n v o m 2 8. 
F e b r u a r 1 7 80 . ' ) 

§ g Die zu Gunsten der Neutralen errungenen Frei­
heiten umfassten niemals alle Handelsartikel ohne 

Ausnahme, sondern es wurde ein Unterschied gemacht 

1) Historische und begriffliche Erörterungen über die Lehre von der 

Kriegscontrebande finden sich bei V a t t e l , Le droit des gens etc. (1758), 

Liv. III, Ch. VII, § 112 (ed. par P r a d i e r - F o d e r e , Bd. II, Paris 1863, 
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zwischen harmlosen und solchen Waaren, die mehr oder 
weniger zur ITntcrstütznng des Feindes hei der Krieg­
führung dienen konnten und unter der Bezeichnung 
K r i e g s c o n t r e b a n d e zusammengefasst worden. 

Dieser anfangs wohl ausschliesslich auf Waffen be­
schränkte Begriff wurde im X V I . J a h r h u n d e r t 
durch die französischen Ordonnanzen von 1543 und 1584 
auf alle „munitions de guerre" ausgedehnt. Manche Ver­
träge des X V I I . J a h r h u n d e r t s erweiterten aber­
mals das Register derjenigen Waaren, deren Zufuhr an 
den Feind verboten sein sollte, und nahmen nicht nur 
Soldaten, Proviant, Geld, Kriegsgeräth und Munition, 
sondern auch Schiffe, Segel und Tauwerk in den auf 
diese Weise immer unsicherer werdenden Begriff der 
Ki-iegscontrebande auf, während andere nur fertige Kriegs-

S. 457 ff.); H ü b n e r , De la saisie etc., Bd. I, S. 173 ff., Bd. II, S. 171 ff; 
(E . Toze ) , Die Froyheit der Schiffahrt u. s. w„ S. 61 ff; G a l i a n i , Dei 
doveri etc. (deutsche Ausg. Bd. II, S. 42 ff); L a m p r e d i , Del commercio 
etc., S. 60 ff; A z u n i , Sistema universale etc., Bd . II S. 108 ff., 141 ff; 
B ü s c h , Ueber das Bestreben u. s. w , S. 33 ff; K o p e t z , Kurze Darstellung 
u s. w. S. 36 ff; N a u , Grundsätze u. s. w., S. 207 ff; T e t e n s , Con-
side'rations etc., S. 102 II; J o u f f r o y , Le droit des gens maritime etc. S. 
102 ff; de R a y n e v a l , De la libertö des mers, Bd. I, S. 72 ff; V a n de 
P o l l , De principiis foederis etc., S. 91 ff; K e n t , Commentarg etc. by A b d y , 
S. 330 ff; P o h l s , Darstellung des Seerechts u. s. w., Th. IV, S. 1096 ff., 
1103 ff; Oke M a n n i n g , Commentaries etc., S. 281 ff. W h e a t o n , Hi-
stoire, Bd, I, S. 169 ff; JlemKOBi., HcmopunecKoe iix.mdoeanic u. m. d. 
S. 10 ff., 27 ff., 46 ff., 68 ff; A. W . H e f f t e r , Das europäische Völkerrecht 
(1844) , § 158 ff. (6. Ausgabe Berlin 1873, S. 302 ff); O r t o l a n , Regles 
internationales etc., Bd. II, S. 154 ff; H a u t e f e u i l l e , Des droits et des 
devoirs etc., Bd. II, S. 80 ff; M . 3 a p e M 6 a , Hcmopwieacoe paaeumie. noHH-
nii» o eoewwü KOHrnpoömdlb ( M . S a r e m b a , Geschichtliche Entwickelung 
des Begriffes der Kriegscontrebande), C. 116. 1849; de Cussy , Phases et 
causes celebres etc., Bd. I. S. 222 ff; H a u t c f e u i l l e , Histoire etc., S. 107 
ff» 158 ff., 285 ff; J. M o s e l e y , What is contraband of war and what is not? 
London 1861; C a u c h y , Le droit maritime international etc., Bd. I, S, 
355 ff., Bd. II, S. 182 ff; B a 3 M H , 0 sotHHoü mmmpaßaHdib (im Mop-
CKOÜ CßopHUKi, 1866 Nr. Nr. 1, 2 (auch französisch: B a s i i i , De la contre-
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schiffe und Waffen darunter subsumirten. Die bedeutendste 
damalige Seemacht, Holland, verbot vorübergehend auch 
die Zufuhr aller Gegenstände zur Ausrüstung und Be­
waffnung der Schiffe und schloss Tractate ab, welche 
Segel und Takelwerk für Contrebande erklärten. Eng­
lang äusserte die Tendenz, noch weiter zu gehen und 
ausser allen Gegenständen der Schiffsausrüstung auch 
noch die Verfrachtung jeglicher Art Lebensmittel 
und Getreide für den Feind zu untersagen. Es drang 
jedoch damit nicht durch, denn in der zweiten Hälfte 
des XVI I . Jahrhunderts wurden durch Verträge, welche 
fast alle namhaften Seemächte unter einander eingingen, 
als Contrebande nur Waffen, Munition und Pferde auf­
gezählt, dagegen Geld, Lebensmittel und Schiffsbaumate­
rialien ausdrücklich freigegeben.2) Die vertragsmässig 
normirten Folgen für Contrebandehandel mit dem Feinde 

bände de guerre in der Revue critique de la le'gislation etc., Bd. X X X I I , 
1 8 6 8 , Heft 3 , 4 ) ; M a p T e H C i , 0 npaen uacnmoü eoficineeHHOcnm u. m. 
d., S. 3 9 3 ff.; L. X e u m a n n, Die Kriegs - Contrebande (Oesterr. militair. 
Zeitschrift, Bd. I, 1 8 6 9 , S. 4 0 8 ff.); P. F i o r e , Diritto internationale 
etc., trad. par P r a d i e r - F o d e r e , Bd. II, S. 4 3 6 ff; Ch. Ca lvo , 
Droit international etc. ( 3 . ed.) Bd. III, S. 1 ff; F. A t t l m a y r , Die Ele­
mente des internationalen Seerechts u. s. w„ Bd. I, Wien 1 8 7 2 , S. 7 5 ff; 
G. de G i o a n n i s G i a n q u i n t o , Deila confisca per contrabbando da guerra, 
Lucca 1 8 7 2 ; H a l l , Rights and duties etc., S. 9 8 ff; W o o l s e y , Inter­
national law, § 1 7 9 ff., S. 2 2 0 ff.; K i i . K a H T a i c y s H H t - T p . C u e p a « -
CKift, Onumi onpedibjiem/i noHamin SOCHHOÜ KOHrnpaOandu (Fürst K a n t a -
kusin - Graf S p e r a n s k i , Versuch einer Begriffbestimmung der Kriegs-
contrebande), Oflecca (3m. Hoeopocc. ymieepc. t . X V I I ) 1 8 7 5 ; G e s s n e r , 
Droits des neutres etc., S. 8 2 ff; H. L e h m a n n , Die Zufuhr von Kriegs-
contrebandwaaren nach kriegführenden Ländern seitens Neutraler, Kiel 1 8 7 7 ! 
S c h i a t t a r e l l a , Diritto della neutralitä etc., S. 7 7 ff; E. N y s , La 
guerre maritime, Bruxelles et Leipzig 1 8 8 1 , S. 3 5 ff; P e r e i s , Das inter­
nationale öffentliche Seerecht u. s. w., S. 2 5 3 ff. 

2 ) Eine Ausnahme bildet der englisch-dänische Vertrag von 1 6 7 0 
insofern als er keine Enumeration der einzelnen Waarengattungen enthält 
und sich recht allgemein ausdrückt. Vgl. unten § 4 8 zu Art. II und § 5 0 . 
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variiren zwischen der Androhung der Todesstrafe und 
der blossen Confiscation des Schiffes und fallen end­
lich bis auf die Wegnahme ausschliesslich der incriminir-
ton Waaren. 

In diesem engeren Umfange ging der Begriff der 
Contrebande in das X V I I I . J a h r h u n d e r t hinüber, 
sodass den Neutralen der Handel mit allen Gegenständen, 
ausgenommen mit solchen, die zum Kampfe selbst zu 
Lande oder zu Wasser dienen, freigegeben ist, ausdrücklich 
aber mit Schiff'sbaumaterialien; schliesslich, als noch die 
Utrechter Verträge von 1713 und 1714 hinzukamen, 
war er fast universell in dieser Gestalt recipirt. In der 
Praxis freilich stand es anders. Da waltete nicht nur die 
willkürlichste Auslegung der schon an sich nicht sehr 
bestimmten Ausdrücke der Verträge, sondern auch bei 
manchen Staaten das Bestreben vor, als Kriegspartei die 
Zufuhr vieler Gegenstände an den Feind zu verbieten, 
hinsichtlich deren unschuldiger Natur sie selbst sich, so­
bald sie neutral waren, auf Völkerrecht und Verträge 
beriefen. 

Nach und nach beginnen etliche Seestaaten, insbe­
sondere Russland, Dänemark, Holland und Spanien, den 
Begriff der Contrebande wiederum zu erweitern, so zwar 
dass Alles, was zu Schiffsbau und - Ausrüstung dienen 
könnte, verboten erscheint, während die andern durchweg 
bei den Bestimmungen der Dtrechter Verträge beharren. 
Erst in der Mitte des Jahrhunderts kehren auch die bei­
den erstgenannten Mächte wieder zu diesen zurück. Da­
gegen stellt sich nunmehr England mit Entschiedenheit auf 
den Standpunkt, dass alle Gegenstände, die überhaupt, 
wenn auch nur mittelbar, den Kampf und die Fortsetzung 
des Kampfes seitens seines Gegners irgendwie unterstützen 



könnten („Quasi-Contrebande" oder „Contrebande de guerre 
par accident^), dem Princip nach und grundsätzlich als Con­
trebande der Massregelung verfallen seien, wozu sich die 
Vertragsbestimmungen wie privilegienmässige Ausnahmen 
zum gemeinrechtlichen Satz verhielten. An die Stelle der 
Confiscation liess England jedoch solchenfalls Zwangsver­
kauf der Contrebande im englischen Hafen resp. Weg­
nahme gegen Entschädigung treten, wodurch es sei­
nem Verfahren allerdings den Charakter der Vorsichts­
massregel rettete und eine gewisse Anerkennung ver­
diente. 3 ) 

4) D e r vierte Satz d e r D e c l a r a t i o n v o m 2 8. 
F e b r u a r 1 ) . 

Q. O Wenn es nun längst feststand, dass nicht jeder 
" ' Handelsverkehr zwischen den Neutralen und den 
Kriegsparteien, sondern nur die Zufuhr von Kriegs-
contrebande unerlaubt sei, so musste man doch ein Mit­
tel haben, gelegentlich jedwede Zufuhr gleichviel welcher 

3) Vgl darüber weiter unten § 41 . 

1) Vgl. V a t t e l , Le droit des gens etc., Liv. III, Ch. VII, § 117 
(ed. P r a d i e r - F o d e r e , Bd. II, Paris 1863, S. 468 ff.); B ü s c h , Ueber 
das Bestreben u. s. w., S. 267 ff; K o p e t z , Kurze Darstellung u. s. w., 
S. 51 ff; T e t e n s , Considerations etc., S. 117 ff; N au , Grundsatze u. s. 
w., S. 275 ff; J o u f f r o y , Le droit des gens maritime etc., S. 158 ff; 
K e n t , Commentary etc. by A b d y . S. 340 ff; P o h l s , Seerecht, Th. IV, 
S. 1142 ff; O k e M a n n i n g , Commentaries etc. S. 319 ff; W h e a t o n , 
Elements etc., Bd. II, S. 172 ff; J l e n i K o i i l , HcmopuuecKoe u.ir.mdoeaw'e 
etc., S. 274 ff; H e f f t e r , Das europäische Völkerrecht § 154 ff. ( 6 Ausg , 
S. 295 ff.); O r t o l a n , Reglet internationales etc., Bd. II, S. 2S7 ff; 
H a u t e f e u i l l e , Des droits et des devoirs etc., Bd. II. S. 177 ff., 228 ff; 
K a l t e n b o r n , Seerecht, Bd. II, S. 398 ff; de C u s s y , Phases et causes 
celebres etc., Bd. I, S. 215 ff; P h i l l i m o r e , ComnKntaries etc., Bd. III, S. 
382 ff; H a u t e f e u i l l e , Histoire etc., S. 188 ff., 325 ff; G v. M a n t e u f f e i , 
Darstellung der völkerrechtlichen Grundsätze über die Blokade, Dorpat 1860; 
C a u c h y , Le droit maritime etc., Bd. II, S. 195 ff„ 419 ff; C. A. Z a c h -
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Waaren nach bestimmten feindlichen Häfen zu ver­
hindern. 80 entstand die B 1 o k a d e. 

In einer dunkeln und verworrenen Weise erscheint 
dieser Begriff zuerst in den Verträgen des X V I . Jahr­
hunderts, nimmt aber eine festere Gestalt schon in denen 
des X V I I . J a h r h u n d e r t s an, welche nach Aufzählung 
derjenigen Artikel, die als Contrebande zu betrachten 
seien, festsetzen, dass die Zufuhr aller anderen Waaren 
nach allen feindlichen Plätzen frei sein solle, ausge­
nommen die „places assUgees, bloqudes ou investies." Die 
Holländer aber verfielen in den Jahren 1584 und 1630, 
die Spanier im Jahre 1663 darauf, die Häfen ihrer 
Peinde für blokirt zu erklären, ohne eine hinreichende 
Streitmacht aufzustellen. Man beschränkte sich in vielen 
Fällen, diese Massregel für genügend erachtend, darauf, 
ganze Küstenstrecken nur durch einige Kreuzer bewachen 
zu lassen, den Neutralen die Existenz der Blokade 
zu notificiren und jeden ferneren Verkehr von und nach 

r i s s o n , Sveriges underhandlingar om beväpned neutralitel aren 1778— 
1780, Upsala 1863, S. V I ff; B. V i d a r i , Del rispetto della proprietä pri-
vata fra gli stati in guerra, Pavia 1867, S. 270 ff; W. de B u r g h , The 
elements of maritime international law, London 1868, S. 120 ff; B l u n t a c h l i , 
Das moderne Völkerrecht der civilisirten Staaten u. s. w., Nördlingen (1868), 
3.Aufl. 1 8 7 8 § 8 2 7 ff; F i o r e, Diritto interna zionale-etc., trad. par P r a d i e r-
F o d e r d , B d . I I , S. 446 ff; M a p T e i i c i , 0 npasib nacmnoü coÖcmeeuHocmn 
etc., S. 420 ff; H. Borgravo D e a n e , The law of blockade: its historg, 
present condition and probable future, London 1870; E . J. C a s t l e , The 
law of commerce in time of war, London 1870, S. 94 ff; Ch. C a l v o , 
Droit international etc. (3 ed./, Bd. III, S. 91 ff; A t t l m a y r , Elemento 
des internationalen Seerechts u. s. w., Bd. I, S. 92 ff; H a l l , Rights and 
duties of neutrals, S. 144 ff; W o o l s e y , International law, § 186 ff,, S. 
233 ff; G e s a n e r , Droit des neutres etc., S. 163 ff; Sc h i a tt a re 11 a, 
Diritto della neutralita etc, S. 129 ff; Den B e e r P o r t u g a e l , Het 
Oorlogsrecht, 2. Ausg. Breda 1882, S. 523 ff; P e r c i s , Das internationale 
Seerecht, S. 271 ff; de B o e c k , Propriete privee ennemie etc., S. 670 ff; 
P. F a u c h i 1 1 e , Du blocus maritime, Paris 1882. 
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den angeblich blokirten Gegenden zu untersagen; endlich 
kam man sogar dahin, ohne alle Mittel, welche eine 
Art Blokadezustand herstellen könnten, grosse Inseln, 
ganze Länder für blokirt zu erklären und jeden Contra-
venienten, dessen man habhaft werden konnte, wie einen 
Blokadebrecher zu behandeln. Doch wurde noch im 
Laufe der zweiten Hälfte desselben Jahrhunderts in 
einigen Verträgen jeder fictiven Blokade die Anerkennung 
versagt und die Bedingung der Giltigkeit einer Blokade 
dahin fixirt, dass der betreffende Platz „realiter cinetus" 
sein müsse; ja als England mit Holland im Verein 1689 
die französischen Küsten schlechtweg den Neutralen durch 
eine blosse Proclamation verschliessen wollte, verbanden 
sich Schweden und Dänemark zur nachdrücklichen Ab­
wehr gegen diesen Missbrauch des Kriegsrechts und 
gaben damit das erste Beispiel einer bewaffneten Allianz 
zum Schutz der Rechte der Neutralen.2) 

Seit dem Beginne des X V I I I . J a h r h u n d e r t s 
forderten einige Verträge zur Wirksamkeit der Blokade, 
dass die Einschliessung des Ortes eine reelle sein müsse, 
andere setzten sogar die Anzahl der dazu erforderlichen 
Kriegsschiffe fest, Allein nicht nur fehlte es dem Be­
griffe der „effectiven" Blokade, welche man allein aner­
kennen wollte, an der nöthigen Bestimmtheit, sondern die 
Verträge wurden auch gerade im Zustande des Krieges, 
mit Hinblick auf welchen man sie doch abgeschlossen 
hatte, wenig geachtet. In jedem Seekriege ward immer 
wieder, namentlich seitens Englands, die alte Praxis ge­
übt oder doch versucht, die gleichen Folgen gegen die 
Contravenienten hei einer blos declarirten Blokade wie 

2) Vgl. unten S. 48 ff. 
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bei einer effectiven zu verwirklichen. Diese Nachtheile 
bestanden nach milderen Bestimmungen darin, dass die 
Belagerer ein sog. Vorkaufsrecht an der Ladung aus­
übten und das Schiff selbst entliessen, nach strengeren 
aber in Confiscation des ganzen Fahrzeugs mitsammt 
der Fracht. 

Der vierte Punkt der Declaration vom 28. Februar 1780 
verweigert nicht nur jeder rein fictiven, blos declarirten, 
sondern auch der wirklich, aber mit unzureichenden Mit­
teln in's Werk gesetzten Blokade die Anerkennung: er 
verlangt, dass die Blokade eine effeetive sei, indem er 
eine Definition der Effectivität gibt, welche seitdem im 
Allgemeinen festgehalten worden ist. 3) Man hat aber 
auch von jeher und nicht mit Unrecht bezweifelt, ob, da 
man durch Schiffe allein einen Seehafen nicht so blokiren 
kann, wie man etwa eine Landfestung cernirt, diese Be­
dingungen der Effectivität jemals in praxi erfüllt worden 
sind, d. h. ob jemals ein Hafen in giltiger Weise blokirt 
gewesen ist. 

II. Die Bünde der Neutralen. 

o 2Q ^ e r Missbrauch des Kriegsrechts durch eine 
" ' übermässige Ausdehnung des BlokadezuStandes 
zum grössten Nachtheil für den neutralen Seehandel 
war der Anlass, dass im Jahre 1693 die beiden skan­
dinavischen Staaten eine bewaffnete Defensiv - Allianz 
schlossen und damit zum ersten Male den Neutralen 

3 ) Vgl. unten § 7 5 . 
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das rechte Mittel zur Autrechterhaltung ihrer Interessen 
zeigten. ') 

Am 22. August 1689 vereinbarten England und die 
Niederlande, damals die stärksten Seemächte, eine Con­
vention 2 ) , dergemäss sie unter Anderem (Art. III) durch 
eine einfache Proclamation an die neutralen Staaten die 
französischen Küsten sammt und sonders in den schärfsten 
Blokadezustand erklären wollten: beim blossen Verdacht 
der Absicht, irgendeinen Handel mit einem französischen 
Ort zu treiben, sollte jedes Fahrzeiig, das sich den Küsten 
Frankreichs nähere und angehalten werde, als gute Prise 
verfallen sein. Damit sagten sich dio beiden Contrahenten 
von ihren Verträgen, welche den neutralen Völkern unter 

1) Es ist dies der e i n z i g e bewaffnete Neutralitätsbund vor 1780, 
der eine der Bewaffneten Neutralität von 1780 analoge Grundlage und 
Constitution aufweist. Die Verbindung Russlands mit Schweden und Däne­
mark von 1758—1760, welche von Vielen mit in die Reihe der bewaffneten 
See-Neutralitäten gestellt wird, ist kein Vorläufer der 1780er umfassenderen 
Coalition der neutralen Staaten, denn sie behauptete keine Rechtsmaximen 
gegen die Uebergriffe der Kriegführenden, sondern neutralisirte ein ganzes 
Meergebiet (die Ostsee) und schützte auf diesem Gebiete nicht nur die 
Neutralen gegen die Kriegsschiffe und Kaper der Kriegsmächte, sondern auch 
das Eigenthum der Unterthanen dieser Letzteren, indem sie dort alle Kriegs­
operationen, nicht blos die gegen die neutralen Schiffe und Güter gerichte­
ten, verhinderte. Aehnliches unternahmen, nachdem sie sich unter einander 
verständigt hatten, Russland, Dänemark und Schweden im Jahre 1779 hin­
sichtlich eines Theiles der Nordsee (Vgl. unten Cap. I V ) ; schliesslich haben 
dieselben Mächte auch 1780 durch einen Separat-Artikel zur Neutralitäts-
Convention wieder die Ostsee den Kriegführenden gesperrt (Vgl . § 44. ! . ) . 
In allen diesen Fällen handelt es sich um See-Neutralisationen, nicht um be­
waffneten Schutz der Rechte der Neutralen. 

2) Sog. Vertrag von Whitehall (abgedr. bei D u m o n t , Corps 

universel diplomatique etc. Bd. VII , Th. II, S. 238, der Art. III auch bei 

F a u c h i l l e , Du blocus maritime, S, 83 ff.). Die Holländer gingen 

nur mit äusserstem Widerstreben auf diesen Vertrag ein, der wohl niemals 

zu Stande gekommen wäre, wenn nicht König Wilhelm III von England 

zugleich Erbstatthalter der Niederlande gewesen wäre. 
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Bedingungen einen Handelsverkehr mit dem Feinde ge­
statteten , los. Die Durchführung dieser exorbitanten 
Massregel alarmirtc die Neutralen, sodass die beiden 
namhaftesten und am schwersten betroffenen Seemächte 
unter ihnen, Schweden und Dänemark, sich zur gemein­
samen Bekämpfung solcher willkürlichen Beeinträchtigung 
ihrer Rechte verbanden. Sie suchten anfangs durch 
energische Vorstellungen bei der englischen und der 
holländischen Regierung die Aufhebung des Interdicts 
zu erwirken. Als aber auf diplomatischem Wege nichts zu 
erreichen war, griffen sie zu schärferen Mitteln: der 
König von Schweden behielt zwölf Kriegsschiffe, die er 
den Holländern zu stellen versprochen hatte, zurück und 
der König von Dänemark liess, da man nach Frankreich 
fahrende dänische Schiffe in Seeland arretirt hatte, 

/ einige holländische Kauffahrcr im Sunde anhalten. Darauf 
schlossen Beide am 10. März 1691 eine Allianz behufs 
Verthcidigung der freien Schiffahrt ihrer Unterthaneii 
mittelst Repressalien. Die Folge war ein Vergleich vom 
30. Juni 1691 3 ) zwischen Dänemark auf der einen, 
England mit den Generalstaaten auf der andern Seite, 
wodurch den Dänen unter einigen Einschränkungen der 
Handel nach Frankreich wieder gestattet ward. Un­
geachtet dessen wurden die Gewalttätigkeiten gegen 
die dänischen und schwedischen Schiffe fortgesetzt. Nun 
schlossen die skandinavischen Staaten am 17. März 
1693 eine Convention 4) ab, durch welche sie sich zu ein-

3) Der Vergleichs-Vertrag ist abgedruckt bei D u m o n t , Corps uni-
versel diplomatique etc. Bd. VII , Tb. II, S. 202. 

4) Dieses Ncutralitätsvertrages (abgedr. bei D u m o n t , Corps uni-
versel diplomatique et« , Bd. VII, Th. II, S. 325) geschieht fast in allen 
Schriften über die Rechte der Neutralen zur See (Vgl. oben 6—9) Er­
wähnung. Der erste Vertheidiger desselben ist G r o n i n g i u s (Groening), 

C. B e r g b o h m , Bewaffnete Neutralität. "i 
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müthiger Rcaction gegen die seitens der Kriegführenden 
geübte Unbill verpflichteten, und setzten mittelst ihrer 
Flotten so empfindliche Repressalien in's Werk, dass 
England und Holland die bereits genommenen Schiffe 
freigeben und ihr anmassliches Verbot fallen lassen 
mussten. 

Tfftctiitus de navigatione libera, quo quid juris paccatis ad belligerentium 
commercia competit deducitur etc., zuerst Rostock 1093, dann Lübeck 1098 
(Vgl. I t e d d i e , Itesearches etc., Bd. I, S. 134 ff.); eine eingehendere Dar­
stellung findet sich nur bei (E. T o z e ) Die Freiheit der Schiffahrt u. s. w. 
Leipzig 1780 (anch französisch: La liierte' de la navigatio» etc.), § 135 ff, 
S. 137 ff. 



Capitel I I I . 

I) i e p o 1 i t i s c h e L a g e u 1 1 cl d a s R e c h t d o s 
n e u t r a 1 e n S e e Ii a n d o 1 s s e i t d e m B o g i n n 
d o s a m e r i k a n i s c h e n F r e i h e i t s k r i e g e s . 

I . D I E P O L I T I S C H E L A G E . 

1) E n g l ii n d in i t A m o r i k a u n d F r a n k r c i c h 
i in K r i e g e . 

^ -D i l f ? Bündniss der Bewaffneten Neutralität fällt 
*J mitten in die Zeit des nordamerikanischen Frei­
heitskrieges. 

An das Zerwürfnis» zwischen England und seinen 
Colonien, das schliesslich zur bewaffneten Erhebung und 
Proclamirung ihrer Unabhängigkeit (4. Juli 1770) seitens 
der Letzteren geführt hatte, knüpfte sich eine Reihe ern­
ster politischer Verwickelungen, die seitdem immer grös­
sere Dimensionen angenommen hatten, ohne dass irgend­
welche Aussicht auf den Beginn einer endlichen Lösung 
zu erblicken gewesen wäre. Jahr um Jahr war seit dem 
ersten Anfange des Kampfes vergangen, mehrere euro­
päische Staaten waren nach und nach in den Streit hin­
eingezogen worden, aber bisher hatten weder die Waffen 

4» 
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eine rechte Entscheidung gebracht, nocli die von neutralen 
Mächten, insbesondere Russland, ausgehenden Mahnungen 
zur Versöhnung etwas gefruchtet. Erst dem Jahre 1783 
sollte es beschieden sein, mit dem Frieden zti Versailles 
und Paris (3. September) den aufständischen Kolonien 
die internationale Anerkennung ihrer Unabhängigkeit und 
Westeuropa die allseitig ersehnte Ruhe zu bringen. 

So fand das Geburtsjahr der Bewaffneten Neutralität 
den Krieg zwischen England auf der einen und seinen 
empörten Kolonien mit Frankreich und Spanien auf der 
andern Seite in vollem Gange, während die neutralen 
Seemächte, deren Handels- und Sehiffahrtsinteressen stets 
wachsender Bedrohung und Beeinträchtigung durch die 
beständig an Ausdehnung zunehmende Kaperei ausgesetzt 
waren, sich in unaufhörlichen Reclamationen wegen er­
littener Schädigungen und fruchtlosen Vorstellungen be­
hufs künftiger Sicherung ihres Handels vor der Willkür 
der alle Meere durchschwärmenden Kaper und der uner­
träglichen Justiz der Prisengerichte erschöpften. Zwar 
vertraten seit dem Frühling 1779 Russland, Schweden 
und Dänemark mit einigem Nachdruck die Handelsinter­
essen der Neutralen des Nordens; allein, was vermochten 
sie, so lange sie nicht die Waffen zu Hilfe nehmen woll­
ten, gegen die hartnäckig an ihrer traditionellen Kriegs-
raison festhaltenden Kriegsparteien auszurichten? Was 
sollte noch daraus werden, wenn Spanien und schliess­
lich auch, trotz allen Sträubens, die Holländer in die 
Reihe der Kämpfer genöthigt wurden ? 

§ - j 2 Solange die um ihre Freiheit ringenden Kolo­
nien allein dem Mntterlande gegenüber standen 

und der Kampf als interne Angelegenheit nur zwischen 
diesen beiden ursprünglichen Parteien geführt wurde, 
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blieb er, wie sehr auch einige europäische Mächte an 
seinem Ausgange interossirt sein mochten, naturgemäss 
auf amerikanischen Boden beschränkt. Kaum dass hier 
und da in den europäischen Gewässern ein amerikanischer 
Kaper auftauchte, der an englischen Schiften und Waaren 
Beute zu machen suchte, wodurch gelegentlich auch der 
Handel der Neutralen in Mitleidenschaft gezogen wurde. 

Allein der europäische Kontinent beharrtc nicht 
lange bei dieser Rollo eines abwartenden Zuschauers. 
Zuerst veidioss Frankreich 1778 die neutrale Stellung, 
Spanien folgte 1779 und Holland sah sich 1780 vor die 
bange Wahl gestellt, entweder für oder wider England 
in Action treten , also jedenfalls die lucrative Neutralität 
aufgeben zu müssen. 

Die französische Nation Hess es nicht an Beweisen 
ihrer Sympathie für die Rebellen fehlen ' ) ; das franzö­
sische Ministerium unterstützte zuerst insgeheim, dann, 
besonders nach der Kapitulation von Saratoga (5. October 
1777), mehr öffentlich die Amerikaner gegen ihr Mutterland2) 
—• schliesslich schien die förmliche Anerkennung der „Verei­
nigten dreizehn Landschaften" als einer souverainen Staaten-
Konföderation nicht länger vermeidlich. Freilich gab die 
französische Regierung damit den eigenen Kolonien ein ge­
fährliches Beispiel; allein die Versuchung, England zu 
schwächen, war zu stark und überdies lag die Gefahr nahe, 

1) Bekannt ist dieLa fa y et t e'schoExpedition. Ueber feindselige Hand­
lungen zur See begangen durch Kaper, welche zwar unter amerikanischer Plagge 
fuhren, aber ron Franzosen ausgerüstet und bemannt waren, hat sich England 
schon 1777 beklagt. Vgl. H a l l , International law, Oxford 1880, S. 70 . 

2) Vgl . darüber v. R a u m e r , Beiträge zur neueren Geschichte u. s 
w . . Th. V, Leipzig 1839, S. 209 ff., und zu dem nun folgenden Streit zwi­
schen England und Frankreich Ch. d e M a r t e n s , Nouvelles causes Celebrex 
d<t droit des gens, Bd. I, Leipzig und Paris 1843, S. 370—49S. 
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dass bei andauernder Ungewissheit hinsichtlich der unent­
behrlichen französischen Hilfe die Amerikaner sich irgend­
wie mit England aussöhnen und gemeinsame Sache gegen 
Frankreich machen könnten. Benjamin Franklin und 
die anderen Namens der Aufständischen in Versailles 
unterhandelnden Dcputirton wurden immer dringender, 
endlich erfolgte durch Eingehung ciitor Allianz die Aner­
kennung der Selbstständigkeit der rebcllircndcn Colonien 
und gleichzeitig der Abschluss eines Handels- und Freund-
schaftsvertrages (0. Februar 1778) 3) mit dorn jungen Staate, 
wodurch sich Frankreich England gegenüber als Gegner 
demaskirtc. Dio über diese Acte dem Cabinet von St. 
James erstattete Anzeige*) kam einer Herausforderung 
gleich; eine bald darauf puhlicirtc königliche Ordonnanz 5), 
welche den Mannschaften der französischen Kriegs­
schiffe im Vergleich zu früher erhöhte Antheile an der 
Beute versprach, die sie an Schiffen und Gütern. „des 
Feindes" inachen würden, beweist, dass man sich in Ver­
sailles keinen Illusionen über die Wirkungen hingab, welche 
die Verkündigung der warmen Freundschaft mit den Re-
bollen haben musste. Englische Flottenoscadres liefen 
hierauf in den Canal aus — eine formelle Kriegserklä­
rung erfplgte aber weder von französischer, noch von 
englischer Seite, weil jede der Parteien sich die Rollo 
des angegriffenen Theiles und damit die für diesen Fall 

3) Vgl. Urk.-Ecg. Nr. 25 und unten § 18 Note 

4) Erklärung, überreicht durch den Gesandten, Marquis de Noailles, 
an den grossbritannischen Hof, vom 13. März 1778 (abgedr. in D o h m , 
Materialien u. s. w. III, S. 5 ff; H e n n i n g s , Sammlung u. s. w. I, S. 5 ff; 
Cli. de M a r t e n s , Nouv. cause! celebres etc. I, S. 400 ff.). 

5) Königliche Ordonnanz in betreff der von den Kriegsschiffen ge­
machten Trisen vom 28. März 1778 [abgedr. im Auszuge in M a r t e n s , 
Renteil (2. ed.) III, S. 115 ff] 
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durch A'crträgc mit anderen Milchten — Englands mit 
Holland, Frankreichs mit Spanien — stipulirten Vortheile 
und Subsidien sichern wollte. 

Lange noch, bis ins Jahr 1780 hinein, stritten die 
beiden Gegner mittelst Denkschriften, Repliken und 
Dupliken 6), in denen auch mannichfaltigo Gewalttätig­
keiten , die sich zur See zugetragen haben sollten, zur 
Sprache kamen, um die Gunst der öffentlichen Meinung ; 
der Seekrieg aber hatte, angekündigt durch das Erschei­
nen zahlreicher Sturmvögel: der Kaper, schon im Januar 
1778 in den europäischen Gewässern begonnen.') 

| ß Der feindlichen Coalition kräftiger zu begegnen, 
^ ' " forderte jetzt England unter Berufung auf be­
stehende Verträge und die hundertjährige Allianz beider 
Staaten thätige Unterstützung seitens der Republik der 
Vereinigten Niederlande. Jedoch vergeblich. Die In­
teressen des holländischen Handels und dementsprechend 
die Sympathien der Gencralstaaten neigten sich mehr auf 
die Seite der empörten Kolonien. Musste doch die zu er­
hoffende Selbstständigkeit derselben den bisher nach 
englischen Gesetzen verbotenen dirocten Handelsverkehr 
seiner Kolonien mit dem Auslände ') öffnen und also die 
Emancipation des transatlantischen Gebietes vom Muttcr-
lande den unternehmenden Holländern von grossem 
Nutzen sein! Die Voraussetzung dazu wiederum war eine 
Dcmüthigung Englands im Kriege. 

Die Regierung im Haag hüllte sich in tiefes Schweigen 
und ihrer, angesichts der schon von andern europäischen 

• >) Vgl. dieselben bei D o h m , Martorialien u. s. w. III u. IV und 
Ch. de M a r t e n s , Nouv. caases ce'libres etc., Bd. I, S. 425 ff. 

7) Vgl. de C u s s y , J'hases et causes ce'libres etc., Bd. II. S. 21 ff. 

1) Vgl . oben S. 33 . 
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Mächten angegriffenen Position Englands nicht sehr 
riskanten, Weigerung gegenüber blieben alle Bemühungen 
der britischen Diplomatie erfolglos, wie nachdrücklich 
sie auch durch Dcductionen aus den vertragsmässigen 
Stipulationen und endlich durch unverkülltc Drohungen 
mit rücksichtsloser Züchtigung den widerspenstigen 
Bundesgenossen zur Pflichterfüllung zu bewegen trachtete. 
Der Erfolg war, dass auch. die Niederlande schliesslich 
mit Ausgang des Jahres 1780, durch England gezwungen, 
aber gegen England, in die Schranken traten.2) 

Bei den anderen Staaten Europas eröffneten sich 
erst recht wenig Aussichten auf Allianzen. Von der 
unverändert unfreundlichen Gesinnung Friedrichs d. Gr. 
gegen England war nichts zu erwarten, ') während 
Oesterreich kaum zur Bethciligung an einem Kampfe, 
der es so wenig berührte, und namentlich nicht gegen 
seinen bisherigen Bundesgenossen Frankreich zu reizen 
gewesen wäre. Dio mehr als kühle Haltung Schwedens — 
König Gustav's III. weltbekannte Sympathien für Frank­
reich wurden von der französischen Regierung aufmerk­
samst gepflegt — und Dänemark-Norwegens verhiess, 
da ihnen jede Schwächung der britischen Seemacht nur 
höchst willkommen sein musste, kaum eine wohlwollende 
Neutralität, geschweige denn Succurs. 

So war es nur naturgemäss, dass das allezeit selbst­
süchtige England, nachdem es sich im Gefühle seiner 
colossalen Uebermacht zur See, auf deren eifersüchtige 
Bewahrung und Erhöhung sich im Grunde die ganze 
Politik der britischen Staatsmänner concentrirte, stets 

2) Vgl. unten § 52 ff. 

3) Vgl. unten § 56. 
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rücksichtslos, ja tyrannisch gegen jeden andern Seestaat 
benommen und seit dem siebenjährigen Kriege überhaupt 
Allianzen auf dem Continent zu knüpfen vorschmäht 
hatte, nun in der Zeit der IVoth isolirt dastand. Die 
Stunde der Abrechnung schien heranzunahen. 

Vom Bundesgenossen gegenüber starken Feinden 
im Stich gelassen und einer animosen Haltung der 
meisten neutralen Staaten gewiss, warf das bedrängte 
englische Cabinet seine Augen hilfesuchend auf die 
einzige Macht, von der noch etwas zu hoffen war — auf 
Russland, dessen offene Allianz allein schon günstige 
Friedensbedingungen, mindestens aber eine entmuthigende 
Pression auf die Coalition der bourbonischen Höfe ver­
sprach. Hier mussten die Hebel angesetzt werden. Ge­
lang es, Russland auf seine Seite zu ziehen, so war Eng­
land nicht nur mit einem Schlage aus allen Ängsten be­
freit, sondern es konnte überdies noch die Erfüllung 
aller seiner Wünsche zu erreichen hoffen: über Frank­
reick zu triumphiren, die rebellischen Colonien fester 
denn je an Parlament und Regierung in London zu 
fesseln und mit den Holländern seinerseits gründliche 
Abrechnung zu halten. 

2) E n g 1 a n d ' s W e r b u n g e n u m e i n e A l l i a n z 
m i t R u s s 1 a n d. ') 

o Das heimliche Spiel des französischen Ministeriums 
" * mit den Rebellen war der englischen Regierung 
nicht verborgen geblieben. Längst hatte sie sich auf 
die Eventualität eines Krieges mit Frankreich gefasst ge­
macht \ind, nachdem sie die Hilfe Russlands in den 

1 ) Hauptquelle dafür sind noch immer die Diaries etc. L o r d 
M a l m c s b u r y ' s (Harris), Bd. I, Abschnitt „Russia". 
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Kreis ihrer Berechnungen gezogen, das geeignete Werk­
zeug hei Zeiten sorgfältig ausgewählt. 

Der vor kurzem ernannte englische Gesandte am 
Petersburger Hofe war gerade der rechte Mann für die 
hohe Aufgabe, die von seinem Vorgänger eingeleitete 
Negoeiation zu einem glücklichen Ende zu führen und 
das sehnlich erwünschte Band zu knüpfen. Sir James 
Harris (nachmals Lord Malmesbury) 2) galt mit Recht für 
einen scharfsichtigen, rührigen und trotz seiner Jugend 
äusserst geschickten Diplomaten und, was in anbotracht 
seiner schwierigen Mission nicht zu unterschätzen war, 
er stand alsbald persönlich in höchster Gunst bei der 
Zarin, welche ihm wiederholt ausserordentliche Aus­
zeichnungen , die sonst den Vertretern der fremden 
Mächte gegenüber nicht üblich waren und den Gesandten 
anderer Staaten am russischen Hofe zu jener Zeit nie­
mals gewährt wurden, in der schmeichelhaftesten Weise 
hatte zu Theil werden lassen.3) Neben diesem Staats-
mannc, dessen seltene Talente den ihm gewordenen Auf­
trägen angemessen waren, ragte unter den auswärtigen 
Diplomaten am russischen Hofe, seit Kaunitz Petersburg 
verlassen und den Grafen Cobcnzl als Repräsentanten 
Oesterreichs zurückgelassen hatte (September 1779), 
höchstens noch einer seiner Widersacher, der preussische 
Gesandte Graf J. Eustach von Goertz 4) hervor; die 

2) Vgl. oben S. <,). 

3) Vgl . z. B. in seinen „Diarien etc." Bd. I (2. ed. 1845), S. 157 
und an vielen andern Stellen. Er ermöglichte sogar das scheinbar Unmög­
liche, jedenfalls von andern Diplomaten am selben Hofe für unerhört Erklärte, 
indem er von der Kaiserin zwei geheime Unterredungen erlangte (Vgl. 
unten § 34 und § 59). 

4) Vgl. oben S. 0 und S 9. 
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Uehrigcn waren keine Capacitätcn, blosse Geschäftsträger 
ihrer Regierungen ohne persönliche Bedeutung. 

Bei Katharina's offenkundiger, seit dem Ausbruch des 
Aufstandes in Nordamerika vielleicht nicht ohne Absieht 
noch mehr zur Schau getragenen Vorliebe für die britische 
Nation, die seit mehr als einem Jahrhundert in regem 
Verkehr mit den Russen stand,5) ihrer ebenso bekannten 
Abneigung gegen die Amerikaner, dio Rebclle'n gegen 
ihre legitime Staatsgewalt, und ihrem tiefen Groll endlich 
gegen Frankreich, dessen leitender Minister Graf Ver­
gönne« selbst ehemals als Gesandter am Goldenen Horn 
den Aspirationen Russlands auf Schritt und Tritt ent­
gegengearbeitet hatte, während Choiscul's Agenten in 
Polen zum Widerstand und in Stokholm zu kriegerischen 
Unternehmungen gegen Russland reizten'') — bei diesen 
Zu- und Abneigungen Katharina's schien den Bestre­
bungen Englands nicht geringe Aussicht auf Erfolg zu 
winken. 

Sir Harris hatte es sich von Hause aus angelegen 
sein lassen, nachdem er die Kaiserin als kluge und 
geistreiche Frau kennen gelernt, auch ihren Charakter 
nach allen Seiten gründlichst zu studiren. Er glaubte 
bald herausgefunden zu haben, dass dio Ruhmbegier und 
hohe Eitelkeit der vom Erfolg verwöhnten Kaiserin die­
jenigen Eigenschaften derselben seien, mit denen er 
namentlich zu rechnen hätte. Wie wenig er sich darin 
geirrt hatte, sollte sich nachher zeigen, als gerade diese 
nämlichen Eigenschaften der Kaiserin Bestrebungen in-

5) Vgl. <I>. M a p T C H c i ) , Coßpe.MCHHoe MeotcdynapoÖHoe npaeo etc. 
(F. v. M a r t e n s , Völkerrecht. Das internationale Recht der civilisirten 
Nationen, deutsch von C. B e r g b o h m, Bd. I, Berlin 1883), § 23. 

6) Vgl. K. v. S c h l ö z o r , Friedrich d. Gr. und Katharina die Zweite, 
Berlin 1859, S. 200 ff. 
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spirirtcn, welche kaum mehr etwas von der früheren 
Schwäche für England verriethen. Danehen vergass der 
gewandte Diplomat nicht, sich der Protection des Pürsten 
Potjemkin zu versichern, um durch dessen Vermittelung 
mit Uehergehung des Leiters der auswärtigen Geschäfte 
Russlands, des Grafen Nikita Ivvanowitsch Panin, auch 
direct an höchster Stelle für die Wünsche seiner Auftrag­
geber wirken zu können. 

Bald konnte Sir Harris, angesichts seiner persön­
lichen Stellung und der durchsichtigen Empfindungen 
der Kaiserin für die in Frage kommenden Gegner Eng­
lands, hoffnungsreich an die ehrenvolle Aufgabe gehen, 
welche ihm seine Regierung gestellt hatte. Gelang es 
ihm die Kaiserin dazu zu bewegen, dass sie offen und 
thatkräftig Englands Partei nahm und wenigstens ernst­
lich Miene machte, ihre Streitkräfte diesem Lande zur 
Verfügung zu stellen, so mussten voraussichtlich die von 
allen Seiten heraufziehenden Unwetter schwinden und 
Englands Gestirn glänzender denn je eine Welt voller 
Feinde und Neider überstrahlen. Es war ein grosser 
Dienst, den Sir Harris seinem Vaterlande zu leisten aus­
erkoren war, und er widmete sich demselben mit einem 
solchen Eifer, dass er wirklich bis hart an das Ziel ge­
langte. 

§15 ^ r ° n n n u r m c n t ebenderselbe Kanzler Graf Panin 
ö mit seinen Ansichten über die wahren Bedürfnisse 
des russischen Reiches gewesen wäre ! Jener indolente 
Staatsmann, dessen Trägheit und Nachlässigkeit den Sar-
kasmus der bricfstellernden Kaiserin nicht minder als die 
Spottsucht der pasquillircnden Hofgeschichten- und Me­
moirenschreiber herausforderte; jener alternde Minister, 
der längst die Gnade der Kaiserin verloren hatte und 
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trotz alledem ihr unentbehrlich blieb als der einzige der 
auswärtigen Geschäfte wirklich kundige unter allen Be­
rathern seiner Herrin. 

Und der vorsichtige, aller abenteuerlichen Politik 
abholde Panin that ohne Zweifel recht, wenn er den Ab­
schluss eines Bündnisses mit England hintertrieb. Russ­
land war noch zu erschöpft vom letzten Türkenkriege, die 
Finanzlage zumal war nichts weniger als glänzend. Ausser­
dem hätte ein Bündniss mit England das vorzüglich 
durch Panin gehegte cordiale Vcrhältniss zu Preusscn — 
erst später, nach dem Besuch Kaiser Joscph's II. in 
Russland im Sommer 1780 und dem darauf im Mai fol­
genden förmlichen Bündnissvertrage zwischen beiden 
Souverainen, erkalteten die Beziehungen zu Friedrich 
d. Gr. — gestört und den Seekrieg sammt den, falls 
sich Englands Gegner durch die russisch-englische Bun­
desgenossenschaft nicht einschüchtern Hessen, geradezu 
unabsehbaren Verwickelungen in seinem Gefolge für 
lange Zeit die Kräfte des Landes zu fremden Dingen 
im Westen in Anspruch genommen, da sie doch gemäss 
den Lieblingswünschen der Kaiserin für weitere Unter­
nehmungen im Süden gesammelt werden sollten. Wel ­
chen Gewinn konnte sich Russland überhaupt aus einem 
Kriege an der Seite Englands in entlegenen Gegenden 
versprechen ? Angenommen, das Unternehmen liefe glück­
lich ab, was, ausser dem Ruhme, konnte ihr ein Sieg 
über Frankreich und Spanien, von den amerikanischen 
Colonien ganz zu schweigen, für die voraussichtlich 
grossen Opfer einbringen? Mit dem Kriegsruhm zur See 
sah es übrigens bedenklich genug aus, wenigstens schienen 
massgebende Persönlichkeiten nicht ohne Grund be­
fürchtet zu haben, dass die Flotte, obwohl sie so brillant 
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gegen die Türken debütirt hatte, jetzt die gewünschten 
Dienste und den beabsichtigten Effect nicht würde leisten 
können. 1) 

80 sprach offenbar Alles gegen die Annahme der 
englischen Vorschläge, ausgenommen die Eitelkeit der 
Kaiserin, die sich möglicherweise damit schmeichelte, 
dass ihre blosse Parteinahme für England die Gegner 
desselben zum Nachgeben zwingen würde, und also das 
Spiel wohl gar zu leicht nahm. Schliesslich, die Bolle 
des Protectors und Friedensvermittlers war günstiger, 
als die eines Alliirtcn, und doch nicht minder ehrenvoll.2) 

England machte allerdings, um Bussland ein Aequi-
valont zu bieten, allerlei Hoffnungen auf künftige Unter­
stützung in den orientalischen Plänen — ein Sirenenge­
sang, für den indessen Gi'af Panin, dem die Orientpolitik 
der Kaiserin und Potjemkin's überhaupt nicht genehm 
war, gänzlich unempfindlich blieb. Allein an festen Ver­
sprechungen fehlte noch viel, und selbst solchen gegen­
über hätte der Kanzler schwerlich sein gerechtfertigtes 
Misstrauen in die Opferwilligkcit der intcressirten Briten 
aufgegeben, vielmehr in der Natur des Gegengebotes, 
das einem Danaergeschenk verzweifelt ähnlich sah3), nur 
einen Grund mehr zur Ablehnung jeder Anstrengung zu 
Englands Gunsten gesehen. Seinem staatsmännischen 
Blick entging es nicht, wie verkehrt die Politik einer 
bewaffneten Einmischung in diesen Krieg sein würde, 
deren Vortheile sich nirgends in greifbarer Gestalt zeigen 
wollten, während die Neutralität nicht nur dem Handel 

1) Vgl. unten § 42 . 

2) Vgl. auch v. D o h m , Denkwürdigkeiten u. 3. w , Bd II, S. 100 ff 

3) England erbot sich schliesslich «ur Abtretung der Insel Minorca. 
Vgl. unten § f>9. 
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der Nordmachte überhaupt mehr Schwung-, .sondern vor­
zugsweise auch den russischen Producten, wie namentlich 
Baumaterial und Proviant, für die Dauer des Krieges 
gesteigerten lohnenden Absatz bringen musste, 
g 1(3 ^ S l ^ ' r ^ f m ' * , s ' n i l °b(lcm zwischen England und 
" * Frankreich die Katastrophe eingetreten war, 
mit allem Ernst an die Healisirung seines Auftrages ging, 
begegnete er aus den angeführten Gründen bei dem 
Grafen Panin einer tiefen Abneigung gegen jede Solidarität 
mit England. Wenngleich der Kanzler, im Bewusstsein 
seines Gegensatzes zu den Gefühlen und Neigungen der 
Zarin, die Anträge nicht sofort schlechtwog von der Hand 
wies, sondern sieh vielmehr zum öfteren auf eine Discussion 
derselben einlioss, um immer wieder neue Bedenken vor­
zubringen, so durchschaute der englische Diplomat doch 
natürlich bald dio wenig verhüllten Gesinnungen des 
preussciifreuiidlichen Ministers. Nach einigen misslun­
genen Versuchen gab er es auf, ihn, dessen Gewicht er 
nach der persönlichen Gnade der Herrscherin, mithin 
allzu gering schätzte, ferner zu umwerben und wandte 
sich ganz Potjemkin zu — das Verhältniss Beider scheint 
schliesslich, seit 1780, ein recht vertrautes gewesen zu 
sein — um durch den einflussreichen Günstling nun 
direct bei der Kaiserin Gehör für sein dringliches Anliegen 
und Katharina selbst, von der schliesslich doch dio letzte 
Entscheidung in allen Cardinalfragen der hohen Politik 
ausging, für die Pläne des englischen Cabincts zu gewin­
nen 1). Es war eine mühsame Arbeit, wärend welcher ihn 
bald schwere Zweifel an den Erfolg seiner Mission nie­
derdrückten, bald die lobhaften Versicherungen ihrer 

1) Vgl. Urk.-Rcg. Nr. 20, auch überhaupt Lord M a l m e s b u r y (Harris), 

Diaries etc., Bd. I (2. ed.), S. 140 ff. und unten § 50 . 
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Freundschaft für England seitens der Kaiserin zu neuen Hoff­
nungen ermuthigten. Er unterlag, aber weniger durch das 
überlegene Genie seines Gegners, als durch dessen unwider­
stehlichen Bundesgenossen: das Wohl Russlands, besiegt. 

Der russische Minister seinerseits wiederum Hess 
keine Gelegenheit unbenutzt vorübergehen, wo er die 
strengste Neutralität Russlands betonen konnte. Solche 
Anlässe boten sich oft genug dar, besonders in den häu­
tigen diplomatischen Verhandlungen über seerechtliche 
Fragen, die während dieses Krieges eine ausnehmend 
wichtige Rolle spielen sollten, unter ihnen waren es 
in erster Linie wieder die Grundsätze über den Handel 
der Neutralen, welche recht eigentlich den Kernpunkt der 
vielfach auf einander platzenden Interessen und Rechts­
meinungen bildeten; und sie gerade schufen die Veran­
lassung, dass sich Russland unter den Gunstbewerbungen 
Sir Harris' aus einem halb zur Allianz geneigten Gönner 
in den Stifter einer Liga verwandelte, welche Englands 
reizbarste Stelle: seine Dictatur auf dem Meere, anzu­
tasten wagte. Diese Enttäuschung war bitter, aber nicht 
unverdient, Der Alleinherrscher zur See musste sich 
auch allein seiner Feinde erwehren. 

II. Das Recht des neutralen Seehandels. 

g 1-i Parallel den Bemühungen Englands um die Hilfe 
" ' Russlands laufen continuirlichc Beschwerden und 
Vorstellungen der Neutralen über die üble Behandlung, 
welcher sich ihr Handel zur See durch die Kriegführen­
den ausgesetzt fand. Bei der immensen Ausdehnung des 
Kriegsfeldes und der stetig wachsenden Erbitterung des 
Kampfes konnte es, angesichts der damals — und wohl 
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auch noch heute — herrschenden übertriebenen Meinung 
der Kriegsparteien von ihren Befugnissen gegenüber je­
dem Handelsfahrzeuge auf hoher See, es segle unter wel­
cher Flagge es wolle, nicht ausbleiben, dass alsbald auch 
die Neutralen durch anfänglich vereinzelt, dann immer 
häufiger auftretende Vorkommnisse im Genüsse ihrer 
Händelsvortheile gestört wurden. 

Der Krieg hatte seine gute Seite für sie: nicht blos 
an den Waaren, sondern auch durch den hohen Lohn der 
Frachtfahrten unter der verhältnissmässig, d. h. im Ver­
gleich zu der einer kriegführenden Nation, sichern neu­
tralen Flaggo konnte viel verdient werden und wurde auch 
soviel profitirt^ dass man von den übertriebenen Klagen, 
nach denen es den Anschein hat, als befände sich der 
neutrale Soehandel zur Zeit des Krieges in einem Zu­
stande fortgesetzten Martyriums, etwas abziehen muss. 
Immerhin hatte der Seekrieg für ihn auch eine böse Kehr­
seite : die Quälereien und zudringlicheil Visitationen durch 
beutegierige Kaper, die Abführung in entfernte Häfen 
nebst der Gefahr, selbst bei loyalem Vorhalten durch die 
Prisengerichte der Kriegführenden willkürlich condemnirt 
zu werden, drohten jedem Kauffahror, der, einmal auf­
gebracht, besten Falles nur mit schwerem Zeitverlust 
und versäumter Conjunetur aus allen Fährlichkeitcn zu 
entrinnen hoffen durfte. 

Kaum war es möglich, hinsichtlich der Beweise über 
die Provenienz und die Destination der Befrachtung, der 
Nationalität der Mannschaft, wovon die Anerkennung des 
Schiffes als eines neutralen abhing, der Form und Zahl 
der Schiffspapiere u. s. w. wirklich allen Anforderungen 
aller Kriegsparteien gerecht zu werden und keinem 
lüsternen Kaper oder thatendurstigen Commandern* eines 

C. B e r g b o h m , Bewaffnete Neutralität. *> 
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Kriegsfahrzeuges den Vorwand zu bieten, das Schiff vor 
ein Prisengericht zu schleppen, welches seinerseits natür­
lich nur zu bereit war, überall Verdächtiges zu erblicken 
und bei jedem Verdacht. Schiff und Ladung ganz oder 
theilweise für „gute Prise" zu erklären. Jedes Prisen­
gericht bestand damals wie heute ausschliesslich aus 
Beamten des kriegführenden Staates, das Prisenverfahren 
in dem sog. Reclamoprocess, d. Ii. im Grossen und Ganzen 
darin, dass Eigenthümer und Befrachter des Schiffes 
ihrerseits ihre Unschuld all' den unerschöpflichen Ver­
dächtigungen des Kapers gegenüber zu erweisen hatten. 
Gelang dies möglicherweise auch vollkommen, so war doch 
ein Schadensersatz von dem um Ausreden nie verlegenen 
Freibeuter selten anders, als mittelst Intervention der Con-
suln und Gesandten zu erlangen. 

Und das materielle Seerecht erst! Das war zu ver­
worren, als dass ein neutraler Kaufmann allen Schlingen 
hätte mit Sicherheit entgehen können. Zwar pflegten 
die streitenden Thoile beim Ausbruch der Feindselig­
keiten die den Neutralen gegenüber zu befolgenden 
Maximen auszusprechen, sei es in Instructionen an die 
Commandeure ihrer Kriegsschiffe, sei es an die Inhaber 
von Kaperbriefen. Von Gleichartigkeit und Einheitlich­
keit der Grundsätze war dabei indessen nie die Rede, 
vielmehr stellte sich die Sache so, dass jeder Kriegführende 
fast gegen jeden Neutralen andere Regeln in Anwendung 
zu bringen gedachte, je nach dem Inhalt der zahlreichen, 
für die Eventualität eines Seekrieges abgeschlossenen Ver­
träge, sonst aber ganz nach eigenem Ermessen verordnete 
was ihm gut dünkte, wenn er es nicht überhaupt vorzog, 
seinen priBenrichterlichen Instanzen die Entscheidung 
nach dem „allgemeinen Völkerrecht" zu überlassen. 
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Wer konnte errathen, was die Prisenrichter aller 
Länder sich hei diesem profusen Controversencomplex, 
genannt „allgemeines Völkerrecht", denken würden? Wer 
alle diese bald hart, bald milde lautenden, fast immer 
sehr elastischen Normen, diese bald unbedingt, bald unter 
einer unermesslichen Menge Voraussetzungen Platz grei­
fenden Regeln kennen, die oft genug ganz ungenügend 
oder nur in Sprachen, die nicht Jedermann geläufig, 
publicirt worden waren? Wer den überraschenden Evo­
lutionen einer raffinirten Interpretationskunst aus dem 
Wege gehen, darin es namentlich die englischen Admira­
litätsrichter so weit gebracht hatten ? W o war die Controle 
über die autorisirten Freibeuter, die ungezügelt und un­
gestraft nach Herzenslust plünderten und raubten, was 
ihnen der Wind vor die Kanonen trieb? 

Unter den schlechtesten Auspicien für alle anderen 
schiffahrenden Völker hatte 1778 der Kampf zwischen 
den beiden stärksten Seemächten begonnen. Ohne jede 
officielle Kunde darüber, dass der Krieg de facto eröffnet 
sei,') setzten die neutralen Nationen anfangs ihre Handels­
geschäfte so fort als lebte Europa im tiefsten Frieden. 
Sie transportirten unter Anderem nach wie vor Waaren 
französischer Eigenthümer und nach Frankreich be­
stimmte, als Kriegsmunition oder zur Ausrüstung von 
Schiffen dienliche Gegenstände, die sich nunmehr in 
Folge des eingetretenen Kriegszustandes in „feindliches 
Gut" und „Kriegscontrebande" verwandelten und als 
solche von den englischen Kapern confiscirt wurden. 
Auf diplomatische Intervention hin ordnete die englische 
Regierung allerdings an, dass in anbetracht der unleug-

1) Vgl. oben S. 54 ff. 

5* 
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baren Ungewissheit über das Kriegsverhältniss zwischen 
England und Frankreich allen vor dem 10. November 
1778 aufgebrachton schwedischen, dänischen und preussi-
schen Kauffahrern die Processkosten erstattet und die 
Schiffe selbst mitsammt dem Theil ihrer Ladungen, der 
neutraler Herkunft und nicht zu Kriegszwecken ver­
wendbar war, freigegeben werden sollten: die fran­
zösischen Waaren aber wurden nichtsdestoweniger für 
verfallen erklärt und auch von dem neutralen Gut die 
Contrebandeartikel gegen Entschädigung nach billiger 
Schätzung und Entrichtung des Frachtlohns expropriirt,2) 
England, auf dessen Haltung in seerechtlichen Fragen 
Alles ankam, weil es durch seine Flotte und sein 
organisirtes Kaperwesen unter allen Seemächten die 
furchtbarste war, machte keine Miene, von dem- Satz 
des Gonsolato dei mare, nach welchem feindliches Eigen­
thum auch an neutralem Bord confiscabel ist, abzugehen, 
noch weniger, den Begriff der Kriegscontrcbande auf 
die unmittelbar zu Kampfeszwecken verwendbaren Gegen­
stände zu beschränken. Schlimme Aussichten für die 

, Neutralen! 

1) D i e V e r o r d n u n g e n d e r K r i e g ­
f ü h r e n d e n , 

ö W a s zunächst die kriegführenden Parteien be-
" * trifft, so nahmen sie in folgender Weise Stellung 
zu dem neutralen Seehandel: 

1. Die aufständischen C o l o n i e n v o n N o r d ­
a m e r i k a oder, wie sie sich jetzt nannten, die 
„Vereinigten dreizehn Landschaften" gaben anfangs 

2) Vgl. Urk.-Eeg. Nr. 38. 
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keine bestimmte Erklärung darüber ab, ob sie den 
Satz, dass die Flagge die Ladung decke, gelten las­
sen oder aber englische Waaren grundsätzlich auch 
auf neutralen Schiffen als gute Prise behandelt wissen 
wollten. ') Ebensowenig zählten sie in erschöpfender 
W'eiso die Gegenstände auf, welche von ihnen als 
Contrebande angesehen werden würden, sondern be­
schränkten sich darauf, im Allgemeinen den Transport 
von „Waffen, Schiesspulver, Munition, Provision und 
anderen Contrebandowaaren" nach englischen Häfen zu 
verbieten. Als man aber 1 7 7 7 seitens der Neutralen gegen 
das Verfahren amerikanischer Kaper remonstrirte, wurde 
den Letzteren von den in Paris weilenden Agenten des 
Congrcssos eingeschärft,2) nicht nur dass sie sich in den 
Gewässern, welche völkerrechtlich als nationale, d. h. 
gleichsam als Eigenthum der Uferataaten anzusehen sind, 
oei strenger Ahndung jeder Ausübung von Visitationen 
und feindlichen Actioncn zu enthalten hätten, sondern 
auch dass sie aus der gesammten Ladung neutraler 
Schiffe einzig und allein die Contrebande confisciren 
dürften. Neue Beschwerden boten dem Congress selbst 
Anlass,3) sich durch Wiederholung jener Ermahnung und 
derselben Interpretation, welche seine Diplomaten der 
1 7 7 6 e r Kaperinstruction gegeben hatten, die Sympathien 
der neutralen Nationen Europas nach dieser Seite zu 
erwerben. So wurde also von Seiten der Amerikaner 
das wichtige Princip „Frei Schiff — frei Gut" anerkannt; 

1) Vgl. Urk.-Reg. Nr. 19. 

2) Vgl. Urk.-Reg. Nr. U. 

3) Vgl. Urk.-Reg. Nr. 27 vom 9. Mai 1778. Im Handelsvertrage vom 

<> Februar 1778 (Vgl. oben S. 54) hatten die Vereinigten Staaten und 

Frankreich sich gegenseitige Behandlung nach dem Grundsatze „Frei Schiff — 

frei Gut« für den Fall eines Krieges zugestanden. 
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eine nähere Umsehreibung des Begriffes der Gontrcbande 

haben sie jedoch auch später nicht geliefert. 

£ II. F r a n k r e i c h , sonst nur zu geneigt, ähn-

" 1 * lieh wie England als Neutraler möglichst ausge­

dehnte Befugnisse zu prätendiren, als Kriegspartei aber 

den neutralen Staaten möglichst wenig zuzugestehen, 

offenbarte in diesem Kriege, nachdem es anfangs die 

harten Vorschriften von 1081 erneuert hatte,1) plötzlich 

eine auffällige Milde — ein nicht unwirksames Mittel, 

in dem schweren Kampfe mit dem Rivalen jenseits des 

Oanals die übrigen europäischen Nationen für sich einzu­

nehmen, die Bösartigkeit des Widersachers dagegen 

durch den Contrast um so schwärzer erscheinen zu lassen. 

Ein Arret des Staatsraths vom August 1778 z. B. regelte 

die bei der Proccdur der Prisen einzuhaltenden Formalitä­

ten, welche zum Theil eine Sicherung der Neutralen 

gegen Willkür und unnöthigo Härte bezweckten; später, 

mittelst Reglements vom 8. November 1779,2) wurden 

sogar dio Consuln an den im Auslände belogenen Sitzen 

französischer Prisongerichte mit der Bewahrung der 

neutralen Schiffe, Güter und Equipagen vor jeder Un­

billigkeit und inhumanen Behandlung beauftragt. In­

dessen, das waren nur Nebensachen. Aber schon vorher 

hatto die französische Regierung einen Schritt zur theil-

weisen Erfüllung des dringendsten aller damaligen Wün­

sche der Neutralen gethan und durch ein „Reglement, 

die Schiffahrt der neutralen Fahrzeuge in Kriegszeiten 

betreffend"3) vom 26. Juli 1778 festgesetzt: 

1) Vgl. Urk.-Bog. Nr. 28 und oben S, 39. 

2) Vgl. Urk.-ßeg. Nr. 70. 

3) Vgl. Urk.-Reg. Nr. 29. 
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1) dass neutrale Kauffahrer überhaupt nicht auf­
gebracht werden sollen, selbst dann nicht, wenn sie aus 
einem feindlichen Hafen kommen oder nach einem solchen 
fahren, es sei denn , dass sie blokirtcn Häfen oder be­
lagerton Ortschaften Unterstützung zu bringen vor­
hätten, und 

2) dass von der Ladung unter neutraler Flagge un­
bedingt nichts als die für den Feind bestimmten Contrc-
bandewaaren contiscirt werden dürfe; nur wenn diese 
drei Vicrthcilo und mehr des totalen Frachtwerthes be­
tragen, sollen Schiff und Ladung ganz verfallen sein. 

Dieses Reglement vom 20. Juli 1778, dem im 
Udingen die berüchtigte Sccordnung von 1681 als 
Supplement dienen sollte, statuirt also principicll den 
Satz „Frei Schiff — frei Gut" 4 ) und nimmt demnach 
eine denkwürdige Stelle in der Geschichte des Sce-
kriegsrechts ein. Leider aber behielt sich Frankreich 
den Widerruf der grossmüthigen Concession für den Fall 
vor, dass der Feind nicht vor Ablauf von sechs Monaten 
Reciprocität zugestehe — eine heikle Bedingung ange­
sichts dos Umstandes, dass die einzelnen Neutralen ja 
keinerlei absolute Disposition über Zugcständniss oder 
Ablehnung des nämlichen Princips durch England, sei 
es für einzelne, sei es für alle neutrale Staaten insge-
samnit, besassen. 

In der That machte Frankreich, zwar nicht sämmt-
lichen von England nach dem entgegengesetzten Grund­
satz „Frei Schiff — unfrei Gut" behandelten neutralen 
Staaten, aber doch einem: Holland gegenüber auf kurze 
Zeit von der leidigen Reservation Gebrauch. Ein Staats-
rathsarret vom 14. Januar 1779 5) erklärte, da die Ver­
einigten Niederlande ungeachtet ihrer günstigen Verträge 
von England nicht ebendasselbe Zugcständniss, welches 
der König von Frankreich unter Vorbehalt allen neu-

4) Vgl. über die Interpretation des Art. I. P i s t o y e et D u v e r d y , 
Traue des prises maritimes, Paris 1859, Bd. I, S. 300 ff. und auch. 
W h e a t o n , Histoire etc., Bd. I, § 1 3 ( 4 . ed. S. 357 ff.); de B o e c k , De la 
propriete prive'e eimemie etc., S. 58 . 

5) Vgl . Urk.-Reg. Nr. 41 . 
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tralen Nationen eröffnet, zu erwirken vermocht, im Ge-
gentheil von der standhaften Verfolgung' ihrer Rechte 
abgelassen und einige Ansprüche sogar gänzlich aufge­
geben hätten, so werde hiemit, neben einigen anderen 
Zusicherungen, auch das Privilegium aus dem Art, I. des 
Reglements vom 26. Juli 1778 hinsichtlich der holländi­
schen Kauffahrer aufgehoben. Die leitende Absicht war, 
durch diese Pression zur Paralysirung der Wirkungen 
beizutragen, die Englands Drängen auf Holland haben 
könnte.6) Mit Bestimmtheit darf man auf das Wirken 
dieses Motivs als des eigentlichen hinter den transparen­
ten Vorwänden daraus schliessen, dass die französische 
Regierung eine Ausnahme mit Amsterdam machte und 
für diese Stadt die Vergünstigung in Geltung beliess. „In 
anbetracht dessen", sagt das Arret, „dass Amsterdam 
höchst patriotische Anstrengungen gemacht hat, um die 
holländische Regierung dazu zu vermögen, dass sie sich 
vom Londoner Hofe die Garantie der aus ihrer Unabhän­
gigkeit fliessenden unbeschränkten Freiheit und In­
tegrität ihres Handels, welche ihr nach Völkerrecht und 
bestehenden Tractaten gebührt, verschaffe, wünschte der 
König von Frankreich dieser Stadt einen eclatanten Be­
weis seines Wohlwollens zu geben". Das heisst aus dem 
Diplomatischen übersetzt: die Amsterdamer Kaufmann­
schaft perhorrescirte aufs entschiedenste jedes Zusammen­
gehen mit England und raisonnirto am lautesten wider die 
Störungen, welche England ihrem Handel bereitete; ja 
die städtischen Autoritäten conspirirten sogar ein wenig 
auf eigene Hand mit den amerikanischen Colonien ' ) — 
und wie nun einerseits die Aufhebung der Befugniss 
zum ungehinderten Transport feindlicher Privatgüter für 
dio Niederlande einen gelinden Druck auf die schwan­
kenden Elemente der Generalstaatcn ausüben sollte, so 
beabsichtigte Frankreich andrerseits durch ausdrückliche 
Begünstigung die Stadt Amsterdam in ihren Bestrebungen 
zu ermuntern. Damit wurde die grosse Handelsstadt der 
englischen Regierung als erbitterte Feindin denuncirt und 
wieder etwas zur Erhöhung der Spannung zwischen den 
Concurrenten zur See beigetragen. Das Mittel wirkte 
jedenfalls zu seinem Theil an der Beförderung einer ent­
schiedeneren Stellungnahme Hollands gegen England mit. 

6) Vgl. unten § 52, 53 . 

7 ) Vgl. unten § 54. 
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Als kein Zweifel mehr darüber obwaltete^ dass die Ge-
neralstaatcn über kurz oder lang die praktisch wider 
England gerichteten Grundsätze der Bewaffneten Neutra­
lität aeeeptiren würden, oder, wie es in der officiellen 
Vei'sion hiess., „nachdem die Vereinigten Niederlande 
Disposition getroffen, um dio verlangte Iteciprocität her­
beizuschaffen", hob ein neues Arret vom 22. April 1780,8) 
mitgetheilt durch eine Note des französischen Gesandten 
«n Haag vom 26. April 1780, °) die interimistische Be­
schränkung auf und stellte auch für Holland dio Ver­
günstigungen vom 26. Juli wieder her. 

Von dieser partiellen und temporären Unterbrechung 
abgesehon, wurde seitens Frankreichs während des nord­
amerikanischen Freiheitskrieges das Princip „Frei Schiff 
— frei Gut" aufrechterhalten; , 0 ) über den Begriff der 
Contrebande hat es jedoch so wenig ausdrückliche Be­
stimmung getroffen ")> wie über den der Blokade. 

III. Obwohl sonach seine beiden Gegner den 
Grundsatz adoptirten, dass die neutrale Flagge 

das feindliche Privateigonthum — Contrebande immer 
ausgenommen — decke, hielt E n g l a n d hartnäckig an 
seiner alten Maxime, das Gut der feindlichen Nation zu 
nehmen, wo irgend es desselben habhaft werden könnte, 
fest ') und Hess in botreff der Contrebande 2 ) wo es anging 
die extensivste Interpretation gelten, nach welcher z. B. alle 

8) Vgl. Urk.-Reg. Nr. 104. 

9) Vgl . Urk.-Reg. Nr. 109. 

10) Auf dio Ausschreitungen der Praxis fällt ein recht grelles Licht 
durch die Behandlung des dänischen Schiffes „Enighed" im Deccmber 1779 
und den Process gegen sechs holländische Schiffe im Mai — Juli 1781. Vgl. 
H e n n i n g s , Sammlung etc., Bd. II , S. 147—177 und S. 202—246. 

11) lieber die bezüglichen Verträge Frankseichs mit den neutralen 

Staaten vgl. unten § 48 Art. II. 

1) Vgl . oben S. 39 und unten § 50. 

2 ) lieber die bezüglichen Verträge Englands mit den neutralen 

Staaten vgl. unten § 48 Art. II. 
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Schiffsausrüstungsartikel mit unter die verbotenen Waarcn, 
alle „munitions navales" mit unter den Terminus „muni-
tions" der Verträge fallen sollten. 

Ihren Colonien gegenüber befand sich die englische 
Regierung in einer unentschiedenen und unklaren Lage. 
Einestheils konnte sio nicht umhin, die Amerikaner als 
Kriegspartei zu behandeln; anderntheils wollte sie in 
ihnen doch wieder Robellen sehen, sie als Rebellen be­
zeichnen und die Fehde als eine rein interne Angelegen­
heit zwischen der legitimen Staatsgewalt und einem 
aufständischen Territorium betrachten dürfen, jedenfalls 
eine Selbständigkeit der Colonien im völkerrechtlichen Sinne 
und dem Auslande gegenüber nicht zugeben. Mit der Macht­
vollkommenheit der souverainen Gewalt, welche zur Däm­
pfung eines Aufruhrs uneingeschränkt alle Mittel wählen 
kann, verbot sie durch Parlamentsacte vom 2. Mai 1770 3 ) 
und 20. Februar 1777 4 ) ausnahmslos joden Handel und 
Verkehr mit den aufständischen Colonien und bedrohte 
alle zuwider handelnden, englischen wie fremden, Schiffe 
mit der Aussicht, gleich offenen Feinden zum Besten des 
Kaptors weggenommen zu werden. Die diesen Parla-
mentsacten entsprechenden Kaperinstructionen vom 2. 
Mai 1770 5) resp. 27. März 1777B) verordneten, dass alle 
amerikanischen Fahrzeuge mitsammt der ganzen Ladung, 
gleichviel welcher Herkunft, der Confiscation ver­
fallen sein, Fahrzeuge anderer Nationalitäten aber 
nach den Verträgen und dem „allgemeinen Völkerrecht" 

3) Vgl. Urk.-Rcg. Nr. 20. 

4) Vgl. Urk.-Reg. Nr. 22. 

5) Vgl. Urk.-Reg. Nr. 21. 

Ü) Vgl. Urk.-Rcg Nr. 23. 
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2) D i e V e r o r d n u n g e n d e r N e u t r a l e n . 
In den aus Anlass des zwischen Frankreich und 
England ausgebrochenen Krieges erschienenen 

7) Vgl. Urk-Eeg. Nr. 31 . 

8) Vgl. Urk.-Eeg. Nr. 39. 

9) Vgl. oben S. 08 

behandelt, wenn sie aber Contrebande führten gleichfalls 
mitsammt ihrer Fracht weggenommen werden sollten. 

Nachdem die französische Regierung ihr Bündniss 
mit den Colonien dcclarirt und der Kampf sich in Folge 
dessen bis in die europäischen Meere ausgedehnt hatte, 
erhielten dio englischen Kaper specielle Instructionen 
vom 5. August 1778') gegen Frankreich. Wenn darin 
auch nicht die Wegnahme der französischen Waaren von 
neutralen Schiffen stricte angeordnet wurde, so war die­
selbe doch auch nicht ausdrüchlich ausgeschlossen. Ein 
Zusatz vom 15. Deccmber desselben Jahres 8) zu dieser 
Instruction, der zugleich den Begriff der Contrebande 
auf „alle Land- und Seekriegsbedürfnisse" ausdehnte und 
den Prisenrichtern also die weiteste Auslegung nahe­
legte, machte es klar, was die Neutralen ohnehin schon 
aus der Praxis zu entnehmen Gelegenheit gehabt hatten, 
dass nämlich England nach wie vor bei dem Princip 
„Frei Schiff — unfrei Gut" bleiben wolle. Gelegentliche 
Antworten auf die Beschwerden der intervenirenden 
Diplomatie des Auslandes9) bestätigten den unabänder­
lichen Entschluss Englands, stets nach dieser Maxime 
zu verfahren, wenngleich seine Feinde, freilich nicht um 
Englands, sondern um der Neutralen willen, ihrerseits 
auf dio Wegnahme englischer Waaren von neutralen 
Schilfen resignirt hatten. 
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Publicationen der Neutralen ist wenig Bemerkenswertlies 
enthalten. 

I. Von den am Mittelländischen Meere belegenen 
seefahrenden Staaten haben sich die bedeutenderen über 
den Handel und überhaupt die Pflichten ihrer Unter-
thanen angesichts des Kriegszustandes ausgesprochen: 
1) T o s c a n a: Reglement vom 1. August 1778 ' } ; 2) N e a ­
p e l : Edict vom 19. September 1778 2 ) ; 3) K i r c h e n -
S t a a t : Edict vom 4. März 1779 3 ) ; 4) G e n u a : Edict 
vom 1. Juli 1779*); 5) V e n e d i g : Edict vom 9. Sep­
tember 1779.5) 

II. Unter den Neutralen des Nordens haben sich, 
wie es scheint, in dieser Epoche des Krieges, d. h. vor 
der Inauguration der Bewaffneten Neutralität, nur drei 
Staaten mit Verordnungen an ihre Unterthanen gowandt: 

1) Die Hansastadt H a m b u r g machte am 18. 
September 1778 ein „Reglement in Ansehung der Ham­
burgischen Handlung und Schiffahrt währenden Krieges" 
bekannt, 6) 

Darin appcllirt der Rath an die „edle Wohlge-
sinnung" der Kriegsmächte und hofft, sie würden den 
„im Völkerrechte fest begründeten Satz, dass frei Schiff 
frei Gut mache" zur Richtschnur nehmen; dann folgt 
eine Reihe detaillirter Angaben über die Beschaffenheit 
der Schiffspapiere und sonstige Bedingungen (Art. II ff.), 
unter denen Schiff und Ladung von den Kapern und Pri­
sengerichten verschont zu werden Aussicht hätten; endlich 
wird vor der Verfrachtung von Contrebande d. h. Waaren, 

1) Vgl . Urk.-Reg Nr. 30 . 

2) Vgl. Urk.-Reg. Nr. 34. 

3) Vgl. Urk.-Reg. Nr. 48 

4) Vgl. Urk.-Reg. Nr. 61 . 

5 ) Vgl . Urk.-Reg. Nr. 66. 

6) Vgl. Urk.-Reg. Nr. 33. 
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„die zur directen und unmittelbaren Kriegsmunition 
dienlich sind", gewarnt, auch ein Verzeichniss derselben 
mit dem Bemerken gegeben (Art. X V I ) , dass die „ander­
weitigen etwaigen Contrebande" aus den öffentlichen 
Verkündigungen der kriegführenden Mächte zu ergänzen 
seien (Art. X V I I , X X I ) . Die Erwartungen des Ma­
gistrats in betreff des „Frei Schiff — frei Gut" waren, 
soweit Frankreich und die amerikanischen Colonien in 
Frage kamen, bereits in Erfüllung gegangen, erwiesen 
sich aber hinsichtlich Englands so eitel, wie die gar zu 
sanguinische Erwartung, dass Hamburgs Schiffahrt vor 
allen Fährlichkeiten gesichert sei, so lange sie sich loyal 
nach diesem Reglement richte. 

2) S c h w e d e n erliess, kurz vor Abschluss seiner Ver­
handlungen mit Russland behufs Herstellung einer gleich­
artigen Protection ihrer Handelsinteressen, ' ) eine Or­
donnanz vom 18. Februar 1779, 8) worin auf die denkbar 
abstrakteste Weise den Angehörigen des schwedischen 
Staates alle neutralitätswidrigen Handlungen, wie nament­
lich Ausrüstung von Kapern und Verschiffung von Con­
trebande, die nicht definirt wird, für die Kriegsparteien 
verboten, alle anderen Handelsgeschäfte ausdrücklich er­
laubt werden. 

3) Endlich hat noch H o l l a n d am 3. Mai 1779 sei­
nen Untcrthanen, nachdem dieselben Ursache zu Be­
schwerden gegeben, dio Betheiligung an allen Kaperun-
ternehmungen untersagt.9) 

An diesen Verordnungen der Neutralen, zumeist 
der schwedischen, fällt weniger das auf, was darin ge­
sagt ist, als das, was darin fehlt. Und diese Mängel 
sind praktisch höcht bedenklich. Sie finden sich aber in 
den meisten ähnlichen Publicationen bis in die neueste 

7) Vgl. unten § 25 ff. 

8) Vgl . Urk.-Reg. Nr. 45. 

9) Vgl . unten § 52 . 
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Zeit hinein und hängen wesentlich mit zwei Fehlern zu­
sammen, von denen die neutralen Regierungen sich, so 
scheint es, durchaus nicht loszumachen vermögen, nämlich 
einmal mit der Ueberschätzung der Bedeutung solcher 
Publicationen und sodann mit der inveterirten Unklar­
heit über den Zweck derselben. In ersterer Beziehung 
ist die Frage aufzuwerfen: Was gilt die Rechtsanschau­
ung der neutralen Regierung gegenüber dem dissentiren-
den Kriegführenden, der den Prisenrichter einsetzt, ihn mit 
Entscheidungsregeln versieht und ihm mit gewaffneter 
Hand die Objecto des Richterspruches zuführt? In letz­
terer Beziehung aber ist darauf hinzuweisen, dass von 
den Grundsätzen der Kriegsparteien abweichende Prin-
eipien seitens der neutralen Regierung eher diesen, als den 
eigenen Unterthanen zu verkünden sind. Die Letzteren 
verlangen zu wissen, nicht was die Rechtsanschauung ihrer 
Regierung ist, sondern was sie thun dürfen und was nicht, 
wenn sie nicht Schaden leiden wollen. Da der Schaden 
ihnen aber regelmässig von dem Kriegführenden her droht, 
so wäre wohl eine Bekanntmachung derjenigen Grund­
sätze, nach welchen dieser verfahren wird, nützlich, 
während die Proclamationen, in denen die neutralen 
Regierungen ihren Unterthanen das erlauben, was der 
Prisenrichter ahnden wird, schädlich sind. Ausgenommen 
bleibt natürlich der Fall, dass die neutrale Regierung ent­
weder ihrem Unterthan den erlittenen Verlust ersetzen 
oder aber mit Waffengewalt für ihn eintreten will. 1 0) 

10) Vgl. darüber auch weiter unten § G2 ff. 



Capitel IV. 

D i e Neutral isat ion de 
N o r d s e e d u r c h d i e 

im J a h r 

s S e e w e g e s auf de r 

d re i N o r d m ä c h t e 

e 1779. 

I. Das russisch-schwedisch-dänische „Concert" von 1779. 

Es war im Sommer 1778, als sich zuerst ameri­
kanische Kaper, darunter einer mit 150 Mann 

und 20 Kanonen, in der Nordsee zeigten und dort auf 
englische Handelsschiffe und Waaren, die auf der Reise 
von oder nach Archangel waren, Jagd machten. BeimNord-
Cap überfielen sie im Juli acht in Gesellschaft segelnde 
Schiffe, von denen sie vier verstreuten, drei mit sich fort­
schleppten und das achte, nachdem sie es bis auf Taue, 
Anker und Ballast ausgeplündert, den Wellen üborliessen. 
Es wurde mit seiner unglücklichen Besatzung durch 
Fischer auf der Höhe vor der Insel Kildin (im District 
Kola) geborgen. 1) 

Dieser eclatante Fall versetzte die Kaiserin sofort 
in hohe Erregung 2) und gab zum ersten Meinungsaus-

1) Vgl. Urk.-Reg. Nr. 32. 

2) Vgl. Briefe Katharina's II. an Grimm (herausgegeben von J. Grot. 
Vgl . oben S. 15), Nr. 57 vom 11. August 1778 (S. 9 6 ) : „Savez vous quel 
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tausch zwischen den hierdurch beunruhigten Staaten An­
lass : Russland, Dänemark und Schweden mussten sich 
dadurch aufgefordert sehen, sich wieder wie vor zwanzig 
Jahren3) behufs gemeinschaftlicher Abwehr mit einander 
zu verständigen. Der russische Gesandte in Kopenhagen 
erhielt am 27. (16.) August 1778 vom Grafen Panin den 
Auftrag,4) den dänischen Minister Grafen Bernstorf 5) 
über einen Plan zu sondiren, wie solchen, bisher in jenen 
Gegenden unbekannten „sortes de brigandagcs" begegnet wer­
den könnte. Vorläufig proponirte Panin, dass Russland und 
Dänemark im nächsten Frühling kleine Flottillen von glei­
cher Stärke auslaufen lassen sollten, welche diese Gegenden 
der Nordsee vor den Beutejägern zu schützen hätten. 
Das Interesse Dänemarks liess ein bereitwilliges Eingehen 
auf dergleichen Vorschläge erwarten6) und in der That 

tort ces armateurs americains me fontl Iis me prennent des vaisseaux 
marchands qui partent d'Archangel; ils ont fait ce bon metier aux mois 
de juillet et oVaoüt, mais je vous promets bien que le premier qui se frottera 
au commerce d'Archangel l'anne'e qui vient, il me le paiera eher, car je ne 
suis pas frere G. (Gustav III. von Schweden): on ne me joue point impu-. 
nement Sur le nez ; ou, ils ftront au frire G. tout ce qu'ils voudront, mais 
pas ä moi, sans s'en mordre les doigts; je suis fachee, mais tres 
fachte." Im Brief Nr. 58 (S . 97) sagt die Kaiserin mit Beziehung auf 
Kunstschätze, die in Italien für sie eingekauft und nun von Livorno unter­
wegs waren: „ . . . et Vieu veuille sauver les loges de Rapha'il des 
tempetes et des mains des armateurs americains, contre quels je suis 
tres en colere, parcequ'üs me ruinent mon commerce d'' Archangel." 

3) Vgl. oben S. 48 Note 1. 

4) Vgl. Urk.-Reg. Nr. 32. 

5) Graf Andreas Peter von Bernstorf der Ältere, der ausgezeichnete 
Staatsmann und langjährige Leiter des dänischen Ministeriums des Auswär­
tigen. Vgl . oben S. 8. 

6 ) Schon gleich beim Ausbruch des Krieges hätte Graf Bernstorf 

gern einige Schiffe zum Schutze der dänischen Kauffahrtei ausgerüstet ge­

sehen, doch war sein Wunsch an der übelangebrachten Sparsamkeit des 

Finanzministers Schimmelmann gescheitert. Vgl. Urk.-Reg. Nr. 37 . 
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konnte dor dänischen Regierung', welche die langgestreckte 

zuhalten bedacht sein musste, nichts gelegener kommen 
als eine Association mit Russland zum Zweck gemein­
schaftlicher Abwehr gleichartiger Bedrohungen. Hatte 
sie doch bereits den Vorgeschmack dessen, was der 
dänischen Schiffahrt aus einem Kriege en nutrance 
der Wostmächte drohte, gekostet.7) Ausserdem waren 
Russland und Dänemark schon durch ein enges Bünd-
niss vom 1. August 1773 8) mit einander liirt. 

Graf Bernstorf wies also dio Admiralität an, so­
fort dio geeigneten Massnahmen vorzubereiten, und ant­
wortete im Allgemeinen zustimmend auf dio erste An­
regung einer gemeinsamen Thätigkeit zur Sicherung der 
Handelsintcrcsscn beider Länder.9) 

Da der dänische Staatsmann aber erkannt hatte, 
" * wie ungenügend, mindestens soweit Dänemarks 
Schiffahrtsintcrossen in Frage kamen, die projeetirten 
Massrogeln im Hinblick auf die noch weiter zu erwar­
tende Unbill seitens der Kriegführenden, von denen nur 
Frankreich und auch dieses nur bedingt ') den Wünschen 
der Neutralen Rechnung zu tragen versprach, während 
England grundsätzlich und praktisch seinen Entschluss, 
denselben keinerlei Concessionon zu machen, schroff und 
klar kundgegeben hatte 2 ) — da Graf Bernstorf also er­
kannte, wie ungenügend für sich allein dio projeetirten 

7) Vgl. oben S. 68. 

8) Vgl . unten § 49. 

9) Vgl. Urk-Reg. Nr. 37. 

1) Vgl . oben S. 7 1 . 

2) Vgl . oben S. 75. 

C. B e r g b o h m , Bewaffnete Neutralität. ii 

Küste Norwegens nach Möglichkeit von den Kapern frei-
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Massregeln sein würden , so knüpfte er an die Aufforde­
rung der russischen Regierung seinerseits einen umfassen­
deren Vorschlag, den er allseitig explicirte. 

Nach seiner Meinung 3 ) sollte dio Abwehr überhaupt 
von beiden Mächten solidarisch und systematisch betrie­
ben werden. Vor Allem sollten daher die Commandeure 
der im Frühjahr zu detachirenden Flottenescadrcs keinen 
Unterschied zwischen den Unterthanon beider Contrahon­
ten machen, sondern dio Handolsinterossen Russlands wie 
Dänemarks in gleicher Weise gegen jede Belästigung 
vertheidigen, die Verletzung an jedem Beleidiger rächen, 
während die erforderlichen Satisfactions- und Sohadens-
orsatzforderungen bei dem betreffenden Kriegführenden 
von der Diplomatie beider Vcrtragstheile gemeinsam zu 
erfolgen hätten. Ferner sollte sich die projectirto Con­
vention auf die ganze Dauer des gegenwärtigen Krieges 
und auf alle Meere, nicht blos die Nord- und die Ostsee, 
erstrecken und den kriegführenden Staaten Europa's offi-
ciell mitgethoilt, andererseits aber den resp. Unterthaiieii 
jeder Handel mit Contrebande verboten werden, worunter 
jedoch nichts einbegriffen sein dürfe, als was dio Verträge 
Russlands resp. Dänemarks mit den Kriegsparteien oder, 
in Ermangelung vertragsmässiger Stipulationen, das all­
gemeine Völkerrecht als Contrebande anerkenne. Hinsicht­
lich der Stärke, Aufgabe, Actionsweise u. s. w. der Flot­
tillen wären besondere Vereinbarungen zu treffen. 

Aber Graf Bernstorf beabsichtigte überdies gleich 
noch viel weiter zu gehen oder vielmehr die Ankündi­
gung der neutralerscits zu stellenden Forderungen wie 
der in Aussicht genommenen kräftigen Reaction von 

u) Vgl. Urk.-Reg. Nr. 35 und Nr. 30. 
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Hause aus an die rechte Adresse gelangen zu lassen, und 
diese war — England. 

Von den vereinzelten nordamerikanischen Kapern 
war auf die Dauer wenig zu befürchten, die französischen 
mieden wohlweislich überhaupt die Nordsee; dagegen 
konnten die englischen dem Handel der Neutralen aller­
dings furchtbar werden. Und in England war jedenfalls 
die Stelle zu suchen, gegen welche alle Angriffe behufs 
zukünftiger Wandlung der bisher so barbarischen Behand­
lung der Neutralen, die schon bevor sie etwas von dem 
zwischen den Westmächten cingotoetenen Kriegszustande 
wussten 4), die Bedeutung einer so ausgebreiteten und wohl-
organisirten Kaperei, wie die englische es war,5) an sich 
erfuhren, gerichtet werden mussten. Gab England seine 
drakonischen Grundsätze über Schiffahrt und Privat­
eigenthum im Seekriege auf, crtheilte England seinen 
Kriegsschiffen und Kapern mildere Instructionen, seinen 
Admiralitätsgerichten, den gefürchteton, ein entsprechend 
nachsichtigeres Prisenrecht, so würden seine Gegner, die 
ihrerseits viel weniger Gewicht auf die Prärogativen einer 
Kriegspartei gegenüber den Neutralen legten, voraussicht­
lich bald Nachfolge leisten. 

Hier wünschte der dänische Minister Busslands nach­
drückliche Unterstützung. Er gab, nicht ohne Schmeichelei, 
der Ueberzougung Ausdruck, dass es gerade der Kaiserin 
Katharina bei anhaltendem Drängen gelingen würde, 
England zur Annahme billigerer Principien zu vermögen. 
Was für die Neutralen, und zwar für alle ohne Beschrän-

4) Vgl. oben S. 07. 

5 ) Vgl. z. B. die Angaben über die Organisation und Wirkungsweise 

derselben in den Jahren 173!)—1702 bei M . L e e d e r , Die englische Kaperei 

und die Thiitigkeit der Admiralitiltsgerichte, (Diss.) Berlin 1881, S. 0 ff. 

0* 
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kung auf Russland und Dänemark, grundsätzlich gefor­
dert werden müsste, formulirtc er in den folgenden fünf 
Punkten: 

1) Dass die neutralen Schiffe ungehindert von Hafen 
zu Hafen und die Küsten der kriegführenden Nationen 
entlang fahren dürfen; 

2) dass die den Unterthanen der kriegführenden 
Mächte gehörigen Güter auf neutralen Schiffen frei sein 
sollen, Contrebande ausgenommen; 

3) dass der Begriff der Contrebande nothwendig 
näher charaktcrisirt worden müsse, insbesondere England 
unter keinem Vorwandc diesem Begriffe eine weitere Aus­
dehnung geben dürfe, als Frankreich augenblicklich thuc, 
wozu die Art.Art. X I X . u. X X . des Utrechter Vertrages von 
1713 nebst den russischen resp. dänischen Verträgen mit 
Frankreich und England als Auslegungsmittol hinzugezo­
gen werden könnton; 

4) dass man den Begriff eines blokirtcn Hafens 
gleichfalls präcisiren müsse, indem man diese Bezeichnung 
ausschliesslich in dem Falle gelten lasse, wo in Folge von 
Vorkehrungen der, den Hafen mit nahe genug herange­
führten und dort verweilenden Schiffen attakirenden Macht 
die Einfahrt in denselben mit augenscheinlicher Gefahr 
verbunden ist; 

5) dass diese Principien zu publiciren seien, um als 
offenkundige Normen den Kapern zu dienen u. s. w. 

Es kann schwerlich übersehen werden, dass diese 
Sätze, mit Ausnahme des seiner Natur nach variablen 
Punktes 3), in allem Wesentlichen Stück für Stück und 
meist Wort für Wort die von Katharina II. am 28. 
Februar 1780 declarirten Grundsätze enthalten. 6 ) Dazu 

G) Vgl . unten § 40 Note 2 . 



kommt, dass Graf Bornstorf den Zweck, ein diesen Prin-
eipien entsprechendes Benehmen der Kriegsparteien gegen 
alle Schiffe auf allen Mooren der Welt zu erwirken, und 
die solidarische Vortretung ihrer Forderungen mittelst 
diplomatische]' Vorstellungen und Flottendemonstrationen 
durch die Neutralen betont. Sein erst achtzig Jahre später 
veröffentlichtes ' ) Projcct vom 28. (17.) September 1778, 
das damals ein frommer Wunsch bleiben sollte, umfasst 
somit bedeutsamer Weise alles das, was nachmals die 
Bewaffnete Neutralität in grossartigerem Masstabe durch­
zuführen unternahm. 

o Damit war dio Angelegenheit, zunächst zwi-
" * sehen Russland und Dänemark, in Fluss gebracht. 
Panin's Vorsicht liess indessen nicht zu, dass sie sogleich 
in dem weiten Umfange, den Graf Bernstorf ihr zu geben 
trachtete, betrieben werde. Wozu auch England brüski-
kiren ? Vorläufig hielt der Kanzler es für angezeigt, dass 
Russland sich auf die allcrnothwcndigsten und direet seine 
eigenen Interessen betreffenden Defcnsivmassrcgoln be­
schränke. Das Interesse Russlands, so äusserte er sich 
gegen seine Gebieterin,1) erheische allerdings, dass man 

7) Im MopcKoii CCmpmm von 1859 (vgl. Urk.-Reg. Nr. 35). Der 
Biograph ßernstorf s , v. K g g o r « (vgl. oben S. 8), kennt jenes Memoran­
dum nicht; auch Graf G o e r t z (vgl oben S. 6) scheint davon garnichts 
gewusst zu haben; ebenso wenig hat Z a c h r i s s o n (vgl. oben S. 22) im 
schwedischen Reichsarchiv eine Nachricht darüber gefunden, da er sonst 
wohl (S. 12) Bernstorf's Verhältniss zu der Bewaffneten Neutralität anders 
beurtbeilt haben würde. Nur Baron v. A l b e d y h l l (vgl. oben S. 7), 
auf den dio etwas schiefe Bemerkung bei v. D o h m (Denkwürdigkeiten 
" s. w. Bd. II, S. 126 ff.) zurückzuführen ist, spricht es (S . 31 ) klar aus, 
dass seines Wissens Graf ßernstorf schon 1778 die Idee verlautbart habe, 
auf welche Russland 1780 zurückgriff. Wenn er über den Wortlaut des Pro-
jects verfügt hätte, so hätte er ihn gewiss mit den andern Urkunden abge­

ruckt, was er jedoch unterlassen hat. 

1) Vgl. Urk.-Reg. Nr. 40: Gutachten vom 22. Dec. 1778 (2. Jan. 1779). 
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den Kauffahrern gleichviel welcher Nationalität, die wäh­
rend der Fahrt nach Archangel, dem Onega-Hafcn oder 
Kola auf der Nordsee molcstirt werden könnten, Schutz 
und Hilfe gewähre, indem man dort etliche Kriegsschiffe 
kreuzen lasse und die Kaper bedeute, wie die Ausübung 
ihres Gewerbes in jenen Gegenden koincnfalls geduldet, 
ja selbst mit Gewalt verhindert werden würde. Das ge­
meinsame Interesse Russlands und Dänemarks betreffe 
jedoch nur den Seewog längs der norwegischen Küste 
in's Weisse Meer und diesen zu schützen reiche es hin, 
wenn die Flottillen beider Staaten eine Kette bildend sich 
gegenseitig Unterstützung und Aushilfe leisten. Was Dä­
nemark sonst noch proponire, müsse er, ausgenommen die 
gemeinsamen Reclamationen bei den kriegführenden Re­
gierungen in Veranlassung concreter Fälle, als unnütz 
oder gar schädlich verwerfen. 

Der Absicht Panin's, a l l e Schiffe, also z. B. auch 
die englischen, sofern sie in einer Distance von nicht mehr 
als 8—10 Meilen längs der Küste russischen Häfen zu­
segelten , vor der Kaptur zu bewahren, stand allerdings 
das geltende Kriegsrecht entgegeu, wonach Schiffe unter 
Feindes Flagge mit oder ohne Ladung der Gegenpartei, 
die sie auf offenem Meere antrifft, preisgegeben sind: ob 
sie, wie in den gedachten Fällen, nur in einen neutralen 
Hafen bestimmt sein konnten, begründete keinen Unter­
schied, da aus der Destination eines feindlichen Fahrzeu­
ges in einen neutralen Hafen kein Privilegium der Un­
verletzlichkeit für die Dauer der Fahrt abgeleitet werden 
kann. Im Uebrigen sind seine Ansichten und seine kühle 
Reserve hinreichend motivirt. Seit dem Ausbruch des 
Krieges zwischen den beiden grossen Seemächten blühte 
die Frachtfahrt der schiffreichen Neutralen, der Holländer, 
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Dänen und Schweden. Nun bezweckten die Principicn, 
welche Bernstorf den kriegführenden Staaten, insbesondere 
England gegenüber durchgesetzt sehen wollte, augenschein­
lich nichts Anderes, als den lucrativen Geschäften seiner 
Landsleute die donkbar grösston Garantien zu verschaffen. 
Katharina's ^marine marchande"' aber war noch ein Zu­
kunftstraum : Russland hatte nicht wie Dänemark eine 
zahlreiche, über alle Meere zerstreute Handelsflotte, im 
Gegcntheil nur sehr wenige Schilfe 2 ) und mithin wenige 
schutzbedürftige Objecto zu protegiren — folglich lag 
Russland wenig daran, ob neutralen Schilfen die Cabotage 
zwischen den Häfen einer Kriegspartei gestattet wer­
den müsse, ob das feindliche Eigenthum an Bord neutraler 
Schilfe verschont oder confiscirt werde und welche Waare 
die Kriegführenden als Contrebande ansehen dürften, 
welche nicht, Hatten die fremden Schifte einerlei welcher 
Nationalität — ein Unterschied durfte nicht gemacht wer­
den, wollte man nicht dem zurückgesetzten Staate Grund 
zu Repressalien geben — die Fahrt nach Archangel hinter 
sich, dort die russischen Producte eingenommen und be­
zahlt, so konnten ihre ferneren Schicksale auf der Rück-

4 
fahrt Russland wenig berühren — meinte nämlich Panin 

2) Vgl. z. B. J. C. P e t r i , Neuestes Gemähide von Lief- und Ehstland 
ii. s. w., Bd. II, Leipzig 1809, S. 206 ff. Hierauf nimmt auch Graf S. B. 
W o r o n z o w in einem Briefe aus London vom 26. November 1787 an den 
Grafen A A. Besborodko [ApxHSb HHX.IH HopOHHuea (Archiv des Fürstin 
Woronzow), T. IX. , MocKaa 1876 (enthaltend „Papiere des Grafen Ssemen 
Romanowitsch Woronzow"), S. 470 ff.] Bezug, worin er das einstmalige, von 
Panin Preussen zu Gefallen (?) eingeschlagene Benehmen gegen England 
bedauert und tadelnd bemerkt, dass man um einer Navigation willen , die 
wegen des Klimas und des Mangels an Matrosen nie der Rede werth sein 
werde, durch die famosen Regeln der Bewaffneten Neutralität auf ewig jedes 
Bündniss mit England, das jetzt so grosse Vortheile gev. "ihren würde, ver­
hindert habe 

3 ) Vgl. Urk -Reg. Nr. 40 und Nr. 50. 
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der darüber, dass Schiffe und Ladungen auf Rechnung 
russischer Kauficutc nicht nur über die Nordsee, sondern 
auch durch den Ocean in's Mittelmeer segelten, erst nach­
her t durch die Gewaltacte der Spanier 4 ) aufgeklärt wor­
den zu sein scheint. 

Bei so differenten Interessen der beiden Länder, so 
wonig harmonirendon Absichten ihrer Staatsmänner hätte 
allerdings der Versuch eines innigen Zusammenwirkens 
ihrer maritimen Streitkräfte nur zur höchsten Schaden­
freude der Kriegführenden das alte „communio inater rixa-
rum" bestätigen können. 

o Dio gleiche Zurückhaltung glaubte Graf Panin 
" anfangs der alsbald in Anregung gebrachten Bc-

Handels der Nordmächto beobachten zu müssen. Gleich­
zeitig mit der Exposition seines Projcctos vor der russischen 
Regierung hatte nämlich Bornstorf auch in Stockholm eine 
Convention in Anregung gebracht, Graf Ulrich Schef­
fer griff ohne Zögern zu, behielt sich dabei aber vor, 
um unnützen Eclat zu vermeiden erst nochmals durch 
freundschaftliche Vorstellungen die Kriegführenden zur 
rücksichtsvolleren Behandlung der Neutralen zu ver­
mögen Unterdessen war auch Schweden bemüht, den 
östlichen Nachbar in ein Bündniss mit Dänemark zu 
ziehen. Schien es doch nicht unmöglich, dass Graf Bern­
storf wieder zurückweichen könnte, sobald er nicht bei 
Russland den erhofften Rückhalt fand 2 ) . 

4) Vgl. unten § 30. 

1) Vgl. d ' A l b o d y l i l l , Nouv. Memoire etc, S. 14 ff. 

2 ) Vgl. Urk.-Ilcg. Nr. 42 und Nr. 4 3 ; v. A l b c d y h l l , Nouv. 

Memoire etc., S. 23. Vgl. dazu auch Z a c h r i s s o n , Sveriijes underhand-

lingar etc., S. $ ff. 

theiligung Schwedens an dem solidarischen Schutz des 
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Graf Panin widerstand natürlich einer innigeren 
Association mit Schweden aus denselben Gründen, die er 
Dänemarks zu weit gehenden Vorschlägen opponirt hatte. 
Mit Schweden aber auch nur auf der beschränkten Grund­
lage, auf welcher ihm ein Abkommen mit Dänemark 
genehm war, gemeinsame Sache zu machen, schien ihm 
nicht unbedenklich. Er gab daher ausweichende Antworten 
nach Stockholm 3). Die Ergebenheit dos Königs für die 
Bourbons, trug er im Deccmbcr 1778 der Kaiserin vor, 4) 
sei aller Welt bekannt; man habe sogar Grund anzu­
nehmen, dass zwischen Schweden und Frankreich ein 
förmlicher Vertrag über Subsidien und Einstellung einer 
Anzahl schwedischer Schiffe in französische Dienste im 
Werke sei. Bei so fragwürdiger Unparteilichkeit jenes 
Staates ständo zu befürchten, dass seine zur Cooperation 
mit der russischen und dänischen abcommandirto Flotten-
cscadre sich viel zu aggressiv verhalten und ihren 
etwaigen Instructionen gemäss mit den englischen Kriegs­
schiffen und Kapern überall Händel, ja vielleicht sogar 
offenen Kampf suchen würde, wodurch auch Russland in 
eine schiefe Situation England gegenüber gedrängt wer­
den könnte, während doch Englands Fall Russland so 
wenig gleichgiltig sein könne, wie Frankreichs über­
mässige Machtcrweitcrung. Man könne daher wohl den 
Anschluss Schwedens an die von Russland und Däne­
mark in Aussicht genommenen Vorstellungen in London 
und Paris aeeeptiren, da dieselben hierdurch an Bedeu­
tung gewinnen würden, die Mitwirkung einer schwedi­
schen Flottille im Einverständniss mit der russischen und 

3 ) Vgl. A l b e d y h l l , Nouv. Memoire etc., S. 17. 

4 ) Vgl. Urk.-lieg. Nr. 40. 
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dänischen aber jedenfalls nur unter der Bedingung, dass 
sie die Schiffe aller Nationen auf gleichem Fussc und ohne 
beleidigende Unterscheidungen zu machen behandle. 

g 26 ^ 6 ^ e ^ u l ' c u * u n S e n - P a n m s hatten eine sehr reale 
" " Grundlage. Wenngleich der Subsidienvertrag mit 
Frankreich nicht vollzogen wurde, so waren doch dio 
geheimen Rüstungen Schwedens in Carlscrona1) und die 
mit ungewöhnlichem Nachdruck bei der englischen Re­
gierung betriebenen Beschwerden 2 ) bedeutsame ThatSa­
chen, die zu vorsichtigen Erwägungen Anlass gaben. Das 
Resultat derselben war, dass die russische Regierung 
die Eingehung eines umfassenden Vertrages mit Däne­
mark und Schweden 3) und die Vertretung der Ansprüche 
der Neutralen, wie sie Bernstorf in seinen fünf Funkten 
formulirt hatte, rundweg refüsirto, ohne doch den Ge­
danken einer Cooperation mit den beiden andern Nord­
mächten, aber in dem durch Russlands Bedürfnis» vor­
gezeichneten Umfange, ganz aufzugeben. Die Kaiserin 
wollte demnach im Frühling drei bis vier Linienschiffe 
und Fregatten aus dem Archangelschen Hafen in's Weisse 
Meer auslaufen Lassen, um längs der russischen Küste 
bis gegen Cap Nord zu kreuzen, und forderte die beiden 
anderen Regierungen auf, ihrerseits gleichfalls zum Schutze 
ihrer Küsten Flottillen von ungefähr der gleichen Stärke 
wie die russische zu entsenden, mit wrolchcr dieselben 

1) Vgl. Urk -Reg. Nr. 42 . 

2) Vgl. Urk.-Reg. Nr. 47. 

3) Die russische Regierung befürchtete „que la mesure d'un traite 
ne manquerait pas d'exciter vivement l'altention des deux puissances liel-
ligerentes, et serait capahle d'entralner apres soi des suites qui pourraienl 
eloigner l'une et lautre cour (sc. Russland und Schweden resp. Dänemark) des 
principe:, qu'elles peuvent s'etre propose de suivre pendant la duree de 
cette guerre e'trangcre". Vgl. die Urkunden in Note 4. 
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eine Kette zu bilden und alle Schiffahrt aller fremden 
Nationen ohne Ausnahme gegen jeden Angriff in der 
Nordsee zu sichern hätten. Gleichlautende, von den 
Gesandten aller drei Nordmächtc gleichzeitig in Paris und 
London zu überreichende Declarationen würden dem 
zwischen ihnen bestehenden Einvcrständniss und Plan 
das rechte Gewicht in den Augen der Kriegsparteien 
verleihen.4) 

Ueber die von Bernstorf formulirten grundsätzlichen 
Ansprüche der Neutralen und deren Vertretung bei den 
kriegführenden Mächten ging Russland mit nicht misszn-
verstehendem Stillschweigen hinweg. Die Spitze der von 
den skandinavischen Regierungen insinuirteii Demonstra­
tion sollte cingestandenermassen in ostensibler Weise 
wider England und dessen despotisches Prisenrecht gekehrt 
werden — welche Gründo aber hätten Russland zu einer 
solchen Provocation Englands treiben sollen , da es doch 
unter den obwaltenden Umständen von Englands seekriegs­
rechtlichen Maximen wenig, nach Panin's Ansicht offen­
bar garnicht, berührt wurde ? Was der russische Kanzler 
mit seinen Schutzmassregeln bezweckte, war gegen keine 
Nation weniger als gegen die Engländer gerichtet; im 
Gegentheil: da die Engländer es waren, die von jeher 
fast ausschliesslich den ganzen Export aus den russischen 
Häfen besorgten und auch während des Krieges trotz der 
grossen Gefahren und immensen Assecuranzprämicn5) 

4) Vgl. die gleichlautenden Noten an den dänischen Gesandten, 

Herrn von Ahlefeld, vom 13. (2 . ) Februar und den schwedischen Gesandten, 

Baron v. Nolcken, vom 23. (12 . ) Februar 1779 im Urk.-Beg. Nr. 44 und 

Nr. 46. 

5 ) Die Versicherungsprämie z. B. zwischen London und New-York, 

im Frieden 2 Guineen, stieg 1778 auf 21 H, von 100, wovon 5 zurückge­

geben wurden, wenn das Schilf unter Convoi segelte und eintraf; von Ja-
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dieses Geschäft fortsetzten, so meinte der Kanzler, indem 
er von der russischerseits zu protegironden Schiffahrt 
aller Nationen nach den nördlichen Häfen sprach, gerade 
vorzugsweise den Seohandel der Engländer. 
Q ^ _ Unterdessen hatte Englands fortgesetzt ungerech-

nur zu gegründete Ursache gegeben, sich bitter zu bekla­
gen und das Schlimmste für den dänischen Handel zu 
befürchten. Unter Anderem war ein mit zum Theil franzö­
sischen, zum Theil dänischen Waaren befrachtetes hollän­
disches Fahrzeug von Engländern aufgebracht und sammt 
der ganzen Ladung ohne unterschied confiscirt worden. 
Monate waren seitdem vergangen, aber die wiederholten 
Vorstellungen des dänischen Gesandten in London über 
diese, Feinde und Neutrale auf gleichem Fusso behan­
delnde Manier hatten bisher das englische Ministerium 
nicht einmal zu einer Antwort zu bewegen vermocht. Und 
nun, da England den Satz „Frei Schiff — frei Gut" 
durchaus nicht gelten lassen, sondern feindliches Privat-
eigonthuni auch auf neutralem Schiff confisciren wollte, 
machte, wie zu erwarten gewesen, auch Frankreich Miene, 
die bisher seinerseits nur wonig belästigte Schiffahrt der 
Neutralen entsprechend zu beschränken.') 

Angesichts dieser unheimlich wachsenden Gefahren 
für Dänemark mochte sich Bernstorf bei der Antwort 
Kusslands nicht beruhigen. Er erneuerte daher seine An-

maika nach London zahlte man gar 30 «/„ ! Vgl . L e o n e L c v i , HUtory 
of /Jritish commerce and of the economic progregs of the British nation 
1763—1870, London 1872, S. 48, Note. Den Kapern fielen in jedem Kriege 
nicht mehr Hunderte, sondern Tausende von Schiffen und Ladungen im 
Werth von vielen Hundert Millionen zum Opfer. Vgl. auch M. L e o d e r , 
Die englische Kaperei u. s. w., Berlin 1881. 

1) Vgl oben S. 71 ff. und Urk.-Reg. Nr. 55. 

tes Benehmen Bernstorf neuerdings wiederum 
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strengungen, <Hc russische Regierung zu einem Vorgehen 
in seinem Sinne und wie er es orspricsslich erachtete zu 
bestimmen. Nochmals setzte er ihr eingehend auseinander, 
dass Dänemark einerseits nicht befugt sei, alle Kauffahrer, 
selbst dio der kriegführenden Nationen, vor ihren respec-
tiven Feinden in der Nordsee zu schützen, woran es schon 
durch seine Neutralitätspflichton, namentlich aber durch 
spcciellc Verträge mit England und Frankreich verhin­
dert sei, andererseits aber einer ganzen Flotte bedürfte, 
um dio viele Monate dos Jahres offene norwegische Küste 
von 400 xuu\ mehr Meilen Länge gegen dio Corsaren zu 
vertheidigen. Wie aber sollte es seine Schiffe auf entle­
generen Moeren, wie seine sehr exponirton überseeischen 
Colonien vor den Ucbcln des Seekrieges bewahren? 
Und Wem, da französische Schiffe während des Krieges 
die Nordsee mieden, Wem anders, als gerade England 
würde schliesslich die von Russland befürwortete Pro­
tection des Handels längs den nördlichen Küsten zu-
gutckommen ? Wenn eine strenge Seepolizei der asso-
ciirtcn Nordmächte diese Gregenden von allen Kapern 
säubere, könnton sich dio Engländer sogar die kost­
spielige Assecuranz und Convoiirung ihrer Schiffe er­
sparen. Das ' wäre denn doch zu viel, dass Dänemark 
unter nicht geringen Opfern seinerseits einem Staate, der 
Beschwerden über Beschwerden provocirc und keine 
beachte, noch Vergünstigungen zuwende.2) 

Es war vergebens. Der Kanzler und die Kaiserin 
hielten unerschütterlich an dem Vorsatz fest, keinen Schritt 
weiter zu gehen als dio directesten Interessen Russlands 
es verlangten. Dio Verhandlungen mit Dänemark wur-

2) Vgl. Urk -Reg. Nr. 52 und dazu Nr. 49. 
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den also abgebrochen und eine dem bisherigen Stand­
punkte entsprechende Declaration an die kriegführenden 
Staaten über Zweck und Art derjenigen Massnahmen, 
welche Russland mit der demnächst beginnenden Navi­
gation iii's Werk zu setzen beabsichtigte, entworfen.3) 
Dänemark fügte sich4) — Bernstorf's Plan ruhte. 

g 28 ^ 6 ^ n * e r e K s e n u n c ^ Wünsche Russlands und Dä-
o " nomarks waren zu verschieden, als dass sich nach 
den erschöpfenden gegenseitigen Aufklärungen noch die 
Basis für ein gemeinsames Vorgehen über den ersten Vor­
schlag Panin's hinaus hätte finden lassen können. Um 
so mehr, sollte man meinen,1) war auch eine Verständigung 
zwischen Russland und Schweden ausgeschlossen. Wenn 
diese dennoch zu Stande kam, so ist das dem zuzuschrei­
ben, dass Graf Scheffcr einmal den russischen Kanzler das 
nicht unbegründete Misstrauen gegen die Neutralität Kö­
nig Gustav'» III. , wenn auch nicht aufzugeben, so doch 
bei Seite zu setzen vermochte, sodann aber kluger Weise 
nicht Avie Dänemark auf den nächsten Conscquenzen sei­
ner augenblicklichen Interessen bestand, sondern die Logik 
der Eintagspolitik eben einer weiter in die Zukunft schauen­
den Staatskunst unterordnete. Vielleicht brachten die 
Ereignisse des Krieges und die voraussichtlich zunehmen­
den politischen Complicationen noch Umstände hervor, 
unter denen Russland selbst eine vollständige Aendorung 
der Grundlagen, auf denen es jetzt eine Convention mit 
Schweden einzugchen voranlasst werden könnte, wünschen 
würde, und dann — dann wandelte sich der flagrante Wider­
sinn einer Verbindung, die ein grundsätzlich gleichartiges 

3) Vgl. unten § 20 zu Note 4. 

4) Vgl. Urk.-Reg. Nr. 53 . 

1) Vgl. oben S. 89. 



Handeln nach identischen Maximen hei völlig disparaten 
Tendenzen bezweckte, ohne grosse Anstrengung in eine 
angenehme Harmonie, dio platonische Freundschaft halb 
von selbst in eine solide Interessengemeinschaft! Solange 
England es nur mit seinen Colonien und Frankreich zu 
thun hatte, schien es nicht einmal rathsam, seine Empfind­
lichkeit zu reizen; vielleicht aber kam später, wenn 
mit neuen Feinden, voraussichtlich Spanien und Holland, 
den Engländern grössere Verlogenheiten entstanden, auch 
dio Gelegenheit, an dem Seetyrannen schmerzhafte Ver­
geltung zu üben und ihm grundsätzliche Concessioncn zu 
Gunsten des Handels der Neutralen abzuzwingen ! 

Schweden hatte so wenig wie Russland mit den im 
Kriege begriffenen Staaten Verträge, welche es von den 
russischerseits intendirten Massrcgcln zum Schutze des 
schwimmenden Eigenthums aller, der neutralen wie der 
kriegführenden, Nationen, solange es sich auf der östlichen 
Nordsee befand, abhalten konnten. • Das wräre aber auch 
recht gleichgiltig gewesen, denn es wyar niemals zweifelhaft, 
dass auch ohne bezügliche vertragsmässige Vereinbarun­
gen kein neutraler Staat und ebenso wenig eine Coalition 
mehrerer neutraler Staaten die Befugniss habe, den krieg­
führenden Parteien gegenseitig ihre Angriffsobjecte auf 
einem zwar engumschriebenen Umkreise des Meeres, aber 
immerhin des o f f e n e n Meeres — es handelte sich nicht 
blos um die paar Meilen Küstengewässer, welche noch 
als Fortsetzung des Territoriums und der ausschliesslichen 
Herrschaft des Uferstaates unterworfen gelten — zu ent­
ziehen. Ob wirklich eine durchaus unparteiische Protecr 
tion aller Schiffe innerhalb der also befriedeten Zone 
durchgeführt oder ein schwer controlirbarer Unterschied 
nach verschiedenen freundlichen Rücksichten und feind-
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liehen Absichten gemacht wird, ob factisch die Freibeuter 
aller Flaggen mit gleicher Strenge gemassrcgelt oder 
einige mit Konnivenz behandelt werden — darauf kommt 
es dabei nicht an: die neutralen Staaten sind überhaupt 
und principicll nicht berechtigt, von sich aus den Opera­
tionen der kämpfenden Mächte willkürlich Schranken zu 
setzen, indem sie ganze Gobiote des offenen Meeres mit 
Allem was darauf ist kurzweg neutralisiren. 

Allein Graf Seheffer schien sich so wonig wie sein 
russischer College viele Scrupel über die Völkorrechts-
widrigkeit seines Beginnens zu machon. Ihn leitete die ge­
heime Hoffnung, in dem Einverständniss mit Russland, 
so locker es war und so sehr es inhaltlich hinter seinen 
unverhohlenen Absichten, die sich ähnlich den von Born­
storf genährten gegen England appointirten, zurückblieb, 
den festen Kern zu finden, um den sich mit der Zeit 
noch mancherlei krystallisiren konnte, was ohne den 
vorbereiteten Ansatzpunkt vielleicht verloren ging. Dar­
auf und nur darauf kam es ihm an, dass die günstige 
Gelegenheit zur Anbahnung intimerer Beziehungen zwi­
schen Schweden und Russland nicht unbenutzt vorüber­
ginge. Und wie gross mussten die sich daranknüpfenden 
Hoffnungen sein, wenn die Widersinnigkeit des merk­
würdigen Abkommens, das doch kein eigentlicher Ver­
trag war, die Rücksichtslosigkeit gegen Dänemark, dein 
England die kühne Initiative zur allgemeinen Erhebung 
gegen seine Praxis im Seekriege schwerlich vergessen 
würde, und die Anmasslichkeit des völkerrechtlich unstatt­
haften Unternehmens, das mindestens ebenso einseitig 
die Interessen der Neutralen zu „Recht" erhob, wie Eng­
land seine entgegengesetzten Maximen für „Recht" er­
klärte, ihnen nicht die Waage zu halten vermochten! 
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^ 29 ^ ' e i s e m Cülcül folgend Hess dio schwedische Re-

^ ' " gicrung mittelst einer sehr schmiegsamen Note 1) 

der russischen bekannt geben, dass sie den Höfen von 

Paris und London eine der von Russland beabsichtigten 

„analoge" Declaration überreichen lassen wolle, der sie 

allerdings noch einige, in den Besonderheiten der Handels-

interesscn Schwedens begründete Zusätze anfügen müsse. 

Ueberdies drückte sie, indem sie den Grafen Panin durch 

den Hinweis darauf, dass das Unwesen der Kaperei mit 

der Zeit jeden Verkehr mit den nordischen Häfen und 

m Folge dessen schliesslich alle Möglichkeit eines Ab­

satzes der russischen Producto suspendiren könnte, noch­

mals von seinem Standpunkt abzulocken versuchte, die 

Hoffnung aus, von Russland kräftigst secundirt zu werden, 

wenn sie Reclamationon bei der englichcn Regierung 

erhebe, deren Behandlung der Neutralen allen Verträgen 

und Observanzen widerstreite, während die englischen 

Kaper dieselben — auch Russland! — durch unerhörte 

Vexationen und Gewaltthaten schädigen. Zu gleicher 

Zeit communiclrtc der schwedische Gesandte der russischen 

Regierung den Entwurf 2) dieser ihrer Declaration an die 

Kriegsparteien. Darin erklärt Schweden, bemerkens-

werther "Weise ohne dio Bernstorf'sehen fünf Punkte auch 

nur zu streifen, dass es gleich Russland und Dänemark 

jeden Kaper von seiner Küste fernhalten und zu diesem 

Hehuf einen Theil seiner Flotte längs derselben kreuzen 

lassen werde. Dadurch würden indessen seine früheren 

1) Vgl. Urk.-Reg. Nr. 50. 

2) Vgl . Urk.-Reg. Nr. 51 . Die schliesslich wirklieh erlassene Decla­

ration vom 7. Mai 1779 (Urk.-Reg. Nr. 57 ) lautet anders, als dieser 

Entwurf. 

C. H e r £ l ) ; i h m , Bewaffnete Neutralität. ' 
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Anordnungen und seine neutrale Haltung keineswegs 
alterirt. Von England und Frankreich aber fordere 
Schweden, dass sie den Inhabern von Kaporbriefen jene 
Gegenden heimzusuchen strengtens verbieten. 

Russlands Antwort vom 20. (9.) April 1779 3) be­
stand, wie kaum anders zu erwarten, in einer wiederhol­
ten Darlegung seiner bisherigen Auffassung der beregten 
Fragen. Seine eigene Declaration war, unter abschrift-
licher Mittheilung an die Cabinete von Kopenhagen und 
Stockholm 4), bereits an seine Vortreter im Auslande ab­
gegangen, um zur Bekundung des zwischen den drei 
Nordmächten herrschenden Einverständnisses gleichzeitig 
mit den Erklärungen der skandinavischen Staaten den 
kriegführenden Mächten notificirt zu werden. Es konnte 
und wollte jetzt, unter Ablehnung Alles dessen, worin 
Schweden weiter zu gehen vorhatte, sich nur anheischig 
machen, auch durch seine diplomatischen Repräsentanten 
bei den Westmächten — auch von England könne ja noch 
immer gehofft werden, dass es endlich zufriedenstellende 
Grundsätze annehme — die Interessen der Neutralen 
wahrnehmen zu lassen, aber mehr um Schwedens Klagen 
zu unterstützen, denn um eigene Beschwerden zu vertreten. 

Und dabei blieb es. Man überreichte von allen drei 
Staaten3) ziemlich ähnliche Erklärungen über die bcab-

3) Vgl. Urk.-Reg. Nr. 5G, 

4 ) Vgl. Urk.-Reg. Nr. 54. 

5 ) Die dünische Declaration ist nirgends publicirt worden, doch geht 
die Existenz einer solchen aus späteren diplomatischen Actenstücken hervor; 
auch war sie durch die Entsendung einer Kreuzerflotte in die Nordsee 
nothwendig gemacht worden. Merkwürdiger Weise fehlen in den Samm­
lungen der Staatsschriften jener Zeit auch alle Antworten der Kriegsmächte 
auf die Declaration Dänemarks. 
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sichtigten gleichartigen Massnahmen, aber ohne eine for­
melle Convention in betreff derselben einzugehen. 

II. Die Stellung der Kriegführenden zu dem „Concert" von 1779. 

o o f t Die Declarationen waren ausgefertigt und über-
" ' geben, die Kriegsflottillen in Stand gesetzt und 
in's Meer entsandt worden. Russland hatte 4 Linien­
schiffe und 2 Fregatten für genügend erachtet,') Däne­
mark dagegen 10 Linienschiffe und 6 Fregatten ausge­
rüstet und einige Besorgniss über den Endzweck dieses 
Aufwandes bei den Vertretern des Auslandes erregt. 2) 
Mit noch grösserer Spannung war die Diplomatie Eng­
lands und seiner Gegner den bedeutenden geheimen 
Rüstungen Schwedens gefolgt. Schliesslich hatte auch 
Schweden die gleiche Anzahl Fahrzeuge wie Dänemark 
abcommandirt3). Als aber Zweck und Umfang der Ab­
machung der drei Nordmächto in ihrer definitiven Gestalt 
bekannt wurden, konnten sich die Staatsmänner, insbe­
sondere die englischen, beruhigen — der kreissende Berg 
hatte wieder einmal eine Maus geboren. 

Die also in Sccnc gesetzte Demonstration rechtfertigte 
nicht die Aufmerksamkeit, mit welcher man vielleicht 
die Entwicklung der Verhandlungen unter den drei 
neutralen Mächten verfolgt hatte. Sie mochte für die 
Sicherung des Seeweges längs der Ostküste der Nordsee 
nicht ohne Erfolg sein, grossen Eindruck auf die Krieg­
führenden machte sie offenbar nicht. Frankreich und 
England nahmen die Eröffnungen Russlands und Däne-

1) Vgl. Mopcmü CßapHUKi 1859 Nr. 9, S. 34; Urk. - Reg. Nr. 77 
gibt eine kleinere Zahl an, nämlich nur 2 Linienschiffe und 2 Fregatten. 

2 ) Vgl . Urk.-Reg. Nr 42, Nr. 43, Nr. 49. 
3 ) Vgl . Urk.-Reg. Nr. 43 und Z a c h r i s s o n , Sueriges underhand-

Ungar etc., S. 10 Note. 
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marks mit so hohem Gleichmuth hin, dass sie, wie es 
scheint, kein Wort weiter darüber verloren. 4) Nur die 
deterniinirte Sprache Schwedens forderte eine formelle 
Rechtsverwahrung der kriegführenden Staaten gegen dio 
unmissverständliche Absicht einer willkürlichen Einengung 
des Kriegsschauplatzes heraus. 

q 9 1 Dio französische Regierung erklärte, die Intcn-
^ * tionen Schwedens nicht anders als so interpretiren 
zu können, dass dadurch das Recht aller französischen 
Schüfe wie überhaupt jeder andern Nation, alle Meere, 
die nicht zu den geschlossenen gehören, nach Belieben 
zu befahren, nicht beinträchtigt werde. Uebrigens wollte 
sie ihren Kriegs- und Kapcmschiffen noch ausdrücklich 
und unter Androhung exemplarischer Bestrafung unter­
sagen, im Angesicht der Küsten und Rheden Schwedens, 
falls sie dorthin kommen sollten, irgendeinen Act der 
Feindseligkeit zu verüben.1) 

England, das nicht wie Frankreich Ursache hatte, 
um anderweitiger Gunstbezeugungen willen Schweden zu 
schonen, schlug einen härteren, misstrauischen Ton an 
und benutzte die Gelegenheit, seinem Missmuthc über das 
Verhalten Schwedens Ausdruck zu geben, ja dasselbe 
wegen gewisser Zweideutigkeiten 2) des Vertrags- und 

4) Vgl. oben S. 98 Note 5 . 

1) Vgl . Urk.-Eeg. Nr. 59. 

2) Die schwedische Regierung hatte am 25. April 1779 eine Ordre 
an den Gouverneur von Gothenburg ergehen lassen, wodurch den Kapern 
der kriegführenden Nationen verboten wurde, ihre Prisen in die schwedischen 
Häfen zu führen; nur der von Marstrand sollte ihnen offen bleiben. Es war 
allerdings fraglich, ob diese Ausnahme mit der Neutralität, die Schweden 
beobachten wollte, vereinbar war, da das hierdurch gewährte Privilegium, 
obwohl es grundsätzlich a l l e n Kriegspnrteien zustehen sollte, in con­
creto doch nicht allen, sondern nur der einen oder andern, deren Kaper 
zufällig den Hafen zu benutzen in die Lage kamen, dienlich war. In dieser 
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Neutralitttt.8bruch.es zu zeihen. Ihre Remonstration in 
betreff der Hauptsache kleidete die englische Regierung 
in die unverfängliche Form einer Auslegung der Absich­
ten, welche Schweden mit den angekündigten Massregeln 
wahrscheinlich verbinde, d. h. natürlich soviel als verbin­
den dürfe. Durch unterschiedliche Instructionen 3), be­
merkte der englische Minister,4) sei bereits dafür Sorge 
getragen, dass englischcrscits kein Angriff auf die Fahr­
zeuge der amerikanischen Rebellen oder des Königs von 
Frankreich und seiner Unterthanen, noch sonst ein Act 
der Feindseligkeit in den Gewässern der neutralen Staa-
ton und an deren Küsten innerhalb Kanonenschussweite 
stattfinde. Demgomäss würden — die Antwert zählt mit 
scharfer Betonung diejenigen Moerestheile auf, welche nach 
Völkerrecht im Gegensatz zum freien offenen Meere der 
Hoheit des Ufcrstaatcs unterliegen — auch die Häfen, 
Rheden und Küsten Schwedens respoctirt, andernfalls die 
der Verletzung Schuldigen zu strengen Strafen und Ver­
lust ihrer Kapcrconcessioncn verurthcilt, überdies zu vollem 
Schadensersatz angehalten worden. Dio schwedischen Unter­
thanen bedürften daher, solange sie ihren Handelsverkehr 
den Verträgen und allgemein reeipirten völkerrechtlichen 
Gewohnheiten gemäss betrieben, in anbetracht dessen, 
«"ass sie durch die erwähnten Reglements und ihre eigene 

P 

^erntum sah die englische Regi erung (vgl. Urk-Reg. Nr. 63) eine Ver­
ätzung der Art. Art. X I und XIII des Vertrage« von Wtiitohall vom 21. Octo-

e r 1661 (vgl. Urk.-Reg. Nr. 4), der die Neutralitätspflichten Schwedens für 
Jen Fall, dass England Krieg führe, fixirtc. Schliesslich ist sogar ein ameri-

a i»scher Kaper, der keine Legitimationen besass, mithin als Pirat behandelt 
W e rdon musste, nachdem er ein englisches Schiff geplündert hatte in den 

aten von Marstrand eingelaufen und unbehelligt gelassen worden! (Vgl. 

3) Vgl. Urk.-Reg. Nr. 21, Nr. 23, Nr. 31 und oben S. 74 ff. 

4) Vgl . Urk.-Reg. Nr. 63. 

http://Neutralitttt.8bruch.es
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Unschuld hinreichend geschützt seien, keiner bewaffneten 
Bedeckung. Schliesslich, die neutralen Mächte müssten, 
da sie unter den obwaltenden Verhältnissen aus ihrer 
Neutralität Nutzen zögen, sich doch auch einige Unbe­
quemlichkeiten gefallen lassen. 

Gerade dieser „Unbequemlichkeiten" wünschten sich 
nun freilich die Neutralen, die gern mit ungemischter 
Schadenfreude dem Kriegsgetümmel zugeschaut hätten, ' 
von jeher zu erwehren, und mit dem Begriff des erlaub­
ten Handels haben die Kriegführenden regelmässig andere 
Vorstellungen verbunden, als die Neutralen, sodass die 
Letzteren ungleich sicherer fahren, wenn sie sich trotz 
aller bona fides mehr auf den Präventiveffect der Batterien 
eines Convoischiffes, als auf die Wirkung ihrer „Unschuld" j 

verlassen. 
Man mochte jedoch in Stockholm im Bewusstsein f 

dessen, dass man Englands Misstrauen in hohem Grade 
provocirt hatte, auf eine noch schärfere Entgegnung ge­
fasst gewesen sein und zeigte sich, wie es scheint, recht 
zufriedengestellt5) durch die englische Note, zumal irgend­
welche Drohungen aus ihr nicht herauszulesen waren. 

Was England der schwedischen Regierung vorhalten 
zu müssen glaubte, hätte es consequenter Weise auch der 
russischen nicht ersparen dürfen — wenn nämlich Politik 
und Consequenz sich nicht so herzlich schlecht vertrügen. 
Allerdings hatte Panin den ersten Anstoss zu der eigen-
thümlichen Neutralisation eines Theiles der Nordsee gege­
ben und sich schliesslich auch, wenn auch nur nach Art 
des Prokrustes, mit den skandinavischen Staaten über die 
Modalitäten der Durchführung dieser völkerrechtlichen 

5) Vgl . Uik -Reg. Nr. 65. 
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Nullität verständigt. Allein England war garnicht in der 
Lage, die principiclle Seite des anmasslichen Unterneh­
mens zum Gegenstände einer ernsteren Discussion mit 
der Kaiserin zu machen. Dasselbe hätte ja, rein praktisch 
genommen, da es den englisch-russischen Handel mitpri-
vilegirte, sogar als ein neuer Beweis ihres Wohlwollens 
angesehen werden können; jedenfalls war es , so sicher 
auch Panin nicht von anglophilen Motiven geleitet wurde, 
keineswegs einer feindseligen Tendenz entsprungen — 
wie hätte sich die englische Regierung da der Gefahr 
aussetzen sollen, durch theoretische Bemängelungen den 
einzigen Freund unter allen europäischen Mächten, den 
sie so gern zum Alliirtcn geworben hätte, zu verstimmen ? 
Auf jeden Fall hatte England es nur der Zurückhaltung 
des russischen Kanzlers zu danken, dass Schweden seine 
Gelüste bei Zeiten zügcltc und Bernstorfs radicales Pro­
gramm vorläufig Fiasco machten. 

o ^2 England konnte überhaupt dio Sache auf sich be-
* ruhen lassen. Die eifrigen Negociationen zwischen 

den Nordmächten hatten bald jeden bedrohlichen Cha­
rakter verloren und endlich nicht zu einem soliden 
Bündniss behufs kräftiger Opposition gegen Englands 
seekriegsrechtliche Maximen, sondern nur zu der tempo­
rären Abmachung geführt, dass die drei Staaten die Exem­
tion dos Seeweges längs der Ostküsto der Nordsee von 
allen kriegerischen Operationen und namentlich die Frei-
beit der, angeblich nur dio drei Nordmächte angehenden 
Schiffahrt auf demselben vor allen Belästigungen durch 
visitirende Kriegsschiffe und raubgierige Kaper behaup­
ten, daneben aber einander erforderlichen Falles bei diplo­
matischen Rcclamationen in betreff concreter Ver­
letzungen ihrer Rechte als neutraler Nationen unter-
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stützen wollten. Das war Alles und das war praktisch 
sehr geringfügig. 

Immerhin besteht zwischen dieser auf eine Bagatelle 
reducirtcn Demonstration der drei Nordmächte, die kaum 
dem Namen nach eine gemeinsame war, und dem späteren 
Bündniss der Bewaffneten Neutralität ein Zusammenhang, 
wie zwischen einem Vorspiel, das für sich allein nur ein Frag­
ment ist, und dem nachfolgenden imposanten Schauspiel. 
Für sich betrachtet nichts als ein dürftiger Ansatz zu 
einer ephemeren Convention, gewinnt das „Concert" von 
1779 - so wird es in den Aktenstücken wiederholt ge­
nannt — eine historische Bedeutsamkeit nur als Vorläu­
fer der grossen Dcfciisivallianz der solidarisch verbundenen 
Neutralen von 1780. Der Znsammenhang und die ge­
schichtliche Zusammengehörigkeit dieser Ereignisse liegt 
nach beiden wesentlichen Elementen der 1780er Coalition 
klar zu Tage. Einmal nämlich sind die Prineiincn, zu 
welchen sich die dringendsten Wünsche der Neutralen 
hinsichtlich des materiellen Seekriegsrechts zusammen­
fassen 1 Jossen , schon 1778 ') von Bernstorf formulirt und 
in präcisen Sätzen zur Discussion gestellt, von Russland 
auch durchaus nicht verworfen, sondern nur vorläufig bei 
Seite gelassen worden — 1780 wurden sie gerade von 
Katharina II. als nunmehr zeitgemässe Ideen aufgegriffen, 
mit Betonung ihres prinzipiellen Charakters der berühm­
ten Declaration vom 28. Februar einverleibt und von den 
Neutralen nicht nur, sondern auch von den Kriegführen­
den, England ausgenommen, mit fast einmüthigem Bei­
fall aufgenommen. Dei" freudigen Zustimmung Däne­
marks zu Bernstorf's eigenen Entwürfen, sowie Schwo-

1) Vgl. oben S. 84. 
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dcns, das vorher augenscheinlich nur aus Opportunitäts-
gründen nicht hatte gemeinsame Sache mit Dänemark 
gegen England machen wollen, konnte die Kaiserin nach 
den Unterhandlungen von 1778 und 1779 von Hause ans 
sicher sein 2). Sodann aber hat dio entente cordiale vom Jahre 
1779 wirklich, wie die schwedische Regierung insgeheim 
gehofft haben mag, 3) die Bildung eines intimeren Bundes 
unter den drei Nordmächten und darüber hinaus unter 
allen Neutralen mit gegen England gerichteter Spitze 
vorbereitet. Die Kaiserin brauchte 1780 nicht nur nicht zu 
befürchten, mit ihrer Declaration allein zu bleiben und 
sonach nicht viel mehr als einen Schlag in's Wasser 
SU thun, sondern sie konnte auch, nachdem das Vor­
spiel von 1779 das lobhafte Verlangen der skandinavischen 
Staaten nach einem innigeren Einverständniss mit Russ­
land hinsichtlich der grundsätzlichen Forderungen der see­
fahrenden Neutralen und einer machtunterstützton Ver­
tretung derselben constatirt hatte, ohne Gefahr die ruhm-
verheissende Initiative zu dem grossen Werk eines ge­
schlossenen bewaffneten Bündnisses aller neutralen See­
mächte ergreifen. 

2) Vgl. übrigens auch unten § 43 Note 8, § 44 und § 4(5. 

3) Vgl. oben S. 96. 



Capitel V. 

Die D e c l a r a t i o n der Ka ise r in Kathar ina II . 

vom 28. Februar 1780 . 

I. Die Ereignisse von 1779 — 1780. 

Das Vorspiel zur Bewaffneten Neutralität war 
o " in Scene gesetzt — die Hauptactioii liess nicht 
lange auf sich warten. 

Neue politische Vorwickelungen brachten eine wei­
tere Ausdehnung des Kriegsfcldcs und damit stetig wach­
sende Gefahren für die wehrlose Kauffahrtei der Neutralen 
hervor. Der Augenblick nahte heran, wo sich die neutra­
len Seemächte entscheiden mussten, ob sie die unerhörte 
Plünderungswuth der in einer bisher noch nicht dagewe­
senen Weise alle Meere durchziehenden Kaper mit stum­
mer Geduld über sich ergehen lassen oder zu wirksamen 
Massregcln, von einer localen gleichartigen zu einer uni­
versellen solidarischen Protection ihres Handels übergehen 
wollten. Mit stumpfen diplomatischen Noten war das bis 
zur Unerträglichkeit gestiegene Ungemach des Seekrieges 
eben nicht mehr zu pariren. 
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Dänemark und Schweden waren bereit, Etwas dran­
zusetzen , um von England eine grössere Freiheit der 
neutralen Schiffahrt zu erzwingen; Russland aber schien 
nicht gesonnen, nachdem es die Sicherung des Verkehrs 
nach seinen nördlichen Häfen erreicht hatte und zufrie­
dengestellt war, um andrer, scheinbar über seine Sonder­
interessen hinausgehender Dinge willen aus der Reserve 
herauszutreten. Nur Thatsachen konnten hier helfen, 
Thatsachen, die den Beweis erbrachten, dass Graf Panin 
den Interessenkreis Russlands, auf dem er stand,1) denn 
doch zu eng abgezirkelt hatte. Solche Thatsachen erschienen, 
als ein neuer Kämpfer zu den bisherigen gegen England 
m die Arena trat. 

Dieser neue Feind war Spanien. Unter dem Vor­
hände, dass England die Vermittelungsanträge Spaniens, 
nachdem es sich anfangs auf dieselben eingelassen, schliess­
lich in der beleidigendsten Weise zurückgewiesen, die 
spanischen Colonien zur Rebellion aufgehetzt, die spanische 
flagge auf Schritt und Tritt gröblichst insultirt hätte u. s. w., 
liess Spanien von seinem Gesandten 2) dem Cabinet von 
kt. James am 16. Juni 1779 ein motivirtes Abberufungs­
schreiben überreichen, das einer Kriegserklärung gleich­
kam und als eine solche aufgefasst wurde.3) Im Grunde 
w a r es aber nur der sog. Bourbonischc Familienvertrag 
vom Jahre 1761, auf Grund dessen Spanien jetzt Frank­
reich Heeresfolge leisten musste. Nichtsdestoweniger suchte 
e § in dem, wie üblich, die Feindseligkeiten noch eine 

1) Vgl. oben S. 85 ff. 

2) Vgl. Urk,-Eeg. Nr. 58. 

3 ) Vgl. die Erklärung des Königs von England vom 17. Juni 1779 
aft sein Parlament über die vorausgegangene spanische Erklärung (abgedr. 
b e > D o h m , Materialien u. s. w., III, S. 11 ff.). 
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Weile begleitenden Federkriege 4) unter einer Flut von 
Anschuldigungen Englands Tyrannei zur See als die 
Ilauptursache der Aufkündigung aller friedlichen Bezie­
hungen zu diesem Lande darzustellen. 

Aus dieser Verwandlung Spaniens in eine kriegfüh­
rende Macht resultirte schon an und für sich eine aber­
malige Vermehrung der dem neutralen Handel bereits so 
reichlich zugemessenen Hindernisse. Dazu kam noch, 
dass Spanien, dem Beispiele nicht seiner Waffenbrüder,5) 
sondern seines Gegners folgend, in seiner Kaporinstruc-
tion vom 1. Juli 1779 6) nicht nur nach dorn Satze „Unfrei 
Schiff — unfrei Gut" neutrales Eigenthum unter Feindes 
Flagge confisciren wollte, sondern auch noch erklärte, in 
anbetracht dessen, dass England dio Indemnität der neu­
tralen Flagge nicht anerkenne, seinerseits gleichfalls das 
feindliche Gut an neutralem Bord nicht vorschonen zu 
können.') Eine lange Reihe specioll aufgezählter Artikel, 
worunter auch Schiffsbaumaterialicn figurirten, fasste den 
Bogriff der Contrebande nach englischer Weise möglichst 
weit und schloss, ganz so wie es bei den englischen Ver­
zeichnissen der als Contrebande anzusehenden Waaren zu 

4 ) Die bezuglichen Deductionen und Gegenschriften sind am voll­
ständigsten abgedruckt bei D o h m , Materialien u. s vv., III. 

6) Vgl . oben S. 70 ff 
6 ) Vgl. Urk.-Reg. Nr. 62 
7) Später (vgl. Urk.-Reg. Nr. 101) hat Spanien sich den Anschein 

gegeben, als habe es von vornherein eine der französischen (vgl. oben S. 71) 
ähnliche, den Neutralen geneigte Stellung eingenommen. Allein während 
Frankreich von Hause aus das „Frei Schiff — frei Gut" unter einer Reso­
lutivbedingung, die es nachher nicht, ausser vorübergehend gegen Holland, 
geltendgemacht hat, statuirte, hat Spanien die zukünftige Geltung jener 
Maxime von dem Eintritt einer nie verwirklichten Suspensivbedingung 
— der Anerkennung desselben Satzes durch England — abhängig gemacht 
und bis zur Bewaffneten Neutralität die neutrale Flagge durchaus nicht 
respectirt. 
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geschehen pflegte,8) mit dem Zusatz „und Alles was ins­
gemein zum' Kriege, entweder zu Lande oder zu Wasser, 
dienen kann". Gibraltar wurde in einen angeblich schar­
fen Blokadezustand vorsetzt, der aber eino grosse Aehn-
lichkcit mit einem nicht-cffcctiven oder „blocus sur pa-
pier"0) gehabt haben mag.'") 

England vorharrte bei seinem alten Grundsatz und 
wollte gemäss seiner Kaperinstruction gegen Spanien " ) 
das Privateigenthum der Spanier überall nehmen, wo es 
desselben habhaft werden könnte , also auch von neutra­
len Schiffen, sodass von den nunmehr vier kriegführen­
den Nationen sich zwei, die Franzosen und die Nordame­
rikaner, zu Gunsten der Freiheit der neutralen Schiffahrt 
und für das Princip „Frei Schiff — frei Gut", die beiden 
andern, England und Spanien, aber dagegen und für das 
alte Princip des Consolato dei mare , 2 ) entschieden hatten, 
o 9 ^ Es scheine ein förmlicher Kreuzzug gegen Eng­

land werden zu sollen, schrieb Sir Harris am 1(5. 
(°-) Juli an seinen Minister ') nach der Kriegserklärung 
Spaniens und begann seine Bemühungen um das jetzt 
heisser denn je ersehnte Hauptziel seiner politischen Thä-
tigkeit in Petersburg: die active Unterstützung seines 

Ö) Vgl. oben S. 75. 

'•>) V f e ! . oben S. 3 um! S. 44 ff. 

' 10) Z u m wenig'tr.i i. t iv.'.i dem Umstände, dass die Neutralen alle 

<lic ihnen später von Spanien (vgl. Urk.-Reg. Nr. 91 und unten § 4 1 , 3 ) 

zum Vorwurf gemachten Handlungen, -wie Verproviantirung Gibraltars u. s. w-, 

so häufig und gefahrlos bewerkstelligen konnten, auch darauf zu schliessen, 

«aas die Blokade, wenn sie auch den Repräsentanten des Auslandes Dotificirt 

Worden war, so doch nicht mit zureichenden Mitteln unterhalten wurde. 

11) Vgl. Urk.-Rcg. Nr. 60. 

12) Vgl oben S. 36 ff. 

1) Vgl . Diaries etc., Bd. I (2 . ed.), S. 207. 
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von so vielen Seiten angegriffenen Yaterlandes durch Russ­
land, zu verdoppeln. 

Seit der schlecht genug motivirten Kriegserklärung 
Spaniens hatte die Kaiserin ihre Freundschaftsbetheue-
rungen für England womöglich noch gesteigert.2) Per­
sönlich aufrichtig gemeint, hannonirten sie vollkommen 
mit den Interessen des russischen Reiches, dem, so hatte 
schon Panin bemerkt, 3 ) eine Niederwerfung Englands 
durchaus nicht wünschenswerth sein konnte. Im Grunde 
jedoch wollten sie wenig mehr besagen, als dass die russi­
sche Regierung eine wohlwollende Neutralität, immer doch 
Neutralität beobachten werde. 

Sir Harris hatte mit der Zeit und während eines 
regen Verkehrs mit Potjemkin, der seine vertraute Stel­
lung zur Kaiserin benutzte, um ihr zum öftern die Ge­
danken und Anliegen des englischen Diplomaten zu über­
mitteln, recht wohl einsehen müssen, dass Katharina 
augenblicklich zu sehr gegen alle kriegerische Unter­
nehmungen von problematischem Ausgange eingenommen 
sei und für eine sofortige opferfreudige Allianz mit Eng­
land, d. h. einen Krieg gegen Frankreich und Spanien, 
nur dadurch begeistert werden könne, dass entweder 
eine empfindliche Verletzung ihres Selbstgefühls die Stimme 
der Staatsraison zum Schweigen bringe oder aber ihrer 
Ruhmbegier ein unwiderstehlich lockender Preis vor­
gehalten würde. Der Eintritt der ersteren Voraussetzung 
hing von der Ungeschicklichkeit der Feinde Englands ab, 
lag im Bereich des unwahrscheinlichsten glücklichen Zu­
falles; die letztere Möglichkeit war ganz ausgeschlossen, 
da England kaum über ein Mittel verfügte, das den Ehr-

2) Vgl. Urk.-Reg. Nr. G4. 
3) Vgl. oben S. 89. 
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geiz der Kaiserin hätte entflammen können. Blieb also nur 
ein dritter, altbewährter Kunstgriff übrig: die Kaiserin 
zu verleiten, dass sie sich überhaupt in die Händel des 
Westens mische und irgendeinen Schritt thue, der sie 
scheinbar noch nicht zu weiterem Vorgehen verpflichtete 
— und es dann der Macht der Thatsachen zu überlassen, 
sie immer tiefer zwischen die Streitenden hineinzuziehen 
bis sie nothgedrungen für Einen Partei nehmen müsste. 
Es wäre nicht das erste Mal gewesen, dass einem Friedens­
stifter der Rückzug abgeschnitten und er genöthigt worden 
wäre, mit dem einen Kämpfer auf den andern loszuschlagen, 
am nicht selbst von beiden Seiten angegriffen zu werden. 

Sir Harris stimmte daher seine Wünsche für den 
Augenblick sehr herab. In einer geheimen Unterredung 
a r & 22. Juli 1779 4), die ihm Potjemkin ausgewirkt 
hatte, drang er in die Kaiserin, ihrer so oft ver­
sicherten Freundschaft für England dadurch Ausdruck 
z u geben, dass sie nach Versailles und Madrid ein­
dringliche Ermahnungen zum Frieden erlasse und — 
dieselben durch Ausrüstung einer beträchtlichen See­
macht unterstütze. Die Kaiserin vermied vorsichtig die 
Falle und sprach die Befürchtung aus, dass durch diesen 
dienst Russland schon mehr in dio obschwebenden Wirren 
Verflochten werden könnte, als mit seinen Interessen 
Vereinbar; jedoch wünschte sie eine schriftliche Darle­
gung seiner Ansichten eingereicht zu sehen und versprach, 
dieselben sorgfältig zu überlegen. 

Schon am folgenden Tage überreichte der englische 
Diplomat, um die entgegenkommende Stimmung der 
Monarehin auszunutzen, ein Memorial, und wieder einen 

4) Vgl. zu dem Folgenden die Depeschen: Urk.-Reg. Nr. 67. 
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Tag später konnte er mit Genugthuung vernehmen, dass 

Alles, was er gesagt, sie überzeugt habe. Wenn sie, 

fügte Katharina hinzu, die zweckdienlichen Mittel ersonnen 

hätte, wollte sie zeigen, mit welcher Hingebung sie für 

England zu handeln bereit sei, zuvor aber die Ansich­

ten ihrer Räthe hören. 

Der erste dieser zu consultirendcn Rathgeber in 

der auswärtigen Politik konnte natürlich nur der Kanzler 

Graf Panin sein. Das schien sehr bedrohlich und Sir 

Harris musste fürchten, den günstigen Eindruck seiner 

Denkschrift durch den skeptischen Minister wieder auf­

gehoben zu sehen. Es gelang ihm jedoch, wie es scheint, 

das Gutachten desselben noch vor Uebergabe an die 

Kaiserin können zu lernen, und so konnte er wenigstens 

noch den Versuch machen, die Gründe seines Wider­

sachers zu entkräften.3) Für Russland sei, das war der 

Kern von Panin's Vorstellungen, die Freundschaft mit 

Frankreich und Preussen, den Gegnern Englands, von 

weit grösserer Wichtigkeit, als die so gefährliche Vcr-

5) Harris selbst sagt in der bezüglichen Depesche vom 20. ( 9 ) 

September (Urk.-Reg. Nr. 67), Diarien, Bd. I (2. ed) , S. 222 nur, er 

habe „glücklicherweise" in dem zweiten Memoire die Meinungen, welche 

Panin geltendmachen wollte, „voraussehen" können. Auf welche Weise 

ihm davon Kunde geworden, deutet er nicht einmal an. Was jedoch hier­

über gemunkelt worden sein möge, hat sich in zwei Anokdoten niederge­

schlagen ; die eine richtet einen chronologischen Wirrwarr an, beide aber 

lassen kurzweg Panin und Harris die Rollen tauschen. Nämlich W e i d e ­

m e y e r , Russlands Hof und hervorragende Männer in der zweiten Hälfte 

des XVIII . Jahrhunderts (A. BehdCMCkepb, Jfeopi u 3a.¥lbUameMlMC 
.mdu «5 Poetin, «o emopoü no.ioewin XVUIia cmo.wbmi/i, C. Hfl 1846), 

Bd. I, S. 198 ff. erzählt, Harris habe durch Potjemkin der Kaiserin ein Memo­

randum in die Hände spielen wollen; dem französischen Gesandten, Herrn 

v. Verac, sei es jedoch gelungen, dieses Schriftstück noch bevor es an die 

Kaiserin gelangte, durchzulesen, worauf er den Inhalt Panin mittheilte und 

der Letztere eine so glänzende wie beredte Gegenschrift verfasste, die er 

schleunigst der Kaiserin unterbreitete, bei der nunmehr die erst später zu 

ihrer Kenntniss gelangenden Argumentation des englischen Diplomaten 
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bindung mit England, dessen Regierung überdies wegen 
ihres Benehmens gegen Russland während des letzten 
Jahrzehnts gar keine Hille in der Bedrängniss verdiene. 
Dem gegenüber konnte Sir Harris in einem zweiten 
Memoire, das Potjemkin der Kaiserin zuzustellen über­
nahm, nur für England das Verdienst anzusprechen ver­
suchen, während des letzten Türkenkrieges die anderen 

nicht mehr verfangen wollten. Da aber Herr v. Verac schwerlieh vor 
dem Sommer 1780 [vgl. Lord M a l m e s b u r y (Harris), Diaries etc., Bd. I. 
(2. ed.). S. 2 7 9 : Depesche vom 18. (7.) Juli 1780] französischer Gesandter 
>n Petersburg war, so ist entweder dio ganze Geschichte erfunden oder 
sein Name durch den seines Vorgängers, des Chevalier de Corberon, zu 
ersetzen. In einer andern Version berichtet (Castera) Vie de Catherine IL, 
Bd. II, Paria 1707. s. 239 ff.: Als Sir Harris entdeckt hatte, dass man die 
Kaiserin zu bewegen suchte die Bewaffnete Neutralität in Vorschlag zu 
bringen, verfasste er dagegen ein weitläufiges Memoire und gab dasselbe 
Potjemkin, damit Dieser es der Kaiserin zur Beprüfung empfehle. Dies 
wurde aber Harris' Gegnern verrathen. Sie gewannen eine sehr dreiste und 
schlaue Person, welche sich bei Potjemkin's Nichten aufhielt; dieselbe nahm 
, l as Manuscript dem Pürsten aus der Rocktasche, worauf in aller Eile An­
merkungen auf den Rand geschrieben und die Blätter wieder in die Tasche 
zurückbefördert wurden. Als nun Katharina das Memoire las, glaubte sie, 
die Randbemerkungen, welche kräftige Widerlegungen dos englischen Alli­
anzwerbers enthielten, rührten von Potjemkin her und fühlte sich noch mehr 
>n ihrer Haltung bestärkt, Als Sir Harris erfuhr, setzt Castera hinzu, 
wie man ihm mitgespielt, habe er die Gelbsucht bekommen. Die ganze 
Anekdote ist, abgesehen davon, dass Sir Harris gerade umgekehrt behauptet, 
"einerseits das Panin"sche Gutachten noch vor der Kaiserin gelesen zu haben, 
gewiss erfunden oder entstellt doch den wahren Sachverhalt. Wer war 
denn da gleich bei der Hand, das ausführliche Schriftstück zu durchfliegen 
und mit Randglossen zu versehen? Kannte die Kaiserin denn nicht Potjem-
km's Handschrift? Richtig ist, dass Sir Harris im December 1779 — nicht, 
w i e Andere erzählten, nachdem er statt der England günstigen Erklärung, 
welche er erwartete, plötzlich den Inhalt der Declaration vom 28. Februar 1780 
erfahren — v o n der Gelbsucht befallen war, falsch alles Andere, denn Sir 
Harris hat den Inhalt der Declaration erst nach ihrer Absendung, also zu 
°mer Zeit, wo ein Gegenmemoire keinen Sinn mehr hatte, erfahren (vgl. 
unten § 39) Uebrigens weist sein Enkel und Herausgeber der „Diaries etc." 

I (2. ed.) S. 338 in einer Note zur Depesche vom 27. (10.) Februar 
1781 alle diese und ähnliche Erzählungen als nach Harris' eigenen Papieren 
unbegründet zurück. 

C. B e r g b o h m , Bewaffnete Neutralität. ^ 
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Mächte von einem Vorgehen gegen Russland abgehalten 
und durch rechtzeitige Rüstung seiner Seemacht die im 
mittelländischen Meere befindliche russische Flotte vor 
Frankreichs und Spaniens Angriffsgelüsten bewahrt zu 
haben. 6 ) 
r. n~ Der Kanzler misstraute nicht ohne Grund der Be-
ö ' ' ständigkeit seiner Herrin hinsichtlich der Frie­
denspolitik. Er kannte ihr Missvergnügen über die unthä-
tige Rolle Russlands gegenüber den aufgeregten Zustän­
den Europa's, die bisher auch nicht das kleinste Reis zu 

die Intimität seines abgesagten Feindes Fotjcmkin mit 
dem britischen Agenten wie um die Dienste, welche der 
Fürst dem Letzteren bei Katharina leistete. Bei der hohen 
Empfänglichkeit der Kaiserin für grosse Pläne konnte 
aus diesen Heimlichkeiten nur Unheil entstehen. Er 
wiederholte seine Mahnungen vor jedem Zugcständniss 
an den eifrigen Werber, er warnte die Kaiserin vor der 
bedenklichen Bevorzugung des englischen Diplomaten, er 
warnte sie eindringlich vor den lauten Manifestationen 
ihrer Sympathien für England, an denen die fremden 
Höfe Anstoss nähmen. Frankreich beginne bereits, be­
merkte er, an der Unparteilichkeit der Kaiserin zu zwei­
feln, und doch fehle den Negociationcn mit England, um 
deinetwillen so viel gewagt werde, jegliches feste Funda­
ment: Sir Harris habe — Panin war nicht sehr wähle-* 
risch in seinen Gegenmitteln und verschmähte eine Ver-

6) Vgl. markt etc., Bd. I (2. ed.), S. 220 (Urk.-Reg. Nr. 67). Er 

hiittc noch hinzufügen können, dass England sich hei der ersten Theilung 

Polens theilnahmlos verhalten und während des Türkenkrieges auch der Ver-

proviantirung der russischen, zum Theil von englischen Offizieren befehligten 

Kriegsflotte in englischen Häfen Vorschub geleistet hatte. Vgl . H e r r m a n n , 

Geschichte des russischen Staates, Bd. VI, S. 81. 

ihrem Ruhmeskranzo gezeitigt hatten, und er wusste um 
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dächtigung nicht — gar keinen Auftrag von seinem Mi­
nisterium und dieses Ministerium selbst könne jeden 
Tag stürzen.1) 

Trotz aller Misserfolge fuhr Sir Harris fort, den 
Grafen Panin, der doch das Gewicht seines Rathes schon 
wiederholt bewiesen hatte, zu vernachlässigen und mit 
Potjemkin zu conspiriren, immer noch hoffend, über den 
Minister weg zum Ziel zu gelangen. Das war vielleicht 
Unklug, und ein eigenhändiges Schreiben Georg's I I I . 2 ) 
an Katharina vom 5. November 1779, worin der König 
von England persönlich den Wunsch nach Unterstützung 
durch Russland äusserte, machte möglicherweise die Sache 
noch schlimmer. Aber schwerer als die Gegnerschaft des 
Kanzlers fielen gewisse Vorgänge zur See in's Gewicht, 
die Graf Panin wirksame Handhaben boten, um Englands 
Verhalten zu Russland der Kaiserin gegenüber in ein 
ungünstiges Licht zu rücken. 

Zu Anfang des Jahres hatte die russische Regierung 
aus einem concreton Anlass in London Beschwerde über 
die Schädigung russischer Unterthanen durch einen engli­
schen Kaper erhoben, welche jedoch von der englischen 
Regierung Monate lang unbeantwortet gelassen worden 
War, eine unverzeihliche Unvorsichtigkeit angesichts der 
seit dem Exccss des amerikanischen Kapers 3 ) so hoch 

1) Vgl. Lord M a l m e s b u r y (Harris), Diaries ete. Bd. I (2. ed.), S. 222 
u » d S. 248 (Urk.-Beg. Nr. G7 und Nr. 94). Aohnliche Insinuationen kamen 
später auch von Potsdam her (Diaries etc. Bd. I, S. 259: Urk.-Reg. 
N r . 112). Allerdings machte Lord Weymouth im October 1779, Lord 
Stormont, dem neuen Staatssecrctaire unter Lord North, Platz. Dage­
gen hatte Sir Harris weitgehende Vollmachten zum Abschluss des Bünd­
nisses rechtzeitig genug erhalten. Vgl. Graf G o e r t z , Memoire etc., S. 23, 
««mentlich aber D e s s e l b e n Denkwürdigkeiten, Bd. I, S. 293 und dazu 
H e r r m a n n , Geschichte des russischen Staates, Bd. V I , S. 83 ff. 

2) Vgl . Urk.-Reg. Nr. 09. 
3) Vgl. oben S. 79. 

8 * 



116 

gesteigerten Empfindlichkeit der Kaiserin in Allem, was 
den russischen Handel und die Ehre der russischen Flagge 
betraf. Schon hatte Sir Harris seinem Ministerium vorge­
halten, dass Englands Gegner dergleichen Vorkommnisse 
nach Kräften auszubeuten wüssten4). Jetzt kamen aberma­
lige Reclamationen wegen neuer Vorfälle ernsterer Natur 
hinzu.3) Das rigasche Schiff „Der junge Prinz" und ein 
anderes, der „Emmanuel", beide mit Hanfund Flachs 
für Rechnung des rigaschen Hauses Carl Bcrens & Co. 
und andi'er Kaufleute derselben Stadt befrachtet, das eine 
nach Nantes, das andere nach Bordeaux bestimmt, waren 
von englischen Kapern angehalten und nach England ge­
schleppt worden, wo man sie ungeachtet dessen dass sie 
tadellose Documente über die Herkunft von Schiff und 
Ladung vorwiesen bereits über ein Jahr 6) allen Vorstel­
lungen des russischen Generalconsuls- in London zum 
Trotz festhielt. 

Das englische Cabinet, von der russischen Regie­
rung aufgefordert, den Commandeurcn der Kriegsmarine 
und Kaper die Beobachtung der bestehenden Verträge 
einzuschärfen, kam, wider ihre sonstige Gewohnheit in 
Prisensachen, nicht nur der kaiserlichen Regierung ent-

4) Vgl. Urk.-Rcg. Nr. 68. Eine andere Unvorsichtigkeit hatte ein 
Mitglied des englischen Cabinets, Lord Ilillesborough, schon früher durch 
eine spöttische Bemerkung über die russische Handelsmarine begangen [Tgl . 
Lord M a l m c s b u r y (Harris), Diaries etc., Bd. I (2. ed.), S. 188 ff, S. 
461 und S. 4 6 6 ] , welche man Sir Harris selbst zuschob, um ihn bei der 
Kaiserin zu denunciren, die sich der Entwickelung der russischen Seeschiffahrt 
— sie selbst nannte dieselbe in einer Unterredung mit Sir Harris „ w o » 
enfant" — mit grossem Eifer annahm. 

5) Vgl. Urk.-Rcg. Nr. 71 vom 17. (6.) November 1779. 

6) So sagte Graf Panin (vgl. vorige Note) , während die englische 
Antwortsnote vom 17. (6.) März 1780 (Urk.-Reg. Nr. 93) behauptete, dass 
die beiden Schiffe längst freigelassen worden seien. 
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gegen, sondern es verzichtete sogar grundsätzlich — eine 
Concession, welche die Kaiserin nur dem Werthe ihrer 
Freundschaft zu verdanken hatte — auf das, sonst mit 
eiserner Consequenz festgehaltene Durchsuchungsrecht 
gegenüber russischen Kauffahrern und gab den Kapern 
dementsprechende Weisungen. 7) Das principiell nicht un­
wesentliche Privilegium wäre auch praktisch von einiger 
Bedeutsamkeit gewesen, wenn die russischen Waaren nicht 
thatsächlich bei weitem mehr auf fremden, als auf russi­
schen Schiften transportirt worden wären. Andererseits 
aber musste England befürchten, dass der der russischen 
Flao 

;gc gewährte Vorzug zu allerlei Fälschungen verführen 
werde, indem nunmehr russische Kaufleute blos ihren 
Namen zum Erwerb von Schiffen herzugeben brauchten, 
auf denen dann fremde Kaufleute Englands Feinden nach 
Belieben Contrebande zuführen könnten.9) 
o Unter endlosem Wehklagen der neutralen Schiff-

" fahrtsintcressenten aller Weltgegenden 1) wider den 
wilden Seeraub der Kaper ging das Jahr 1779 zu Ende. 

V) Vgl. Lonl M a l m e s b u r y (Harris), Diaries etc., Bd. I. (2. ed.) 

S. 232 (Urk.-Reg. Nr. 72 und Nr. 73J). 

8) Vgl. Urk.-Reg. Nr. 93 und Diaries etc., Bd. I, S. 263. 

I) Selbst die T ü r k e n blieben nicht von dem Einfluss des Krieges 
verschont und erhoben Beschwerden über die Misshandlung ihrer Schiffe 
( v g l . Urk.-Reg. Nr. 76). Die freien H a n s a s t ä d t e wandten sich schutz­
flehend an die Kaiserin von Russland, von der allein man noch Rettung vor 
der unerträglichen Härte Englands zu erhoffen schien (vgl. H e i l ß e i t e ü e p i , 
Asopt u MMrbname.lbHbie .mdu et Pocäu etc., S. 198). In R i g a bereitete 
m a n neue Klagen vor, um sie durch den General-Gouverneur der Regierung 
z " übermitteln [vgl. Lord M a l m e s b u r y fHarris), Diaries etc., Bd. I 
( a - ed.), S. 227 (Urk.-Reg. Nr. 68)]. Dort waren es namentlich der Chef der 
^irma Carl Berens & Co., die selbst einen empfindlichen Verlust erlitten 
hatte (vgl. oben S. 116), und sein Bruder, der Rathsherr Joh. Chr. Berens, auf 
deren Betreiben die rigasche Kaufmannschaft zu ihrem Theil auf Abstellung 
der allgemeinen Noth zu wirken trachtete. Ein besonderer Courier wurde an 
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England blickte mit schweren Sorgen in die Zukunft, 
Sein Agent an der Newa war ungeachtet unausge­
setzter Bemühungen auf geraden und — anderen W e ­
gen dem Endziel seiner Mission eigentlich noch um 
keinen Schritt näher gekommen. Trotz aller Auszeich­
nungen keine Möglichkeit, bei der Kaiserin das Uebcr-
gewicht gegen Panin's staatskluge Lehren zu erlangen, 
trotz aller Sympathien und ostensiblen Freundsehaftsver-
sicherungen der Selbstherrscherin kein nennensworthos 
Resultat! Hätte die Kaiserin auch nur einen Finger dar­
gereicht, England hätte nach und nach die ganze Hand 
zu fassen gewusst; aber sie hütete sich weislich und 
peinlich den ersten Schritt zu thun, der sie in den Krieg 
verstricken musste. Worte, nichts als Worte! Sir Harris, 
wiewohl einer der feinsten und rindigsten Diplomaten 
seiner Zeit, sah sich in der hilflosesten Verlegenheit um 
ein Mittel, das den Uebergang von den Worten zur That 
hätte bewirken können. Es schien Alles vergebens und 

den russischen Gesandten in London, Herrn v. Simolin, geschickt, um die­

sem die Gravamina und Forderungen der geschädigten Rheder zu überbrin­

gen (vgl. K. P. M. S n c l l , Beschreibung der russischen Provinzen an der 

Ostsee, Jena 1794, S. 286 und Urk.-Reg. Nr. 73 : Aus den Confercntial-

Protokollen der englischen Regierung vom Januar 1780). Später verfasste 

Joh. Chr. Berens eine ausführliche Denkschrift (abgedruckt als „Memorial 

der Rigaschen Kaufleute, welches dem Magistrate in Riga übergeben und 

von selbigem durch den General-Gouverneur von Liefland der Monarchin 

vorgelegt wurde" in H e n n i n g s , Sammlung u. s. w. Bd. II, S. 363, woselbst 

fälschlich der 20. März als Datum angegeben ist) vom 26. März (6. April) 

1780, die nach den Protokollen des Rathes demselben am 27. März vorge­

legt und sodann dem General-Gouverneur Grafen Browne überreicht wurde. 

Seinen eifrigen Bemühungen um die Sicherung des rigaschen Handels vor 

den Folgen der Gewaltacte englischer Kaper, insbesondere aber wohl dieser 

Denkschrift verdankt es der Rathsherr Berens, wenn er mitunter als Der­

jenige bezeichnet wird, von dem ursprünglich die Anregung der Bewaffneten 

Neutralität ausgegangen sein soll. Vg l . unten § 65 Note 8. 
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auch die Zarin selbst endlich vollständig entschlossen, Eng­
land jede Hoffnung abzuschneiden.2) 

Da sollte plötzlich und unerwartet, von einer Seite, 
die an nichts weniger als daran, England in die Hände 
zu arbeiten, dachte, eine wunderbare Unterstützung 
kommen, um den schon verzweifelnden Diplomaten wie 
auf einer glücklichen Woge hoch empor, fast bis 
an das Ziel, das er schon greifen zu können glaubte, zu 
heben und dann — ihn und mit ihm Englands Aussichten 
auf eine Allianz mit Russland tiefer als je sinken zu 
lassen. Dieser unfreiwillige Helfer war Spanien. 

Die spanische Regierung hatte nämlich in der Bc-
sorgniss, dass das eingeschlossene Gibraltar mit Mund-
und Kriogsvorräthen versorgt werden könnte, den Be­
fehl ortheilt, alle mit solcher Fracht in das Mittclmeer 
einlaufenden Schiffe unter neutraler Flagge, sobald sie 
durch ihre Route oder ihre Schiffspapiero den Vordacht, 
nach Gibraltar bestimmt zu sein, erweckten, nach Cadix 
abzuführen und dort den verdächtigen Theil ihrer La­
dung sofort zum Besten des Eigenthümers, aber ohne 
diesen oder den resp. Consul heranzuziehen, zwangsweise 
zu versteigern.3) Ein Opfer dieser Massregel wurde die 

2) Vgl . die Beilage zur Depesche Harris' vom 26. (15.) Februar 
1780, Diariei etc. Bd.' I (2. ed.), S. 2-tl ff. (Urk.-Reg. Nr. 80). Dieselbe 
enthält die schriftliche ablehnende Erklärung auf die englischen Allianzvor­
schläge und ist auch schon abgedruckt bei G o e r t z , Memoire etc., S. 24 ff. 
Sir Harris glaubte aber nicht, dass Panin die Meinung der Kaiserin correct 
ausgedrückt habe. Vgl. Diaries etc , Bd. I, S. 235 . 

3) Schon bei G o e r t z , Memoire etc., S. 28 ff. und in D e s s e l b e n 
Denkwürdigkeiten, Bd I, S. 152 finden sich die nachfolgenden Vorfälle ganz 
richtig- so dargestellt, wie sie die erst im MopcKOÜ CßopwiKn von 1850 ver­
öffentlichten Acten der russischen Regierung (vgl. Urk.-Reg. Nr. 74 und 

75) schildern. Auch darin stimmen sie überein, dass sie voraussetzen, 
die erwähnte Massregel der spanischen Regierung sei ganz absolut, d. h. 
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holländische „Concordia." Die Häuser Ruitger van Brie­
nen Söhne & Co., russische Kaufleute in Archangel, 
und Hoppe <fc Co. in Amsterdam hatten sie in Archangel 
gemeinsam mit Weizen beladen und in erster Linie nach 
Lissabon, für den Fall günstigerer Conjunctur aber even­
tuell nach Barcelona, Marseille, Genua oder Livorno 
bestimmt, wie der Frachtcontract mit dem Schiffer lau­
tete. Bevor Dieser aber noch die Anker lichtete, erhielt 
er, in Folge veränderter Dispositionen, Ordre direct auf 
Barcelona zu segeln. Vor der Meerengo von Gibraltar 
nun wurde die „Concordia" von einer spanischen Sche-
becke angehalten, nach Cadix geschleppt und dort die 
Ladung ohne Weiteres für einen Preis von c. 10,000 
Pesos unter dem, der in Barcelona erzielt werden konnte, 
versteigert. 

Durch die geschädigten Patrone und den Consul 
in Cadix von diesem Vorfall benachrichtigt, erhob die 
russische Regierung ihre Stimme zu Gunsten der Frei­
heit ihrer wie überhaupt der neutralen Schiffahrt. Vor 
Allein forderte sie, dass alle Schäden und Einbussen, 
welche russische Unterthanen in Folge des allzu summari­
schen Verfahrens der spanischen Kreuzer und Behörden 
erlitten, zum Vollen ersetzt und alle Schiffe, sofern sie 
russischer Nationalität oder mit russischen Gütern be­
frachtet wären, sofort freigegeben würden, damit sio die 
Reise fortsetzen könnten. Ausserdem aber stellte sie 
das Verlangen, dass die spanische Regierung jenen rochts-

ohno Beschränkung auf die der Absicht des Blokadehruches verdächtigen 

Fahrzeuge verfügt worden, während die spanische Regierung (vgl. Urk.-Rcg. 

Nr. 91) diese Voraussetzung statuirt und also im Einklänge mit dem Völker­

recht gehandelt zu haben behauptet. Uebrigens war die Effectivität der 

Blokade Gibraltars nicht zweifellos (Vgl. oben S. 109). 
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widrigen Befehl grundsätzlich und in betreff aller neu­
tralen Schiffe, ausgenommen die unerlaubter Weise nach 
Gibraltar strebenden Blokadebrccher, aufhebe. An diese 
Forderungen wurde schliesslich von der Kaiserin selbst, 
berichtet Sir Harris *) der Vorwurf geknüpft, dass 
Spanien, das nicht müde werde die Tyrannei Englands 
gegen den neutralen Seehandel zu verdammen, nun 
selbst viel schlimmere Bedrückung der Neutralen im 
Vergleich zu England übe, welches in solchen Fällen, wo 
es vorsichtshalber neutrale Waaren zurückhalten zu müssen 
glaube, wenigstens den vollen Werth derselben nach 
den Facturen bezahle. 5 ) 

Der von der russischen Regierung Spanien gegen­
über angeschlagene rauhe Ton erklärt sich mehr aus der 
Verstimmung über die unaufhörlichen Verdriesslichkeiten, 
welche die zahllosen Collisionon zwisclien den seitens 
der Kriegsparteien prätendirten Befugnissen und den 
entgegengesetzten Interessen der Neutralen verursachten, 
als aus den Ueborgriffen, welche man gerade Spanien zur 
Last zu legen wirklich berechtigt war. Zum mindesten 
Waren sowohl die Vorwürfe, als auch die Forderung von 
Russland voreilig erhoben worden, denn die Vermeidung 
des portugiesischen Hafens durch die „Concordia" konnte 
allerdings den Verdacht erwecken, als seien auch die 
anderen eventuellen Reiseziele nur aufgeführt worden, 
am die eigentliche Bestimmung der Ladung — nach 
Gibraltar — zu dissimilaren, und was die angeblich so 
anmassende Verordnung der spanischen Regierung be-

4) Vgl. Lord M a l m e s b u r y (Harris), Diaries etc. Bd. I ( 2 ed.), 
'• 240 (Urk.-Reg. Nr. 80). 

5) Vgl . Urk.-Reg. Nr. 74 und 75. 
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trifft, so war jedenfalls noch nicht erwiesen, ob sie sich 
wirklich schlechthin auf alle die Meerenge passirenden 
Fahrzeuge bezog oder aber nur die verdächtigen unter 
ihnen für alle Fälle unschädlich zu machen beabsichtigte.6) 

Noch hatte das spanische Cabinet aber nicht Zeit ge­
habt, gegen die Anklagen und Forderungen Russlands 
Stellung zu nehmen, ja noch nicht einmal etwas von dem 
Verdruss, den es in St, Petersburg hervorgerufen, 7) er­
fahren können, als schon ein neues, der Massrcgelung der 
„Concordia" analoges Eroigniss der Kaiserin berichtet und 
die unmittelbare Veranlassung zu einer Art Explosion 
wurde, aus welcher das glänzende weltgeschichtliche Phä­
nomen der Bewaffneten Neutralität hervorgehen sollte. 
Schon wieder hatten die Spanier ein russisches Schiff 
„St, Nikolaus", dem Petersburger Kaufmanne Shadimi-
rowski gehörig und für dessen Rechnung mit Getreide 
nach Malaga und Livorno befrachtet, arrotirt und nach 
Cadix aufgebracht, wo aller Proteste des russischen (Kon­
suls ungeachtet, ohne dass dem Capitain Gelegenheit sich 
zu rechtfertigen geboten worden wäre, der Zwangsvorkauf 
der Ladung vorgenommen worden war, wobei man, alle 
hergebrachte Rücksicht verletzend, auf der Meistbot-Afhche 
nicht einmal der Nationalität des Fahrzeuges Erwähnung 
gethan hatte.8) 

0) Vgl. oben S. 119 Note 3 . 

7) In einem Briefe an Grimm vom 2. (13 . ) Februar 1780 (Briefe an 
Grimm Nr. 92. Vgl. oben S. 15) beklagt sich Katbarina, ahnlich wie im 
Jahre 1778 über den Excess der nordamerikanischen Kaper (vgl. oben 
S. 79 Note 2 ) , jetzt in scharfen Ausdrücken über die Spanicr, dio ihre Schiffe 
wegnähmen und vielleicht auch die in Livorno eingeschifften Kunstschätze 
unterwegs wegfangen könnten, um sie nach Cadix zu schleppen und dort zu 
versteigern (vgl. auch unten S. 127 Note 1). 

8) Vgl. Urk.-Reg. Nr. 82. 
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Katharina gerieth über diesen neuen Beweis der 
Nichtachtung ihrer Flagge und die willkürliche Behand­
lung eines russischen Schiffes in einen gewaltigen und 
so anhaltenden Zorn, dass sie noch lange nachher bei jedem 
Anlass ihren feindseligen Empfindungen gegen Spanien 
unverhohlen Ausdruck gab. °) Gegen Spanien — nie gegen 
England! 

§ g~ Die Erregung über die abermalige Kränkung 
^* drängte zur That. Nachdem die Kaiserin sich gleich 

nach der Nachricht von der ersten Ausschreitung der 
Spanier entschlossen hatte, ihre Stellung zu den brennen­
den Fragen des Soekriegsrechts öffentlich zu declariren ' ) , 
erlicss sie jetzt, nach der Wiederholung der Beleidigung 
ihrer Handelsflagge , ohne sich lange zu besinnen 2 ) und 
selbst ohne ihren Minister der auswärtigen Angelegenhei­
ten zu befragen oder wenigstens gleichzeitig von ihrem 
Entschluss zu benachrichtigen — vielleicht gerade um 

9 ) So sagte sie z. B. einmal laut in Gegenwart des englischen Ge­
sandten Sir Harris, sie wolle den Armen St. Petersburgs 1000 Ebl. zuwen­
den, wenn Rodney, der englische Admiral, die Spanier schlagen würde [vgl. 
Lord M a l m e s b u r y , Diaries etc., Bd. I, S. 243 und 2 4 4 : Schreiben an 
Lord Stormont vom 26. (15 . ) Februar 1780]. Die Erfüllung dieses W u n ­
sches war der Äusserung desselben schon verher gegangen, da Rodney be­
reits im Januar auf dem Wege nach Westindien bei Cap St. Vincent den 
spanischen Admiral Langara besiegt und gefangen genommen hatte. 

1) In dem oben (S . 122 Note 7 ) citirten Briefe an Grimm vom 2. 
Februar theilt Katharina ihm mit, er werde in den nächsten Tagen davon 
hören, dass eine gewisse Declaration erfolgt sei „et vous direz gue c'est du 
volcanique, mais il n'y avait plus moyen de faire autremenl, denn die 
Teutschcn hassen nichts so als wenn die Leute ihnen auf die Nase spielen 
Wollen." 

2 ) Die Nachricht von dem zweiten Attentat, das den „St. Nikolaus" 
betraf, war am 6. ( 1 7 . ) Februar in St. Petersburg angelangt [vgl. Lord 
M a l m e s b u r y (Harris), Diaries etc. Bd. I. S. 240: Urk.-Reg. Nr. 80] und 
W i r zwei Tage später wurde der Befehl an das Admiralitäts-Collegium (vgl. 
die folgenden Noten 3 und 4 ) ausgefertigt. 
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den ewigen Bedenken Panin's eine vorwärtsschiebende 
vollendete Thatsache entgegenzusetzen! — erlicss Katha­
rina jetzt persönlich am 8. (19.) Februar 1780 einen Fkas 
an das Admiralitäts-Collegium3) mit dem Auftrage, ausser 
den wie im Vorjahre zum Schutze des Seeweges in's Weisse 
Meer zu entsendenden Schiffen noch 15 Kriegsschiffe in 
Kronstadt auszurüsten und diese Flotte auf ein halbes 
Jahr zu verproviantiren, sodass sie unmittelbar auf den 
ersten Befehl auszulaufen bereit sei. Erst nachträglich 
wurde mittelst Copie dem Kanzler der erfolgte kaiserliche 
Befehl bekanntgegeben. *) 

3) Vgl . Urk.-Eeg. Nr. 77. 

4 ) Vgl . unten § 38 und § 67. Die Berichte des Grafen G o e r t z (Me­

moire etc., S. 30 ff. und Denkwürdigkeiten, Bd. I, S. 154) und des Barons 

v. A l b e d y h l l (Nouv. memoire etc., S. 2 7 ) haben die an sich gewiss be­

fremdliche Thatsache, dass die Zarin ohne Vorwissen des Ministers einen so 

folgenreichen Schritt, wie der Befehl zur Ausrüstung einer ansehnlichen 

Flotte in Kronstadt es unter den obwaltenden Umstanden sein musste, unter­

nahm, viele Decennien lang als zum mindesten wahrscheinlich erscheinen lassen; 

sie ist aber zur historischen Gewissheit geworden, seitdem die 1859 im 

MopcKOU CtlopmiKU publicirten Urkunden aus dem moskauschen Archiv mit 

den Texten der einschlägigen Actenstücke auch die Daten gebracht haben, 

nach denen sich die für die ganze Frage ausschlaggebende Zeitfolge der ein­

zelnen Vorgänge mit Sicherheit feststellen lässt. Am 6. Februar war die 

alarmirende Nachricht vom russischen Consul in Cadix nach St Petersburg 

gelangt (vgl. oben S. 123. Note 2 ) , am 8. Februar erliess die Kaiserin den 

Befehl an das Admiralitäts-Collegium und am 14. Februar Hess sie dem 

Kanzler ihren Willen über das, was nunmehr zu geschehen habe, schriftlich 

eröffnen (vgl. unten § 38 ) — mithin wusste derselbe vorher nicht um den 

Entschluss der Kaiserin und also war auch nicht zuvor die Declaration ent­

worfen und dann die Bewaffnung angeordnet, sondern umgekehrt erst der 

Befehl zur Ausrüstung an die Admiralität und dann erst der Befehl an den 

Minister des Auswärtigen ergangen, eine Declaration in der von der Kaiserin 

vorgezeichneten Richtung zu verfassen. Kann noch ein Zweifel darüber ob­

walten, dass Katharina II. auch dieses Mal wieder, wie so oft, ihr eigener 

Minister war und dass Panin durch das fait accompli der Instandsetzung 

einer Flottille wirklich überrascht wurde, so wird er durch Folgendes geho­

ben. Die schon erwähnte „Allerhöchste Eröffnung an den Grafen Panin u. s, w." 

(geschrieben von dem damaligen Secretaire der Kaiserin und Conseilsgliod 
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Und jetzt, da der Rüstungsbefehl den Entschluss der 
Kaiserin, einen Schritt von grosser Bedeutung zu thun, 
offenbart hatte, jetzt erst kam die politische Seite der 
Sache, die Frage: Was nun? in Erwägung und endlich 
die Kanzlei des Ministeriums des Auswärtigen in eine 
fieberhafte Thätigkcit. 

Mit erklärlichem Erstaunen blickte die ausländische 
Diplomatie auf die bald 5 ) ruchbar werdenden Veran­
staltungen hin, aus denen sich mindestens eine Demon­
stration von grosser Tragweite, wenn nicht mehr, ent­
wickeln musste. Was bedeutete die Mobilisirung der 
Flotte? Was führte die Kaiserin im Schilde und gegen 
Wen namentlich würde sich die Drohung kehren? Sollte 
Englands Liebesmüh' schliesslich doch nicht vorloren sein? 

Niemand vermochte den eigentlichen Zweck unter 
mehreren möglichen zu errathon, am wenigsten Sir 
Harris. Ihn konnte die Unbesonnenheit der Spanier, die 
Kaiserin durch kleinliche Voxationen zu reizen, und die 

im Ministerium des Auswärtigen, späteren Kanzler und Fürsten A. A . Bes-
borodko (vgl. Urk.-Reg. Kr. 78) beginnt mit den Worten: „Am (?) Februar 
liaben Ihre Kais. Maj. Allerhöchst zu befehlen geruht, Sr. Erl. dem Grafen 

I. Panin eine Copie des namentlichen Ukases an das Admiralitäts-Colle-
gium vom 8. Februar mitzuthoilen u. s. w." Im MopcKOÜ CöopnuKt, (Nr. ü, 
S. 80 ) ist die Stelle, wo der betreffende Februar t a g angegeben sein müsste, 
einfach unausgeffillt gelassen; eine Copie des Ukases aber, welche somit Panin 
"i der Zeit zwischen dem 8. und 14. Februar zuging, war nur nöthig, wenn der 
Kanzler noch erst von dem Inhalt desselben, nämlich der Ordre zur Instand­
setzung von 15 Kriegsschiffen, in Kcnntniss gesetzt werden musste: d. h. dem 
Minister wurde der Entschluss der Kaiserin nachträglich, als er schon in's 
Stadium der Ausführung getreten war, bekanntgegeben und' noch später 
ebenfalls schriftlich — Graf Panin scheint damals krank gewesen zu sein 
( v g l . Lord M a l m e s b u r y , Diaries etc. Bd. I, S. 234 und S. 236) — der Auf-
t r a g zum Entwurf einer Declaration über die Rechte der Neutralen ertheilt. 

5 ) Sir Harris erfuhr spätestens am 11. (22 . ) Februar durch Po-
'jernkin von den freilich kaum geheimzuhaltenden Arbeiten in Kronstadt. 
V g l . Diaries etc., Bd. I, S. 240. 
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herbe Rüge sowie der für England günstige Vergleich, 
den sie sich gefallen lassen mussten, nur hoch erfreuen, 
zumal gerade eins derselben Schiffe, die von den Spa­
niern solchen Unglimpf erfahren hatten, zuvor auch von 
englischen Kreuzern visitirt, aber sonst unbehelligt wieder 
entlassen worden war. 6 ) Doch war er in grosser Auf­
regung, mehr erschrocken, als erfreut, — begreiflich, da 
er vermuthete, dass in Ermangelung einer Zusage seitens 
der Kaiserin jedenfalls nicht f ü r England gerüstet werde. 
Aber g e g e n Wen ? Potjemkin beruhigte ihn und brachte 
ihm Glückwünsche dar. Man werde allerdings sagen, 
bemerkte er gegen Sir Harris, dio Flotte sei bestimmt, 
den russischen Handel gegen Jedermann zu schützen, 
indessen sei sie doch nur dazu ausersehen, die Spanicr, 
deren Insolenz und Willkür die Kaiserin nicht dulden 
könne, zu züchtigen. Und auf Jenes Antwort, dass er 
nicht so sanguinisch sei, Solches zu hoffen, vielmehr 
glaube, es würde auf eino Vervollständigung der schon 
im vorigen Jahre durch die Nordmächto getroffenen 
Schutzmassregeln hinauskommen, erwiderte Potjemkin, 
er komme direet von der Kaiserin mit dem Auftrage, 
Sir Harris aufzusuchen und ihm die Mittheilung so wie 
er gethan zu machen.') 

Wie sollte Russland gegen Spanien in Action tre­
ten, ohne doch mit England gemeinsame Sache zu machen ? 
Sprach Potjemkin wahr, so war ja hier der von Eng­
land so sehr erhoffte erste Schritt auf der Bahn ge­
than, die Russland alsbald an Englands Seite bringen 

0) Vgl. Lord M a l m e s b u r y (Harris), Diaries etc., Bd. I, S. 240. 

7 ) Vgl. Lord M a l m e s b u r y (Harris), Diaries etc., Bd. I, S. 241 

(Urk.-Eeg. Nr. 80 ) 
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musste. Zu den tröstlichen Versicherungen ihres Günst-
lings standen aber andere directe Äusserungen der Kaiserin 
gegen den englischen Gesandten im Widerspruch, wo-
.für es keine andere Erklärung gibt, als die Unentschie-
denheit Katharina's, die sich einerseits von ihrem un­
ruhigen Ehrgeiz in die Händel der streitenden Gross­
mächte einzugreifen gedrängt, anderseits wieder durch 
hundert Gründe der Staatsweisheit mit der gleichen Kraft 
in Schranken gehalten fühlte. „Sie haben mir," sagte die 
Zarin zu Sir Harris, als sie gelegentlich eines vertrau­
lichen Zirkels beim Grafen Stroganow eine Unterredung 
ohne Zeugen hatten, „Sie haben mir schlaflose Nächte 
bereitet; die verschiedenen Aufsätze, welche Sie dem Für­
sten Potjemkin eingehändigt haben, zusammen mit dem 
Interesse, das ich für Alles was Ihr Vaterland betrifft 
bege, bewirkten es, dass sich in meinem Kopfe die ver­
schiedensten Pläne, wie Ihnen zu helfen wäre, umwälzten. 
Ich möchte Alles thun, Ihnen gefällig zu sein — nur nicht 
mich selbst in einen Krieg stürzen. Für dio Folgen mei­
nes Verhaltens bin ich meinen Unterthanen, meinem Nach­
folger, vielleicht ganz Europa verantwortlich." Als der 
Gesandte darauf einen neuen Anlauf nahm, die Bedenken 
der Kaiserin zu zerstreuen, schnitt sie eine abermalige Er­
örterung dos Gegenstandes mit den Worten ab: „Ich 
Weiss bereite Alles, was Sie mir noch sagen könnten, und 
C s hat Eindruck auf mich gemacht. Wäre ich jünger, 
Jch wäre vielleicht weniger weise." 8 ) 

Diese von heute auf morgen wechselnde Sprache, 
dieses Geben mit der einen und Wiedernehmen mit der 

8) Vgl . Lord M a l mesbury (Harris), Diaries etc. Bd. I, S. 243 ff. 
( U rk . -Reg . Nr, 80 ) 
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anderen Hand machte den ohnehin schon der schwanken­
den russischen Politik und den Verheissungen der Sclbst-
herrscherin mit berechtigter Skepsis gegenüberstehenden 
Diplomaten vollends misstrauisch. Er empfand einige Un­
ruhe und vermochte die Zweifel an der Aufrichtigkeit der 
sich ihm gegenüber so vertraulich gebenden Freundschaft 
für England kaum zu unterdrücken. „Wenn hinter diesen 
Auszeichnungen und Beweisen von Wohlwollen", schrieb 
er am 21. Februar (3. März) seinem Minister,9) „sowohl 
der Souverainin als ihres Günstlings irgendeine Hinter­
list oder böse Absicht steckt, so ist die Intrigue zu künst­
lich angelegt, als dass ich sie aufdecken könnte; und 
wenn ich durch meine Schilderung der Gefühle, welche 
diesen Hof bewegen, Ew. Lordschaft täusche, so liegt das 
darin, dass ich meinerseits selbst getäuscht werde." Aber 
das Vertrauen darauf, dass sich aus der Erregung der 
Kaiserin gegen Spanien und ihren immer wieder pronon-
cirten Freundschaftsversicherungon für England unmöglich 
ein Resultat zum Nachtheil Englands ergeben könne, 
überwog und mit einer gewissen Genugthuung über die 
nunmehr zu erwartende günstige Lösung der verworrenen 
Situation meldete er noch am 25. Februar (7. März), , 0 ) 
dass endlich Tags vorher die mit Spannung erwartete 
„Declaration" der Kaiserin zur Vollziehung vorgelegt 
worden sei - was sie wirklich enthielt, wusste er noch 
nicht, nur soviel war ihm schon bekannt, dass sie an 
alle neutrale Staaten gerichtet werden solle und sich 
über die Mittel zur wirksamen Beschützung der neu­
tralen Schiffahrt ergehen werde. 

9 ) Vgl . Diaries etc. B<1. I, S. 244. 

10) Vgl. Urk.-Reg. Nr. 81 und dazu den Brief an Morton Eden, Ge­

sandten in Kopenhagen, vom selben Tage : Diarien etc., Bd. I, S. 245 ff. 
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Unterdessen hatte in tiefem Geheimniss die Ent­

hebung nunmehr erfolgen und als durch die . vorweg 
decretirte Instandsetzung der Kriegsflotte unterstützt er­
scheinen sollte. ^ 

Ein kaiserlicher Befehl vom 14. (25.) Februar,') also 
sechs Tage nach dem Ukas an die Admiralität,2) orötfnete 
dem Grafen Panin den Willen seiner Herrin und beauf­
tragte ihn, den auswärtigen Mächton gegenüber, der 
Stellung, welche die Kaiserin zu den Schiffahrt«- und 
Handelsinteresson ihrer Unterthaneu wie der aller neu­
tralen Sonveraino einzunehmen fest entschlossen sei, 
entsprechend, alles Erforderliche wahrzunehmen. Die 
Kaiserin, hiess es in dieser Eröffnung nach Wiederholung 
der Beschwerden wider Spanien, halte ihrerseits gewissen­
haft Neutralität, wolle aber auch gegen jede Kriegspartei 
die Ehre ihrer Flagge und Sicherheit ihrer Schiffahrt 
bewahrt sehen. Bevor man jedoch zu gewaltsamen 
Mitteln greife, solle sowohl direct durch den russischen 
Gesandten in Madrid, als auch mittelst Note an den 
spanischen Geschäftsträger in St. Petersburg „in den 
stärksten Ausdrücken" — eine Weisung, der später durch 
eine Note vom 27. Februar 3) vollauf entsprochen wurde 
— von der spanischen Regierung vorlangt werden, dass 
sie den Geschädigten vollen Ersatz leiste, die Schiffe 
freigebe,4) damit sie ihre Fahrt in der beabsichtigten Rich-

1) Vgl. Urk-Reg. Nr. 78. 

2) Vgl. oben S. 124 Note 4. 

3) Vgl. unten S. 139. 

4 ) Das ist nach Lord M a l m e s b u r y (Harris), Diaries etc. Bd. I, 
256 (Depesche vom 28. ( 1 7 ) April 1780) auch sofort, nachdem die erste 

russische Note (Vgl. oben S. 120) bei der spanischen Regierung eingelaufen 
W a>", geschehen. 

C B o r g b o h m , Bewaffnete Neutralität. <) 

Schliessung darüber stattgefunden, welche Kund-
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tung fortsetzen könnten, und überdies ihren Organen jede 
Behelligung des loyalen russischen Handeisverkehrs im 
Mittelländischen Meere strengstens untersage. Nöthigen-
falls beabsichtige die Kaiserin ihre Flotte überall da, wo 
Ehre, Nutzen und Bedürfniss es fordern würden, zu ver­
wenden. Demgemäss sei u n t e r E r l a u t e r u n g 
d e s s e n , w a s s i e u n t e r e r l a u b t e m H ä n ­
d e 1 , w a s u n t e r C o n t r e b a n d e v e r s t e h e , 
den Kriegsmächten Mittheilung über die seitens der 
Kaiserin getroffenen Massregeln zu machen und Aufklä­
rung über die Bestimmung der Flotte zu geben,« den. 
neutralen Regierungen von D ä n e m a r k , S c h w e d e n , 
P o r t u g a l und H o l l a n d dagegen die Aufforderung 
zu unterbreiten, sich zum Schutze des neutralen Sec­
handcis bei Aufrechterhaltung der stricteston Neutralität 
mit Russland zu verbinden. Der Kanzler und der Vice-
kanzler 5) werden beauftragt, geeignete Entwürfe, w e l c h e 
s e l b s t b i s z u m P r o j e c t e i n e r f ö r m ­
l i c h e n C o n v e n t i o n g e h e n d ü r f t e n , der 
Kaiserin vorzulegen, den fremden Geschäftsträgern in 
St. Petersburg wie den russischen im Auslände aber 
entsprechende Erklärungen resp. Instructionen zuzufertigen 
und insbesondere den König von Frankreich ersuchen 
zu lassen, dass er die bei seinem Alliirten zu erheben­
den Vorstellungen und Ersatzforderungen eindringlich 
befürworte. 

Diese schriftliche „Eröffnung" Katharina's an ihren 
Minister umschliosst gleichsam im embryonalen Zustande 
die Ideen, welche zwei Wochen später als „Declaration 
an die Höfe von London, Versailles und Madrid" vom 

f>) Vicekanzler war damals Graf Johann Ostermann, eine Persönlich­

keit ohne die geringste Bedeutung. 
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28. Februar (10. März) 1780 öffentlich verkündet wur­
den. Nur hat der wichtigste Theil derselben, die see­
rechtlichen Principien nämlich, welche die Basis des 
ganzen späteren Bündnisses bilden, in jener Stiftungs-
urkundc der Bewaffneten Neutralität das Licht der 
Welt zu einer Gestalt ausgereift erblickt, die in dem 
Vorstadium noch keineswegs angedeutet ist: Katharina 
befahl in der „Eröffnung" vom 14. Februar eine „Er­
läuterung dessen, was sie unter erlaubtem Handel, was 
unter Contrebande verstehe", und als Interpretation des 
in blanco ertheilten kaiserlichen Auftrages figuriren in der 
berühmten „Declaration" vom "28. Februar — die .fünf 
Punkte aus dem Project des Grafen Bernstorf vom Jahre 
1778 ! Zwischen dem Befehl Katharina's, der das Betragen 
Spaniens als die unmittelbare Veranlassung ihrer Ent-
schliessung betont, und der Interpretation desselben durch 
die fünf Sätze, welche im Grunde nichts Anderes als ein 
Oppositionsprogramm gegen England waren, wie jeder 
Kundige auf den ersten Blick sehen musste, fehlt nicht 
nur der logische Nexus, sondern es findet hier zwischen 
dem Motiv und der factischen Tendenz der Declaration 
Vom 28. Februar sogar ein Widerspruch statt, in welchem 
e i n historisches Problem, das Räthsel der Entstehung 
der Bewaffneten Neutralität, eingeschlossen liegt, welches 
8 e m e Lösung nur in dem Umstände erhält, dass die 
Kaiserin — oben nicht zu den Kundigen gehörte. 6) 

§ 39 ^ m 8 0 ^ u e n r ^ l l ? e < dem (25.) 14. Februar, ward ein 
kaiserlicher Ukas, ') welcher der Hauptsache nach 

den Inhalt der Eröffnung an den Kanzler sowie des Be-

6) Vgl. darüber unten Capitel IX und besonders § 67. 

1 ) Vgl. Urk.-Reg. Nr. 79. 

9* 



132_ _ 

felils zur Ausrüstung einer Flottenabtheilung wieder­
holte, an don russischen Gesandten im Haag ausgefertigt 
und Dieser beauftragt, sich mit der holländischen Regie­
rung, die insofern als die misshandelte „Concordia" -) 
ein holländisches Schiff und der eine Committent ein 
Amsterdamer Haus gewesen, an den obschwobenden Pro­
testen und sonstigen Massnahmen wider Spanion gleich­
falls direct interessirt war, zu verständigen, unter der 
ausdrücklichen Weisung jedoch, sich bis zum Eintreffen 
weiterer Befehle, deren schleunige Ahsendung von der 
Schnelligkeit, mit welcher der Gesandte seinerseits Be­
richt erstatte, abhänge, der Eingehung jedweder festen Ver­
pflichtung für die kaiserliche Regierung zu enthalten. 

Indessen hat man, da die Zustimmung der General-
staaten ziemlich sicher, ein wesentlicher Dissens derselben 
jedenfalls ausgeschlossen war, den Bericht aus dem Haag 
nicht abgewartet. Schliesslich, da Russland, wenn es 
handelte, eben auf eigene Gefahr vorging, und die 
Kaiserin zu handeln entschlossen war, konnte die Ant­
wort Hollands, sie mochto ausfallen wie sie wollte, an 
dem Entschluss der Zarin nichts mehr alteriren. Die 
Entscheidung fiel: Katharina unterzeichnete am 27.J Fe­
bruar (9. März) die Declaration und eine Reihe mit ihr 
zusammenhängender Erlasse an die russische Diplomatie, 
an welcho zwei Tage später alle die so interessanten 
Aktenstücke expedirt wurden. 

Bis dahin behielt sie Graf Panin zurück, um die 
beim russischen Hofe aecreditirten Geschäftsträger jener 
vier neutralen Staaten, die von Hause aus zu Gliedern 
des bewaffneten Bundes ausersehen waren, 3) mit dem 

2) Vgl. oben S. 119 ff. 

3) Vgl . oben S. 130. 
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Plan bekannt zu machen, wodurch er sie in den Stand 
setzte, noch mit den nämlichen Courieren Rapporte an 
ihre Minister zu befördern und so den Fortgang der 
Negociation möglichst, zu beschleunigen. Nach der Ver­
lesung äusserten dio Repräsentanten Dänemarks und 
Schwedens hohe Befriedigung über die Declaration, welche 
sich mit der von ihren resp. Ministem schon früher — 
bei Gelegenheit der Verhandlungen in den Jahren 1778 
und 1770 aus Anlass der durch amerikanische Kaper 
dorn Handel der Nordmächte bereiteten Störungen 4 ) — 
geäusserten Rechtsanschauung vollkommen decke; der 
holländische und der portugiesische Gesandte glaubten 
auch nicht, dass dio von ihnen vertretenen Regierungen 
daran etwas auszusetzen haben könnten; allesammt aber 
priesen sie die Weisheit der Kaiserin und dio hohe Be­
deutung ihres zeitgemässen Projectcs, durch welches 
endlich ein wirkliches Völkerrecht aufgestellt, das bis­
herige Recht des Stärkeren und die Despotie eines ein­
zelnen Staates aber gebrochen Averde. 

Die Repräsentanten der kriegführenden Mächte 
mussten noch vier Tage länger harren — unterdessen 
war die Declaration schon längst unterwegs — bevor 
Graf Panin ihnen das Geheimniss officiell enthüllte. 
Jeder nahm natürlich die Mittheilung je nach dem Stand-
Punkt seiner Regierung auf: Herr von Corberon hei­
l i g , indem er bemerkte, dass die Declaration der Kai­
serin mit den Ansichten der französischen Regierung 
genau harmoniro ; Herr von Normandez glaubte die Zu­
sicherung geben zu dürfen, dass sein Ministerium dio 
Cfenugthuung nicht schuldig bleiben werde; und Sir 

4) Vgl. oben S. 81 ff. und S. 88. 
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Harris — man kann sicli denken, mit welchen Gefühlen 
er dem Vortrage des Kanzlers gefolgt war! ' ) — er­
widerte mit wohlangebrachter Reserve, England habe da­
für Sorge getragen, dass seine Kriegsschiffe das Völker­
recht respectirten, und falls die Kaper dasselbe ausser Acht 
Hessen, so werde die Admiralität jedes Mal Remedur zu 
schaffen nicht unterlassen. Schliesslich knüpfte der 
Kanzler daran, auf die im December des vergangenen 
Jahres ertheiltc Antwort zurückkommend, die Ver­
sicherung an, dass Russland's Kaiserin auch bei fort­
dauerndem Kriege neutral bleiben werde, aber den 
dringenden Wunsch hege, die kämpfenden Parteien 
möchten Europa den ersehnten Frieden wiedergeben.6) 

II. Die Declaration vom 28. Februar 1780. 

g Die „ D e c l a r a t i o n an d i e H ö f e v o n L o n -
ö " d o n , V e r s a i l l e s u n d M a d r i d " vom 28. 
Februar (10. März) 1780 lautet: ') 

„Die Kaiserin aller Reusson hat die Gesinnungen 
„der Gerechtigkeit, Billigkeit und Mässigung, die Sie be­
seelen, so genügend bekundet und während des Krieges, 

5 ) Nur iat es nicht wahr, dasB er, wie die Hofgeschichten aus jener 

Zeit erzählen, in Folge des Aergers die Gelbsucht bekommen habe, denn er 

hatte dieses Leiden, das ihn bereits im December 1779 befallen, schon 

überstanden und am 9. (20 . ) Januar 1780 dem Kanzler einen Besuch 

machen können. Vgl. Diaries, Bd. I. S. 232 und S. 237 (Urk.-Kcg. 

Nr. 72 und Nr. 80) und dazu oben S. 113 Note. 

6) Ueber diese officielle Communication der Declaration vom 28. 

Februar an die auswärtigen Diplomaten und deren Meinungsäusserungen 

berichtete später Graf Panin selbst in einem ausführlichen Schriftstück an 

die Kaiserin. Vgl . Urk.-Reg. Nr. 92 : Protokoll vom 5. ( 1 6 ) März 1780. 

1) Das berühmte Actenstück (vgl. Urk.-Reg. Nr. 83) ist in franzö­

sischer Sprache abgefasst; die hergebrachte Sanctions-Formel „Bbimb no re.Wj" 

(d. h. „Dem sei also"), durch welche die russischen Herrscher auf urkund­

lichen Niederschriften die Vollziehung resp. Publication anbefehlen, ist, wie 



..den sie gegen die Osmanischc Pforte zu führen genö-

..thigt gewesen, so klare Beweise der Bücksichten gelie-

..fert, die Sic auf das Recht der Neutralität und der 
„Handelsfreiheit überhaupt genommen, dass Sie sich auf 
„das Zeugniss ganz Europa's darüber berufen kann. Dieses 
„Ihr Verhalten sowie die im gegenwärtigen Kriege von 
„Ihr beobachteten Grundsätze der Unparteilichkeit mussten 
„Ihr die gerechte Zuversicht einflössen, dass Ihre Unter-
„thancn in Frieden der Früchte ihres Fleisses und des 
..jeder neutralen Nation zukommenden Gewinnes gemessen 
„würden. Indessen hat die Erfahrung das Gegentheil 
.,crwiescn ; weder jene Erwägungen, noch die Achtung 
„welche man den Vorschriften dos universellen Völ­
kerrechts schuldet, haben es zu hindern A'crmocht, dass 
„die Unterthanen Ihrer Kaiserlichen Majestät oftmals bei 
„der Schiffahrt belästigt und in ihren Unternehmungen 
„durch dio Operationen der kriegführenden Mächte gestört 
..wurden. 

„Diese der Freiheit des Handels im Allgemeinen und 
„Russlands im Besonderen bereiteten Hindernisse sind 
„geeignet, die Aufmerksamkeit der Souverainc und (?) 
„aller neutralen Nationen zu erwecken. Die Kaiserin sieht 
„daraus für Sich dio Verpflichtung erwachsen, diese Fesseln 
„durch alle mit Ihrer Würde und der Wohlfahrt Ihrer 
„Unterthanen vereinbaren Mittel zu beseitigen ; bevor aber 
„dergleichen in's Werk gesetzt wird und in der ernsten 
«Absicht, zukünftigen Verletzungen zuvorzukommen, hat 
«Sie es für recht erachtet, die Ihrerseits fortan zu befol­
genden Principien, welche jedes Missverständniss und 
„was dazu Anlass geben könnte auszuschliessen geeignet 
«sind, im Angesicht Europa's darzulegen. Sie unternimmt 
„dies mit um so mehr Vertrauen, als Sie diese Principien 
„bereits in dem Urrecht der Menschheit, welches jede 
„Nation für sich anzurufen befugt ist, enthalten findet, 

•'er Abdruck im MopcKOÜ CAmpHUKb nach dem im Moskauer Hauptarchiv des 
Ministeriums der auswärtigen Angelegenheiten aufbewahrten Documente lehrt, 
, l U s St. Petersburg vom 27. Februar a. St. datirt. Die den drei europäischen 
Kriegsmächten zugefertigten Exemplare tragen das Datum des folgenden 
Tages, nach welchem die ganze diplomatische Welt, Geschichtschreibung und 
1 ublicistik dio Declaration citiren. Und das ist ganz in der Ordnung, da 
sich (liP Kaiserin erst am 28. Februar an die Adressaten wendet, während 
('io Sanetion vom Tage vorher noch ein interner Vorgang zwischen dem 
"'ssischen Staatsoberhaupt und seinen Regierungsorganen ist. 
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„und als die kriegführenden Mächte dieselben nicht ausser 
„Kraft setzen können, ohne die Neutralitätsgcsctze zu 
„brechen und die von ihnen selbst in verschiedenen Ver­
trägen und öffentlichen Verbindlichkeiten adoptirten 
„Maximen zu verleugnen. Diese Principien sind auf die 
„hier folgenden Punkte zurückzuführen'2): 

2) Ueber die Bedeutung der einzelnen Sätze vgl. oben S. 2 ff. Behufs 
Vorgleichung dieser Formulirung mit den fünf Punkten Bernstorf's vom 
Jahre 1778 (vgl oben S. 84 ) mögen hier die französischen Originaltexte 
beider Actenstücke neben einander Platz finden: 

Graf Berns torf 
am 17. (28.) September 1778: 

1) Que les vaisseaux neutres puis-
sent naviguer librement de port en 
fort et Sur les c6tes des nations en 
guerre; 

2) Que les efets appartenants aux 
sujets des dites puissances en guerre 
daivent etre libres Sur les vaisseaux 
neutres, ä l'exception des marchan-
dises de contrebande; 

3) Que celles-ci doivent etre e'gale-
ment fixe'es: et que par conse'quent 
V Angleterre rietende sous aucun pre-
texte cette denomination plus loin que 
la France le fait actuellement (a quoi 
les articles 10 et .20 du traite d'U-
t.recbt de l'annee 1713, ainsi que nos 
anciens traites avec la France et 
VAngleterre pourroient servir d'expli-
cation); 

4) Qu'il faut de'terminer ce qui 
raracterise un port bloque, denomi­
nation qu'on ne peut accorder qu'ä 
<:eht,i, oü il y a par la disposition 
de la puissance qui Vattaque avec 
des vaisseaux arretes et snfßsamment 
proches, un danger evident d'entrer; 

5) Que ces principes soyent rendus 
publica pour servir de regle manifeste, 
comme aux armateurs (?), de'cidant 
Sans antre procedure et forme de 
proces, etc. 

Katharina II. 
am 28. Februar (10. Marz) 1780: 

1) Que le vaisseaux neutres puis-
sent naviguer librement de port en 
port et Sur les cotes des nations en 
guerre; 

2) Que les eßets appartenants aux 
sujets d.es dites puissances en guerre 
soient libres sur les vaisseaux 
neutres, a l'exception des marchan-
dises de contrebande ; 

3) Que V Imperatrüe se tient, quant 
ä la fixation de celles-ci, a ce qui 
est enonce dnns les articles 10 et 11 
de Son traue de commerce avec la 
Grande-Bretagne, en etendant ces 
obligations ä toutes les puissances en 
guerre ; 

4) Que pour determiner ce qui 
caracte'rise un port bloque, on n'ac 
Corde cette denomination qua celui, 
oü il y a par la disposition de la 
puissance qui Vattaque avec des vais­
seaux arretes et sufßsammenl pro­
ches, un danger evident d'entrer; 

5) Que ces principes servent de 
regle dans les procedures et les juge-
mens sur la le'galite des prises. 
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1) Dass die neutralen Schiffe ungehindert von Hafen 
„zu Hafen und die Küsten der kriegführenden Staaten 
„entlang fahren dürfen; 

2) Dass die den Unterthanen der kriegführenden 
„Mächte gehörigen Güter auf neutralen Schiffen frei sein 
..sollen, Contrebande ausgenommen ; 3 ) 

3) Dass hinsichtlich der Definition der Letzteren die 
..Kaiserin sich daran hält, was in den Art. Art. X und 
,.XI Ihres Handelsvertrages mit Grossbritannien (vom 
..Jahrc 17G0) erklärt ist, indem Sie diese Bestimmungen 
„auf alle kriegführende Staaten insgesammt ausdehnt; 

4) Dass man um näher zu bestimmen, was einen 
„blokirtcn Hafen charakterisire, diese Bezeichnung aus­
schliesslich in dem Falle gelten lasse, wo in Folge von 
..Vorkehrungen der, den Hafen mit nahe genug herange-
„führten und dort verweilenden Schiffen attakirenden 
•.Macht die Einfahrt in denselben mit augenscheinlicher 
„Gefahr verbunden ist; 

.5) Dass diese Grundsätze als Normen in den Pro­
cessen und Urtheilon über die Legalität der Prisen zur 
„Anwendung kommen sollen. *) 

„Indem Sie dieselben verkündigt, zögert Ihre Kai-
„serlicho Majestät keinen Augenblick bekannt zu geben, 
..dass Sie behufs Aufreclitcrhaltung derselben und Bc-
„schützung der Ehre Ihrer Flagge sowie der Sicherheit 
„des Handels und der Schiffahrt Ihrer Unterthanen, gegen 
„Wen immer es sei, einen ansehnlichen Theil Ihrer See-
„niachtsegelfortig stellen lässt, Diese Massregel wird jedoch 

3) Dass die Deciaration den gewöhnlichen Ergänzungssatz „Unfrei 
Schiff — unfrei Gut" nicht verwirft, ergibt sich aus dem Ukas an das 
Comrnerz-Collegium vom 8. (Ii).) Mai 1780 (vgl. Urk.-Reg. Nr. 114 und 
unten § 42 Note 5) 

4) Dieser letzte Punkt ist etwas ausführlicher gefasst in den Conven-
tionen zwischen Russland, Dänemark und Schweden vom selben Jahre. Vgl. 
U l , t e n § 48, Art. III, 4. 
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„in keiner Weise die strenge Neutralität beeinflussen, die 
„Sie gewissenhaft beobachtet hat und fernerhin bewahren 
„wird, solange Sie nicht herausgefordert und gezwungen 
„worden wird, aus den Schranken der Mässigung und 
„der vollkommensten Unparteilichkeit herauszutreten. Nur 
„in diesem äussersten Falle wird Ihre Flotte den Befehl 
„erhalten, überall dort zu erscheinen, wohin Ehre, Nutzen 
„und Bedürfnis» sie rufen. 

„Indem Sie diese formelle Versicherung mit dem 
„Ihrem Charakter eigenen Freimuth crtheilt, kann die 
„Kaiserin sich nicht der Hoffnung cntschlagen, dass die 
„kriegführenden Mächte, von den gleichen Gefühlen der 
„Gerechtigkeit und Billigkeit wie Sie erfüllt, zur Voll-
„führung Ihrer heilsamen Absichten, die so offenkundig 
„den Nutzen aller Nationen und den Vortheil selbst der 
„im Kriege begriffenen anstreben, mitwirken und dem-
„gemäss ihre Admiralitäten und commandirenden Officicre 
„mit Instructionen versehen werden, die den vorstehend 
„verlautbarten, aus dem Urgosetzbuch der Völker ge­
schöpften und so oft in ihren Verträgen adoptirten Prin-

/ „eipien analog und conform sind." 

« * drei europäischen Kriegsparteien — die Ameri­
kaner als erst nach staatlicher Selbstständigkeit ringende 
„Rebellen" blieben ausgenommen und wurden nicht offi-
ciell benachrichtigt — bezeichnet. Sie wurde daher behufs 
Ueberniittelung an dieselben den russischen Gesandten in 
London, Paris und Madrid mit einem Rcscript') vom 
selben Tage übersandt. Dieses Rescript erwähnt des un­
mittelbaren, durch Spaniens Willkür hervorgerufenen An­
lasses und geht, indem es die Zuversicht ausspricht, 
dass Spanien, wie England in früheren Fällen, 2) den An-

1) Vgl. Urk.-Reg. Nr. 84. 

2) In dieser wiederholten (vgl. auch oben S. 121 zu Note 5) , immer 

England günstigen Vergleichung seines Verfahrens mit dem der Spanier 

liegt ein Moment, welches bei der Lösung der Frage, inwieweit sich Katha­

rina II. der praktisch entschieden gegen England gerichteten Tendenz der 

Principien des bewaffneten Ncutralitätsbundes bewusst war , nicht unberück­

sichtigt bleiben darf. Vgl . unten § (57. 

Als directe Adressaten der Dcclaration sind die 
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Sprüchen der Geschädigten gerecht werden würde, auf die 
Notwendigkeit dessen über, dass die neutralen Souvo-
rainc um ihrer eigenen Würde und Interessen willen, 
bevor sich noch eine missbräuchliche Praxis festsetze, 
geeignete Massregeln zur Sicherung ihrer Handelsschif­
fahrt ergreifen; endlich kündigt die Kaiserin die Bereit­
stellung eines Theiles ihrer Flotte zu diesem Zwecke an. 
Spanien erhielt ausserdem die allerhöchst anbefohlene 
Note „in den kräftigsten Ausdrücken" und der russische 
Geschäftsträger in Madrid eine entsprechende Instruc­
tion, 3 ) während der Vertreter in Versailles die fran­
zösische Regierung dazu bewegen sollte, dass sie ihren 
Einfluss auf Spanien zu Gunsten der russischen Forde­
rungen geltendmache.*) 

Die E r w i d e r u n g e n der K r i e g s m ä c h t e fielen 
analog den Bemerkungen, welche ihre Gesandten bei der 
Mittheilung der Declaration durch Panin gemacht hatten, 
und genau nach der principiellen Stellung, die sie hin­
sichtlich des neutralen Handels eingenommen hatten, aus : 

1) E n g l a n d wollte von seiner Auffassung des 
Völkerrechts, nach welcher ein kriegführender Staat z. B. 
das feindliche Privateigenthum überall wegnehmen dürfe, 
wo er es finde, also auch vom neutralen Bord, nicht ab­
gehen. Das Cabinet von St. James beantwortete daher, 
ohne sich auf eine Discussion einzulassen, die Declaration 
nur mit einigen allgemeinen Sätzen in betreff der Prin­
cipien und einigen besonderen, die sich auf Russland be­
zogen : gegen alle Nationen, mit denen keine abändern­
den Verträge abgeschlossen seien, handle England nach 

3) Vgl. Urk.-Reg. Nr. 82 und Nr. 85. 

4) Vgl. Urk.-Reg Nr. 00. 
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den klaren Grundsätzen des allgemeinen Völkerrechts, 
und was Russland betreffe, so sei bereits mit Beginn des 
Krieges anbefohlen worden, dio Flagge der Kaiserin mit 
besonderem Respect zu behandeln und die tractatmässi-
gen Bestimmungen zu beobachten — wenn gelegentlich 
ein Unrecht geschehe, so würden die Gerichte Abhilfe 
schaffen.5) 

2) F r a n k r e i c h s Regierung glaubte in ihrer Ant­
wort 6 ) vor Allem constatiren zu müssen, dass sie von 
jeher den Standpunkt der Declaration vertreten habe 7 ) 
und auch nur der Freiheit des Meeres wegen — eine kühne 
Zusammenfassung ihrer Kriegsmotive in einen kurzen, 
aber nichts weniger als eindeutigen Satz ! — den gegen­
wärtigen Krieg führe, und bekannte sodann mit schmeichel-

5 ) Vgl, Urk.-Reg. Nr. 105 und dazu die Unterredung zwischen Graf 
Panin und Sir Harris, geschildert in der Depesche vom 20. (15.) Mai 1780 
(Urk.-Reg. Nr. 117). Sir Harris äusserte sich später dahin, dass er seiner­
seits mit der Taktik der englischen Regierung hinsichtlich der mittelst der 
Declaration verlautbarten Ansprüche nicht einverstanden gewesen sei. Ent­
weder, meint er [Diaries etc., Bd. I, S. 435 (Urk.-Reg. Nr. 192) und S. 4 6 1 : 
Schreiben an Lord Grantham vom 27 . (10.) August 1782], hätte man diese 
„new-fangled doctrines" ohne Umschweife mit grösstor Entschiedenheit ver­
werfen oder aber sie allesammt ausschliesslich Russland gegenüber einräumen 
müssen; jedenfalls hätte nach seiner Ansicht [Diaries etc., Bd. I, S. 4 7 2 : 
Depesche an Lord Mountstuart vom 25. (14 . ) Octohcr 1782] das eng­
lische Ministerium die Bewaffnete Neutralität von Hause aus als das ephe­
mere Product einer Kabale und nicht mit einer solchen Wichtigkeit behan­
deln sollen, dann wäre daraus auch nicht soviel geworden, wie jetzt, wo man 
sie als eine ernste politische Angelegenheit genommen. 

6) Vgl Urk.-Reg. Nr. 107 und dazu Nr. 108. 

7 ) Wie wenig berechtigt dieses Compliment ist, das sich die franzö­
sische Regierung wegen ihres angeblich so humanen Verhaltens in betreff 
der neutralen Schiffahrt macht, geht aus vielen historischen Thatsachen, ins­
besondere aus einer langen Reihe Ordonnanzen vom X I V . bis zum X V I I I . 
Jahrhundert hervor, durch welche gerade Frankreich alle andere Staaten, 
England nicht ausgenommen, an grundsätzlicher Unduldsamkeit gegenüber 
den Interessen der Neutralen übertraf. Vgl. auch die Beispiele oben S. 32, 
S. 37, S. 39, S. 40 und S. 70 . 
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haften Ausdrücken ihre hohe Befriedigung darüber, dass 
die Kaiserin von Russland nun für sich und die andern 
neutralen Nationen fordere, was Frankreich dens elben 
schon von sich aus bewilligt habe, sodass es keine neuen 
Regeln zu erlassen brauche. Königliche und ministerielle 
Erlasse s ) schärften hierauf die Befolgung der bestehenden 
Vorschriften ein und ordneten eine ausgesucht rücksichts­
volle und höfliche Behandlung der neutralen Schiffe an. 

3) S p a n i e n , als unmittelbare Ursache des nun zu 
einer eminent politischen Sache anwachsenden Projectcs 
der Bewaffneten Neutralität, hatte sich nicht nur über die 
principiclle Seite der für die Neutralen in Anspruch ge­
nommenen Befugnisse zu äussern, sondern auch zu den 
speciellen Beschwerden der zürnenden Zarin Stellung zu 
nehmen. In Ihrer Antwort vom 18. (7.) April °) auf die 
russische Declaration proist die spanische Regierung den 
gerechten Sinn, die Billigkeit und Mässigung der Kaise­
rin, nimmt aber zugleich dieses Lob, obwohl es in den 
Affaircn mit der „Concordia" und dem „St. Nikolaus" 
thatsächlieh gegen die meisten Punkte der Declaration 
gehandelt hatte, auch für sich selbst in Anspruch und 
wälzt die ganze Last der Verantwortung für die Miss­
stände und Uebelthaten auf England und — die habgie­
rigen neutralen Kauffahrer solbst. England, sagte Graf 
Florida Blan ca, hat uns gezwungen bei der Confiscation 
des feindlichen Gutes unter neutraler Flagge zu verharren, 
und ob wir davon auf die Dauer abgehen, hängt von Eng­
lands fernerem Verhalten ab; die anderen Sätze könne 

8 ) Dieselben sind angeführt bei M a r t e n s , Recueil etc. Bd. III (2. ed.), 
S. 163. 

'•>) Vgl . Urk.-Reg. Nr. 101. 
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Spanien schlechthin acceptiren. Den neutralen Schiffern, 
für welche übrigens der Zwangsverkauf ihrer Waaren in 
Cadix mitunter sehr profitabel ausgefallen sei, legt er häu­
fige Benutzung doppelter Schiffspapiere und andere Be­
trügereien zur Last, deren Folgen sie ganz gerecht be­
troffen; den Verdacht beabsichtigten Bruches der ord-
nungsmässig vollzogenen Blokade von Gibraltar könnten 
sie sicher vermeiden, wenn sie sich nach dem Reglement 
vom 13. (2.) März 1 0 ) richteten. 

Diese letztere Verordnung war durch die ersten Ro-
clamationen Russlands 1 ' ) hervorgerufen worden und hatte 
es versucht, die Willkürlichkeiten der spanischen Behör­
den durch heftige Anklagen gegen die Beschwerdeführer 
zu beschönigen. Grober Missbrauch der neutralen Flagge, 
Widerstand gegen dio spanischen Kreuzer, Gebrauch dop­
pelter Documente, Blokadebruch und abgekartetes Spiel 
mit den Engländern, von deren Kriegsschiffen sie sich 
scheinbar unfreiwillig nach Gibraltar aufbringen Hessen, 
um dort ihre Ladungen an Lebensmitteln u. s. w. für 
hohe Preise zu verkaufen, und noch andere Vergehen 
worden den neutralen Schiffern vorgeworfen, welche nun 
Europa mit ihren Klagen gegen Spanien erfüllen, gegen 
Spanien, das grundsätzlich nur englische Waaren confis-
ciro, während doch England überhaupt alle Waaren, wenn 
sie nur in spanischen Häfen geladen oder dorthin bestimmt 
sind, für gute Prise erkläre. Eine lange Reihe detaillir-
tcr Vorschriften belehrt hierauf dio Neutralen über die 
Bedingungen, unter denen sie, sich so nahe als möglich 
an der afrikanischen Küste haltend, die Meerenge von 

10) Vgl. Urk.-Reg. Nr. 91 und dazu oben S. 121. 

11) Vgl. oben S. 120. 
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Gibraltar ungefährdet passiren dürfen, und über die ver­
schiedenen Polgen ihres Ungehorsams. 

Die sequestrirten Schiffe wurden wohl freigegeben,1 2) 
aber im Ganzen brachte Spanien den unceremoniösen 
Noten der russischen Regierung mehr trotzigen Wider­
spruch als schmeichelnde Nachgiebigkeit entgegen. 

4) Auch der Congress der a m e r i k a n i s c h e n B « n-
d e s s t a a t e n fühlte sich bewogen, seine, der Hauptsache 
nach bereits entschiedene, Stellung zu den seerecht-
lichcn Principien der Declaration vom 28. Februar 1780 
zu präcisiren: er fasste am 16. (5.) October, unter voller 
Anerkennung der weisen Absichten und hohen Verdienste 
der Kaiserin um die „Verbesserung des grossen Gesetz­
buches der Welt", den Beschluss,1 4) dass die Admiralität 
den Kapern Instructionen crthcilen solle, welche mit den 
seitens der Zarin declarirten Grundsätzen vollkommen 
übereinzustimmen hätten, und ordnete die Notifikation 
dieser Resolution durch die diplomatischen Agenten der 
Vereinigten Staaten bei den fremden Höfen an. 
o ^ Wenngleich somit von den europäischen Kriegs-

* mächten allein Frankreich der kaiserlichen Decla­
ration unbedingt applaudirto, während Spanien die An­
nahme des zweiten Punktes davon abhängig machte, dass 
England in der Anerkennung der Maxime „Frei Schiff 
— frei Gut" vorangehe, und England seinerseits gerade 
dieses Princip als allgemeines, ohne vertragsmässige 
Vereinbarung schlechthin für alle neutrale Staaten gel­
tendes Völkerrecht reprobirte, äusserte sich die russische 

12) Vgl. oben S. 129 Note 4. 

! 3 ) Vgl . oben S. 09 

H ) Vgl. Urk.-Reg. Nr. 138. 



144 

Regierung- officiell doch so, als sei sie durch die Ant­
worten der kriegführenden Höfe ganz befriedigt. Aller­
dings konnte Russland mit den Zugeständnissen, dio es 
speciell für seine Handelsmarine seitens Englands erlangt 
hatte, recht wohl zufrieden sein — nur dass sie nicht 
eine Folge der Declaration vom 28. Februar waren. 
Denn England hatte schon vorher der russischen Flagge 
diejenigen Rechte oder Privilegien, als was die englische 
Doctrin sie auffasste, eingeräumt, auf welchen die kaiser­
liche Regierung bestanden hatte. England konnte um 
einer solchen Bagatelle willen — wieviel Feindesgut ver­
mochten die wenigen russischen Schiffe wohl zu transpor-
tiren? — nicht die kostbare Gunst seines einzigen Freun­
des aufs Spiel setzen wollen, daher es unter der Vor­
aussetzung, dass andern Nationalitäten nicht gestattet 
werde sich frauduloser Weise der schutzkräftigeii russischen 
Flagge zu bedienen, Russland gegenüber auf die Durch­
führung seiner Maxime „Frei Schiff — unfrei Gut" ver­
zichtete und auch jetzt dabei blieb. ') Den andern Neu­
tralen aber gedachte England durchaus nicht dasselbe 
Vorrecht einzuräumen, sodass es eben die Natur einer 

1) Vgl. oben S. 117. Die schon erwähnte Antwortnote vom 23. (12.) 
April 1780 (Urk.-Reg. Nr. 105) verspricht der Kaiserin, dass sie mit den 
zukünftigen Entscheidungen der englischen I'risengerichte gewiss vollkommen 
zufrieden sein werde, und lässt keinen Zweifel darüber, dass denselben Instruc­
tionen ertheilt wurden, nach welchen die russischen Schiffe und Güter in 
einer den Principien der Declaration entsprechenden Weise behandelt werden 
sollten. Dies scheint auch, da von nun ab alle Klagen über Misshandlung 
russischer Schiffe aufboren, eingehalten worden zu sein, während die 
englische Regierung nun ihrerseits oft genug Ursache gehabt haben mag, 
sich über den Missbrauch der russischen Plagge zur Deckung der Waaren 
anderer Nationalitäten zu beschweren. Vgl Lord M a 1 m e s h u r y 
(Harris), Diaries etc. Bd. I, S. 258 und S. 283 (Urk-Reg. Nr. 112 und 
Nr. 117). 
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Ausnahme, einer Vergünstigung eingebüsst hätte, und 
was die übrigen Punkte der Dcclaration Katharina's be­
trifft, so hatte sich Englands Antwort in keiner Weise 
auf dieselben eingelassen. Wenn daher Graf Panin in 
einem Circulair-Rescript 2) an die bei den kriegführenden 
Regierungen aecreditirten russischen Diplomaten consta-
tirte, dass Englands Antwort ein zufriedenstellendes Be­
nehmen gegen die russische Plagge erwarten lasse, so 
war das eine diplomatische Verschleierung der That­
sachen. Denn erstens war die befriedigende Antwort 
nur Russland und zwar auf frühere Vorstellungen hin ge­
worden, die Antwort auf die jüngste Declaration dagegen 
in kühlster Form abschlägig ausgefallen, und zweitens 
wäre auch ein zufriedenstellendes Benehmen nur gegen 
die russische Flagge, wenn wirklich durch die Dcclaration 
erreicht, kein wirklicher Erfolg derselben gewesen, weil 
ihre Tendenz ja darauf ging, für a l l e Neutrale als R e g e 1 
und jus commune die Behandlung nach dem Princip 
„Frei Schiff — frei Gut" zu erwirken, welche bisher 
mehr als A u s n a h m e und Privilegium mittelst 
vertragsmässiger Vereinbarungen concedirt worden war. 
Panin hei hiermit also in den aufgegebenen Stand­
punkt einseitiger Berücksichtigung der Sonderintcrcsscn 
zurück : die Idee der Solidarität der Neutralen, gegen die 
er sich 1778 und 1779 so sehr gesträubt, hatte wohl auch jetzt 
noch nicht bei ihm tiefe Wurzeln geschlagen, war ihm nicht 
so sehr zur Herzenssache geworden, wio bei Katharina II. 
mit dem Augenblick der Conception dieses Gedankens. 

Das erwähnte Circulair-Rescript enthielt einmal die 
Anzeige, dass zur Aufrechterhaltung der declarirten see-

2 ) Vgl. Urk.-ltcg. Nr. 120. 

C. H e r g b o h m , Howaffnetc Neutralität. 10 
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rechtlichen Grundsätze, und ausschliesslich dazu, drei 
russische Flottillen — die eine in's Mittclmecr, die zweite 
auf die Höhe von Lissahon, dio dritte in die Nordsee — 
entsandt worden, 3) und sodann die abschriftlichc Mi t te i ­
lung eines kaiserlichen Ilkases an das Oommerz-Collegium 
vom 19. (8.) Mai, der die während des Krieges zu beobach­
tenden Vcrhaltungsmassrcgcln für dio russischen sowie 
die in Russland domicilironden ausländischen Kaufleute 
anordnet. Dieses Reglement nun ist, im Gegensatz zu so 
vielen anderen, dio ähnliche Zwecke verfolgen, 4) muster­
haft abgefasst: es wird klar geboten und verboten, klar 

3) Sie hatte vorher mancherlei Missgeschick erfahren und segelte jetzt 
nicht unter vielverheissendcn Umständen ab. Im Frühling des Jahres hatte 
man versucht, sie im Hafen von Kronstadt zu verbrennen [vgl. Lord M a l m e s -
b u r y (Harris), Diaries etc., Bd. I, S. 283 (Urk.-Reg. Nr. 130] , worauf 
Sir Harris' Gegner nicht ermangelten, ihn der Anstiftung zu verdächtigen, 
eine lächerliche Beschuldigung, die nichtsdestoweniger im April 1781, als 
abermals ein Brandstiftungsversuch stattgefunden hatte, wiederholt wurde [vgl. 
Diaries etc., Bd. I, S. 364 (Urk.-Reg. Nr. 177)] . Die Aufgabe, mit welcher 
die Flotte jetzt, im Juni 1780 , betraut wurde, war gerade auch nicht dazu 
angethan Begeisterung zu erwecken, vielmehr herrschte, wie Sir Harris durch 
einen sichern Gewährsmann erfahren haben will (Diaries etc., Bd. I, S. 274), 
unter Mannschaft und Offizieren ein starkes Missvergnügen, welches der 
Chef der Admiralität Graf Tschernyschew zu theilen Ursache hatte. Vergeb­
lich hatte er die Kaiserin von der Durchführung ihrer Absichten abzubringen 
versucht und dazu auch das Material benutzt, welches ihm vom Admiral 
Greigh geliefert worden war. Der Letztere hatte nämlich, nachdem er die 
Declaration vom 28. Februar gelesen, die Urtheile gesammelt, welche wäh­
rend des letzten Türkenkrieges von dem russischen I'risengcricht und zwar 
durchweg nach der Maxime „Frei Schiff — u n f r e i Gut" gefällt worden 
waren, und dieses direct gegen die Behauptung der Declaration, als 
hätte Russland damals die Freiheit der neutralen Flagge rospectirt (vgl. oben 
S. 134 ff.), sprechende Material dem Grafen Tschernyschew zur Verfügung 
gestellt Doch hatte Dieser seinerseits damit nichts ausgerichtet und musste 
jetzt in Ungnade zu fallen befürchten, weil die Kriegsflotte nicht oceantüch-
tig war. Vgl . Lord M a l m e s b u r y (Harris), Diaries etc., Bd. I, S. 264 
(Urk.-Reg. Nr. 117). 

4 ) Vgl. oben S. 77 ff. und unten § 02 ff. 
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auf die Folgen des Zuwiderhandelns hingewiesen, und wo 
das Reglement in bewusstem Gegensatz zu den Maximen 
des einen oder andern der kriegführenden Staaten Etwas 
erlaubt was Jener ahnden könnte, da verspricht die Kai­
serin mit allen Kräften und der ganzen Macht des Staa­
tes für den leidenden Unterthan einzutreten, während sie 
ihm für den Fall, dass er wider ihre ausdrücklichen Ver­
warnungen gehandelt haben und zu Schaden gekommen 
sein sollte, jede Hilfe versagt resp. noch mit Strafen droht, 
So wissen doch Rheder und sonstige Interessenten was 
sie zu thun und zu lassen haben, in welchem Falle sie 
thatkräftige Vertretung nicht blos zahme diplomatische 
Noten oder achsclzuckendes Bedauern erwarten können, 
und wann sie dem Kriegsrecht verfallen sind. Die Ver­
ordnung vom (6. Juni) 2(5. Mai erlaubt den russischen 
Kaufleuten feindliches Eigonthum zu verladen, ausgenom­
men Contrebandowaarcn, die dem Punkt 3) der Declara­
tion vom 28. Februar entsprechend nach dem russisch-
englischen Handelsvertrage von 176G enumerirt •werden, 
warnt sie aber wegen der daraus leicht erwachsenden 
Unannehmlichkeiten vor der Verschiffung ihrer Güter auf 
Fahrzeugen einer kriegführenden Nation, 5 ) macht die cr-

5) Mit Hilfe dieses Passus des Reglements für die russische Schiffahrt 
ist wohl auch die seit jeher bestrittene Krage, oh Katharina neben dem Satze 
„Frei Schiff — frei Gut", welcher der neutralen Flagge einen Vortheil vin-
dicirt, auch den andern „Unfrei Schiff — unfrei Gut", der den Kriegführen­
den ein Zugcständniss macht, aufstellen wollte, zu entscheiden und zwar in 
bejahendem Sinn. Obwohl ein logischer Zusammenhang zwischen den beiden 
Maximen, wie schon früher (S. 38) bemerkt, gewiss nicht besteht, so ist die 
Bejahung doch aus folgenden Gründen anzunehmen: 1) In allen Verträgen, 
mit Ausnahme eines einzigen (zwischen Frankreich und den Ilansastädten 
Hamburg, Lübeck und Bremen vom Jahre 1655, Art, III, abgedr. bei D u -
m o n t , Corp/ universel diplomatique etc., Bd. V I , Th. II, S. 103 ff), die 
bis zum Jahre 1780 abgeschlossen worden sind, werden immer beide Grund­
sätze zusammen vereinbart; der erste Vertrag, der nach 1780 die Interessen 

10» 
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forderlichen Schiffsdocumente namhaft, verbietet doppelte 
Papiere zu führen, blokirte Häfen zu forciren u. s. \v. 
und, was um Englands immerhin dankenswerter Aus­
zeichnung der russischen Handelsflagge") willen ange­
zeigt schien, untersagt namentlich den russischen Com-
mercianten bei Verlust der Handel slicenz ihren Namen 
dazu herzugeben, dass Kaufleute der kriegführenden Na­
tionen ihre Schiffe und Waaren damit decken. 7 ) 

Einiger Lücken unerachtet war diese Verordnung 
gewiss sehr nützlich nnd die Notification derselben an 
die Regierungen der Kriegsmächte nicht nur wohlange­
bracht — insofern als sie die ernsthafte Bereitschaft der 
Kaiserin bewies, nachdem sie ihren Unterthanen gegen­
über in formellster Weise Verpflichtungen von grosser 
Tragweite übernommen, nun auch für die dem Kaisei --
wort Vertrauenden einzutreten — sondern geradezu eine 

des Neutralen durch Combination der Sätze „Frei Schiff — frei Gut" und 
„Unfrei Schiff — f r e i Gut" in der Weise fördert, wie jetzt, seit der Pariser 
Seerechts-Declaration von 1856 (vgl. unten § 75 ) , das gemeine Völkerrecht, 
ist der russisch-türkische Handelsvertrag von 1 7 8 3 , Art. XLIII (abgedr. in 
M a r t e n s , Recueü etc. (2 . ed.) Bd. III, S. 615 ff.). Vorher beabsichtigte 
man kaum sich für den Fal l , dass man Krieg führen müsste, eine solche 
Enthaltsamkeit aufzuerlegen, sondern dachte, auch wo man nur den Satz 
„Frei Schiff — frei Gut" in einen Vertrag aufnahm, den gegentheiligcn 
stillschweigend hinzu. 2) Dass die kaiserliche Declaration vom 28. Februar 
auch nichts Anderes, als ein solche stillschweigende Ergänzung des zweiten 
Punktes durch den altgewohnten Complementärsatz meinte, geht daraus her­
vor, dass die Zarin ihre Unterthanen vor der Verfrachtung ihres Gutes auf 
feindliche Schiffe ausdrücklich warnt. Sie verbietet es allerdings nicht, aber 
sie spricht von „Unannehmlichkeiten" d. h. natürlich der Confiscation, der 
sie sich aussetzen. Hätte sie das „Unfrei Schiff — frei Gut" aufstellen wollen, 
so hätte sie eben nicht gewarnt, sondern im Gegentbeil ihren Unterthanen 
geradezu eröffnet, dass sie ihres Schutzes auch dann tbeilhaftig werden wür­
den, wenn sie russisches d. h. neutrales Gut der Flagge einer kriegführen­
den Nation anvertrauen und von der Gegenpartei gemassregelt werden sollten. 

6) Vgl . oben S. 116 und S. 144. 

7) Vgl . Urk.-Reg. Nr. 114. 
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unumgängliche Consequenz daraus, dass mit der Declara­
tion vom 28. Februar für das ganze Vorhaben der W e g 
internationaler Publicität boschritten worden war. Die­
selbe richtige Empfindung veranlasste auch später die 
russische Regierung, die Sache der Bewaffneten Neutra­
lität mit möglichster Oeffentlichkeit zu betreiben. 

So war nun die kampfbereite Neutralität wohl was 
Russland betrifft zur Thatsache geworden, der Bund mit 
den Gesinnungsgenossen aber noch nicht in's Leben ge­
treten ; erst der Hochsommer dos Jahros sollte den Kern 
einer imposanten Ooalition: das Bündniss der drei Nord­
mächte, zur Reife bringen. 



Capitel VI. 

D i e r u s s i s c h - d ä n i s c h - s c h w e d i s c h e 

B e w a f f n e t e N e u t r a l i t ä t v o n 1 7 8 0 . 

I. Die Verhandlungen Russlands mit Dänemark und Schweden. 

§ 43 Gleichzeitig mit den Repräsentanten bei den 
ö * Kriegsmächten waren auch die übrigen diplo­
matischen Vertreter Russlands von der Declaration und 
dem stattgehabten Befehl zur Rüstung benachrichtigt 
worden. Die Meisten erhielten eine Abschrift jener Ur­
kunde und ein einfaches Begleitschreiben, worin sie über 
Ursache und Zweck dieser Acte aufgeklärt wurden. ') 
Eingehendere Aufsätze wurden den Gesandten bei den­
jenigen Staaten zugestellt, welche als hervorragende neu­
trale Seemächte der kaiserlichen Eröffnung an den Gra­
fen Panin vom 14. (25.) Februar 2) gemäss zur Consti-
tuirung eines bewaffneten Bundes behufs gemeinsamer 
Vcrtheidigung der Rechte der Neutralen in dem Sinne 
der Declaration vom 28. Februar aufgefordert werden 

1) Vgl. Urk.-Reg. Nr. 80 . 

2) Vgl . oben S. 130. 
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sollten. Das waren Dänemark, Schweden, die Nieder­
lande und Portugal. ; 1) 

Während sich die Einigung mit Holland und Portu­
gal sehr in die Länge zog, 4 ) Hess sich mit D ä n e m a r k 
und S c h w e d e n , den Freunden vom Jahre 1779, vor­
aussichtlich leichter über den Gegenstand pactiren. Was 
Kussland ihnen jetzt entgogentrug war — die russische 
Regierung betonte dieses Moment 3 ) und citirtc an pas­
sender Stelle sogar Graf Bernstorfs Memorandum vom 
28. (17.) September 1778 6) — im Grunde ja nichts An­
deres, als das 1778 von Dänemark vergeblich empfohlene 
und von Schweden gebilligte Projcct, das Beide damals 
wieder hatten fahren lassen müssen, Schweden weil es 
in berechnender Mässigung das zur Zeit Erreichbare fest­
halten wollte, Dänemark weil es ohne den Rückhalt an 
Russland nicht England gegenüber als Reformator in 
Warfen auftreten konnte. Und doch — warum konnte 
das nordische Trio, trotz der Probe seines „Coneorts" von 
1779, sich nun, wo es sich um die Ausgestaltung jenes 
Bruchstückes zu einem wohlgcglicdorten Ganzen handelte, 
nicht sogleich zusammenfinden? Warum zögerte Graf 
Bernstorf, seine Idee, das Kind, das er doch schon 1778 
der Welt vorstellen wollte, anzuerkennen ? Warum fragte 

3) Vgl. Urk.-Reg. Nr. 87, Nr. 88, Nr. 89. Da die Depeschen nach 
Stockholm, Kopenhagen und dem Haag nicht durch einen gewöhnlichen 
Courier, sondern durch einen Grafen Tolstoi überbracht wurden (Vgl. Z a c h -
r i s s o n , Sveriges underhtxndlingar etc. S. 20, S. 41) , so ist anzunehmen, 
dass den russischen Gesandten ausser den schriftlichen Instructionen auch 
noch mündliche Krliiutorungen hinsichtlich des Planes erthcilt wurden. 

4) Vgl . unten § 52 ff. und § 58 

5) In dem Rescript an den Gesandten in Kopenhagen, Herrn von 

Sacken (Urk-Reg. Nr. 87) . 

0) Vgl. oben S. 81 ff. 
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Schweden, obwohl es bereits 1779 gar zu gern die Pathen-
stellc übernommen hätte,7) jetzt so peinlich viel nach 
Diesem und Jenem, bevor es die nicht unvorteilhafte 
Ehre aeeeptirte ? 

Die Gründe sind nachweisbar. Graf Bernstorf vor­
leugnete nicht das Kind seines Geistes ; aber die Kaiserin 
von Russland, die sich so unerwartet desselben angenom­
men, hatte ihm die Bestimmung zum Riesen in die Wiege 
gelegt, und das schreckte den dänischen Staatsmann ab, 
dem nichts ferner lag, als die ganze neutrale Handelswelt 
gegen England in Action zu bringen. Ein Gewinn für 
Dänemark konnte aus den England anzudringenden Con-
ccssionen nur hervorgehen, wenn dieselben eben nicht 
a l l e n Neutralen — namentlich nicht den schiffreichen 
Niederlanden, die Bornstorf hier vielleicht am meisten im 
Auge hatte — eingeräumt wurden. Ferner wTar zu be­
denken , dass Dänemark eine schwere Last übernehmen 
sollte ohne entsprechender Gegenleistungen der andern 
Genossen des zu gründenden Bundes, deren Kriegsflotten 
viel zu wünschen übrigliessen, sicher zu sein. Uebcrdies 
war England bemüht, durch separate Abmachungen mit 
Dänemark diesen Staat von der Verbindung mit Russ­
land abzuhalten.8) Was jedoch König Gustav III. und den 

7) Vgl. oben S. 88 und S. » 4 ff. 

8) Graf ßernstorf befand sieb in einer ungemein schwierigen Lage. 

Das Interesse seines Landes forderte auf der einen Seite, dass er Dänemark 

keine Opfer für andere Staaten — und Wer wollte ermessen, welche Folgen 

die Association z. 15. mit den Holländern noch haben konnte? — auferlege, 

auf der anderen Seite, dass er nicht die Freundschaft mit Russland aufs Spiel 

setze, indem er die Kaiserin kränkte. Daneben wollte er auch das gute Ver­

hältnis» zu Kngland aufrechterhalten. Mit diesen gleichzeitigen wider­

sprechenden Anforderungen verstand der sonst so gewiegte Staatsmann sich 

nicht in geschickter Weise abzufinden und er kam darüber zu Fall. Wahrend er 

durch seine Hinwendungen die Realisation des umfassenden Planes der Kai­

serin, an dessen Statt er eine auf Russland und Dänemark beschränkte Neu-
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Grafen Scheffer betrifft, so hinderte sie nichts als Misstrauen 
gegen die Absichten Russlands, dessen plötzliches Her­
vortreten mit einem Vorschlage, den es ein Jahr früher 
als seinen Interessen widerstrebend abgelehnt hatte, aller­
dings befremdlich war, die im Uebrigen hochwillkommene 
russische Allianz sofort anzunehmen. Hinsichtlich der 
Sache selbst hatten sie entschieden keine Bedenken. 

l ) D i e V e r h a n d l u n g e n m i t D ä n e m a r k . 

Q i i Graf Bernstorf beeilte sich anscheinend, auf die 
ö * Anzeige der Declaration und die Einladung zum 
Bunde Russlands dargebotene Hand zu ergreifen. Er 
nannte den Gedanken — seinen eigenen! — einen glück­
lichen , fand jedoch ein „Aber" darin, über welches er 

tralitäts-Convention zur Discussion stellte (vgl.unten S. 154 ff: Urk.-Reg. Nr. 9 5 ) , 

in die Ferne rückte, unterhandelte er gleichzeitig mit England über einen 

Gegenstand, der mit auf der Tagesordnung stand, und unterzeichnete am 21. 

Juli 1780 — also zwei Wochen nachdem er, dem Drängen der russischen 

Regierung nachgebend, Dänemarks Beitritt zu dem in der Bildung begriffenen 

Bunde vollzogen hatte (vgl. unten § 4 8 ) — einen Vertrag mit England 

(vgl. Urk.-Reg. Nr. 123), der in der Form einer Interpretation des zwischen 

beiden Staaten bestehenden Tractats von 1070 Art, III. (vgl. Urk.-Reg. 

Nr. 7 ) festsetzte, was unter Kriegscontrobande zu verstehen sei. Es wurden 

ausser vielen anderen, nur mittelbar zu Kriegszwecken verwendbaren Gegen­

ständen auch die zum Bau und zur Ausrüstung von Schiffen dienenden dazu 

gerechnet, Lebensmittel dagegen ausdrücklich ausgenommen. Hierdurch for­

derte ßernstorf die anderen Kriegsmächte heraus. Die spanische Regierung 

verordnete, dass spanischerseits gleichfalls die entsprechenden dänischen W a a -

ren als Contrebande und die dänischen Schiffe mit grosser Strenge zu be­

handeln seien (Ordonnanz in betreff der dänischen Flagge vom 31 . December 

1780, abgedr. bei H e n n i n g s , Sammlung u. s. w. Bd. II, S. 349) und hob 

erst im Mai 1781, nachdem Dänemark erklärt hatte, dass es England nicht 

mehr begünstigen wolle als die anderen Kriegsmächte, diese Massregel 

wieder auf (vgl. H e n n i n g s , Sammlung u. s. w., Bd. II, S. 350 ) . Auch 

das französische Ministerium ordnete eine harte Behandlung der dänischen 

Schiffe in französischen Häfen an, sodass der dänische Gesandte sich lange 

Zeit nur mit vergeblichen Beschwerden abmühen musste! ja Vergennes machte 
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nur schwer hinwegkam. Wie Graf Fanin 1778 und 1779 
über die Peripherie der Sonderinteressen Russlands hin­
auszugehen ablehnte, so stellte sich jetzt der dänische 
Minister seinerseits auf den Standpunkt des Interesses 
seines Staates. Jetzt fand er nicht die Sätze, nicht dio 
Bewaffnung, nicht den Bund überhaupt, wohl aber dio 
projectirte Ausdehnung des Bundes viel zu weit, Schwe­
dens Neutralität, meinte er, ') sei, solange Frankreich es 
im Schlepptau habe, nur eine nominelle und über blosse 
Worte werde, ja könne dio schwedische Regierung 
sich nicht erheben, da ihre Marine sich in einer wenig 
achtunggebietenden Verfassung befinde; von Portugals 
Flotte gelte dasselbe, überdies werde seine Mitgliedschaft 
dadurch dass es so fernab gelegen, ontwerthet; und schliess­
lich gar Holland! Seine Staatsgewalt gehemmt durch dio 
fehlerhafte republikanische Verfassung, geschwächt durch 

sogar Andeutungen, als wenn er den Handelsvertrag mit Dänemark suspen-
diren wollte. In St. Petersburg herrschte bereits hohe Erbitterung über den 
Aufschub des Beitrittes zur Neutralitäts-Convention, wofür man Bernstorf 
persönlich verantwortlich machte, den man der Hingebung an England und 
des heimlichen Bestrebens, die Convention zu hintertreiben, beschuldigte. Es 
ist wohl glaublich, dass Bernstorf's Sturz — er trat am 30. November 1780 
zurück, um erst 1784 wieder das Ministerium zu übernehmen — mit durch 
seine schwankende Politik in betreff der Bewaffneten Neutralität herbeigeführt 
wurde, wenn auch nicht dadurch allein, denn er harmonirte überhaupt nicht 
mehr mit Guldberg und der Königin-Wittwo Juliane, und dass direet der 
Einfluss Graf Panin's, vielleicht mehr noch Friedrich'» d. Gr., der einen Eng­
land abgeneigten Minister in der dänischen Regierung haben wollte, ihn 
schliesslich verdrängte. Jetzt hatte England überhaupt nur noch Gegner und 
gar keine Freunde unter den leitenden Staatsmännern Nord- und Mittel -
europa's! Vgl . A l b e d y h l l , Nouv. memoire etc., S. 30 ff.; Z a c h r i s s o n , 
Sveriges underhandlingar etc., S. 44 ff.; E g g e r s , Denkwürdigkeiten u. s. w. 
Bernstorf's, Bd. I, S. 135 ff. und 1(52 ff'.; Lord M a l m e s b u r y (Harris), 
Diariea etc. Bd. I (2 ed.l, S. 300 (Urk.-Reg. Nr. 151). 

1) Vgl. Urk.-Reg. Nr. 95 Neben diesen Gründen waren es natür­
lich auch noch die schon ( S . 152) erwähnten anderen, welche ihn zögern 
hiessen. 
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den Parteihader, seine Marine, für die es an Matrosen 
fehlt, in erbärmlichem Zustande — was könnte dieser Ge­
nosse, der so viele schutzbodürftigc Objecto mitbringen 
würde, seinerseits Erspriesslichcs für die Verbündeten 
leisten ? Hierzu komme, dass Holland und Schweden be­
reits in zahlreiche böse Händel wegen Missachtung ihrer 
Kricgsrlaggc, ihrer Neutralitätsrechtc und anderer höchst 
delicatcr Angelegenheiten verwickelt seien, sodass es nicht 
rathsam wäre, mit ihnen gemeinsame Sache zu machen. 
Wozu also die Schutzpflicht auf diese Nationen, die dem 
Bunde eher zur Last als zur Stärkung gereichen müssten, 
ausdehnen? Gegenüber Spanien, das gegen alle Punkte 
der kaiserlichen Declaration gesündigt habe, und Eng­
land, dessen Despotismus zur See gebrochen worden müsse, 
weil er das Gleichgewicht störe, seien jene Principien, von 
denen man nie mehr würde abgehen können, selbst nicht 
wenn die Convention zu existiren aufgehört haben sollte — 
gegenüber Spanien und England seien jene Principien 
durch eine kräftige Schutz- und Trutzverbindung zu ver­
treten : Russland und Dänemark allein haben die erfor­
derlichen maritimen Kräfte, können allein auf einander 
zählen, darum sollte — darin gipfelten Boimstorf s Dodnc-
tionen — die Coalition auch auf Russland und Dänemark 
beschränkt bleiben. 

Die Aufforderung an die anderen Mächte konnte 
^ ? " aber schwerlich mehr zurückgenommen werden. 
Graf Panin beleuchtete zuerst in einem Gutachten ') für 
seine Monarchin den allgemeinen Standpunkt des däni­
schen Ministers sowie die speciellen Einwände und er­
wünschten Modiiieationoii dos künftigen Vertrages, die 
dieser vorgebracht hatte. Musste er auch die Triftigkeit 

1) Vgl. Urk.-Rcg. >'r. 119. 
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der Kritik desselben über die Bundescandidaten grössten-
theils zugeben, so entgingen ihm doch nicht die eigent­
lichen Motive Bernstorfs: die Befürchtung, dass Däne­
mark im grossen Neutralitäts-Bunde viel mehr zu geben 
als zu empfangen haben könnte, und der Wunsch, nach 
Ausschluss aller andern Staaten von einem intimen Ver-
hältniss zu Russland, dessen Allianz mit Dänemark zur 
grössten Innigkeit zu steigern. Diese Exclusivität wider­
stritt jedoch der Idee Katharina's von der Bewaffneten 
Neutralität, die ein Bund der ganzen neutralen Welt wer­
den sollte. Panin wies also das Ansinnen Graf Bern­
storfs zurück. Ein gewisses Misstrauen, das Dieser gegen 
Russland hatte durchblicken lassen, hoffte er dadurch 
heben zu können, dass die Neutralitäts-Convention durch 
einen geheimen Artikel dem bereits bestehenden Allianz­
vertrag zwischen Russland und Dänemark vom 1. August 
1773 einverleibt werde. Dann aber wandte er sich mit 
einem beredten Expose vom 30. Mai (10. Juni) 2) nach 
Kopenhagen. Zur Beseitigung der spccicllen Bedenken 
gegen Schweden und Holland fand er ein Auskunftsmit-
tcl: man brauchte nur die Retroactivität dos Bundes aus­
drücklich auszuschliesscn, um zu vermeiden, dass ihm die 
zahlreich angesammelten „dimüfa" Schwedens und Hol­
lands mit England aufgebürdet werden; für die etwa 
mangelnde Kraft und Tüchtigkeit aller anderen Neu­
tralen, Dänemark ausgenommen, wirft er das morali­
sche Gewicht ihrer Bcthciligung am Bunde in dio AVag-
schalo; und die umfassende Idee des Vereins selbst, die 
fundamentalen Grundsätze eines universellen Codex des 
Seerechts definitiv zu fixiren und womöglich alle neutrale 

2) Vgl. Urk.-Reg. Nr. 121. 
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Nationen um den einen Plan zu sammeln, stellt er in so 
hellem Lichte dar, dass das kleinliche separatistische 
Contreprojcot einer auf Russland und Dänemark allein 
reducirten Neutralitäts-Convention dagegen allerdings ver­
blassen musste. 

Graf Bernstorf fügte sich denn auch nach einigem 
Zögern und schritt zur Vollziehung des Vertrages mit 
Russland und Schweden. 3 ) An die Kriegsmächte erliess 
er am 8. Juli (27. Juni) eine „Declaration an die Höfe 
von London, Versailles und Madrid", 4) worin Dänomark 
seine Ueborcinstimmung mit der russischen vom 28. 
Februar und die Absicht kundthat, auch seinerseits die 
proclamirten Grundsätze mittelst einer Abtheilung seiner 
Kriegsflotte aufrechtzuerhalten. In den von der Contre­
bande handelnden Punkt 3) setzte Dänemark die Erklä­
rung hinein, dass es darunter nur diejenigen Gegenstände 
verstehe, dio in seinen Handelstractaten mit England 
(vom Jahre 1670 Art. III) und Frankreich (vom Jahre 
1742 Art, Art. X X V I und XXVDI) als Contrebande auf­
geführt sind, welcho Bestimmungen es auch gegenüber 
den Kriegsparteien, mit denen Dänemark keine Verträge 
habe, für massgebend ansehen werde. 

Die Belligerenten antworteten auf die dänische De­
claration ganz in demselben Geiste, wie auf die voraus­
gegangene russische: Frankreich 5 ) sehr beifällig und 
mit dem herzlichen Wunsche, dass Alles wohlgelingen 
möge, Spanien fi) etwas zurückhaltend, England ' ) mit 
stolzer Reserve und unter Bezichtigung der willkür-

3) Vgl . unten § 48 . 

4 ) Vgl. Urk.-Reg. Nr. 125. 

5 ) Vgl . Urk.-Reg. Nr. 129. 

6) Vgl . Urk.-Reg. Nr. 134. 

7) Vgl . Urk.-Reg. Nr. 128. 
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liehsten einseitigen Aufhebung, eines zurechtbestehenden 

Vertrages.8) 

Die schwedische Regierung nahm an den Dimen-
" * sionen, die das Werk erhalten sollte, gewiss 
keinen Anstoss; wohl aber erregte der Umstand ihr 
Misstrauen, dass gerade Russland jetzt mit einem Plan 
zur Protection der Schiffahrts- und Handelsintcressen aller 
neutralen Nationen auf allen Meeren hervortrat, während 
doch Katharina II. und Graf Panin das Jahr vorher sich 
entschieden ablehnend gegen jedes derartige Unternehmen, 
das den Kreis der Sonderintcressen Russlands augen­
scheinlich weit überschritt, verhalten hatten. ') Die Be­
strebungen Sir Harris am Petersburger Hofe, dio Mühe, 
welche es kostete, die thatendurstige Kaiserin in den 
Schranken der Neutralität zurückzuhalten, und die den 
bourbonischen Höfen feindliche Stimmung, welche sie be­
seelte, waren Niemandem ein Gchoimniss. Verband die 
russische Regierung mit der so pomphaften Decla­
ration und Einladung zum Bunde, dessen Realisation 
alle Seemächte tatsächlich und praktisch gerade gegen 
England auf die Beine bringen musste, nicht einen 
Hintergedanken, eine Nebenabsicht, die besser mit den 
Auszeichnungen, welche die Kaiserin dem englischen 
Gesandten erwies, und ihrer Vorliebe für die englische 
Nation harmonirte? 

König Gustav TU. glaubte vorsichtig sein und jede 
verpflichtende Antwort aufschieben zu müssen, bis er 
über die wirklichen Absichten Russlands und namentlich 

2) D i e V e r h a n d l u n g e n m i t S c h w e d e n . 

8) Vgl. unten § 48 Art. III. 

1) Vgl . oben S. 152 ff. 
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den Zweck der Ausrüstung der Flotte unterrichtet wäre. 2) 
Um Zeit zu gewinnen, knüpfte sein Minister an die un­
leugbar gar zu allgemeine Fassung der Vorschläge der 
russischen Regierung an. Wonach es den Grafen Scheffer 
nicht ohne Grund zu verlangen schien, das war grössere 
Klarheit hinsichtlich der Art und Grenzen der gegen­
seitigen Rechte und Pflichten der einzelnen Genossen 
und des Bundesganzen, sowie der Modalitäten 'bei Aus­
führung der diplomatischen Hilfeleistung und des in 
Aussicht genommenen gegenseitigen Schutzes durch die 
bewaffnete Macht. Er liess daher bei dem russischen 
Cabinct die Fragen stellen 3): Ob jeder der alliirten 
Staaten direct nur seinen Handel oder auch den der 
anderen Verbündeten schützen solle ? in welcher Weise 
der Präventivschutz zu bewerkstelligen sei? wieweit die 
gemeinsame Action der Flottenescadres gehen solle ? ob 
nach Verletzung eines Gliedes die Repräsentanten aller 
verbündeten Mächte zusammen Beschwerde und Genug-
thuungsforderung erheben sollten ? welche Repressiv-
massregeln man ergreifen wolle, falls die betreffende 
Kriegspartei den Forderungen nicht willfahre ? u. s. w. 

Die aufklärende Antwort der russischen Regierung 
lautete dahin,4) dass die Flottillen sich gegenseitig nach 
Bedürfniss unterstützen und helfen, die Regierung des Ver­
letzten die erforderlichen Schritte bei dem kriegführenden 
Staat thun, die Diplomatie der andern Verbündeten aber 
ihr dabei secundiren sollen; wenn jedoch eine Kriegs­
macht Forderungen, die mit den declarirten Principien 

2) Vgl . hierzu Z a c h r i s s o n , Sveriges underhandlingar etc., S. 2 4 — 4 3 

und auch schon d ' A l b e d y h l l , Nouv. memoire etc., S. 36. 

3 ) Vgl . Urk.-Reg. Nr. 97 und dazu Nr. 9 8 . 

4 ) Vgl. Urk.-Reg. Nr. 110. 
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übereinstimmen, nicht beachte oder sonst aus Animosität 
wider dio Association der Neutralen einen Theilhabcr 
derselben kränke, dann würden Alle insgesammt, aus­
schliesslich zur See natürlich, gegen den Beleidiger vor­
gehen u. s. w., während von einem Bundesgliede, das 
sich seinerseits zu Willkürlichkeiten hinreissen lasse, 
angenommen werden würde, dass es aus der Conföderation 
ausscheide. 

o ^ P . Da die schwedische Regierung sich aber mitt-
ö ^* lerweilc dessen, dass die Vorschläge Russlands 
aufrichtig gemeint waren, vergewissert, auch von Frank­
reich her Beruhigung und Aufmunterung erfahren hatte,1) 
Hess sie, noch bevor die erklärende Note aus St. Peters­
burg eingetroffen war, ihren Anfragen ein Project zu 
einer Convention 2) folgen, mit welchem sich die Antworten 
des russischen Kanzlers auf die Ersteren kreuzten. Die 
schwedischen Vorschläge fanden jedoch bei der russischen 
Regierung wenig Beifall, welche vielmehr ihrerseits ein 
ausführliches Contreproject, das dio Kaiserin bereits ge­
billigt hatte, nach Stockholm dirigirte mit der Mahnung, 3) 
den Kriegsmächten nun endlich den Anschluss Schwedens 
an die Declaration Katharina's vom 28. Eebruar anzu­
zeigen und der Bewaffneten Neutralität durch schleunige 
Aussendung einer Flottille Realität zu verleihen. Obwohl 

1) Vgl . Z a c h r i s B o n , Sveriges underhandlmgar etc., bes. S, 32 ff. 
Frankreich hatte alle Ursache, die Allianz der drei Nordmächte zu fordern. 
Die Vertrautheit Sir Harris' mit Potjemkin und auch mit der Kaiserin ver­
kündete nichts Gutes (vgl. auch oben S. 114); wenn Schweden und Däne­
mark die Kaiserin schwer verletzten, indem sie die von ihr mit Zuversicht 
und hoher Begeisterung vertretene Idee zurückwiesen, so wurde sie sicherlich 
England in die Arme getrieben. Aus dieser Erwägung entsprang auch der 
Unmuth der französischen Regierung über das Benehmen Bernstorf's (vgl. 
oben S. 152 Note 8 ) . 

2) Vgl . Urk-Rcg . Nr. 111. 

3) Vgl . Urk.-Reg. Nr. 122. 
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<lio Convention in der. Form, welche sie von dem russi­
schen Kanzler empfangen, der schwedischen Regierung 
und Gustav III. persönlich nicht ganz genehm war, 4 ) so 
vollzog der König schliesslich doch die erforderlichen 
Erklärungen und Verträge. Die schwedische „Dccla­
ration" vom 21. (10.) Juli 1780 •'*), im IJebrigen sich ganz 
an die der Mitcontrahentcn anschliessend, beschränkt den 
Begriff der Contrebande auf die nach den Verträgen mit 
England von 1(5(51 (bestätigt 1(50(5), mit Frankreich von 
1741 als verboten anzusehenden Waarcn und dehnt diese 
Bestimmungen auf gegenwärtige und zukünftige Kriegs­
parteien, mit denen Schweden nicht einschlägige Ab­
kommen getroffen, aus. 

Die Gegenäusserungen der im Kriege begriffenen 
Staaten '') enthalten im Wesentlichen nur Wiederholungen 
ihrer Antworten auf die aualogen Enunciationen der bei­
den andern Nordmächtc ' ) und England erhebt auch hier 
wieder Protest gegen das Verfahren der schwedischen 
Regierung, wodurch sie von sich aus gewisse vertrags-
mässige Stipulationen ausser Kraft setzte.") 

4 ) Was ihm am wonigsten daran gefiel, das war, dass durch den 

zweiton Separat-Artikel (vgl. unten S. 171, 2 ) auch Dänemark zur Mediation 

zwischen den Kriegführenden herangezogen werden sollte. Gustav III. ar­

beitete schon seit dem April 1771* darauf hin, dass Katharina sich mit ihm 

behufs Friedensvermittelung verbinde (vgl. dazu Z a c h r i s s o n , Sveriges 

underhandlinpor etc., S. 3 8 ff.), wurde n'.or schliesslich gamicht als Ver­

mittler angenommen (vgl. unten § 00). 

.")) Vgl. l'rk.-ltcg. Nr. 127. 

0 ) Vgl . I'rk.-Keg. Nr. 132 und Nr. 133 die Antwortsnoten Eng­

lands vom 3. und Frankreichs vom 4. August. Die Antwort Spaniens auf die 

schwedische Declaration ist nirgends abgedruckt; vorhanden ist eine, datirt 

vom 13. August, wohl gewesen, da in einem andern Artenstuck auf sie ver­

wiesen wird. Vgl. H e n n i n g s , Sammlung u. s. w., Bd. 11 S. 427 . 

7) Vgl. oben S. 139 ff. und S. 1.V7 ff. 

8) Vgl. unten S. 167 Note 13. 

C. U o r t f b o h m , Howftffnote Xentrnlität. 11 
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II. Die Bundes-Convention von 1780. 

g j q Aus den Prqjcoton und (iegcnprqjoetcn gingen 
" ' als Resultat zwei Verträge zur Verteidigung 
der Neutralitätsreclite hervor, nämlich 1) eine Convention 
zwischen Russland und Dänemark vom !). Juli (28. Juni) ') 
und 2) eine Convention zwischen Russland und Schwe­
den vom 1. August (21. Juli) . 2 ) Da aber beide Verträge 
bis auf die Stellen , wo der zwischen den Contrahonten 
und den kriegführenden Staaten bestehenden Traotate 
Erwähnung geschieht (Art, Art. II. und 111.), durchweg 
einenunddenselben Wortlaut haben, überdies Dänemark 
schon im voraus am 7. Juli (2(*>. «Juni)') seinerseits der 
russisch-schwedischen und Schweden wiederum am U. 
September ('21). August) 4 ) der russisch-dänischen Conven­
tion adstipulirtc, so liegt hier eigentlich nur ein einziger 

1) Vgl. Urk.-Reg. Nr. 12)".. 

2) Vgl. Urk.-Reg. Nr. 131. 

3) Vgl . Urk.-Reg. Nr. 124. Dieses Datum, der 7. Juli, wird der 

Beitrittserklärung in allen Abdrücken (ausgenommen C l a u s e n , lleciteil etc., 

wo dafür der 9. Juli stellt), namentlich auch im MtipcKOit CönjUHlKTi nach 

dem im Hauptarchiv zu Moskau befindlichen Original und in allen Staats-

sehriften, die darauf Bezug nehmen, gegeben. Ks geht daher nicht an, mit 

M a r t e n s , Ilecntil etc., III (2. ed.) S. 208 die Unvereinbarkeit dieses Da­

tums mit dem der erst drei Wochen s p ä t e r abgeschlossenen russisch-schwe­

dischen Convention so zu lösen, dass man etwa einen Schreib- oder Druck­

fehler annimmt und statt „7 . Juli" liest „7 . September". Wahrscheinlicher, 

ja sicher ist, dass, da Oraf Fanin den Wunsch ausgesprochen hatte (vgl. 

Urk.-Reg. Nr. 121 und 122) , die Bevollmächtigten mögen der Beschleuni­

gung der Sache wegen zur Unterschrift autorisirt werden, und zudem die 

Beitrittserklärung vom 7. Juli selbst voraussetzt, dass die russisch-schwedische 

Convention den nämlichen Te.vt, wie die russisch-dänische haben würde. 

Christian VII. im v o r a u s das Beitritts-Document unterzeichnete und «las 

Datum des noch zu erwartenden Actes, welchem er beitrat, erst nachträglich 

ausgefüllt wurde. Auch die dänisch-russische Convention wird ja in der näm­

lichen Beitrittserklärung vom 7. Juli um zwei Tage anteeipirt. 

4 ) Vgl. Urk.-Reg. Nr. 1311. 
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A 11 i a nz v e r t r a g a l l e r d r e i N o r d m ä c h t e vor, 
deren jede mit jeder auf der gleichen Grundlage in ver­
bindlichster Form paetirt hat. Diese „ R u s s i s c h -
d iin i s e h - s c h w c d i s c h c C o n v e n t i o n v o m J a h r e 
1 7 8 0 z u m S c h u t z des H a n d e l s u n d d e r S c h i f f ­
f a h r t der N e u t r a l e n " ist gleichsam die Verfassungs­
urkunde oder Bundes-Constitution der „B e w a f f n e t c a 
N c u t r a 1 i t ä t". Sie besteht aus zwölf Artikeln, wozu 
noch sechs Scparat-Artikcl 3) kommen. D e r H a u p t -
v e r t r a g lautet Avie folgt: 6 ) 

„In anbetracht dessen, dass der zwischen Grossbri-
„tannien auf der einen, Frankreich und Spanien auf der 
„andern Seite entbrannte Krieg eine empfindliche Beein­
trächtigung des Handels und der Schiffahrt, der neutra­
l e n Nationen verursacht hat, haben Ihre Majestäten 
„u. s. w., stets bestrebt, Ihre eigene Würde und die Sorge 
„für die Sicherheit und das Wohlergehen Ihrer Unter­
thanen mit der Rücksicht, die Sic oft genug für die 
„Rechte der Völker im Allgemeinen bekundet, zu verei-
„uigen, es für angezeigt gehalten, auch unter den obwal­
tenden Verhältnissen Ihr Vorhalten diesen Erwägungen 
„gemäss zu regeln. 

„I . M. die Kaiserin aller Reussen hat Sich mittelst 
„einer, den augenblicklich im Kriege begriffenen Mächten 
„eröffneten Dcclaration vom 28. Februar 1780 im Angesicht 
„Europa's zu den aus dem Urrecht der Völker geschöpften 
„Principien bekannt, die Sie einerseits gegen Sic zu be­
fo lgen fordert, andrerseits als Normen Ihres Benehmens 
„während dieses Krieges adoptirt hat. Diese von den neutra­
l e n Nationen beifällig anerkannte wachsame Fürsorge, der 
„Kaiserin für die Erhaltung jener allen Völkern gemein-
„samen Rechte hat die Erstcrcn zu einem, auf die Ver-
„thoidigung ihrer theuersten Interessen abzielenden Zwecke 
„vereinigt und sie bewogen, sich ernsthaft mit einem für 

5) Vgl. unton S. 171 ff. 

(5) D i e Art. Art. II. und III. sind liier aus den beiden Convcntionen com-

binirt und ausserdem mit Noten versehen, in welchen die AT ertrage angege­

ben werden, auf welche die der Bewaffneten Neutralität successive beitreten­

den Staaten Bezug nehmen. 

11» 
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„Gegenwart und Zukunft gleich bedeutsamen Gegenstande 
„zu beschäftigen, nämlich mit der Formulirung und Ver­
einigung aller Rechte und Prärogativen, Schranken und 
„Pflichten der Neutralität zu einem permanenten und 
„unveränderlichen System. Von den nämlichen Principien 
„durchdrungen, hat S. M. der König von Dänemark und 
„Norwegen (resp. Schweden) dieselben gleichfalls in Sei-
„ner, mit der russischen übereinstimmenden Declaration 
„vom 8. Juli (resp. 21. Juli) an dio drei kriegführenden 
„Mächte aufgestellt und zur Aufrechtorhaltnng derselben 
„einen ansehnlichen Theil Seiner Flotte ausrüsten lassen. 
„Hieraus ist die Uebereinstimmung und Einmüthigkeit 
„hervorgegangen, mit welcher I I . MM. it. s. w. u. s. w. 
„in Folge Ihrer Freundschaft und Ihres gegenseitigen 
„Vertrauens sowohl, als auch der Gleichartigkeit der Inter­
e s s e n Ihrer Unterthanen es für passend gehalten haben, 
„mittelst einer formellen Convention die einzugehenden 
„wechselseitigen Verpflichtungen feierlichst zu sanetioni-
„ren. Zu diesem Zwecke haben dio genannten Majestäten 
„Ihre Bevollmächtigten erkoren und ernannt (folgen die 
„Namen), die nach vollzogenem Austausch ihrer für 
„giltig und formgerecht befundenen Vollmachten folgende 
„Artikel festgesetzt und beschlossen haben : 

A r t. I. „Ernstlichst entschlossen, mit den gegen­
wär t ig kriegführenden Mächton beständig in vollkom­
menster Freundschaft und Harmonie zu leben und fort­
gesetzt die stricteste und exaetoste Neutralität einzuhal­
t e n , erklären 11. MM. u. s. w. u. s. w., die gegen den 
„Contrebandehandel Ihrer Unterthanen sei es mit den 
„augenblicklich im Kriege Begriffenen, sei es mit etwa 
„zukünftig in den Kampf Eintretenden erlassenen Vcr-
„bote nachdrücklichst durchführen zu wollen. 

A r t . I I . „Um allen Zweifel und jedes Missver-
„ständniss darüber, was als Contrebande erachtet werden 
„müsse, auszuschliessen, erklären I I . MM. u. s. w. u. 
„s. w., dass Sie als solche nur diejenigen Waaren aner­
kennen, welche unter dieser Benennung in den zwischen 
„ I I . MM. u. s. w. u. s. w. und der einen oder anderen 
„Kriegsmacht bestehenden Tractaton begriffen sind. 

„I . M. die Kaiserin von R u s s 1 a n d nimmt in 
„dieser Hinsicht Bezug auf die Art. Art, X und X I Ihres 
„Vertrages mit Grossbritanien (1766),') deren durchweg 

7) Vgl . Urk-Reg . >Tr. 18. Nach diesem Vertrage galten einzig und 

allein Waffen, Munition und Ausrüstungsartikel für Soldaten als Contrebande. 
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„im natürlichen Recht begründeten Bestimmungen Sie auf 
„die Kronen Frankreich und Spanien, als welche bisher 
„durch keinerlei formelles Abkommen in betreff des Han-
„dels mit Ihrem Kaiserreich verbunden gewesen, ausdehnt, 

„S . M. der König von D ä n o m a r k Seinerseits 
„bezieht Sich ebenso ausdrücklich auf den Art. III Seines 
„Ilandelstractats mit Grossbritannien (1670) 8 ) und die 
„Art, Art. X X V I und X X V I I Seines Handelstractats 
„mit Frankreich (1742) 9 ) und dehnt die Verpflichtungen 
„aus denselben auch auf Spanion aus, da zwischen Ihm 
„und dieser Krone keine desbezüglichen Vereinbarungen 
„bestehen. 

„S. M. der König von S c h w e d c n nimmt auf 
„den Art, X I Seines Handelsvertrages mit Grossbritannien 
„(1661)"') und den Inhalt der zwischen den Kronen Schwe­
d e n und Frankreich im Jahre 1741 abgeschlossenen Prä­
liminarien " ) zu einem Handelstractat Bezug und, ob-
„wohl in den Letzteren keine ausdrückliche und ausführ­
l i c h e Definition der Contrebande enthalten ist, die bei-

8) Vgl. Urk.-Reg. Nr. 7. Dieser Artikel enthält die sehr oft in den 

Verträgen wiederkehrende Clausel „und was sonst noch zu irgendeinem 

Gebrauch im Kriege dienlich sein kann " Die zur selben Zeit zwischen Eng­

land und Dänemark vorbereitete „Interpretation" dieser Clausel (vgl. Urk.-

Reg. Nr. 123 und oben S. 152 Note 8) nimmt auch Schiffsbauholz, Pech, 

Harz u. dgl. m. in das Verzeichniss der verbotenen Waaren auf, ist also für 

Dänemark wenig günstig. H a u t e f e u i l l e , Des droits et des devoirs des nations 

neutrei etc., Bd. II (3. 6d.), S. 87 ff. datirt den auslegenden Vertrag fälsch­

lich vom 4.'Juni 1780 und lässt ihn auch grundloser Weise durch die Neu-

tralitäts-Conveivtion sofort wieder gebrochen werden. Allein dieser Tractat 

ist am 4. Juli von England, am 21. Juli, also nach der Neutralitäts-Conven­

tion (9 . Juli), von Dänemark ratificirt worden und derogirte, da er keinem 

der declarirten Sätze widersprach, so wenig der Convention, wie sie ihm. 

9) Vgl . Urk.-Reg. Nr. 15. Dieser Vertrag interpretirte die allge­

meine Clausel des früheren französisch-dänischen Handelsvertrages (vom Jahre 

1662) ähnlich wie der englisch-dänische (von 1780. Vgl . die vorige Note) 

dahin, dass unter Contrebande auch Schiffspech, Harz, Segeltuch, Tauwerk 

zu verstehen seien. 

10) Vgl. Urk.-Reg. Nr. 4. Derselbe enthält die allgemeine Clausel 

über den Umfang der Contrebande und begreift, wie der ihn bestätigende 

englisch-schwedische Handelsvertrag von 1666 (Art. Art. I und II. Vgl . 

Urk.-Reg. Nr. 5) , auch Schiffsbauhok, Geld, Lebensmittel ein. 

11) V g l . ' Urk-Reg, Nr. 13. Der frühere Vertrag von 1672 (Urk.-

Reg. Nr. 8 ) statuirte den Grundsatz „Frei Schiff — frei Gut", aber nichts 

ober Contrebande. 
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„den genannten Reiche aber sich gegenseitig als meist­
begünstigte Nationen (gentes amicisaimae) zu behandeln 
„übereingekommen sind, im Ucbrigen auch Schweden sich 
„die gleichen Vorzüge vorbehalten hat, deren die Hansa-
Städte nach altem Recht und feierlicher Confirmation 
„durch die Dtrechter Verträge in Frankreich gemessen, 
„so findet der König dem nichts mehr hinzuzufügen. In 
„Ermangelung eines besonderen Vertrages mit Spanien, 
„dehnt 8. M. die durchaus im natürlichen Rechte begrün­
de ten Bestimmungen der erwähnten Verträge auch auf 
„diese Krone aus. I 2 ) 

12) Die der Bewaffneten Neutralität der drei Nordmächte nach und nach 

beitretenden weiteren fünf Staaten setzten an die Stelle dieser Verträge die 

ihrigen oder aber sie erklärten die Bestimmungen des russisch-englischen 

Handelsvertrages von 1766 fftr massgebend. II o 11 a n d (vgl. Urk.-Reg. Nr. 147 

und Nr. 158 und unten § 54) hatte mit allen drei europäischen Kriegsmächten 

Verträge über Contrebande und zwar mit England einen von 1674 (vgl. 

Urk.-Reg. Nr. 10) , mit Prankreich einen bereits abgelaufenen von 1739 (vgl. 

Urk.-Reg. Nr. 12) und mit Spanien von 1650 (vgl. Urk.-Reg. Nr. 1) , in denen 

durchweg die allgemeine, den Contrebandebegriff auf die mittelbaren Kriegs­

bedürfnisse ausdehnende Clausel an das Register der verbotenen Artikel an­

gehängt war. P r e u s s e n (vgl. Urk.-Reg. Nr. 180 und unten § 56 ) und 

O e s t e r r e i c h (vgl. Urk.-Reg. Nr. 182, Nr. 184 und unten § 57) bean­

spruchten, da sie keine Verträge mit den kriegführenden Staaten hatten, 

nach dem russisch-englischen Handelstractat von 1766 behandelt zu werden. 

P o r t u g a l (vgl. Urk.-Reg Nr. 196 und unten § 5 8 ) dagegen hatte sich 

vertragsmässig sehr vortheilhafte Bedingungen für seinen Handel" in Kriegs­

zeiten auszuwirken gewusst, die es natürlich in Geltung beliess. Es waren 

dies der Vertrag mit England von 1654 (vgl. Urk.-Reg. Nr. 2 ) und mit den 

Vereinigten Niederlanden von 1661 (vgl. Urk.-Rcg. Nr. 3 ) , nach denen die 

Portugiesen den Feinden ihrer Mitcontrahenten, nur nicht aus der Letzteren 

eigenen Häfen, sogar directe Kriegscontrebando zuführen durften. Das K ö ­

nigreich B e i d e r S i c i l i e n (vgl. Urk.-Reg. Nr. 198 und unten § 58) end­

lich hatte mit den Kriegführenden keine Navigationstractatc. Es schloss sich 

daher rücksichtlich der Contrebande dem russisch-englischen Handelsvertrage 

von 1766 an, dehnte aber zugleich die betreffenden Bestimmungen seiner 

Verträge mit anderen neutralen Mächten, nämlich mit Schweden von 1742, 

mit Dänemark von 1748 und mit Holland von 1753 (vgl Urk.-Reg. Nr. 14, 

Nr. 16, Nr. 17), auf die gegenwärtig im Kriege begriffenen Nationen aus, 

obwohl alle diese Verträge mittelst der allgemeinen Clausel den Begriff der 

Contrebande auch auf indireetc Kriegsbedürfnisse erstreckten und also mit dem 

russisch-englischen Verzeichniss, das nur directe Contrebande als solche gelten 

Hess, entschieden unvereinbar waren. 
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A r t. 111 . „Da die Contrebande also bestimmt und 
„ — entsprechend den Verträtren und ausdrücklichen Stipu­
lationen der hohen Vertragstheile mit den kriegführenden 
„Mächten, insbesondere nach Massgabe der am 20. Juni 
„1706 zwischen Russland und Grossbritannien, am 11. 
„Juli 1670 zwischen Dänemark und Grossbritannien, am 
„23. August 1742 zwischen Dänemark und Frankreich, 
„am 21. Octobcr 1661 zwischen Schweden und Gross-
„britannion abgeschlossenen Handelsverträge, sowie dos 
„1741 zwischen Schweden und Frankreich vereinbarten 
„Präliminar-IIandelsvortragcs — aus dem Handel der 
„neutralen Nationen ausgeschlossen worden, erwarten und 
„wollen I I . MM., dass jeder sonstige Handelsverkehr 
„vollkommen frei sei und bleibe. Nachdem Sic bereits 
„in Ihren Declarationen an die Kriegsmächte die allge­
meinen Principien des natürlichen Rechts, deren un­
mittelbare Consequenz dio Freiheit des Handels und der 
„Schiffahrt der neutralen Völker ist, angerufen, haben 
„daher I I . MM. u. s. w. u. s. w. beschlossen, jene 
„Grundsätze fernerhin nicht mehr von einer willkürlichen, 
„durch Augenblicks- und Sonderinteressen eingegebenen 
„Interpretation abhängen zu lassen. In dieser Absicht 
„sind Sic dahin übereingekommen: 

1) „Dass die neutralen Schiffe ungehindert von Ha-
„fen zu Hafen und die Küsten der kriegführenden Staa-
„ten entlang fahren dürfen; 

2) „Dass dio den Unterthanen der kriegführenden 
„Mächte gehörigen Güter auf neutralen Schiffen frei sein 
„sollen,' 3) Controbandcwaarcu ausgenommen; 

13) Im Allgemeinen waren die Neutralen ebenso berechtigt auf dem 

Grundsatz „Frei Schiff — frei Gut" zu bestehen, wie die Engländer und 

Spanier auf dem alten Princip des Connolato del mare, nach welchem sie 

Schiff und Ladung durchaus von einander sonderten und feindliche Gilter 

an neutralem Bord confiscirten, neutrale Güter unter Feindes Flagge aber ver­

schonten. Auch Hessen die geltenden Verträge entweder, wie der russisch­

englische von 1760, die Frage völlig offen oder aber sie bestätigten das nun 

von der Bewaffneten Neutralität postulirte Princip, in jedem Falle die Flagge 

über das Schicksal von Schiff u n d Ladung entscheiden zu lassen. Nur zwei 

Ausnahmen, Dänemark und Schweden betreffend, sind hervorzuheben, und 

England war nur zu sehr im Recht, als es gegen die dänische und die 

schwedische Regierung (vgl. oben S. Lr»7 und S. l ö l ) den Vorwurf willkür­

lichster Aufhebung zurechtbestehender Verträge erhob. Denn die Tractate 

Englands mit Dänemark von 1H70 (vgl. Urk.-Reg. Nr. 7 ) und mit Schwe-
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3) „Dass man um naher zu bestimmen, was einen 
„blokirten Hafen charakterisire, diese Bezeichnung aus­
schliesslich in dem Falle gelten lasse, wo in Folge von 
„Vorkehrungen der, den Hafen mit nahe genug herange­
führten und dort verweilenden Schiffen attakirendcn Macht 
„die Einfahrt in denselben mit augenscheinlicher Gefahr 
„verbunden ist; u ) 

4) „Dass die neutralen Fahrzeuge nicht anders, als 
„auf rechtmässige Ursachen und evidente Thatsachen hin 
„arretirt werden dürfen; dass sie unverweilt abgeurtheilt 
„werden sollen; dass die Procedur in allen Fällen gleich­
förmig, prompt und gesetzmässig geschehe und dass jedes 
„Mal, ausser den Entschädigungen für Diejenigen, die 
„ohne sich vergangen zu haben Verluste erlitten, auch 
„für die der Flagge I I . MM. zugefügte Insulte volle 
„Gcnugthuung gegeben werde. 

A r t . I V . „ I I . MM. u. s. tv. u. s. w. haben es 
„für dienlich erachtet, zum Schutze des den obigen Prin­
z ip ien gemäss betriebenen Handels Ihrer Unterthanen 
„Jeder für Sich eine zu diesem Zwecke im Verhältniss 
„stehende Anzahl Kriegsschiffe und Fregatten zu equipiron; 
„diese Escadres jeder Macht sollen stationirt und als Con-

den von 1661 und 1666 (vgl. Urk.-Reg. Nr. 4 und Nr. f>) statuirten gerade 
die gegenseitige Behandlung der Vertragstheile nach den Grundsätzen des 
Contolnlo dei mare und die skandinavischen Mächte hatten auch nicht den 
leisesten Grund, die Validität dieser Verträge anzustreifen. Sic haben daher 
auch im Bewusstsein der Inconsequenz, welche darin lag, dass sie einmal 
das vertragsmässig entstandene „neue Seerecht" als das principiell verbind­
liche hinstellten und doch gleichzeitig ihre eigenen Verträge brachen, 
ohne jeden Versuch der Vertheidigung die Bezichtigung Englands über sich 
ergehen lassen. 

14) Die Verträge, welche diese Gefahr näher definiren, indem sie 
z. B. festsetzen, wieviel Schiffe, die auch durch Landbatterien ersetzt sein 
können, dazu gehören um einen Hafen effectiv zu blokiren, werden durch 
diesen Artikel der Convention nicht aufgehoben. Wohl aber ist zu bemerken, 
dass nicht alle späteren Theilnehmer der Bewaffneten Neutralität die Defini­
tion wörtlich so, wie sie in der Convention Russlands mit den skandinavi­
schen Staaten steht, anerkennen. Vielmehr haben die drei letzten Adstipu-
latoren Oesterreich, Portugal und Beide Sicilien (vgl. Urk.-Reg. Nr. 182, * 
Nr. 196 und Nr. 198) , indem sie die Bedingung, dass die Blokadeschiffe 
vor dem Hafen „stationirt" sein müssen, aus diesem Artikel wegliessen, sich 
an der sog. Kreuzer-Blokade genügen lassen. Vgl . auch F a u c h i l l e , Du 
blocus maritime, S. 88. 
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„vois benutzt werden wo und je nachdem wie die Natur 
„und Art des Handels und der Schiffahrt der betreffenden 
„Nation es erheischen. 

A r t . V. „Sollte es sich ereignen, dass Kauffahrer 
„der einen Macht sich in Gregenden befinden, wo keine 
„Kriegsschiffe ihrer eigenen Nationalität stationirt sind 
„und wo sie keine eigenen Convois benutzen können, 
„dann hat auch der Commandant der Krigsschiffe eines 
„der anderen Vertragsstaaten, sobald er darum angegangen 
„wird, ihnen treu und gewissenhaft die erforderliche 
„Unterstützung zu leisten; es werden in einem solchen 
„Pralle die Kriegsschiffe und Fregatten der einen immer 
„die Handcisfahrzeuge der andern Macht schützen und 
„unterstützen, stets vorausgesetzt, dass die Anrufenden 
„nicht unerlaubten oder mit den Principien der Neu­
tralität unverträglichen Handel getrieben haben. " ) 

A r t . V I . „Diese Convention wird keine rückwir­
k e n d e Kraft haben und folglich wird man keinen An-
„theil an den vor ihrem Abschluss entstandenen Differenzen 
„nehmen, es handle sich denn um Gewaltthätigkciten, die 
„mit der Tendenz, ein für alle neutrale Nationen Europa's 
„insgemein bedrückendes System durchzuführen, fortgesetzt 
„werden. 

A r t, V 1 1 . „Sollte es sich der aufmerksamsten und 
„freundschaftlichsten Vorsorge der Vertragsmächtc und 
„der ihrerseits beobachteten vollkommensten Neutralität 
„nnerachtet ereignen, dass Handelsschiffe 11. MM. u. s. w. 
„u. s. w. doch von Kriegsschiffen oder Kapern der einen 
„oder andern Kriegsmacht insultirt, geplündert oder auf­
gebracht werden sollten, so wird der diplomatische Ver­
t reter des vorletzten Thoils bei demjenigen Hofe, dessen 
„Kriegs- resp. Kaperschiffe das Attentat begangen haben, 
„Vorstellungen machen und auf die entsprechenden Ent­
schädigungen bestehen, dabei niemals die Reparation der 
„der Flagge zugefügten Beleidigung ausser Acht lassend. 
„Die Gesandten der andern Vertragsstaaten werden sich 
„mit ihm vereinigen und seine Beschwerden in möglichst 
„energischer und wirksamer Weise unterstützen, sodass 
„man in vollster Uebcrcinstimmung handeln wird. Wenn 

15) Die Commandeure der russischen Flottillen erhielten eingehende 

Instructionen über die Art des Schutzes, die von den Schiffen zu fordernden 

Legitimationen über ihre Nationalität, u s. w. Vgl . die Beilagen zu Urk.-

Reg. Nr. 149. 
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„jedoch auf solche Klage Justiz verweigert oder dio Ge­
währung derselben von einem Tag zum andern hinaus­
geschoben werden sollte, dann worden 11. MM. zu Re­
pressalien gegen die widerstrebende Macht greifen und 
„Bich unverzüglich über die wirksamste Art der Durch­
führung dieser Repressalien mit einander vorständigen. 

A r t , V I I I . „Sollte einer der contrahirenden Theile 
„oder alle aus Anlass der gegenwärtigen Convention oder 
„aus Hass wider dieselbe oder sonst irgendeinem damit 
„zusammenhängenden Grunde beunruhigt, belästigt oder 
„angegriffen werden, so gilt in gleicher Weise, dass die 
„drei Mächte gemeinsame Sache machen, um sich gegen­
sei t ig zu vertheidigen und darauf hinzuarbeiten, dass 
„sowohl für dio Beleidigung der Flagge, als auch für dio 
„den Unterthanen geursachten Schäden volle und ganze 
„Satisfaction geleistot werde. 

A r t . I X . „Für die ganze Dauer des gegenwärtigen 
„Krieges vereinbart und abgeschlossen, wird diese Con­
vent ion auch denjenigen Vereinbarungen als Grundlage 
„dienen, deren Eingehung durch zukünftige Ereignisse 
„und neue Seekriege, welche Europa bedauerlicher Weise 
„heimsuchen sollten, veranlasst werden könnton. Jeden­
fal ls werden diese Stipulationen dauernde sein und das 
„permanente Gesetz in allen Fällen, wo es sich um die 
„Handhabung der Rechte neutraler Nationen handelt, 
„bilden. 

A r t , X . „In anbetracht dessen, dass Zweck und 
„Hauptgegenstand dieser Convention die Sicherung der 
„Freiheit des Handcis und der Schiffahrt ganz allgemein 
„ist, kommen I I . MM. u. s. w. u. s. w. dahin überein 
„und geben Sic im voraus dazu Jhre Zustimmung, dass 
„noch andere, gleichfalls neutrale Mächte diesem Vertrage 
„beitreten, um, indem sie seine Principien adoptiren, auch 
„an den Lasten und Vorthcilen aus demselben theilzu-
„nehmen. 

A r t , X I . „Damit dio Kriegsparteien nicht Un-
„kenntniss in betreff dieser Abmachungen vorzuschützen 
„vermögen, werden die hohen Vertragstheile die verein­
barten Massnahmen, dio um so weniger feindseliger Art 
„sind, als sie Niemandem zum Schaden gereichen, son-
„dern ausschliesslich auf die Sicherheit des Handels und 
„der Navigation der respectiven Unterthanen zielen, den 
„kriegführenden Mächten freundschaftlichst mittheilen." 

A r t . X I I . (Ratificationsclausel) 
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g zj.0. s e c n s S e p a r a t - A r t i k e l ') der russisch-
' ö * dänisch-schwedischen Convention setzen fest: 

1) Die Ostsee, als geschlossenes Meer, soll gleich den 
Nordseeküsten den Kriegsnnruhen nicht zugänglich sein ; 2 ) 

2) Die verbündeten Neutralen wollen auf die Wie­
derherstellung des Friedens in Europa hinwirken; 3 ) 

1) Vgl. Urk.-Reg. Nr. 126 und Nr. 131. Auch diese sind, wie die 

Hauptartikel (vgl. oben S. 162), in beiden Conventionen, der russisch-

dänischen wie der russisch-schwedischen, bis auf einige, unwesentliche Ver­

schiedenheiten der Ausdrücke identisch. 

2 ) Schon im Roeskilder Frieden von 1658 (abgedr. bei D u m o n t , 

Corps universel diplomatique etc., Bd. VI , Th. II, S. 205) hatten sich Dä­

nemark und Schweden verbunden, keine Kriegsschiffe fremder Nationen durch 

den Sund oder die Belte in die Ostsee einlaufen zu lassen. Im Jahre 1759 

und 1760 verbanden sich darauf Dänemark, Schweden und Russland zu dem­

selben Zwecke (vgl. oben S. 48 Note 1). Auch in diesem Kriege, kurz vor 

Abschluss der Conventionen unter den drei Nordmächten und mit Berufung 

auf die beipflichtenden "Wünsche Schwedens und Russlands, hatte Dänemark 

von sich aus die Neutralisation der Ostsee, deren Zugänge durch seine Ka­

nonen heherrscht werden, decretirt (8 . Mai 1780: Urk.-Reg Nr 113). Nur 

war es in sich widersprechend, wenn einmal dieses Meer als „geschlossenes" 

bezeichnet, gleichzeitig aber bemerkt ward, dass jede Nation dasselbe unge­

hindert befahren dürfe, wodurch es eben im Gegensatz zum geschlossenen 

oder Eigenthumsmeer für ein „offenes" Meer erklärt wurde. Wieweit die 

Rechte Dänemarks, das den Schlüssel zu diesem Becken hat, etwa gehen 

dürften, das ist eine lange Zeit sehr controverse Frage gewesen, die hier 

nicht weiter intercssirt. Und der Umstand, auf den sich die 1780 er Conven­

tion im zweiten Scparat-Artikel berief, nämlich dass die Ostsee rings von 

lauter neutralen Staaten eingeschlossen sei, genügt auch keineswegs zur Be­

gründung des Verbots an die Kriegsparteien, ihre bewaffneten Organe 

die baltischen Gewässer betreten und dort kriegerischen Unternehmungen 

nachgehen zu lassen. Indessen ist durch dio Zustimmung Frankreichs (25. 

Mai 1780: Urk.-Reg. Nr. 116), später auch Englands (20 . April 1781: 

Urk.-Reg. Nr. 173) und der Niederlande (14. Mai 1781: Urk.-Reg. Nr. 179) 

die Exemtion der Ostsee von allen Kriegsoperationen für die'Dauer des eben 

herrschenden Krieges, d. h. die temporäre Neutralisation dieses Meeres rechts­

kräftig festgestellt worden. 

3) Die eventuelle Theilnahme Dänemarks an der Friedensvermittclung 

missfiel Gustav III. nicht wenig (vgl. oben S. 161) — schliesslich aber liesa 

Katharina beide skandinavische Mächte bei Seite und besorgte dio Media­

tion in Gemeinschaft mit Kaiser Joseph II. Vgl. unten § 60 . 
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3) Jeder Vertragstheil behandelt hinfort die in sei­
nen Häfen überwinternden Schiffe seiner Mitcontrahenten 
so als wären sie seine eigenen; 

4) Wenn gemeinschaftlich operirt werden soll, so 
wird das auf ganz gleichem Fusse geschehen; über den 
Vorzug im Commando vereinigter Flottillen entscheidet 
unter den Befehlshabern der Rang bezw. bei gleichem 
Range das Dienstalter ; 

5) Beim Friedensschluss will man sich dafür ver­
wenden, dass auch die gegenwärtigen Kriegsmächte die 
fünf Punkte der Declarationen und Conventionen aner­
kennen ; 4 ) 

ß) Diese Separat-Artikel sind als Bestandtheile des 
Hauptvertrages und mit der gleichen verbindlichen Kraft 
wie dieser ausgestattet anzusehen. ' ) 

Die Convention selbst ordnete, was ohnehin selbst-
« " verständlich war, im Art, XT. an, dass sie den 
Kriegsparteien lnitgetheilt werden sollte. Wieder eilten 
die Couriere aus St. Petersburg nicht nur nach London, 
Paris und Madrid, ' ) um den kriegführenden Regierungen 

4 ) Es wurde aber nichts daraus. Vgl . unten § 60. 

5 ) An die Separat-Artikel schliesst sich für Russland und Dänemark 

noch ein ausschliesslich diese beiden Theilnehmer der Bewaffneten Neutralität 

betreffender g e h e i m e r A r t i k e l , den Katharina II. bereit« am 30. Mai 

(10. Juni) in Mohilew genehmigte (vgl. Urk.-Reg. Nr. 126). Darnach ist die 

Neutralitäts-Convention als ein Theil des seit dem 1. August 1773 zwischen 

beiden Staaten bestehenden Allianzvertrages (vgl. auch oben S. 156) und 

der Geheim-Artikel selbst als ein integrirendej Bestandtheil des später gleich­

zeitig mit ihm ratificirten Neutralitäts-Vertrages zu betrachten. 

1) Vgl. das „Memoire an die kriegführenden Mächte u. s. w." vom 27. 

October (7 . November) 1780 (Urk.-Reg. Nr. 141). Diose Anzeige besorgte 

Russland, das in der ganzen Angelegenheit gleichsam die Führerrolle ver­

sah, von sich aus und machte gleichzeitig seinen Altiirten von der Art und 

Weise, wie es die Promulgation des Bundesvertrages vollzogen, Mittheilung. 

Vgl. die Rescripte nach Kopenhagen und Stockholm vom 27. October 

(7 . November) 1780 (Urk.-Reg. Nr. 146) . 
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die zunächst, sie interessirende Anzeige zu bringen, son­
dern auch nach allen neutralen Höfen mit der Nachriebt, 
dass aus den Declarationen der drei Nordmachte eine 
„Bewaffnete Neutralität" geworden sei, dieses Mal eine 
ihrer Zwecke und Mittel bewusste und lauter wirklich 
einhellig das Gleiche erstrebende Mitglieder umfassende 
Conföderation auf solider Basis, kein blosses „Concert" 
von drei neben einander hergehenden, noch dazu dishar-
monirenden Gesellschaftern, wie 1779. 

An diese Mittheilung der Hauptsache knüpfte die 
Kaiserin abermalige Versicherungen, dass der Bund der 
Neutralen durchaus keine der Kriegsparteien zu schädi­
gen, sondern überall und immer nur die neutrale Flagge 
vor ferneren Beleidigungen und Rücksichtslosigkeiten zu 
schützen beabsichtige, und neue ernste Mahnungen, den 
so resultatlosen Greueln des Krieges doch ein Ende zu 
machen. 2) Von den kämpfenden Staaten antwortete nur 
Frankreich, 3 ) indem es seine Glückwünsche zu dem wohl-
gelungencn Unternehmen 4 ) darbrachte. Spanien und Eng­
land schwiegen missmüthig. 

2) Vgl die Begleitschreiben zu dem „Memoire an die kriegführenden 

Mächte u. s. w." vom 27. October (7 . November) an die russischen Ge-
sandten in London, Madrid und Paris vom selben Tage (Urk.-Reg. Nr. 

142 — N r . 145. 

3) Vgl . Urk.-Reg. Nr. 152. 

4) Wie sehr Katharina selbst über das endliche Gelingen des Planes 

der Bewaffneten Neutralität nach der Ucberwindung mancher Schwierigkeit, 

die sich der Realisation der Idee so unerwarteter Weise in den W e g gestellt 

hatten (vgl. oben S. 151 und S. 153 — S. 100), erfreut war, geht aus den reichen 

Geldgeschenken an die dänischen und schwedischen Minister sowohl als an 

die russischen Diplomaten in Kopenhagen und Stockholm hervor, die sich 

um die Beseitigung jener Schwierigkeiten verdient gemacht hatten. Vgl . 

Urk.-Reg. Nr. 135 und Z a c h r i s s o n , Sveriges nnderhandlingar etc., S. 41 . 



Capitel VII. 

D i e E r w e i t e r u n g der B e w a f f n e t e n N e u ­

t ral i tä t 1 7 8 1 — 1783 und ihre A u f l ö s u n g 

mi t d e m F r i e d e n vom J a h r e 1 7 8 3 . 

I. Die Erweiterung des Bundes 1781—1783. 

§ r i Mehr als ein halbes Jahr war seit der Declaration 
O l « 

vom 28. Februar 1780 vergangen, ehe sich die 

beiden skandinavischen Länder mit Russland zur bewaff­
neten Vertheidigung der Interessen der Neutralen ver­
bunden hatten. Noch weiter hinaus zog sich der Anschluss 
der übrigen neutralen Seemächte — eine durch die prak­
tische Politik geursachte Verzögerung, die wenig im Ein­
klang steht mit dem ungetheilten und lauten Beifall, den 
die vom Norden her verkündeten Fundamentalprincipien 
eines neuen „Codex des Völkerseerechte" gefunden hatten. 
Die Holländer schoben den Anschluss an den seit dem 
Hochsommer 1780 vorhandenen festen Kern so lange auf, 
bis sie davon keinen Nutzen mehr hatten: als sie im 
Januar 1781 in die Bewaffnete Neutralität traten, hatten 
die Engländer ihnen bereits den Krieg erklärt, Portugal, 
das nach den ursprünglichen Absichten der Kaiserin von 
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Russland der Fünfte im Bunde sein sollte, lehnte anfangs 
überhaupt jede Betheiligung an der Bewaffneten Neutra­
lität ab, da es seine Interessen auch ohne den Aufwand 
der Bewaffnung hinreichend gesichert fand, und trat erst 
im Juli 1782, als die Kriegsfackel schon im Verlöschen 
war, dem Bunde bei. Dafür aber fanden sich nach und 
nach drei Mitglieder ein, die keine nennenswerthe 
Seemacht besassen: Preussen Hess sich im Mai 1781, 
Oestorreich im October 1781, das Königreich Bei­
der Sicilien endlich im Februar 1783, einige Tage 
nach dem Friedensschluss, in die Bewaffnete Neutralität 
aufnehmen. 

Von den acht Mitgliedern, welche im Ganzen dem 
Bunde angehört haben, haben sich nur die ersten fünf 
durch förmliche Conventionen mit einander verbunden 
und gegenseitig als Bundesgenossen anerkannt, während 
Oesterreich, Portugal und Neapel nur durch die Stifterin 
aufgenommen wurden und also durch ihren Beitritt doch 
nicht viel mehr besagten, als dass sie die Seerechtsprin-
eipien vom 28. Februar 1780 anerkennen wollten. Berück­
sichtigt man überdies, dass auch Preussen von dem Bunde 
nur Schutz empfing ohne seinerseits zur Machterhöhung 
desselben beizutragen und dass die Vereinigten Nieder­
lande tatsächlich dem Bunde nichts zubi'achten, wie sie 
auch nichts von ihm empfingen, so wird man zugeben 
müssen, dass die drei Nordmächte die einzigen Säulen 
der Bewaffneten Neutralität waren, die übrigen Staaten 
aber Mos zur Erhöhung des Glanzes und des moralischen 
Gewichtes derselben dienten und, wenngleich sie jeden­
falls auch als Hauptcontrahenten anzusehen sind, gewisser-
massen doch nur passive Glieder des merkwürdigen Bun­
des waren. 
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1) D i e A u f n a h m e d e r R e p u b l i k d e r V e r ­

e i n i g t e n N i e d e r l a n d e 1 7 8 0 / 8 1 . 

o £)2 nachdem sich Frankreich offen auf die Seite 

" * der empörten Colonien geschlagen hatte, glaubte 

das Cabinet von St. James die Niederlande ernstlich zur 

Hilfeleistung heranziehen zu sollen. Es berief sich auf 

die alte Verbindung beider Länder und mancherlei Alli­

anzverträge aus dem X V I I . und XVII I . Jahrhundert, 

die indessen, wie sehr viele ähnliche Vereinbarungen, 

des Misstrauens der anderen Mächte wegen den casus 

foederis nicht präcise genug definirten, um jede Mei­

nungsverschiedenheit auszuschliessen. ') Don Holländern 

war nichts willkommener als ein Krieg, der England 

schwächte und die Colonien dem ausländischen Han­

del öffnete, 2 ) nichts unwillkommener als eine Betheili­

gung an dem herrschenden Seekriege, während sie, so­

lange sie neutral blieben, ihren Reichthum an Capitalien 

und Handelsschiffen in höchst gewinnbringender "Weise 

ausnutzen konnten. Bei ihnen herrschte überall die 

grösste Uneinigkeit; der wegen der Complicirtheit der 

Verfassung ohnehin schon äusserst mühsam arbeitende 

Regierungsapparat wurde durch das Unwesen der Fac-

tionen vollends gelähmt. Das Militairwesen lag voll­

ständig darnieder, die Kriegsmarine befand sich in trau­

rigem Zustande und ermangelte ausreichender Bemannung, 

1) Vgl. über den englisch-holländischen Conflict H o l s t , Versuch 

einer kritischen Uehcrsicht der Völker-Seorechte, Bd. I, Hamburg 1802, 

S. 346 ff., S. 395 ff.; S c h l o s s e r , Geschichte des achtzehnten Jahrhun­

derts u. s. w., Bd. IV, 3. Aufl., Heidelberg 1844, S. 335 ff.; G. F . v. 

M a r t e n s , Erzählungen merkwürdiger Fälle des neueren europäischen 

Völkerrechts, Bd. II, Goettingen 1802, S. 59 — S. 128; Ch. de M a r t e n s , 

Xouv. causes celebres du droit des gens, Bd. I, Leipzig und Paris 1843, 

S. 113 — S. 209. 

2) Vgl . oben S. 55 ff. 
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sodass jeder Krieg, er werde für oder gegen England ge­
führt, sehr ungelegen kommen musste. 

Die Engländer begannen durch Kaperei und tenden­
ziöse Prisenurtheile, gegen welche die holländischen 
Rheder ein Mal über das andere die gravirendsten 
Anschuldigungen erhoben 3) und die Generalstaaten um 
so lauter, je zweideutiger ihr eigenes Benehmen wurde, 
jedoch immer vergeblich bei den englischen Autoritäten 
protestirten, einen allmälig zunehmenden Druck auf die 
Widerstrebenden auszuüben. Die Holländer dagegen 
nutzten ihre zwischen formeller Pflicht und materiellen 
Interessen schwankende Lage nach Kräften aus; sie ver­
schmähten es auch nicht, verbotene Früchte aus der­
selben zu ziehen, indem sie Kaper ausrüsteten und unter 
amerikanischer Flagge auf Beute aussandten, Frankreich 
mit Schiflfsgeräth versorgten u. s. w. Allerdings wurde 
dieser neutralitäts- und vertragswidrige Unfug der Nation 
untersagt,4) allein bei den Sympathien vieler Behörden 
mit Allem, was England zu schädigen geeignet war, 
konnte die Gefahr etwaiger Folgen der Verletzung des 
Verbotes nicht bedeutend sein, wenn man nur der Rache 
der englischen Kreuzer zu entgehen wusste. 

Der Erbstatthalter und die Regierung, wTelche eigent­
lich vom Herzog Ludwig Ernst von Braunschweig geleitet 
wurde, standen allerdings unter englischem Einfluss, da­
für aber gewann die Partei der altrepublikanischen 

3) Vgl. den »Vortrag der vornehmsten Ncgocianten Hollands bei dem 

Prinzen-Statthalter aus Anlass der Gewaltacte englischer Schiffe gegen Kauf­

fahrer der niederländischen Republik" vom Juli oder August 1778 (abgedr. 

bei H e n n i n g s , Sammlung u. s. w. Bd. II, S. 359 ff.). 

4) Vgl . das „Placat, wodurch die Ausrüstung von Kapern verboten 

wird« vom 3. Mai 1779 (abgedr, in M a r t e n s , Rfcueil etc., Bd. III. (2. 

<5d.), S. 62 ff. 

C. B G r j f b o h m , Bewaffnete Neutralität. 12 


